
Bebauungsplan Nr. 157 “Windpark Wittefeld“ Abwägung der Hinweise, Anregungen und Bedenken Stand: 20.12.2015 Seite 1 

  

Abwägung 
der 

Hinweise, Anregungen und Bedenken, 
die während der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 24.08.2015 bis zum 25.09.2015 und der Beteiligung 

der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange (TöB) nach § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 24.08.2015 bis zum 25.09.2015 

vorgebracht wurden: 

 

 

B-Plan Nr. 157"Windpark Wittefeld“ 
 

 

Ergebnis der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (TöB) sowie der Beteiligung der Öffentlichkeit 
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Teil 1 Übersicht der beteiligten Behörden/ TöB sowie der Beteiligung der Öffentlichkeit 

 

Nr. Behörde/ TöB am Teil 2 

1 Abwasserbeseitigungsbetrieb - - 

2 Bundesnetzagentur 18.08.2015 IV lfd. Nr. 2 

3 Deutsche Telekom Technik GmbH 21.08.2015 

28.08.2015 

23.09.2015 

II lfd. Nr. 1 

II lfd. Nr. 7 

II lfd. Nr. 15 

4 E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG - - 

5 Erdgas Münster GmbH 02.09.2015 II lfd. Nr. 12 

6 Ericsson Transmission Germany GmbH 17.08.2015 II lfd. Nr. 13 

7 EWE TEL Netz - - 

8 Fernleitungsbetriebsgesellschaft mbH 10.09.2015 IV lfd. Nr. 4 

9 Feuerwehr Stadt Bramsche - - 

10 HOL- Geschäftssstelle Bersenbrück - - 

11 Kokereigasnetz Ruhr GmbH - - 

12 Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie - - 

13 Landkreis Osnabrück 25.09.2015 IV lfd. Nr. 7 

14 Nds. Landesbetrieb für Verkehr und Straßenbau - Luftfahrtbehörde - - 

15 Nds. Landesforsten- Forstamt Ankum 21.08.2015 Iv lfd. Nr. 1 

16 Amt für regionale Landesentwicklung, Osnabrück 16.09.2015 

15.09.2015 

II lfd. Nr. 11 

IV lfd. Nr. 8 

17 RWE Westnetz GmbH 14.08.2015 III lfd. Nr. 2 

18 Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Osnabrück 23.09.2015 II lfd. Nr. 16 
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Nr. Behörde/ TöB am Teil 2 

19 Telefonica Germany GmbH & Co. KG 27.08.2015 

25.09.2015 

II lfd. Nr. 3 

III lfd. Nr. 5 

20 Unterhaltungsverband 97 „Mittlere Hase“ 07.09.2015 

08.09.2015 

II lfd. Nr. 9 

III lfd. Nr. 3 

21 Vodafone Kabel Deutschland GmbH 09.09.2015 II lfd. Nr. 10 

22 Wasser- und Bodenverband Ahrens-Wittefeld - - 

23 Wasserverband Bersenbrück 24.08.2015 IV lfd. Nr. 5 

24 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr - - 

25 LGLN Regionaldirektion Hannover - Kampfmittelbeseitigungsdienst - - 

26 Nds. Landesamt für Denkmalpflege - - 

27 Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr 11.09.2015 IV lfd. Nr. 3 

28 Kreismeisterei Nord, Bersenbrück - - 

29 Wasser- und Bodenverband Kalkriese - - 

30 Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Johannis - - 

31 EWE Netz 22.09.2015 II lfd. Nr. 17 

32 Forstamt Osnabrück - - 

33 Gemeinde Belm - - 

34 Gemeinde Lotte - - 

35 Gemeinde Neuenkirchen 24.08.2015 II lfd. Nr. 4 

36 Gemeinde Ostercappeln 26.08.2015 II lfd. Nr. 5 

37 Gemeinde Wallenhorst 27.08.2015 II lfd. Nr. 6 

38 Gemeinde Westercappeln - - 

39 Gemeinde Rieste - - 
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Nr. Behörde/ TöB am Teil 2 

40 Landwirtschaftskammer Niedersachsen 15.09.2015 III lfd. Nr. 1 

41 LGLN , Regionaldirektion Osnabrück - - 

42 NLWKN, Betriebsstelle Cloppenburg 15.09.2015 IV lfd. Nr. 6 

43 Polizeiinspektion Osnabrück - - 

44 Samtgemeinde Bersenbrück 02.09.2015 II lfd. Nr. 8 

45 Samtgemeinde Neuenkirchen - - 

46 Staatliches Baumanagement Osnabrück - Emsland - - 

47 Stadt Osnabrück- Archäologische Denkmalpflege 17.08.2015 II lfd. Nr. 14 

48 Stadtwerke Bramsche GmbH - - 

49 PLEDOC GmbH, Essen 26.08.2015 II lfd. Nr. 2 

50 Amprion GmbH, Dortmund 14.08.2015 III lfd. Nr. 4 

51 Stadtwerke Osnabrück 29.09.2015 IV lfd. Nr. 9 

 

Nr. Öffentlichkeit Teil 3 

1- 44 Siehe hierzu Listen V Lfd Nr. 1 – 

V lfd. Nr. 44 
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Teil 2 Ergebnis der Beteiligung der Behörden/ TöB, Abwägung der Bedenken, Anregungen und 
Hinweise  

 

Teil 2/I Behörden/ TöB - ohne Abgabe einer Stellungnahme 

 

1 Abwasserbeseitigungsbetrieb 

2 E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG 

3 EWE TEL Netz 

4 Feuerwehr Stadt Bramsche 

5 HOL- Geschäftssstelle Bersenbrück 

6 Kokereigasnetz Ruhr GmbH 

7 Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 

8 Nds. Landesbetrieb für Verkehr und Straßenbau - Luftfahrtbehörde 

9 Wasser- und Bodenverband Ahrens-Wittefeld 

10 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 

11 LGLN Regionaldirektion Hannover - Kampfmittelbeseitigungsdienst 

12 Nds. Landesamt für Denkmalpflege 

13 Kreismeisterei Nord, Bersenbrück 

14 Wasser- und Bodenverband Kalkriese 

15 Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Johannis 

16 Forstamt Osnabrück 

17 Gemeinde Belm 

18 Gemeinde Lotte 

19 Gemeinde Westercappeln 
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20 Gemeinde Rieste 

21 LGLN , Regionaldirektion Osnabrück 

22 Polizeiinspektion Osnabrück 

23 Samtgemeinde Neuenkirchen 

24 Staatliches Baumanagement Osnabrück - Emsland 

25 Stadtwerke Bramsche GmbH 
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Teil 2/II Behörden / TöB - Stellungnahmen ohne Hinweise 

 

 II. Lfd.Nr. 1 Deutsche Telekom  

am 21.08.2015 

 

II. Lfd.Nr. 2 PLEDOC GmbH 

am 26.08.2015 

 

 II. Lfd.Nr. 3 Telefonica Germany GmbH & Co. OHG 

am 27.08.2015 

 

 II. Lfd.Nr. 4 Samtgemeinde Neuenkirchen 

am 24.08.2015 

 

 II. Lfd.Nr. 5 Gemeinde Ostercappeln 

am 26.08.2015 

 

 II. Lfd.Nr. 6 Gemeinde Wallenhorst 

am 27.08.2015 

 

 II. Lfd.Nr. 7 Deutsche Telekom-Richtfunktrassen 

am 28.08.2015 

 

 II. Lfd.Nr. 8 Samtgemeinde Bersenbrück 

am 02.09.2015 
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 II. Lfd.Nr. 9 Unterhaltungsverband UHV 97 Mittlere Hase 

am 07.09.2015 

 

 II. Lfd.Nr. 10 Vodafone Kabel Deutschland GmbH  

am 09.09.2015 

 

 II. Lfd.Nr. 11 Amt für regionale Entwicklung 

am 16.09.2015 

 

 II. Lfd.Nr. 12 Erdgas Münster 

am 14.08.2015 

 

 II. Lfd.Nr. 13 Ericsson Services GmbH 

am 17.08.2015 

 

 II. Lfd.Nr. 14 Stadt Osnabrück – Archäologische Denkmalpflege 

am 17.08.2015 

 

 II. Lfd.Nr. 15 Deutsche Telekom Technik GmbH –Fachreferat Linientechnik 

am  

 

 II. Lfd.Nr. 16 Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Osnabrück 

am 23.09.2015 
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 II. Lfd.Nr. 17 EWE Netz GmbH 

am 22.09.2015 

 

Der Stadt zur Kenntnis: 

Die Planung der öffentlichen Träger wird nicht berührt. 
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Teil 2/III Behörde/ TöB - Hinweise, die den Inhalt der Planung nicht berühren 

 

 III. Lfd.Nr. 1 Landwirtschaftskammer Niedersachsen am: 15.09.2015 

 

 

Abwägung / Beschlussempfehlung: 

 

 

 

 

 

 

1) Der B-Plan macht keine Festsetzungen zu Stallanlagen. 

Stallanlagen unterliegen dem § 35 BauGB. Einzuhaltende Abstände 

von Stallanlagen zu WEA sind rechtlich nicht fixiert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.) 
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2) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

2.) 
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 III. Lfd.Nr. 2 Westnetz GmbH am: 08.09.2015 

 

 

 

 

Abwägung / Beschlussempfehlung: 

 

 

 

 

1) .Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

2) Die entsprechenden Informationen betreffen nicht den Inhalt der 

Bauleitplanung. Sie werden an den Investor weiter geleitet. 

 

 

3.) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

4.) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

1.) 

2.) 

3.) 

4.) 
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 III. Lfd.Nr. 3 Unterhaltungsverband 97 „Mittlere Hase“ am: 08.09.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägung / Beschlussempfehlung: 

 

 

 

 

 

1.) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

2.) Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

1.) 

2.) 
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 III. Lfd.Nr. 4 Amprion GmbH am: 15.09.2015 

 

 

 

 

 

 

Abwägung / Beschlussempfehlung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

2.) Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

1.) 

2.)  
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3.) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

4.) Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

3.) 

4.) 
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Bebauungsplan Nr. 157 “Windpark Wittefeld“ Abwägung der Hinweise, Anregungen und Bedenken Stand: 20.12.2015 Seite 19 
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 III. Lfd.Nr. 5 O2-Telefonica Germany GmbH & Co. KG am: 25.09.2015 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägung / Beschlussempfehlung: 

 

 

 

1.) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

2.) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

3.) Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

1.) 

2.) 

3.) 
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Teil 2/IV Behörde/ TöB - Hinweise, Anregungen und Bedenken 

 

 IV. Lfd.Nr. 1 Niedersächsische Landesforsten – Forstamt Ankum am: 21.08.2015 

 

 

 

 

 

Abwägung / Beschlussempfehlung: 

 

 

 

 

1) Waldflächen wurden im Rahmen der Teilfortschreibung des RROP 

(2013) als „weiche Tabuzonen“ bewertet. Lt. Teilfortschreibung des 

RROP (siehe Seite 11) ist im Rahmen der konkreten 

Zulassungsplanung mindestens ein Fall- und Fällbereich von 30 m 

einzuhalten. Die vorliegende Planung orientiert sich an den 

Vorgaben der Teilfortschreibung des RROP. Der Mindestabstand 

von 30 m zwischen WEA und Wald wird eingehalten. Bezüglich der 

Fledermäuse wurden entsprechende Untersuchungen durchgeführt. 

Ein entsprechendes Monitoring zur Konkretisierung des 

Kollisionsriskos wird in der Genehmigung nach BImSchG verankert. 

Ausgeprägte naturnahe Waldrandzonen sind im Geltungsbereich 

nicht vorhanden. Bei Einhaltung des geforderten 100 m-Abstandes 

ist die Nutzbarkeit der Flächen derart eingeschränkt, dass die Ziele 

der Raumordnung nicht mehr ausreichend realisiert werden können. 

Den Anregungen hinsichtlich der Einhaltung eines größeren 

Abstandes zwischen Wald und WEA wird nicht gefolgt. 

 

 

 

1.) 
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2.)Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

2.) 
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 IV. Lfd.Nr. 2 Bundesnetzagentur am: 18.08.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägung / Beschlussempfehlung: 

 

 

 

1.) Richtfunktrassen, die innerhalb des Geltungsbereiches 

verlaufen, wurden bereits nachrichtlich in die Planzeichung 

übernommen. Folgende Betreiber von Richtfunktrassen 

wurden im Rahmen der Beteiligung beteiligt: E-Plus, 

Deutsche Telekom, Ericsson Transmission, EWE Tel, 

Telefonica Germany, Vodafone. Damit wurden alle in der 

Stellungnahme der Bundesnetzagentur genannten Betreiber 

beteiligt. Die Informationen aus den Stellungnahmen der o.g. 

Trassenbetreiber werden, soweit erforderlich, nachrichtlich in 

die Planung aufgenommen 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.) 
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2.) Die Empfehlungen und Anregungen werden zur Kenntnis 

genommen. Die Festlegung von Ausschlusskriterien erfolgte 

auf Ebene der Regionalplanung (Teilfortschreibung des 

RROP) durch den LK Osnabrück. 

 

 

2.) 
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 IV. Lfd.Nr. 3 Nieders. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am: 11.09.2015 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägung / Beschlussempfehlung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Bezüglich der 

Stellungnahme vom 24.07.2014 siehe weiter unten. 

2) Die Ausführungen betreffen den B-Plan Nr. 156 „Windpark 

Ahrensfeld“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.) 

2.) 
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3.) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.) 



Bebauungsplan Nr. 157 “Windpark Wittefeld“ Abwägung der Hinweise, Anregungen und Bedenken Stand: 20.12.2015 Seite 31 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.) Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie betreffen das 

vorgelagerte Verfahren zur Teilfortschreibung des RROP (2013) des 

LK Osnabrück sowie die Genehmigung der WEA nach BImSchG 

durch den LK Osnabrück als Genehmigungsbehörde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stellungnahme des NLSTBV vom 24.07.2014 im Rahmen der 

frühzeitigen Beteiligung 

1.) 
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2.) Die Ausführungen betreffen den B-Plan Nr. 156 „Windpark 

Ahrensfeld“. 

 

 

 

 

2.)  
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3.) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

4.) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.) 

4.) 
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 IV. Lfd.Nr. 4 Fernleitungs-Betriebsgesellschaft mbH am: 10.09.2015 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägung / Beschlussempfehlung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.Die BAIUDBw hat die 

militärische Nutzung der Leitung zum 01.01.2015 aufgegeben und 

die Produktenfernleitung an einen privaten Investor veräußert. 

Insofern ist von der BAIUDBw geforderte Mindestabstnd von max. 

205 m nicht mehr abwägungsrelevant. 

 

 

2) Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Durch den 

Eigentümerwechsel der der Produktenfernleitung an einen privaten 

Investor hat die FBG mbH die Betriebsführung der Leitung als 

Erfüllungsgehilfe der BAIUDBw abgegeben. Auf die Ausführungen 

zu Punkt 1 wird verwiesen. 

 

 

 

1.) 

2.) 
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3.)Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Auf die Ausführungen zu 

Punkt 1 und 2 wird verwiesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.) 



Bebauungsplan Nr. 157 “Windpark Wittefeld“ Abwägung der Hinweise, Anregungen und Bedenken Stand: 20.12.2015 Seite 36 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.)Die Hinweise betreffen die Bauausführung und nicht den Inhalt des 

vorliegenden B-Plans. Auf die Ausführungen zu Punkt 1 und 2 wird 

verwiesen. 

 

 

 

 

 

 

 

4.) 
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 IV. Lfd.Nr. 5 Wasserverband Bersenbrück am: 24.08.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägung / Beschlussempfehlung: 

 

 

 

 

 

 

 

1) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Bezüglich der 

Stellungnahme vom 31.07.2014 siehe weiter unten. 

2) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es befinden sich lt. Plan 

sowie lt. Stellungnahme vom 31.07.2014 zum B-Plan und lt. 

Stellungnahme vom 12.01.2015 zur 30. FNP-Änderung keine 

Trinkwasserleitungen im Geltungsbereich des B-Plans 

3) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.) 

2.) 

3.) 
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1.) Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

Stellungnahme vom 31.07.2014 im Rahmen des 

frühzeitigen Beteiligungsverfahrens 

1.) 
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 IV. Lfd.Nr. 6 NLWKN – Betriebsstelle Cloppenburg am: 15.09.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägung / Beschlussempfehlung: 

 

 

 

 

 

 

1) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

2) Zur Stellungnahme vom 11.08.2014 im Rahmen des frühzeitigen 

Beteiligungsverfahrens siehe weiter unten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.) 

2.) 
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1.) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

2.) Die Messstelle wird durch die Planung nicht beeinträchtigt (Siehe 

Planzeichung). 

 

Stellungnahme vom 11.08.2014 im Rahmen des 

frühzeitigen Beteiligungsverfahrens 

1.) 

2.) 
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 IV. Lfd.Nr. 7 Landkreis Osnabrück am: 25.09.2015 

 

 

 

 

 

Abwägung / Beschlussempfehlung: 

 

 

 

 

 

 

1) Der Anregung wird gefolgt und die Begründung redaktionell 

angepasst. 

 

 

2) Der Anregung wird gefolgt und der Umweltbericht redaktionell 

angepasst. 

 

 

 

3) Der Anregung wird gefolgt und die Begründung redaktionell 

angepasst. 

 

 

 

 

 

 

1.) 

2.) 

3.) 
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4) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

5) Der Artenschutzfachbeitrag wird entsprechend redaktionell geändert. 

 

6) Die Begründung und der Umweltbericht werden entsprechend 

redaktionell angepasst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

4.) 

5.) 

6.) 

7.) 
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8) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

9) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

10) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

11) Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

8.) 

9.) 

10.) 

11.) 
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 IV. Lfd.Nr. 8 Amt für Regionalentwicklung am: 15.09.2015 

 

 

 

Abwägung / Beschlussempfehlung: 

 

 

1.) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

2.) Die Maßnahme E-Nr. 503 befindet sich westlich in ca. 150 m 

Entfernung vom Standort der WEA 02 außerhalb des 

Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 157 „Windpark 

Wittefeld. Sie wird von der Kranstellfläche und einem Ausbau des 

Weges nicht berührt. Die auf Seite 40 des Landschaftspflegerischen 

Begleitplan aufgeführten 4 Einzelbäumen  sind somit nicht 

Bestandteil der Maßnahme E-Nr. 503 aus der Flurbereinigung 

Engter. Die Entfernung der Bäume wurde bei der Ermittlung des 

Kompensationsumfangs für den Bebauungsplan Nr. 157 

berücksichtigt. Die Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde und 

eine Einverständniserklärung der Unteren Naturschutzbehörde ist 

nicht erforderlich. 

 

 

1.) 

2.) 
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 IV. Lfd.Nr. 9 Stadtwerke Osnabrück am: 29.09.2015 

 

 

 

 

 

 

Abwägung / Beschlussempfehlung: 

 

 

 

 

 

 

1) Der Anregung wird gefolgt und der Hiweis auf das Merkblatt wird in 

den Begründungstext aufgenommen. Parallel wird das Merkblatt an 

den Investor weiter geleitet. 

 

 

 

2) Der Anregung wird gefolgt und der Hiweis auf die entsprechende 

Richtlinie wird in den Begründungstext aufgenommen. 

 

 

3) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

1.) 

2.) 

3.) 
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Teil 3/V Ergebnis der Beteiligung der Öffentlichkeit - Hinweise, Anregungen und Bedenken 

 

 V. Lfd.Nr. 1  am: 20.09.2015 

 

 

 

 

 

Abwägung / Beschlussempfehlung: 

 

 

 

 

 

1.) Für das B-Planverfahren lagen die erforderlichen Unterlagen im 

Rahmen der Offenlage aus. Das Schall- und 

Schattenwurfgutachten wurde im Auftrag der Stadt Bramsche 

erstellt. Die Bedenken sind nicht nachzuvollziehen. 

 

2.) Die Prüfung der optisch bedrängenden Wirkung ist Bestandteil 

des Umweltberichtes. Begründung und Umweltbericht tragen 

das Datum: Juli 2015. Die optische Bedrängung wurde auch in 

den Antragsunterlagen nach BImSchG abgeprüft. Für den 

Begründungstext des B-Plans wurde dieses übernommen. Der 

BImSchG-Antrag wurde parallel zur Offenlage des B-Plans beim 

LK Osnabrück eingereicht. Bezugnehmend auf das Urteil des 

OVG NRW vom 24.06.2010 (8 A 2764/09) ist ab einem Abstand 

der dreifachen Gesamthöhe zwischen Wohnhaus und WEA 

regelmäßig davon auszugehen, dass keine optisch bedrängende 

Wirkung zu Lasten der Wohnnutzung ausgeht. Vor diesem 

Hintergrund erfolgte im Rahmen der Bauleitplanung eine 

Prüfung für alle Wohnhäuser, welche den Abstand der 

1.) 

2.) 
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dreifachen Gesamthöhe der WEA unterschreiten. Kein 

Wohnhaus unterschreitet bei mehr als einem der geplanten 

Windparke im Bereich der Stadt Bramsche (Kalkriese 1, 

Ahrensfeld und Wittefeld) den Abstand der dreifachen 

Gesamthöhe. Deshalb müssen auch Kumulationswirkungen 

nicht berücksichtigt werden. Die Eingriffsermittlung für das 

Landschaftsbild wurde von der zuständigen Fachbehörde des 

LK Osnabrück nicht bemängelt (Siehe hierzu IV lfd. Nr. 7 Punkt 

7). Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

2a.) Für die verbindliche Bauleitplanung ist kein hydrologisches 

Gutachten erforderlich. Die Hinweise zum hydrologischen 

Gutachten im Zuge des BImSchG-Genehmigungsverfahrens 

sind für den vorliegenden B-Plan nicht abwägungsrelevant. Die 

Umweltprüfung im bauleitplanverfahren erfolgt im Rahmen des 

Umweltberichtes. Der LK Osnabrück (siehe hierzu IV lfd. Nr. 7), 

Untere Wasserbehörde äußerte keine Bedenken bezüglich der 

Planung. 

 

3.) Im Bereich Kalkriese wurden auch Trockenmauern (d.h. kein 

Zement zwischen den Steinen, die Steine wurden trocken 

aufgesetzt) errichtet. Analog soll dies auch bei den 

Trockenmauern zur Komepnsation des Eingriffs beim B-Plan Nr. 

157 erfolgen. Ggf. werden jedoch in Bereich von Einfahrten 

Pfeiler notwendig, welche dann aus Naturstein gemauert 

werden. Die Eingriffsermittlung für das Landschaftsbild und die 

vorgesehenen Maßnahmen wurden von der zuständigen 

Fachbehörde des LK Osnabrück nicht bemängelt (siehe hierzu 

IV lfd. Nr. 7, Punkt 7). Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

2a) 

3.) 
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4.) Die Umweltverträglichkeitsprüfung im Rahmen des 

Bauleitplanverfahrens ist der Umweltbericht. Dieser hat 

zusammen mit Planzeichung und Begründung ausgelegen. Der 

LK Osnabrück ist in der Bauleitplanung eine im Rahmen des 

Beteiligungsverfahrens zu beteiligende Behörde und kein 

Entscheidungsträger. 

 

5.) In Kapitel 9.1.9 des Umweltberichtes werden die 

denkmalgeschützten Häuser im Umfeld des Geltungsbereiches 

thematisiert. Aus Sicht der Denkmalpflege (Bau- und 

Bodendenkmale) bestehen gegen die Aufstellung des B-Plans 

keine Bedenken (siehe hierzu Stellungnahme des LK 

Osnabrück, IV lfd. Nr. 7, Punkt 8). Baudenkmalrechtliche 

Bedenken werden daher aus Sicht der unteren 

Denkmalschutzbehörde nicht erhoben. Den Bedenken wird nicht 

gefolgt. 

 

6.) Zur Trinkwasserleitung der Stadtwerke Osnabrück ist ein 

Abstand von 10 m (5 m je Leitungsseite einzuhalten (siehe 

hierzu Stellungnahme der Stadtwerke Osnabrück im Rahmen 

des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (1) BauGB) einzuhalten. 

Die Fundamente der WEA Nr. 01 und 02 halten diesen Abstand 

ein. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

7.) Die WEA 01 und 03 stehen nicht in Richtfunkstrecken (siehe 

Planzeichung). Bezüglich der WEA und ihren Abstand zu 

Straßen wird auf die Stellungnahme der Nieders. 

Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLSTBV) im 

Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 4 (1) BauGB 

verwiesen. Der Abstand der WEA zur L 78 ist laut NLSTBV 

4.) 

5.) 

6.) 

7.) 
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ausreichend. Die Rotoren der WEA 01,02 und 03 befinden sich 

nicht über klassifizierten Straßen. Ein Abstand ist deshalb nicht 

erforderlich. Die Fundamente der WEA 05,06 und 03 stehen 

nicht im Wald. Alle Fundamente der WEA halten den Abstand 

des Fall- und Fällbereichs von 30 m zu Waldflächen ein. Zur 

UVS siehe Ausführungen unter Nr. 4. Den Bedenken wird nicht 

gefolgt. 

 

8.) Alle geplanten WEA befinden sich mit all ihren Bauteilen 

innerhalb des Geltungsbereiches des B-Plans Nr. 157. Siehe 

hierzu auch Stellungnahme des LK Osnabrück (IV lfd. Nr. 7, 

Punkt 4). Der LK Osnabrück führt diesbezüglich aus: „Die 

Konkretisierung hinsichtlich Größe und Ausdehnung des 

Sondergebietes, welche geeignet sind, die Rotorfläche der 

Windkraftanlagen 05 innerhalb des Geltungsbereiches des 

Bebauungsplanes einzuschließen, orientieren sich an den 

übergeordneten Zielen der Raumordnung; auch, da der 

Anlagenstandort innerhalb des im RROP ausgewiesenen 

Vorranggebietes festgelegt ist.“ Durch den schallreduzierten 

Betrieb der WEA sowie den Betrieb mit 

Schattenwurfabschaltzeiten werden die Richt- und 

Orientierungswerte eingehalten. Die Abstände der WEA 

untereinander sind ausreichend. Den Bedenken wird nicht 

gefolgt. 

 

9.) Die Standsicherheit der WEA ist nicht Bestandteil des B-Plans, 

sondern wird im nachfolgenden Genehmigungsverfahren nach 

dem BImSchG durch den LK Osnabrück geprüft. Ein 

Turbulenzgutachten ist nicht Bestandteil der 

Verfahrensunterlagen zum B-Plan. Zur UVS siehe Ausführungen 

unter Nr. 4. 

8.) 

9.) 

10.) 
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10.) Die Gefährdungsbeurteilung zum Eisansatz erfolgt 

anhand der bestehenden Systeme, für die Eiserkennung gibt es 

mehrere technische Überwachungssysteme bei den WEA. Nach 

allgemeiner Rechtsprechung gehört Eisabwurf und Eisabfall zum 

allgemeinen Lebensrisiko und die von Senvion vorgesehene 

Eiserkennung, bei der die Anlage bei Eisansatz angehalten wird, 

ist ausreichend. Diese Einschätzung teilt auch der LK 

Osnabrück als zuständige immissionsschutzrechtliche 

Genehmigungsbehörde. Eine witterungsbedingte Sperrung der 

Wege erfolgt nicht. An den neu zu errichtenden Zuwegungen zu 

den WEA werden entsprechende Hinweisschilder aufgestellt, die 

vor Eisabfall warnen. 

 

11.) Der Landkreis Osnabrück als zuständige Untere 

Wasserbehörde (Siehe Stellungnahme unter IV lfd. Nr. 8, Punkt 

6) hat keine Bedenken gegen die Planung. Das 

Trinkwasserschutzgebiet wurde bereits im Rahmen der 

Flächenfindung auf Ebene der Regionalplanung berücksichtigt. 

Zur UVS siehe Ausführungen unter Nr. 4. 

 

12.) Der LK Osnabrück als zuständige Untere Waldbehörde 

(siehe hierzu IV lfd. Nr. 7) hat keine Bedenken gegen die 

Planung. Alle geplanten WEA im Geltungsbereich halten mit 

ihren Türmen den Abstand von 30 m (Fall- und Fällhöhe) zu den 

umliegenden Waldflächen ein. Innerhalb des Geltungsbereiches 

des B-Plans Nr. 157 befinden sich nicht nur Sondergebiete für 

die Windenergienutzung sondern auch Waldflächen (siehe 

Planzeichung). Die Waldflächen wurden nachrichtlich in den B-

Plan übernommen und sind keine Flächen, auf denen WEA 

errichtet werden dürfen. Ohne Änderung der Festsetzungen des 

11.) 

12.) 
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B-Plans ist die Errichtung von WEA innerhalb der Waldflächen 

nicht möglich. 

 

13.) Die Umweltprüfung im Bauleitplanverfahren erfolgt im 

Umweltbericht. In diesem wurden alle Schutzgüter, auch der 

Denkmalschutz, behandelt. Ebenso wurden die 

Produktenfernleitung, die bestehende Kompensationsfläche, die 

Waldflächen, Brut- und Rastvögel in der Begründung bzw. dem 

Umweltbericht behandelt. Die öffentliche Auslegung wurde am 

15.08.2015 – also 9 Tage vor Beginn der Auslegungsfrist- 

ortsüblich in den Bramscher Nachrichten und zusätzlich auf der 

Homepage der Stadt Bramsche bekannt gemacht. Neben Ort 

und Dauer der Auslegung enthielt die Bekanntmachung auch 

alle Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener 

Informationen verfügbar sind und zusammen mit den 

Planunterlagen einsehbar waren. Dabei wurden auch die 

umweltbezogenen Stellungnahmen, Einwendungen, 

Anregungen und Hinweise, die im Rahmen der frühzeitigen 

Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (1) BauGB und der 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange nach § 4 (1) BauGB eingegangen sind, stichpunktartig 

aufgeführt. Die Bekanntmachung und Auslegung der Unterlagen 

erfolgte nach den gesetzlichen Vorgaben des Baugesetzbuches 

(BauGB). Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

14.) Die UVS ist nicht Inhalt des Bebauungsplans. Zur 
Umweltprüfung im B-Plan siehe Ausführungen unter Nr. 4. Die 
Alternativenprüfung bezüglich des Standortes erfolgte bereits im 
RROP des LK Osnabrück. 

 

15.) Der Umweltbericht des B-Plans Nr. 157 bezieht sich auf 

13.) 

14.) 

15.) 
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das konkrete Vorhaben. Zur Umweltprüfung im B-Plan siehe 

Ausführungen unter Nr. 4. Die kumulierende Wirkung mehrerer 

geplanter Windparks bezüglich Schall- und Schattenwurf ist im 

entsprechenden Gutachten berücksichtigt worden. Die 

Standortfindung der Windparkflächen erfolgte bereits auf Ebene 

der Regionalplanung des LK Osnabrück. Bezüglich Abständen 

zwischen den Windparkstandorten wird auf das RROP des LK 

Osnabrück verwiesen.  

Bezüglich NLT-Papier wird ausgeführt, dass die avifaunistischen 

Erfassungen 2013 durchgeführt wurden und diese auf das NLT-Papier 

2011 verweisen, da das NLT-Papier 2014 noch garnicht vorlag. Zum 

Windenergie-Erlass wird ausgeführt, dass er sich bis zum heutigen 

Zeitpunkt (Oktober 2015) in einem Entwurfsstand befindet. Dort wird ein 

Abstand von 5 km zwischen Windparkstandorten nicht thematisiert. In 

der Arbeitshilfe „Regionalplanung und Windenergie“ des Nieders. 

Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

zusammen mit dem NLT wird ein Mindestabstand zwischen 

Vorranggebieten zur Windenergienutzung von 5 km thematisiert. Die 

Arbeitshilfe richtet sich an die Regionalplanung und die Darstellung von 

Vorrangflächen und nicht an die verbindliche Bauleitplanung. Zur 

optisch bedrängenden Wirkung und Kumulation wird auf die 

Ausführungen unter Nr. 2 verwiesen. 

 

16.) Die Standortfindung erfolgte bereits auf Ebene der 

Regionalplanung. Dabei waren z.B. Naturdenkmale ein „hartes“ 

Ausschlusskriterium. Die Aussagen zu Insekten (im Kap. 2.4. im 

LBP) gehen von einer Beeinträchtigung durch Rotorschlag aus. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die höchste 

Insektenkonzentration in Höhe von 0-30 m auftritt, so dass die 

Beeinträchtigungen für den Bestand der Population nicht 

relevant sind. Zum Kollisionsrisiko der Fledermäuse siehe 
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Ausführungen im LBP und Artenschutz-Fachbeitrag. Den 

Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

17.) Die Rastvogelerfassung 2013 hat keine 

Rastvogelbestände gem. Krüger et al. verzeichnet. Die 

Bewertung des Landschaftsbildes wurde dem Fachbeitrag 

Landschaftsbild der Teilfortschreibung des RROP (2013) 

entnommen. Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich 

keine Naturdenkmäler. Der Naturpark Wiehengebirge, 

nördliches Osnabrücker Hügelland genießt keinen Schutzstatus 

nach BNatSchG. Zum Windpark-Standort siehe Ausführungen 

unter Nr. 16 und Nr. 15. Zur Stellungnahme des Umweltforums 

siehe V lfd. Nr. 44. 

 

18.) Zur Kompensation der erheblichen Beeinträchtigung der 

Waldschnepfe sind entsprechende Kompensationsmaßnahmen 

vorgesehen. Der LK Osnabrück als zuständige Fachbehörde 

(siehe IV lfd. Nr. 7, Punkt 7) hat keine Bedenken gegen die 

Eingriffsermittlung und die Kompensationsmaßnahme. Eine 

Raumnutzungsanlayse war nicht notwendig. Der Artenschutz-

Fachbeitrag (AFB) lag aus. Zur Umweltprüfung siehe 

Ausführungen unter Nr. 4. Zur Stellungnahme des 

Umweltforums siehe Ausführungen unter V lfd. Nr. 44. 

 

19.) Die Gesamthöhe der WEA wird im AFB redaktionell 

angepasst. Dies hat keinen Einfluss auf die weiteren 

Darlegungen im AFB. Zur Brut- und Rastvogelerfassung siehe 

Ausführungen unter Nr. 27 und 28. Zur Stellungnahme des 

Umweltforums siehe Ausführungen unter V lfd. Nr. 44. 

 

16.) 

17.) 

18.) 

19.) 
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20.) Das Schattenwurfgutachten bezieht sich sehr wohl auf 

das konkrete Vorhabengebiet. Die Berechnung der 

Schattenwurfdauer wurde für den Betrieb von 13 WEA an den 

Standorten im Windpark Ahrensfeld und Wittefeld durchgeführt. 

Dabei wurde die Gesamtbelastung der täglichen und jährlichen 

Schattenwurfdauer an 119 Immissionspunkten ermittelt. Danach 

wird an 88 Immissionspunkten der Orientierungswert von 30 

Minuten pro Tag und an 116 Immissionspunkten der 

Orientierungswert von 30 Stunden pro Jahr überschritten. Für 

diese Immissionspunkte werden Maßnahmen zur Begrenzung 

der täglichen Schattenwurfdauer und des Jahresmaximums als 

Auflagen im Genehmigungsbescheid  nach BImSchG durch den 

Landkreis Osnabrück erforderlich.Durch die erforderlichen 

Abschaltzeiten wird die Beeinträchtigung unter die 

Erheblichkeitsschwelle gesenkt. Unzumutbare 

Beeinträchtigungen der Anwohner durch Schattenschlag können 

deshalb ausgeschlossen werden. Den Bedenken wird nicht 

gefolgt. 

 

21.) Eine Kennzeichung von WEA als Luftfahrthindernis wird 

ab einer Gesamthöhe der WEA von 100 m erforderlich. Auch in 

denkmalgeschützten Häusern ist das Anbringen von Rolläden 

von innen möglich und zulässig. Außerdem ist die 

Nachtkennzeichung der WEA nach unten abgeschirmt. Den 

Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

22.) Die Maßnahme 2 befindet sich im Abstand von ca. 450 m 

zur WEA 03. Ein Meidungsbereich von 300 m um WEA wird bei 

der Waldschnepfe angenommen. Die Maßnahme 2 liegt somit 

im ausreichend großen Abstand zu den geplanten WEA und 

somit außerhalb des ggf. möglichen Meidungsabstandes. Als 

20.) 

21.) 

22.) 

23.) 
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einzige Quelle zur Beeinträchtigung von Waldschnepfen durch 

WEA liegt die Studie von DORKA et al. (2014) vor. Diese 

bezieht sich auf geschlossene Waldstandorte im 

Nordschwarzwald (Baden-Württemberg), eine Übertragbarkeit 

auf die Verhältnisse in halboffenen Landschaften wie im Bereich 

Bramsche ist nicht belegt und fachlich kritisch zu sehen. 

SCHMAL (2015) zweifelt das Untersuchungsdesign und daher 

die Ergebnisse der Studie von DORKA et al. (2014) an und geht 

weiterhin davon aus, dass die Art als nicht windkraftsensibel gilt. 

Sie sieht einen direkten Zusammenhang zwischen dem Bau der 

WEA und dem Rückgang des Waldschnepfenbestands in der 

Studie von DORKA et al. (2014) als nicht eindeutig belegt an. 

Vielmehr kann der Rückgang des Bestands in den untersuchten 

Jahren auch andere Ursachen haben.  

23.) IEL ist ein unabhängiges Gutachterbüro für Schall- und 

Schattenwurfberechnungen und keine Projektionsfirma für WEA. 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

24.) Die Schallimmissionsprognose wurde in Abstimmung 
und gemäß den Vorgaben des Landkreises Osnabrück 
durchgeführt. Dies wurde auch im IEL-Gutachten Nr. 3496-14-
L2 vom 17.12.2014 auf der Seite 10 ausgeführt. 

 
In einer Studie hat das LANUV (Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz) Nordrhein-Westfalen jetzt die Schallausbreitung 
von Windenergieanlagen untersucht, um die Qualität der 
Geräuschimmissionsprognosen hoher Anlagen zu überprüfen und 
gegebenenfalls zu verbessern. Im Rahmen der Untersuchung wurden 
die Emissionen und Immissionen im Umfeld zweier Anlagen der 2 
MW-Klasse mit einer Nabenhöhe von 98 m messtechnisch ermittelt 
und mit den gemäß dem „Alternativen Verfahren“ berechneten Pegeln 
verglichen. In einem nächsten Schritt wird nun geprüft, ob das bisher 
angewendete Prognoseverfahren in konkreten 
Genehmigungsverfahren zukünftig geändert werden soll. Für die 

24.) 
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Praxis der Genehmigungsbehörden ergeben sich zum jetzigen 
Zeitpunkt keine Änderungen. 
(http://www.lanuv.nrw.de/umwelt/laerm/geraeusche/geraeuschquellen/
windenergie-anlagen/) 
In einer Schallimmissionsprognose müssen nicht alle Wohnhäuser im 
Einwirkungsbereich einer geplanten Anlage berücksichtigt werden. Die 
Schallimmissionsprognose muss die maßgeblichen Immissionspunkte 
berücksichtigen. Dies ist im IEL-Gutachten Nr. 3496-14-L2 vom 
17.12.2014 erfolgt. Für nicht gesondert berücksichtigte 
Immissionspunkte können die Schallimmissionspegel der Zusatz- und 
der Gesamtbelastung (Nacht, nur WEA) den Schallimmissionsrastern 
im Anhang des IEL-Gutachtens Nr. 3496-14-L2 vom 17.12.2014 
entnommen werden. 
Bei den Wohnhäusern Uthof 3, 5 und 2 sind keine 
Gebäudeanordnungen (typisch: u- oder l-förmig angeordnete 
Gebäude) vorhanden, die zu einer Schallpegelerhöhung durch 
Reflexionen führen. 
Bei der „Industrieanlage Vördener Weg 2“ handelt es sich um einen 
landwirtschaftlichen Betrieb. Hierbei handelt es sich um Geräusche 
nicht-genehmigungsbedürftiger landwirtschaftlicher Anlagen, die nicht 
der TA-Lärm unterliegen und somit nicht als Vorbelastung in der 
Prognose zu berücksichtigen sind. 
In dem zitierten Datenblatt steht „LWA,95% < 106 dB(A) (vorläufig)“. 
Es handelt sich also um eine vorläufige maximale Angabe. Im Anhang 
des IEL-Gutachtens Nr. 3496-14-L2 vom 17.12.2014 ist der vom 
Hersteller garantierte Schallleistungspegel (Stand Januar 2014) 
belegt. 
 

25.) Die zu Wohnzwecken umgenutzte Garage wurde im 

Rahmen der Prüfung der optisch bedrängenden Wirkung wie ein 

Wohnhaus behandelt und der Prüfung unterzogen. 

Das Urteil des OVG NRW wurde richtig zitiert 

Das Wohngebäude befindet sich weder im Geltungsbereich eines 

Bebauungsplans nach § 30 BauGB, noch innerhalb im Zusammenhang 

bebauter Ortslage nach § 34 BauGB, sondern ist dem Außenbereich 

25.) 

http://www.lanuv.nrw.de/umwelt/laerm/geraeusche/geraeuschquellen/windenergie-anlagen/
http://www.lanuv.nrw.de/umwelt/laerm/geraeusche/geraeuschquellen/windenergie-anlagen/
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nach § 35 (2) BauGB als nicht privilegiertes Vorahben einzuordnen. 

Die Beteiligung der Bevölkerung am Bauleitplanverfahren ist durch die 

frühzeitige Beteiligung sowie durch die Offenlage des B-Plans erfolgt. 

Auf die Wohnnutzung der Gebäude muss nicht verzichtet werden. 

Auf Grund der Prüfung der optischen Bedrängung sowie der Schall- und 

Schattenwurfbelastung kann eine unzumutbare Beeinträchtigung der 

Anwohner ausgeschlossen werden. Zu diesem Ergebnis kommt die 

Umweltprüfung im Umweltbericht. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

26.) Die Erfassungen wurden von einem unabhängigen 

Gutachterbüro durchgeführt. Der LK Osnabrück als zuständige 

Fachbehörde hat keine Bedenken bezüglich des Ergebnisses 

der vorgelegten Erfassungen. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

27.) Die Erfassungen zu Brut- und Rastvögeln sowie den 

Fledermäusen wurden in den Jahren 2013 durchgeführt bzw. 

begonnen. Zu diesem Zeitpunkt war noch das NLT-Papier 2011 

relevant, dass NLT-Papier 2014 lag noch nicht vor. 

Die Erfassungen erfolgten nach den mit der zuständigen Fachbehörde 

2013 abgestimmten Standards. Der LK Osnabrück als zuständige 

Fachbehörde hat keine Bedenken bezüglich des Ergebnisses der 

vorgelegten Erfassungen (síehe IV lfd. Nr. 7, Punkt 7). Eine Erfassung 

des Hirschkäfers war nicht erforderlich.. Den Bedenken wird nicht 

gefolgt. 

28.) Die Fledermauserfassung bezieht sich auf die 

Potenzialfläche 29 des LK Osnabrück aus der Teilfortschreibung 

des RROP, wie es dem Deckblatt des Gutachtens zu 

entnehmen ist. Den Bedenken wird nicht gefolgt.  

Die Erfassungen erfolgten nach den mit der zuständigen Fachbehörde 

26.) 

27.) 

28.) 

29.) 
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2013 abgestimmten Standards. Der LK Osnabrück als zuständige 

Fachbehörde hat keine Bedenken bezüglich des Ergebnisses der 

vorgelegten Erfassungen (síehe IV lfd. Nr. 7, Punkt 7). Eine Erfassung 

des Hirschkäfers war nicht erforderlich.. Die avifaunistischen 

Erfassungen in den geplanten Windparken Ahrensfeld, Wittefeld und 

Kalkriese wurden ausschließlich durch Dr. Klaus Handke 

(Ganderkesee), Frau Dipl.-Landschaftsökologin Pia Handke bzw. Frau 

Dipl.-Biologin Julia Lopau, die seit vielen Jahren ornithologische 

Erfassungen im Rahmen von Windkraftprojekten machen, durchgeführt. 

Dabei waren immer zwei Personen gleichzeitig per Pkw oder zu Fuß im 

Einsatz. Die Strecken wurden bei jedem Erfassungsdurchgang variiert, 

d.h. an jedem Termin begann die Erfassung an einer anderen Stelle. 

Zur Bestätigung von Revieren (z.B. Heidelerche, Gartenrotschwanz, 

Baumpieper) wurden regelmäßig Klangattrappen eingesetzt. 

Damit entsprechen die Kartierung eindeutig den bei Windkraftvorhaben 

in Niedersachsen üblichen Standards.  

Die avifaunistischen Erfassungen wurden im Vorfeld mit dem Landkreis 

Osnabrück abgestimmt. 

Es sollten in jedem Gebiet, im Rahmen der festgesetzten 

Exkursionszahl, so viele Brutpaare des festgelegten Artenspektrums 

bestätigt werden, wie es möglich ist. Dazu gibt es keine Zeitvorgaben. 

Zeitangaben (Bearbeitungszeit je ha und Durchgang) können allenfalls 

nur einen sehr groben Anhaltspunkt für den benötigten Aufwand geben. 

Wie jeder erfahrene Kartierer weiß, hängt  der tatsächliche Aufwand von 
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zahlreichen Faktoren ab, wie z.B. Umfang des zu kartierenden 

Artenspektrums, Anzahl der im Gebiet vorhandenen Arten und Paare, 

Erfahrung des Bearbeiters, Dichte und Qualität des Wegenetzes, 

Jahreszeit, Witterung, Tageszeit, Nutzung, Strukturreichtum, Intensität 

des Einsatzes von Klangattrappen etc.).  

Eine vogelarme, intensiv genutzte Fläche mit gut ausgebautem 

Wegenetz ist viel schneller zu kartieren ist, als eine sehr strukturreiche 

und von Vögeln dicht besiedelte Fläche mit schlechten oder nicht 

vorhandenen Wegen. Selbstverständlich sind Exkursionen in den frühen 

Morgenstunden und am späten Nachmittag in der Regel besonders 

effektiv, weil dann die meisten Vögel sehr aktiv sind. Aber auch hier gibt 

es Ausnahmen: So lassen sich bei Wind und Starkregen Vögel 

unabhängig von der Tageszeit schlecht kartieren. Dies gilt auch bei 

hohen Temperaturen. Dagegen kann es z.B. nach einem Regen auch 

Mittags zu hoher Gesangsaktivität kommen. In offenen Agrarflächen 

lassen sich Arten wie Schafstelze, Kiebitz und Feldlerche durchaus 

auch in den späten Vormittagsstunden und mittags kartieren. Eine 

Generalisierung von  Erfassungszeiten ist unseres Erachtens nicht 

möglich und hängt sehr stark von den Geländegegebenheiten ab. 

Der LK Osnabrück als zuständige Fachbehörde hat keine Bedenken 

bezüglich des Umfangs und der Ergebnisses der vorgelegten 

Erfassungen. 

Zur Stellungnahme des Umweltforums siehe V lfd. Nr. 44. 

29.) Es wird auf die Ausführungen unter Nr. 28 verwiesen. 

 



Bebauungsplan Nr. 157 “Windpark Wittefeld“ Abwägung der Hinweise, Anregungen und Bedenken Stand: 20.12.2015 Seite 62 

  

 

 

30.) Die in der Brut- und Rastvogelerfassung dargestellte 

Potenzialfläche entspricht dem Stand im RROP zu Beginn der 

Erfassungen. Art und Umfang der Erfassungen sowie die 

Schlussfolgerungen für die Planung wurden von der zuständigen 

Fachbehörde des LK Osnabrück nicht bemängelt (siehe hierzu 

IV lfd. Nr. 7, Punkt 7). Wie aus der Methodenbeschreibung der 

Brut- und Rastvogelerfassung: Potenzialfläche 30 (Juni 2014) 

deutlich wird, wurden bei Wäldern und Siedlungen nur die 

Ränder kartiert und das Artenspektrum bei der Artenliste 

berücksichtigt. Die Abgrenzung des Untersuchungsgebietes 

wurde mit der Unteren Naturschutzbehörde des LK Osnabrück 

abgestimmt. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

30a) Die Begründung wird entsprechend korrigiert und der 

Pelkebach als Fließgewässer im Geltungsbereich thematisiert. 

31.) Eine Kompensation für Trinkwassergefährdung ist nicht 

erforderlich (siehe Ausführungen unter Nr. 11). Die 

Kompensationsfläche M 2 dient der Kompensation möglicher 

erheblicher Beeinträchtigungen der Waldschnepfe. Es wird dazu 

auf die Ausführungen unter Nr. 22 verwiesen. Die 

Kompensationsfläche M 1 dient der Kompensation des Eingriffs 

in Boden / Biotoptypen und Landschaftsbild. Eine Kompensation 

dieser Schutzgüter ist im Abstand von ca. 350 m zu den WEA 

selbstverständlich möglich. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

32.) Eine Verunstaltung des Landschaftsbildes durch 
Windkraftanlagen ist in Ausnahmefällen nur dann anzunehmen, 
wenn die Anlage in einer wegen ihrer Schönheit und Funktion 
besonders schutzwürdigen Umgebung errichtet werden soll oder 
wenn ihre Errichtung an dem vorgesehenen Standort einen 
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild darstellt (siehe 
BVerwG, Urteil vom 18.03.2003). 

Eine Nutzung des Geltungsbereiches nach Errichtung der WEA 

durch Fahrradfahrer etc. zur Erholungsnutzung ist weiterhin 

30.) 

30a) 

31.) 

32.) 

33.) 
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möglich. Die Erfahrungen aus vorhandenen Windparks belegen, 

dass WEA für Erholungssuchende nicht zwangsläufig abschreckend 

wirken. So wurde z.B. im WP Ottendorf (ca. 20 WEA, Landkreis 

Rotenburg/ Wümme) durch einen Bürgerverein Bänke innerhalb der 

Windparkfläche aufgestellt, um Spaziergängern und Radfahrern 

auch im Zusammenhang mit dem windparkbedingten Wegebau die 

Möglichkeit zu geben, die Landschaft auch mit Windenergienutzung 

für wohnungsnahe Erholung zu nutzen. Dieses wird von den 

Erholungssuchenden angenommen Im Rahmen der Standortfindung 

(Teilfortschreibung RROP) wurden die Belange Erlebnis- und 

Erholungsräume (siehe Fachbeitrag Landschaftsbild zur 

Teilfortschreibung Energie des RROP 2013) berücksichtigt. Die 

Vorranggebiete wurden unter Berücksichtigung des Belangs 

Erholungsnutzung ausgewiesen. Die Teilfortschreibung „Energie“ 

des Regionalen Raumordnungsprogramms Osnabrück ist als 

Satzung in Kraft. Die Ziele sind damit zu berücksichtigen. Nach § 1 

Abs. 4 BauGB ist die Stadt Bramsche verpflichtet, die Bauleitpläne 

an die Ziele der Raumordnung anzupassen. Dies erfolgt im Zuge 

der 30. FNP-Änderung.Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

33.) Der Geltungsbereich des B-Plans ist nicht 

deckungsgleich mit der Vorrangfläche im RROP, weil im B-Plan 

noch Waldflächen in den Geltungsbereich aufgenommen 

wurden, um eine geschlossene Flächenabgrenzung zu erhalten. 

Dies wird auch in Kap. 2.1. der Begründung erläutert. Der 

Ausschlusswirkung steht dies nicht entgegen, weil WEA 

innerhalb des Geltungsbereiches nur auf Flächen errichtet 

werden können, die im RROP als Vorranggebiet Wind 

dargestellt sind. Bezüglich der kleinflächigen Erweiterungen 

siehe Ausführungen des LK Osnabrück (IV lfd. Nr. 7, Punkt 4). 

Der LK Osnabrück führt diesbezüglich aus: „Die Konkretisierung 

hinsichtlich Größe und Ausdehnung des Sondergebietes, welche 

geeignet sind, die Rotorfläche der Windkraftanlagen 05 
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innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 

einzuschließen, orientieren sich an den übergeordneten Zielen 

der Raumordnung; auch, da der Anlagenstandort innerhalb des 

im RROP ausgewiesenen Vorranggebietes festgelegt ist.“  

Eine Unterschreitung der im RROP festgelegten Abstände zur 

Wohnbebauung erfolgt dadurch nicht ebenso nicht die 

Verschiebung des Turms der WEA in einen Wald. Den 

Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

34.) Die Berechnungen im Schall- und Schattenwurfgutachten 

sind nicht fehlerhaft. 

Zu PTB wird auf die Ausführungen unter Nr. 42 verwiesen. 

 

35.) Es wird auf die Literatur im Begründungstext (u.a. aus 

2009, 2013 und 2014) verwiesen. Zum aktuellen Stand des 

Wissens (Juli 2015) wird auf die Ausführungen unter Nr. 42-46 

verwiesen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es keine neueren 

rechtlichen Bestimmungen zum Infraschall. Den Bedenken wird 

nicht gefolgt. 

36.) Die Standortfindung erfolgte bereits unter 

Berücksichtigung entsprechender Abstände auf Ebene der 

Regionalplanung. Dabei wurden auch die Belange des 

Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege in die Abwägung eingestellt. Die Bedenken 

betreffen nicht die Inhalte der verbindlichen Bauleitplanung. 

Der B-Plan ist nicht abwägungsfehlerhaft. 

Bei der Ermittlung der Kompensationsflächen für das Landschaftsbild 

wurden die drei im Stadtgebiet von Bramsche geplanten Windparks 

berücksichtigt. Die zuständige Fachbehörde des LK Osnabrück ist mit 

34.) 

35.) 

36.) 
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Ermittlung sowie Art und Umfang der Kompensationsflächen 

einverstanden (siehe IV lfd. Nr. 7, Punkt 7). Den Bedenken wird nicht 

gefolgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.) Die Bedenken betreffen die Inhalte der Regionalplanung 

und sind nicht mehr abwägungsrelevant für die verbindliche 

Bauleitplanung. 

 

 

 

 

 

 

37.) 
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38.) Mindestabstand 1,5x:  

Lt. Richtlinie „Windenergieanlagen- Einwirkungen und 

Standsicherheitsnachweise für Turm und Gründung“ gelten bezüglich 

Eisabwurf Abstände > 1,5 x (Rotordurchmesser + Nabenhöhe) zu 

Verkehrswegen und Gebäuden als ausreichend. Diese können jedoch 

unterschritten werden. Der Belang Eisabwurf wird im Rahmen des 

nachfolgenden Genehmigungsverfahrens berücksichtigt. Entweder sind 

bestimmte Abstände zu Straßen oder Gebäuden einzuhalten oder durch 

technische Einrchtungen (z.B. Rotorblattheizung) sicherzustellen, dass 

Eiswurf  ausgeschlossen werden kann. Eine gutachterliche 

Stellungnahme eines Sachverständigen zur Funktionssicherheit dieser 

Einrichtung ist im Rahmen des nachfolgenden 

Genehmigungsverfahrens nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz 

(BImSchG) als Teil der Bauvorlagen vorzulegen. Siehe im Rahmen der 

verbindlichen Bauleitplanung auch Kap. 4.8 der Begründung. 

Bei den geplanten WEA-Typ ist keine Rotorblattheizung vorgesehen. 
Rotorblattheizungen verringern hauptsächlich Stillstandszeiten der WEA 
bei Eisansatz an den Rotorblättern. Dies ist vor allem bei Standorten in 
kalten Lagen (Höhen über 500 m ü. NHN) oder Kaltklimastandorten, 
z.B. Skandinavien, sinnvoll. Beim Heizvorgang steht die WEA. Es wird 
lediglich die Zeit verringert, bis das Eis durch die zusätzliche Heizung in 
den Rotorblättern der WEA abgetaut ist. Der Einsatz einer 

38.) 
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Rotorblattheizung erfolgt damit aus wirtschaftlichen Gründen, um 
Stillstandszeiten durch Eisansatz und die damit verbundenen 
Ertragsverluste möglichst minimal zu halten. In Bramsche werden die 
Stillstandszeiten durch Eisansatz aufgrund der Lage aber niedrig 
ausfallen. Die Installation einer Rotorblattheizung ist daher nicht 
rentabel. Die Gefährdungsbeurteilung zum Eisansatz erfolgt anhand der 
bestehenden Systeme. 
Für die Eiserkennung gibt es mehrere technische 
Überwachungssysteme bei den WEA. 

Nach allgemeiner Rechtsprechung gehört Eisabwurf und Eisabfall zum 

allgemeinen Lebensrisiko und die von Senvion vorgesehene 

Eiserkennung, bei der die Anlage bei Eisansatz angehalten wird, ist 

ausreichend. Diese Einschätzung teilt auch der LK Osnabrück als 

zuständige immissionsschutzrechtliche Genehmigungsbehörde. 

Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hat 

keine Einwände gegen die geplanten WEA-Standorte (siehe hierzu IV 

lfd. Nr. 3). 

Das BauGB ist auch Grundlage einer Bauleitplanung, welche sich mit 

WEA befasst. 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

39.) Zum Abstand der WEA zur vorhandenen 

Hochspannungsleitung wird auf die Stellungnahme der 

AMPRION GmbH (II lfd. Nr. 4) verwiesen. AMPRION hat keine 

Bedenken gegen die Festsetzungen des B-Plans und verweist 

darauf, dass im Vorfeld bereits Abstimmungen zwischen 

AMPRIOn, dem Landkreis Osnabrück und dem Projektierer des 

Windparks Ahrensfeld stattgefunden haben. Der Anregung wird 

nicht gefolgt. 

 

40.) Die Bedenken betreffen das RROP und nicht die 

verbindliche Bauleitplanung. Das RROP ist vom Land 

39.) 

40.) 
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Niedersachsen genehmigt und hat Rechtskraft. Auf der 

Grundlage des RROP erfolgte die Darstellung einer 

Sonderbaufläche für Windenergie im Bereich Wittefeld im 

Rahmen der 30. Änderung des Flächennutzungsplans durch die 

Stadt Bramsche. Der Bebauungsplan Nr. 157 der Stadt 

Bramsche ist aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 

 

41.) Abstand zu Wald: Waldflächen wurden im Rahmen der 

Teilfortschreibung des RROP (2013) als „weiche Tabuzonen“ 

bewertet. Lt. Teilfortschreibung des RROP (siehe Seite 11) ist im 

Rahmen der konkreten Zulassungsplanung mindestens ein Fall- 

und Fällbereich von 30 m einzuhalten. Die vorliegende Planung 

orientiert sich an den Vorgaben der Teilfortschreibung des 

RROP. Der Mindestabstand von 30 m zwischen WEA und Wald 

wird eingehalten. Bezüglich der Fledermäuse wurden 

entsprechende Untersuchungen durchgeführt. Ein 

entsprechendes Monitoring zur Konkretisierung des 

Kollisionsriskos wird in der Genehmigung nach BImSchG 

verankert. Ausgeprägte naturnahe Waldrandzonen sind im 

Geltungsbereich nicht vorhanden. Bei Einhaltung des vom 

Forstamt Ankum geforderten 100 m-Abstandes ist die 

Nutzbarkeit der Flächen derart eingeschränkt, dass die Ziele der 

Raumordnung nicht mehr ausreichend realisiert werden können.  

Der LK Osnabrück hat aus waldbehördlicher Sicht keine Bedenken 

gegen die Planung (siehe IV lfd. Nr. 7). Den Anregungen hinsichtlich der 

Einhaltung eines größeren Abstandes zwischen Wald und WEA wird 

nicht gefolgt. 

 

42.) In der Begründung wird das Thema Infraschall 

ausführlich behandelt. Die zitierte Machbarkeitsstudie wurde 

vom Umweltbundesamt in Auftrag gegeben. Die 

41.) 

42.) 
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Machbarkeitsstudie kommt aber nicht zu dem Ergebnis, dass 

von WEA unzumutbare Belastungen durch Infraschall ausgehen, 

vielmehr wurde ein Studiendesign für eine Lärmwirkungsstudie 

über Infraschallimmissionen entwickelt. Aufbauend auf diesen 

Erkenntnissen wurden Vorschläge für die Weiterentwicklung des 

Regelwerkes zum Immissionsschutz unterbreitet. In der Studie 

selber werden Auswirkungen des Infraschalls nicht ermittelt. 

Zitat aus der Zusammenfassung der „Machbarkeitsstudie“: Für 

eine negative Auswirkung von Infraschall unterhalb der 

Wahrnehmungsschwelle konnten bislang keine wissenschaftlich 

gesicherten Erkenntnisse gefunden werden, auch wenn 

zahlreiche Forschungsbeiträge entsprechende Hypothesen 

postulieren.“ 

Zur Studie des PTB Braunschweig: Hierbei handelt es sich um ein 

Forschungsprojekt. Die dort durchgeführten Untersuchungen haben mit 

WEA speziell nichts zu tun. Der Versuchsaufbau war dabei aber nicht 

einer realen Situation angepasst, sondern die tieffrequentierten Töne 

wurden den Probanden direkt in den Gehörgang gegeben. In einer 

Folgestudie planen die Forscher gezielt Menschen zu untersuchen, die 

sich von Infraschall belästigt fühlen. Dabei geht es auch um die Frage, 

inwieweit psychologische Faktoren Einfluss auf das Hörerleben von 

Infraschall haben - etwa wenn ein Windrad als Schallquelle sichtbar ist 

und unter Umständen als Bedrohung empfunden wird 

(http://www.deutschlandfunk.de/infraschall-der-mensch-hoert-tiefer-als-

gedacht.676.de.html?dram:article_id=326569). 

Das PTB hat zu der Aussagekraft der Ergebnisse ihres Projektes für 

Windkraftanlagen auf ihrer homepage 

(www.ptb.de/cms/ptb/Fachabteilungen/abt1/nachrichten-aus-der 

abteilung.de) Folgendes ausgeführt: „Alle Messungen wurden in 

Laborsituationen mit synthetischen Infraschallsignalen und gesunden 

Testpersonen durchgeführt. Es wurde kein Schallsignal verwendet, das 

http://www.ptb.de/cms/ptb/Fachabteilungen/abt1/nachrichten-aus-der%20abteilung.de
http://www.ptb.de/cms/ptb/Fachabteilungen/abt1/nachrichten-aus-der%20abteilung.de
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von einer Windkraftanlage stammte oder solchen Schall simulierte. Die 

Schallsignale wurden direkt in den Gehörgang geleitet, es gab keine 

mechanische Kopplung oder Einleitung über andere Körperteile als das 

Ohr.“ 

Weiter führt die PTB dazu aus: „Da die aktustische Simulation in 
unseren Experimenten nicht von den tatsächlich messbaren 
Schallfeldern von Windkraftanlagen abgeleitet wurde, können die 
Ergebnisse nicht auf eine konkrete Situation vor Ort übertragen werden. 
Dazu müssten die Experimente unter Nutzung realistischer und 
wesentlich komplexerer Schallfelder wiederholt werden.“ 
Die Ärztekammer Niedersachsen hat kein Arbeitspapier 
"Gesundheitsrisiken und Energiewende" herausgegeben. Vielmehr 
handelt es sich hier um ein Positionspapier der "Ärzte für 
Immissionsschutz" (Aefis), welches diese mit Datum vom 24.09.2014 an 
die Ärztekammer Niedersachsen (Präsidentin Dr. med. Martina Wenker, 
Mitglieder des Arbeitskreises Gesundheit u. Umwelt, Mitglieder des 
Vorstandes, Mitglieder der Geschäftsführung u. Abgeordnete) gerichtet 
haben. Da aus Sicht der Verfasser bisher keine profunden Kenntnisse 
immissionsbedingter Gesundheitsschäden vorliegen, setzen sich die 
Verfasser für weitere Forschung auf diesem Gebiet vor dem weiteren 
Ausbau der Windenergie ein. Wissenschaftlich belegte Ergebnisse 
werden mit dem Positionspapier nicht vorgelegt. Das genannte 
Arbeitspapier ist nicht von der Ärztekammer Niedersachsen. Auf 
Anfrage hat diese mitgeteilt: 
„Das Positionspapier des Arbeitskreises "Ärzte für Immissionsschutz" 
(aefis.de) ist der Ärztekammer Niedersachsen bekannt. Es wurde im 
September letzten Jahres der Präsidentin der Ärztekammer 
Niedersachsen, den Mitgliedern des Arbeitskreises Gesundheit und 
Umwelt, den Mitgliedern des Vorstandes, der Geschäftsführung und 
den Mitgliedern der Kammerversammlung der Ärztekammer 
Niedersachsen zur Kenntnisnahme übersandt. "Ärzte für 
Immissionsschutz" ist ein privater Arbeitskreis. Es gibt zu dem 
Positionspapier des Arbeitskreises "Ärzte für Immissionsschutz" keine 
Beschlussfassung aus einem Gremium der Ärztekammer 
Niedersachsen.“ 
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43.) Zur Infraschallmessung der Bundesanstalt für 
Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR): 

Die BGR ist Betreiberin von drei Infraschall-Messstationen in der 
Antarktis, im Bayerischen Wald und in der Nähe von Bremen. Die 
beiden zuerst genannten Einrichtungen sind Teil des internationalen 
Überwachungssystems zur Einhaltung des Kernwaffen-Teststopp-
Abkommens, die Station bei Bremen dient Forschungs- und 
Trainingszwecken. Jedes System besteht aus fünf Messaufnehmern, 
die mehrere hundert Meter voneinander entfernt sind und ein 
sogenanntes Array bilden. Hierbei handelt es sich um eine geometrisch 
ausgerichtete Anordnung. Die Zusammenführung sämtlicher Messdaten 
verleiht dem System Eigenschaften vergleichbar einer Richtantenne, so 
dass es zur Signalpeilung benutzt werden kann. 
Die hohe Empfindlichkeit einer solchen Überwachungsanlage ist für die 
BGR Voraussetzung, um einen eventuellen Kernwaffentest überhaupt 
erfassen zu können. Naturgemäß lässt sich auch Infraschall 
registrieren, der von anderen Quellen ausgeht, beispielsweise 
Windenergieanlagen. Durch die relativ starke Verbreitung von 
Windenergieanlagen in Norddeutschland wurde die BGR auf diese 
Fragestellung aufmerksam und hat im Sommer 2004 mehrwöchige 
Feldmessungen an einem frei stehenden Windrad nördlich von 
Hannover durchgeführt. Ergebnis der Untersuchung war unter anderem, 
dass sich rein rechnerisch die emittierten Infraschallwellen noch in einer 
Entfernung von mehr als 10 km nachweisen lassen könnten.  
Solche Erkenntnisse sind für den Betreiber von Messeinrichtungen zur 
Überwachung auf Kernwaffentests von großer Bedeutung. Denn es ist 
oberstes Ziel, ungestörte Registrierungen auch der schwächsten 
Signale zu gewährleisten. Aus der extremen Empfindlichkeit solcher 
Spezial-Messysteme kann jedoch nicht der Schluss gezogen werden, 
dass sich die zivilisatorischen Infraschalleinwirkungen auf einem 
bedenklichen Niveau bewegen. Die BGR-Messungen sind zwar 
empfindlich, aber stark richtungsselektiv. Handelsübliche akustische 
Messeinrichtungen erfassen hingegen den Schall aus allen Richtungen, 
wie es beim menschlichen Ohr der Fall ist. Mit normalen Messgeräten 
lassen sich die Geräuschimmissionen einschließlich Infraschall 
zutreffend erfassen, vorausgesetzt sie sind bei tiefen Frequenzen 

43.) 

http://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Erdbeben-Gefaehrdungsanalysen/Seismologie/Kernwaffenteststopp/kernwaffenteststopp_node.html
http://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Erdbeben-Gefaehrdungsanalysen/Seismologie/Kernwaffenteststopp/kernwaffenteststopp_node.html
http://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Erdbeben-Gefaehrdungsanalysen/Seismologie/Kernwaffenteststopp/Verifikation/Infraschall/Quellen_Phaenomene/Feldmessungen/windkraftanlagen.html
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hinreichend empfindlich (http://www.lubw.baden-
wuerttemberg.de/servlet/is/229952/). 
 
 
44.)Das Kompendium der Flugmedizin befasst sich nicht mit Infraschall 
und WEA, sondern mit den negativen Auswirkungen von Infraschall im 
Allgemeinen und im Besonderen in der Luft- und Raumfahrt. Hierzu wird 
im Kompendium der Flugmedizin unter dem Punkt Definition der 
Flugmedizin folgendes ausgeführt: „Die Flugmedizin ist das 
Spezialgebiet der Medizin, das sich mit der Erfassung und Erhaltung 
der Gesundheit, Sicherheit und Leistungsfähigkeit derer befasst, die 
sowohl in der Luft als auch im Weltraum fliegen.“ 
 

 

45.) Bezüglich der Abhandlung der Universität Aalborg (2010) wird auf 

den aktuellen Stand des Wissens über Infraschall bei WEA beim 
Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg (LUBW) verwiesen. 
Einen aktuellen Überblick zu Infraschall und WEA gibt die Landesanstalt 
für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes Baden-
Württemberg (http://www.lubw.baden-
wuerttemberg.de/servlet/is/236142/), Stand : Juli 2015: 
„Wissenschaftlich durchgeführte akustische Messungen in der 
Umgebung von Windenergieanlagen ergeben durchgängig, dass der 
Infraschall von Windenergieanlagen in deren direkter Umgebung 
messbar ist, aber deutlich unterhalb der menschlichen 
Wahrnehmungsschwelle liegt. Ab einem Abstand von etwa 700 m ist 
zwischen den Zuständen „Anlage an″ und „Anlage aus″ praktisch kein 
Unterschied mehr messbar. Auch in der Nähe von Autobahnen und 
Schnellstraßen oder an Waldstandorten ist der Infraschall einer 
Windenergieanlage gegen das Hintergrundgeräusch nicht mehr 
messbar. Aktuell führt die LUBW ein Infraschall-Messprojekt an 
Windenergieanlagen und anderen Quellen durch. Die Veröffentlichung 
des Abschlussberichts ist Ende 2015 vorgesehen; der Zwischenbericht 
ist online verfügbar. Die vorliegenden Ergebnisse decken sich mit 
denen anderer Erhebungen. Alle kommen übereinstimmend zu dem 

44.) 

45.) 

http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/229952/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/229952/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/236142/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/236142/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/223895/
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Ergebnis, dass Infraschall durch Windenergieanlagen kein 
Sonderproblem darstellt. 

Windenergie und Gesundheit 

Bislang gibt es keine wissenschaftlichen Hinweise dafür, dass 

Infraschall deutlich unterhalb der Wahrnehmungsschwelle, wie er von 

Windenergieanlagen verursacht wird, Gesundheitsprobleme verursacht. 

Der Betrieb von Windenergieanlagen ist jedoch mit einem hörbaren 

Betriebsgeräusch verbunden, das bei sehr geringem Abstand zu einer 

erheblichen Belästigung führen kann. Bei richtiger Planung und mit 

ausreichendem Abstand zur Wohnbebauung gehen von 

Windenergieanlagen keine erheblichen Geräuschbelästigungen aus. 

Eine Auswahl an Studien zum Thema „Windenergie und Gesundheit″ 

hat die Universität Sydney zusammengestellt. Die kanadische 

Gesundheitsbehörde „Health Canada″ führte eine groß angelegte 

Studie Wind Turbine Noise and Health Study durch. Eine 

Zusammenfassung der Ergebnisse ist online verfügbar. 

Fazit: In Bezug auf Windenergieanlagen sind keine grundlegenden 

Defizite an messtechnisch und umweltmedizinisch ausgerichteten 

Studienergebnissen zu den Themen Infraschall und tieffrequenter 

Schall erkennbar. Das schließt nicht aus, das einzelne Aspekte wie z. B. 

die Hinweise aus der neuseeländischen Nocebostudie detaillierter oder 

ergänzend untersucht werden könnten. Unabhängig von 

Windenergieanlagen wird von Expertinnen und Experten bei den 

Themen Infraschall und tieffrequente Geräusche allgemein noch 

Forschungsbedarf gesehen. Hierbei sollten sowohl technische als auch 

natürliche Quellen von Infraschall Beachtung finden. Außerdem sollte 

das Zusammenwirken von tieffrequenten und hörbaren Geräuschen 

berücksichtigt und aus umweltmedizinischer und 

umweltpsychologischer Perspektive gemeinsam betrachtet werden“ 

 

46.) 

47.) 

http://canwea.ca/pdf/WindHealthReviews.pdf
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/noise-bruit/turbine-eoliennes/index-eng.php
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/noise-bruit/turbine-eoliennes/summary-resume-eng.php
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/236138/
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46.) Bezüglich des umwelttoxilogischen Kolloqiums wird ausgeführt, 

dass dieses vom Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg in 2012 

durchgeführt wurde. Referent war dort Prof. Krahe von der Bergischen 

Universität Wuppertal. Prof. Krahe hat auch die „Machbarkeitsstudie“ für 

das Umweltbundesamt (siehe Ausführungen unter Nr. 42) mit erstellt. In 

diesem Kolloquium im Oktober 2012 ging es um Infraschall im 

Allgemeinen und nicht um Infraschall und WEA. 

 

47.) Zu Ärzte für Immissionsschutz wird auf die Ausführungen unter Nr. 

42 verwiesen. 
Die Schallausbreitungsrechnung erfolgte gemäß DIN ISO 9613-2 
„Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien“ (siehe Abschnitt 
5 des Gutachtens).  Gemäß dieser Norm werden Bedingungen, die bei 
gut entwickelter, leichter Bodeninversion, wie sie üblicherweise nachts 
auftreten, zu Grunde gelegt. 
Allgemein kann gesagt werden, dass WEA keine Geräusche im 
Infraschallbereich (vergl. DIN 45680) hervorrufen, die hinsichtlich 
möglicher schädlicher Umwelteinwirkungen gesondert zu prüfen 
wären. Die von modernen WEA hervorgerufenen Schallpegel im 
Infraschallbereich liegen unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des 
Menschen. Auch neuere Empfehlungen zur Beurteilung von 
Infraschalleinwirkungen der Größenordnung, wie sie in der 
Nachbarschaft von WEA bislang nachgewiesen wurden, gehen davon 
aus, dass sie ursächlich nicht zu Störungen, erheblichen 
Belästigungen oder Geräuschbeeinträchtigungen führen.  Mittlerweile 
wurde auch der messtechnische Nachweis geführt, dass der von WEA 
mit einer Leistung von 1.800 kW bis 3.200 kW bewirkte 
Infraschallpegel auch im Nahbereich der WEA (Abstände bis zu 
300 m) deutlich unterhalb der menschlichen Hör- bzw. 
Wahrnehmungsschwelle liegt. Weiterhin konnte festgestellt werden, 
dass sich bereits ab einer Entfernung von 700 m der Infraschallpegel 
durch das Einschalten der WEA nicht wesentlich erhöht.  
Für eine negative Auswirkung von Infraschall unterhalb der 
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Wahrnehmungsschwelle konnten bislang jedoch keine 
wissenschaftlich gesicherten Erkenntnisse gefunden werden, auch 
wenn zahlreiche Forschungsbeiträge entsprechende Hypothesen 
postulieren. 
Schallreflexionen 
In der Straße „Sandknäppen“ wurden im IEL-Gutachten Nr. 3496-14-
L2 vom 17.12.2014 insgesamt drei Immissionsorte berücksichtigt. Die 
geplanten Windenergieanlagen des Standortes Kalkriese 1 und 
Wittefeld wirken dabei auf unterschiedliche Gebäudefronten ein. Die 
Lage der Wohnhäuser in Verbindung mit den Nebengebäuden und die 
Lage der Windenergieanlagen führen zu keiner Schalleinfallsrichtung, 
die zu einer Schallpegelerhöhung durch Reflexionen führt. Ähnliches 
gilt für die Wohnhäuser an den anderen genannten Straßen. 
„2 dB(A) – Zuschlag“ 
Die Schallimmissionsprognose wurde in Abstimmung und gemäß den 
Vorgaben des Landkreises Osnabrück durchgeführt. Dies wurde auch 
im IEL-Gutachten Nr. 3496-14-L2 vom 17.12.2014 auf der Seite 10 
ausgeführt. 
Uthof 2 und 3, „Industrieanlage“ 
Bei den Wohnhäusern Uthof 2 und 3 sind keine Gebäudeanordnungen 
(typisch: u- oder l-förmig angeordnete Gebäude) vorhanden, die zu 
einer Schallpegelerhöhung durch Reflexionen führen. 

Bei der „Industrieanlage Vördener Weg 2“ handelt es sich um einen 

landwirtschaftlichen Betrieb. Hierbei handelt es sich um Geräusche 

nicht-genehmigungsbedürftiger landwirtschaftlicher Anlagen die nicht 

der TA-Lärm unterliegen und somit nicht als Vorbelastung in der 

Prognose zu berücksichtigen sind. 

„Malgartener Damm“ 
Aus dem IEL-Gutachten Nr. 3496-14-L2 vom 17.12.2014 , Tabelle 8, 
Seite 16 geht hervor, dass an den Wohnhäusern die 
Schallimmissionspegel aller WEA bei ≤ 34 dB(A) und damit um 
mindestens 6 dB unterhalb des zulässigen Immissionsrichtwertes von 
40 dB(A) für die Nachtzeit liegen. 
Windgeschwindigkeit 
Die in Verbindung mit den Schallemissionswerten angegebene 
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Windgeschwindigkeit bezieht sich auf die Referenzhöhe von 10 m und 
nicht auf die Nabenhöhe. 

 

48.) Im IEL-Gutachten Nr. 3496-14-L2 vom 17.12.2014 wird nicht das 
Ferienhausgebiet als Gemengelage eingestuft. Das Ferienhausgebiet 
grenzt an den Außenbereich. Bzgl. der Schutzbedürftigkeit wird dieser 
Außenbereich einem Dorfgebiet gleichgesetzt. Durch dieses 
Aneinandergrenzen entsteht die typische Gemengelage. 

 

49.) Zur optisch bedrängenden Wirkung wird auf die Ausführungen unter 

Nr. 2 und 25 verwiesen. 
Zu Abständen zwischen Windparks siehe Ausführungen unter Nr. 15. 
Inwieweit der B-Plan Nr. 157 dem LROP entgegen steht, kann nicht 
nachvollzogen werden. Der B-Plan Nr. 157 wird aus der 30. Änderung 
des Flächennutzungsplans entwickelt. Die 30. Änderung des 
Flächennutzungsplans erfolgte im Rahmen der Anpassungspflicht auf 
der Grundlage des Regionalen Raumordnungsprogramms des 
Landkreises Osnabrück. 
Die Standortfindung erfolgte auf Ebene der Regionalplanung. 
Das NLT-Papier ist kein Gesetz oder Erlass. 

 

50.) Die Bedenken betreffen die Regionalplanung und nicht die 

verbindliche Bauleitplanung. Im Übrigen wird auf die Ausführungen 

unter Nr. 49 verwiesen. 

 

 

 

 

 

 

 

48.) 

49.) 

50.) 
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51.) Die Standortfindung erfolgte auf Ebene der Regionalplanung. 

Eine besondere Funktion für die Landschaftsbezogene Erholung kann 
für den Geltungsbereich nicht abgeleitet werden; der Bereich ist nicht 
als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen. 
Eine Verunstaltung des Landschaftsbildes durch Windkraftanlagen ist in 
Ausnahmefällen nur dann anzunehmen, wenn die Anlage in einer 
wegen ihrer Schönheit und Funktion besonders schutzwürdigen 
Umgebung errichtet werden soll oder wenn ihre Errichtung an dem 
vorgesehenen Standort einen besonders groben Eingriff in das 
Landschaftsbild darstellt (siehe BVerwG, Urteil vom 18.03.2003). 
Die Anlage neuer Wege, die für die innere Erschließung des Windparks 
erforderlich sind, erfolgt ausschließlich auf privaten Grundstücksflächen. 
Sie werden dementsprechend als private Verkehrsfläche mit der 
besonderen Zweckbestimmung „Wirtschaftsweg Windpark und 
landwirtschaftlicher Weg“ festgesetzt. Es handelt sich hierbei 
ausschließlich um private Wegeflächen, die nicht dem öffentlichen 
Verkehr gewidmet werden. Die Im Plangebiet vorhandenen öffentlichen 
Wege stehen auch weiterhin dem öffentlichen Verkehr zur Verfügung. 
Das die neu anzulegenden Wirtschaftswege ausschließlich dem 
landwirtschaftlichen Verkehr und für Wartungsarbeiten zur Verfügung 
stehen, heißt nicht gleichzeitig, dass sie für Radfahrer und 
Spaziergänger gesperrt werden. 

 

52.) Die Schattenwurfberechnungen IEL-Bericht Nr.: 3496-14-S1 vom 
16. Oktober 2014 und IEL-Bericht Nr.: 3496-14-S2 vom 18. Dezember 
2014 befassen sich sehr konkret mit den Situationen vor Ort und 
erfassen alle maßgeblichen Immissionsorte, die Windenergieanlagen 
und deren Abmessungen sowie alle geografischen Koordinaten und 
Geländehöhen. Alle Zeitangaben sind minutengenau auf den Längen- 
und Breitengrad vor Ort berechnet. 
Eine weitere Konkretisierung findet in der Regel nicht statt, denn sie 
erfordert Kenntnisse über Gebäude, Raumzuschnitte, Fenster und die 
zeitliche und räumliche Nutzung durch Personen. Eine derartige 
Betrachtung erfordert die Kooperation mit den Betroffenen. In aller 
Regel werden die Schattenwurfzeiten bei dieser Betrachtungsweise 
aber deutlich geringer ausfallen, als bei den von uns im 

51.) 

52.) 
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„Gewächshaus-Modus“ betrachteten Immissionspunkten. 
Die mit den Immissionspunkten IP 59 bis IP 61 berücksichtigte Schule 
weist lediglich eine falsche Bezeichnung auf. Alle Koordinaten 
entsprechen der Lage im verwendeten System. 
Die Anwendung von Schattenabschaltungen ist ein übliches und 
überprüfbares Verfahren zur Immissionsminderung. Damit wird 
erreicht, dass es zu keinen erheblichen oder unzumutbaren 
Beeinträchtigungen (d. h. zu keinen Überschreitungen der 
Orientierungswerte) kommen kann. Das zur Anwendung geplante 
Modul hat sich in der Praxis seit vielen Jahren bewährt. Es lässt 
unterschiedliche Verfahren zu und erfordert im Fall der 
Aufsummierung realer Schattenwurfzeiten keine kalendarischen 
Vorgaben (sondern alle Koordinaten) und liefert dann sog. 
Abschaltprotokolle. 
Festlegungen der Art und des Umfangs von Maßnahmen sowie deren 
Überwachung obliegen der Genehmigungsbehörde. Hierzu haben wir 
Empfehlungen gegeben. 

Zur Erholungsnutzung (Straßen,Wege) sowie gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen wird auf die Ausführungen unter Nr. 51 und 42-46 

verwiesen. 

 

53.) Wertverlust: Die Planung beachtet die städtebaulichen Kriterien des 

Außenbereichs und Schutzansprüche der benachbarten Nutzungen 

entsprechend den vorgegebenen rechtlichen Bestimmungen. Hierdurch 

wird sichergestellt, dass keine Wertverluste auftreten, die nicht im 

Rahmen der Sozialbindung des Eigentums zumutbar sind. Es besteht 

kein Anspruch darauf, dass in der Umgebung eines Grundstücks keine 

bauliche Nutzung stattfindet, sofern die Schutzansprüche des 

Grundstücks eingehalten werden. Gerade beim Wohnen im 

planungsrechtlichen Außenbereich muss damit gerechnet werden, dass 

Nutzungen, die der Gesetzgeber als priveligierte Vorhaben nur für den 

Außenbereich vorgesehen hat, wie z.B. Biogasanlagen, 

53.) 

54.) 
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landwirtschaftliche Nutzung, WEA etc., dort auch angesiedelt werden. 

Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 

Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 

Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu 

Schutzabständen und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als 

gesetzlich unerheblich eingestuft werden kann. Wenn also 

Windenergieanlagen die gesetzlich festgelegten Immissionswerte und 

Mindestabstände einhalten, beeinträchtigen sie nach aktueller 

Rechtsprechung die Wohn- und Wertqualität der Umgebung nicht. 

Das Urteil des BFH vom 22.06.2006 führt aus, dass die Errichtung von 

WEA ein Wertbildungsfaktor sein kann, dabei kommt es jedoch auf den 

Einzelfall an. 

Das Landesamt für Geoinformation und Landvermessung 

Niedersachsen (LGLN), Regionaldirektion Aurich, kommt in seinem 

aktuellen Grundstücksmarktbericht für die Landkreise Aurich, Leer, 

Friesland und Wittmund sowie kreisfreie Städte Wihelmshaven und 

Emden zu dem Ergebnis, dass Windkraftanlagen keine negativen 

Auswirkungen auf die Kaufpreise benachbarter Häuser in Ostfriesland 

haben. Dieses Ergebnis sei unabhängig von der Entfernung der WEA 

zu den Häusern (siehe NWZ vom 13.02.2015). 

 

54.) Bezüglich der thematisierten Resolution des Stadtrates 

(03.07.2012) sei ausgeführt, dass sich die „Wertschöpfung auf 

kommunaler Ebene“ auf direkte finanzielle Beteiligungsmöglichkeiten 

am Windpark, wie z.B. durch eine Bürgerbeteiligung, bezieht. Eine 

entsprechende Bürgerbeteiligung sieht die Windpark Ahrensfeld 

GmbH & Co.KG vor. Diese ist jedoch nicht Gegenstand des 

Bebauungsplanverfahrens. 

Entschädigungszahlungen werden nicht im B-Plan festgesetzt. 
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55.) .) Bedarfsgerechte Befeuerung ist im September 2015 als eine von 

mehreren Optionen in die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur 

Kennzeichung von Luftfahrthindernissen aufgenommen worden. Die 

Stadt Bramsche wird im Zuge des Genehmigungsverfahrens nach 

BImSchG beim LK Osnabrück darauf hinwirken, dass diese Befeuerung 

in der Genehmigung festgesetzt wird. In wieweit der Einbau einer 

bedarfsgerechten Befeuerung als Auflage in die Genehmigung nach 

BImSchG aufgenommen wird, bleibt dem Landkreis als 

Genehmigungsbehörde überlassen. Die Stadt wird versuchen, den 

Einbau in einem städtebaulichen Vertrag mit der Windenergie Wittefeld 

GmbH & Co. KG sicherzustellen. 

 

56.) Im B-Planverfahren gibt es keine UVS. Der Umweltbericht ist die 

Umweltprüfung auf Ebene der Bauleitplanung. Durch die 

bedarfsgerechte Befeuerung kommt die Nachtkennzeichung nur noch 

bedarfsgerecht zum Tragen. Ob der Einbau einer bedarfsgerechten 

Befeuerung zum Tragen kommt ist nicht Gegenstand des 

Bebauungsplanverfahrens. Auf die Ausführungen zu Nr. 55 wird 

verwiesen. Eine Beeinträchtigung für Tiere ist nicht gegeben, auch nicht 

bei Berücksichtigung der bislang vorgesehenen Kennzeichung (Feuer 

W rot): Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.) 

56.) 
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57.) LTE Breitbandempfang:  

Beim LTE-Breibandempfang gibt es eine Funkzelle (auf einem Gebäude 

o.ä. fest installiert), welche Verbindung auf das Endgerät (Handy, 

Laptop etc.) hat. Da dieser Breitbandempfang somit nicht aus einem 

Funkstrahl besteht, sondern breit gestreut wird, kann eine 

Beeinträchtigung durch WEA nicht prognostiziert werden. Den 

Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

58.) Mit der Fortschreibung des Regionalen Raumordnungsprogramms 

für den Teilbereich Energie hat der Landkreis Osnabrück das 

Plangebiet als Vorrangstandort für Windenergiegewinnung 

ausgewiesen und damit bereits die rechtlichen Voraussetzuungen für 

die Errichtung von WEA geschaffen.Mit der 30. Änderung des 

Flächennutzungsplans ist die Stadt ihrer Verpflichtung nachgekommen, 

ihren FNP an die Ziele der Raumordnung anzupassen.  

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans werden im Rahmen einer 

Feinsteuerung durch Festlegung der Anlagenstandorte, der 

Anlagenhöhe sowie der Flächen bzw. Maßnahmen für Ausgleich 

örtliche Belange mit in die Planung eingebracht. Die für die Abwägung 

vorliegenden Gutachten und Fachbeiträge berücksichtigen die 

gesetzlich vorgegebenen Grundlagen. Durch den vorliegenden 

Umweltbericht und die vorliegenden Gutachten wird die Stadt den 

gesetzlichen Anforderungen und die vor diesem Hintergrund 

durchgeführte Abwägung gerecht. Insofern führt eine Beteiligung der 

Stadt als Kommanditist nicht zu einer unzulässigen Vorabbindung und 

damit zu einer sachwidrigen Verkürzung der nach § 2 (3) und § 1 (7) 

BauGB gebotenen Abwägung. 

Der Durchführungsvertrag zwischen der Stadt und der Windenergie 

Wittefeld GmbH & Co. KG regelt im wesentlichen die Übernahme 

sämtlicher Kosten des Bauleitplanverfahrens (Flächennutzungsplan, 

Bebauungspläne und alle erforderlichen Gutachten), Umsetzung der 

57.) 

58.) 
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Kompensationsmaßnahmen, Rückbau der WEA nach Aufgabe des 

Betriebs durch den Vorhabenträger sowie die Übertragung aller 

eingegangenen Verpflichtungen an einen möglichen Restnachfolger. 

Aus dem Durchführungsvertrag entsteht der Stadt keine Verpflichtung, 

die Bauleitpläne mit einem Satzungsbeschluss abzuschließen. Der rat 

der Stadt Bramsche ist in seiner Entscheidung durch diesen Vertrag 

nicht gebunden. Im Übrigen ist die Stadt Bramsche weder Antragsteller 

des Genehmigungsantrages nach BImSchG noch 

Genehmigungsbehörde. 

 

59.) Die Bedenken betreffen die Regionalplanung und nicht die 

verbindliche Bauleitplanung 

 

60.) Der Kampfmittelbeseitigungsdienst wies im Rahmen des 

Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (1) BauGB darauf hin, dass nicht 

ausgeschlossen werden kann, dass sich innerhalb des 

Geltungsbereiches Kampfmittel befinden. Die Stadt Bramsche hat 

diesbezüglich eine kostenpflichtige Luftbildauswertung in Auftrag 

gegeben. Mit Datum vom 22.04.2015 teilte das LGLN der Stadt 

Bramsche mit, dass die Auswertung der Aufnahmen 

Bodenverfärbungen im Planungsbereich gezeigt haben. Daher sei 

davon auszugehen, dass noch Kampfmittel vorhanden sein können. 

Deshalb werden Gefahrenforschungsmaßnahmen im Bereich des 

Standortes der Anlage Nr. 06 empfohlen. Das Ergebnis der 

Luftbildauswertung wurde an die Windparkbetreiber weiter geleitet, 

damit entsprechende Sondierungsmaßnahmen vor Baubeginn 

eingeleitet werden können. 

 

61.) Eine unzumutbare Beeinträchtigung der Anwohner durch Schall und 

Schattenwurf kann auf Grundlage der vorliegenden Gutachten nicht 
prognostiziert werden. 

59.) 

60.) 

61.) 
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Zu Ärzte für Immissionsschutz und PTB wird auf die Ausführungen 
unter Nr. 42-46 verwiesen. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

62.) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es sei jedoch 

ausgeführt , dass in Kap. 4.2 des LROP folgendes formuliert wird: „Die 

Nutzung einheimischer Energieträger und erneuerbarer Energien soll 

unterstützt werden. Die Träger der Regionalplanung sollen darauf 

hinwirken, dass unter Berücksichtigung der regionalen Gegebenheiten 

der Anteil einheimischer Energieträger und erneuerbarer Energien 

insbesondere der Windenergie, […] raumverträglich ausgebaut wird.“ 

Landwirtschaftlich nutzbare Fläche wird durch die notwendigen 

Ausgleichsflächen weitestgehend nicht vermindert, da der Großteil 

dieser Flächen der Landwirtschaft, wenn auch als extensive 

Nutzungsform, auch weiterhin zur Verfügung stehen. Durch die 

extensive Nutzung werden darüber hinaus insbesondere auch durch 

geringere Nährstoffeinträge in den Boden positive Effekte auf die 

Umwelt erzielt. 

 

63.) Die Gefahr von Blitzschlag ist auch bei Bäumen, 

Hochspannungsleitungen etc. gegeben. Das WEA dort eine besonders 

hohe Anfälligkeit haben, kann nicht prognostiziert werden. Den 

Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

64.) Die privaten Erschließungswege werden für Fahrradfahrer und 

Spaziergänger nicht gesperrt. Diese Wege dienen jedoch dazu, die 

WEA z.B. zu Wartungszwecken zu erreichen. Eine Sperrung dieser 

Zufahrten zu den WEA in den Wintermonaten kann ggf. zum Tragen 

kommen. Da diese Wege aber auch nur zu einer WEA und wieder 

zurück führen (d.h. kein Rundweg) ist dieses für die Erholungsnutzung 

auch nicht relevant. Eine Nutzung des Geltungsbereiches nach 

Errichtung der WEA durch Fahrradfahrer etc. ist weiterhin möglich. Die 

62.) 

63.) 

64.) 
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Erfahrungen aus vorhandenen Windparks belegen, dass WEA für 

Erholungssuchende nicht zwangsläufig abschreckend wirken. So wurde 

z.B. im WP Ottendorf (ca. 20 WEA, Landkreis Rotenburg/ Wümme) 

durch einen Bürgerverein Bänke innerhalb der Windparkfläche 

aufgestellt, um Spaziergängern und Radfahrern auch im 

Zusammenhang mit dem windparkbedingten Wegebau die Möglichkeit 

zu geben, die Landschaft auch mit Windenergienutzung für 

wohnungsnahe Erholung zu nutzen. Dieses wird von den 

Erholungssuchenden angenommen Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

65.) Die geplanten WEA halten einen Mindestabstand von 500 m zu 

Wohnnutzung im Außenbereich und einen Mindestabstand von 1.000 m 

zu Siedlungsflächen ein. Eine Errichtung von WEA „mitten im Dorf“ ist 

deshalb ausgeschlossen. Die vorliegende Bauleitplanung beachtet die 

städtebaulichen Kriterien des Außenbereichs und Schutzansprüche der 

benachbarten Nutzungen entsprechend den vom Gesetzgeber 

vorgegebenen rechtlichen Bestimmungen. Unzumutbare 

Beeinträchtigungen der Gesundheit können somit ausgeschlossen 

werden. Die Teilfortschreibung „Energie“ des Regionalen Raum-

ordnungsprogramms Osnabrück ist als Satzung in Kraft. Die Ziele sind 

damit zu berücksichtigen. Nach § 1 Abs. 4 BauGB ist die Stadt 

Bramsche verpflichtet, die Bauleitpläne an die Ziele der Raumordnung 

anzupassen. Dies erfolgt im Zuge der 30. FNP-Änderung. 

 

66.) Die Standortfindung erfolgte auf Ebene der Regionalplanung. Im 

Rahmen der Teilfortschreibung des RROP des LK Osnabrück wurden 
die Nachbarlandkreise beteiligt. 
Im Rahmen der Beteiligungsverfahren zum B-Plan Nr. 157 haben 
selbstverständlich auch Bürger der Nachbarkommunen die Möglichkeit 
ihre Stellungnahmen abzugeben. Die Unterlagen waren im Rathaus der 
Stadt Bramsche und zusätzlich auf der homepage der Stadt Bramsche 
einsehbar. 

65.) 

66.) 

67.) 
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Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum B-Plan Nr. 157 wurden 
auch die Nachbarkommunen beteiligt. 
Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

67.) Die Standortfindung erfolgte auf Ebene der Regionalplanung durch 

den Landkreis Osnabrück. Die Bedenken betreffen die Inhalte der 

Regionalplanung und nicht der verbindlichen Bauleitplanung. Der 

Naturpark Terra Vita unterliegt keinem Schutzzweck nach 

Naturschutzrecht. 

 

68.) Wirtschaftlichkeit: In der Untersuchung der DEUTSCHE WIND 

GUARD (April 2012) „Wirtschaftlichkeit von Standorten für die 

Windenergienutzung – Untersuchung der wesentlichen 

Einflussparameter“ im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, 

Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) wird ausgeführt, dass im 

Binnenland, wo sehr windstarke Standorte kaum auftreten, über große 

Nabenhöhen und Rotordurchmesser die Nutzbarkeit der Standorte so 

verbessert werden kann, dass Windenergieprojekte dort umsetzbar 

sind. Die große Auswirkung dieser technischen Parameter sollten durch 

Gemeinden bei ihrer Planung stets beachtet werden.  

Die Ausweisung von Vorrangflächen im RROP bedeutet gleichzeitig, 

dass raumbedeutsame Windenergienutzung außerhalb dieser 

Vorrangflächen ausgeschlossen ist (Ausschlusswirkung). D.h. die gem. 

§ 35 BauGB privilegierte Windenergienutzung wird auf bestimmte Teile 

des Landkreises Osnabrück und hier auf bestimmte Teile der Stadt 

Bramsche beschränkt. Auf Grund dieser Einschränkung eines 

ansonsten privilegierten Außenbereichsvorhabens sind die 

ausgewiesenen Flächen (Vorrangstandorte) entsprechend 

auszunutzen. Die Stadt Bramsche möchte die zum jetzigen Zeitpunkt 

modernsten und insbesondere für die Binnenlandstandorte entwickelten 

WEA innerhalb der Vorrangflächen ermöglichen. Es ist allgemein 

68.) 
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bekannt, dass höhere Türme speziell für Binnenlandstandorte einen 

wesentlichen Einfluss an dem Energieertrag haben und somit 

maßgeblich zur Wirtschaftlichkeit der WEA und somit zur Energiewende 

beitragen. Bei der Festlegung der Vergütungssätze des EEG 2014 an 

Binnenlandstandorten hat der Gesetzgeber den Stand der Technik und 

die Entwicklung der hohen und großen Binnenland-WEA berücksichtigt. 

An Binnenlandstandorten, können bei der Vergütungsstruktur des EEG 

2014 nur die hohen und großen Anlagentypen wirtschaftlich errichtet 

werden 

Die Entwicklung der WEA wird sicher in den nächsten Jahren noch 

weiter gehen. Die Stadt Bramsche möchte deshalb die z.Zt. modernsten 

und wirtschaftlichsten WEA ermöglichen und setzt die max. 

Gesamthöhe der WEA so fest, dass diese dort realisiert werden 

können. 

Für den geplanten Anlagentyp ist eine max. GH von 210 m, wie in der 

frühzeitigen Beteiligung noch festgelegt nicht mehr notwendig. Die Stadt 

setzt deshalb eine max. GH von 200 m fest, die für den geplanten WEA-

Typ ausreichend ist.  

Im Rahmen des nachfolgenden BImSchG-Genehmigungsverfahren wird 

ein Standsicherheitsgutachten vorgelegt, welches die Standsicherheit 

der WEA belegen muss. Ansonsten wird keine Baugenehmigung erteilt. 

Die Kennzeichung für 150 m hohe WEA ist analog zur Kennzeichung 

von 200 m hohen WEA. 

 

69.) Eine UVS liegt den Unterlagen zum B-Plan nicht bei. Die 

Umweltprüfung auf Ebene der Bauleitplanung findet im Umweltbericht 

statt. 

Die fehlerhafte Höhenangabe im Artenschutz-Fachbeitrag wird 

redaktionell geändert. Dies hat aber keinen Einfluss auf die 

artenschutzrechtliche Einschätzung. 

69.) 

70.) 

71.) 
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Maßgeblich sind die Festsetzungen auf der Planzeichung. 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

70.) Von politischer Seite wurde die Notwendigkeit einer 

Wirtschaftlichkeitsberechnung nicht gesehen und im 

Verwaltungsausschuss mehrheitlich abgelehnt. Daraus läßt sich nicht 

die Schlussfolgerung ziehen, dass das Ergebnis einer 

Wirtschaftlichkeitsberechnung die Wirtschaftlichkeit kleinerer Anlagen 

bestätigen würde. 

 

71.) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es sind keine negativen 

Auswirkungen auf Jagdreviere in Windparks bekannt. Eine 

Berücksichtigung im Umweltbericht oder Artenschutz-Fachbeitrag ist 

nicht angezeigt. 

 

72.) Der Umfang der landwirtschaftlichen Flächen als Ausgleichsflächen 

ist nicht so umfangreich, dass mit einer Preissteigerung gerechnet 

werden muss, zumal ein Großteil der erforderlichen Fläche weiterhin 

landwirtschaftlich, jedoch extensiv, genutzt werden kann. Den 

Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

73.) Die Sicherung des Rückbaus der Anlagen erfolgt über eine 

Rückbauverpflichtung im Durchführungsvertrag, der zwischen dem 

Vorhabenträger und der Stadt Bramsche geschlossen wurde. Die 

rechtlich vorgesehene Rückbauverpflichtung soll durch Vereinbarung 

eines Ansparplanes mit einem deutschen Kreditinstitut oder durch eine 

selbstschuldnerische Bürgschaftserklärung eines deutschen 

Kreditinstitutes sichergestellt werden. Die Sicherheitsleistung muss den 

Rückbau der WEA einschließlich des den Boden versiegelnden 

72.) 

73.) 

74.) 
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Fundaments am Ende der voraussichtlichen Lebensdauer der WEA 

vollständig abdecken. Den Bedenken wird nicht gefolgt.  

 

 

74.) Im Rahmen der Standortfindung (Teilfortschreibung RROP) wurden 

die Belange Erlebnis- und Erholungsräume (siehe Fachbeitrag 

Landschaftsbild zur Teilfortschreibung Energie des RROP 2013) 

berücksichtigt. Die Vorranggebiete wurden unter Berücksichtigung des 

Belangs Erholungsnutzung ausgewiesen. Die Teilfortschreibung 

„Energie“ des Regionalen Raumordnungsprogramms Osnabrück ist als 

Satzung in Kraft. Die Ziele sind damit zu berücksichtigen. Nach § 1 Abs. 

4 BauGB ist die Stadt Bramsche verpflichtet, die Bauleitpläne an die 

Ziele der Raumordnung anzupassen. Dies erfolgt im Zuge der 30. FNP-

Änderung. 

 

75.) Brand: siehe hierzu Begründung Kap. 4.7. Im Rahmen des 

immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren ist die Einhaltung 

der Anforderungen an den Brandschutz in den Bauvorlagen 

nachzuweisen und durch die Bauaufsichtsbehörde zu prüfen. Den 

Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

76.) Die Erteilung von Baugenehmigungen unterliegt dem Landkreis 

Osnabrück und ist nicht Bestandteil der vorliegenden Bauleitplanung. 

 

77.) Die Bedenken betreffen den Inhalt der Regionalplanung und nicht 

den der verbindlichen Bauleitplanung. 

 

78.) Es wird auf die Ausführungen unter Nr.1-77 verwiesen. 

 

75.) 

76.) 

77.) 

78.) 
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 V. Lfd.Nr. 2  am: 23.09.2015 

 

 

 

 

Abwägung / Beschlussempfehlung: 

 

 

1.) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und auf das 

Abwägungsergebnis zur 30. FNP-Änderung verwiesen. 

2.) Wirtschaftlichkeit: In der Untersuchung der DEUTSCHE WIND 

GUARD (April 2012) „Wirtschaftlichkeit von Standorten für die 

Windenergienutzung – Untersuchung der wesentlichen 

Einflussparameter“ im Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, 

Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) wird ausgeführt, dass im 

Binnenland, wo sehr windstarke Standorte kaum auftreten, über 

große Nabenhöhen und Rotordurchmesser die Nutzbarkeit der 

Standorte so verbessert werden kann, dass Windenergieprojekte 

dort umsetzbar sind. Die große Auswirkung dieser technischen 

Parameter sollten durch Gemeinden bei ihrer Planung stets beachtet 

werden.  

Die Ausweisung von Vorrangflächen im RROP bedeutet gleichzeitig, dass 

raumbedeutsame Windenergienutzung außerhalb dieser Vorrangflächen 

ausgeschlossen ist (Ausschlusswirkung). D.h. die gem. § 35 BauGB 

privilegierte Windenergienutzung wird auf bestimmte Teile des Landkreises 

Osnabrück und hier auf bestimmte Teile der Stadt Bramsche beschränkt. 

Auf Grund dieser Einschränkung eines ansonsten privilegierten 

Außenbereichsvorhabens sind die ausgewiesenen Flächen 

(Vorrangstandorte) entsprechend auszunutzen. Die Stadt Bramsche möchte 

die zum jetzigen Zeitpunkt modernsten und insbesondere für die 

Binnenlandstandorte entwickelten WEA innerhalb der Vorrangflächen 

ermöglichen. Es ist allgemein bekannt, dass höhere Türme speziell für 

Binnenlandstandorte einen wesentlichen Einfluss an dem Energieertrag 

1.) 

2.) 

3.) 
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haben und somit maßgeblich zur Wirtschaftlichkeit der WEA und somit zur 

Energiewende beitragen. Bei der Festlegung der Vergütungssätze des EEG 

2014 an Binnenlandstandorten hat der Gesetzgeber den Stand der Technik 

und die Entwicklung der hohen und großen Binnenland-WEA berücksichtigt. 

An Binnenlandstandorten, können bei der Vergütungsstruktur des EEG 

2014 nur die hohen und großen Anlagentypen wirtschaftlich errichtet 

werden 

Die Entwicklung der WEA wird sicher in den nächsten Jahren noch weiter 

gehen. Die Stadt Bramsche möchte deshalb die z.Zt. modernsten und 

wirtschaftlichsten WEA ermöglichen und setzt die max. Gesamthöhe der 

WEA so fest, dass diese dort realisiert werden können. 

Für den geplanten Anlagentyp ist eine max. GH von 210 m, wie in der 

frühzeitigen Beteiligung noch festgelegt nicht mehr notwendig. Die Stadt 

setzt deshalb eine max. GH von 200 m fest, die für den geplanten WEA-Typ 

ausreichend ist.  

Die Kennzeichung für 150 m hohe WEA ist analog zur Kennzeichung von 

200 m hohen WEA. 

Von politischer Seite wurde die Notwendigkeit einer 

Wirtschaftlichkeitsberechnung nicht gesehen und im Verwaltungsausschuss 

mehrheitlich abgelehnt. Daraus läßt sich nicht die Schlussfolgerung ziehen, 

dass das Ergebnis einer Wirtschaftlichkeitsberechnung die Wirtschaftlichkeit 

kleinerer Anlagen bestätigen würde. 

 

3.) Die Fa. INEG beplant nicht den Windpark-Standort Wittefeld. Zur 

Gesamthöhe der WEA und zur Wirtschaftlichkeitsberechnung siehe 

Ausführungen unter Nr. 2. 

 

4.)  Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

4.) 
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5.) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Zur Anlagenhöhe siehe 

Ausführungen unter Nr. 2. 

 

6.)Es ist üblich und allgemein anerkannte Praxis, dass die Verwaltung 

einer Kommune im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens 

Abwägungsvorschläge ausarbeitet. Dies bedeutet jedoch nicht, dass 

sich die politischen Vertreter einer Kommune diesen 

Abwägungsvorschlägen in allen Punkten anschließen müssen. Es ist 

durchaus möglich, das von den politischen Vertretern im Rahmen eines 

demokratischen Abwägungsprozesses von Abwägungsvorschlägen 

abgewichen wird und darüber der Rat einer Kommune abschließend 

mehrheitlich entscheidet. 

 

 

5.) 

6.) 
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 V. Lfd.Nr. 3  am: 23.09.2015 

 

 

Abwägung / Beschlussempfehlung: 

 

 

 

 

 

Die Bedarfsgerechte Befeuerung ist im September 2015 als eine von 
mehreren Optionen in die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur 
Kennzeichung von Luftfahrthindernissen aufgenommen worden. Die Stadt 
Bramsche wird im Zuge des Genehmigungsverfahrens nach BImSchG beim 
LK Osnabrück darauf hinwirken, dass diese Befeuerung in der 
Genehmigung festgesetzt wird. In wieweit der Einbau einer 
bedarfsgerechten Befeuerung als Auflage in die Genehmigung nach 
BImSchG aufgenommen wird, bleibt dem Landkreis als 
Genehmigungsbehörde überlassen. Die Stadt wird versuchen, den Einbau 
in einem städtebaulichen Vertrag mit der Windenergie Ahrensfeld GmbH & 
Co. KG sicherzustellen. 

 

Der Anregung zur Aufnahme des genannten Textteils wird nicht gefolgt, da 

die Festlegung der Befeuerung im BImSchG-Genehmigungsbeschied erfolgt 

(s.o.). 
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Abwägung / Beschlussempfehlung: 

 

 

 

 

 

Die Bedarfsgerechte Befeuerung ist im September 2015 als eine von 
mehreren Optionen in die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur 
Kennzeichung von Luftfahrthindernissen aufgenommen worden. Die Stadt 
Bramsche wird im Zuge des Genehmigungsverfahrens nach BImSchG beim 
LK Osnabrück darauf hinwirken, dass diese Befeuerung in der 
Genehmigung festgesetzt wird. In wieweit der Einbau einer 
bedarfsgerechten Befeuerung als Auflage in die Genehmigung nach 
BImSchG aufgenommen wird, bleibt dem Landkreis als 
Genehmigungsbehörde überlassen. Die Stadt wird versuchen, den Einbau 
in einem städtebaulichen Vertrag mit der Windenergie Ahrensfeld GmbH & 
Co. KG sicherzustellen. 

 

Der Anregung zur Aufnahme des genannten Textteils wird nicht gefolgt, da 

die Festlegung der Befeuerung im BImSchG-Genehmigungsbeschied erfolgt 

(s.o.). 
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Abwägung / Beschlussempfehlung: 

1.) Die Bedarfsgerechte Befeuerung ist im September 2015 als eine von 
mehreren Optionen in die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur 
Kennzeichung von Luftfahrthindernissen aufgenommen worden. Die 
Stadt Bramsche wird im Zuge des Genehmigungsverfahrens nach 
BImSchG beim LK Osnabrück darauf hinwirken, dass diese 
Befeuerung in der Genehmigung festgesetzt wird. In wieweit der 
Einbau einer bedarfsgerechten Befeuerung als Auflage in die 
Genehmigung nach BImSchG aufgenommen wird, bleibt dem 
Landkreis als Genehmigungsbehörde überlassen. Die Stadt wird 
versuchen, den Einbau in einem städtebaulichen Vertrag mit der 
Windenergie Ahrensfeld GmbH & Co. KG sicherzustellen. 
 

2.) Die Realisierung der Wiederherstellung und Erneuerung von 

Trockenmauern als Kompensationsmaßnahme soll in 

unterscheidlichen Ortsteilen von Bramsche erfolgen. Für die Stadt 

Bramsche ist dies eine geeignete Maßnahme zur Wiederherstellung 

/ Erneuerung von prägenden Landschaftselementen der historischen 

Landnutzung, auch wenn durch die Mauern keine Sichthindernisse 

geschaffen werden. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

3.) Die Ausgestaltung des Monitorings auf Grund artschutzrechtlicher 

Aspekte ist nicht Bestandteil des B-Plans sondern wird im 

Genehmigungsbescheid des LK Osnabrück (BImSchG-

Genehmigungsverfahren) festgelegt. 

 

4.) Das der geplante WEA-Typ noch nicht 3x schallvermessen ist, 

wurde im schalltechnischen Gutachten nach den Vorgaben des LK 

Osnabrück als zuständiger immissionsschutzrechtlicher 

1.) 

2.) 

3.) 

4.) 

5.) 
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Genehmigungsbehörde berücksichtigt. Den Bedenken wird nicht 

gefolgt. 

 

5.) Für den Bau der WEA ist nach Abschluss des Bauleitplanverfahrens 

eine Genehmigung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz 

(BImSchG) erforderlich. Zuständige Genehmigungsbehörde ist der 

Landkreis Osnabrück. Die in der Genehmigung durch die 

Genehmigungsbehörde festgeschriebenen Auflagen sind bei der 

Errichtung und dem Betrieb der WEA zu beachten. Sollten während 

des laufenden Betriebes der WEA Probleme auftauchen, sind diese 

beim Betreiber des Windparks und der zuständigen 

Genehmigungsbehörde des Landkreises anzuzeigen. 
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 V. Lfd.Nr. 6  am: 24.09.2015 

 

 

 

 

 

Abwägung / Beschlussempfehlung: 

 

 

 

 

 

1.) Für das B-Planverfahren lagen die erforderlichen Unterlagen im 

Rahmen der Offenlage aus. Das Schall- und Schattenwurfgutachten 

wurde im Auftrag der Stadt Bramsche erstellt. Die Bedenken sind 

nicht nachzuvollziehen. 

 

2.) Die Prüfung der optisch bedrängenden Wirkung ist Bestandteil des 

Umweltberichtes. Begründung und Umweltbericht tragen das Datum: 

Juli 2015. Die optische Bedrängung wurde auch in den 

Antragsunterlagen nach BImSchG abgeprüft. Für den 

Begründungstext des B-Plans wurde dieses übernommen. Der 

BImSchG-Antrag wurde parallel zur Offenlage des B-Plans beim LK 

Osnabrück eingereicht. Bezugnehmend auf das Urteil des OVG 

NRW vom 24.06.2010 (8 A 2764/09) ist ab einem Abstand der 

dreifachen Gesamthöhe zwischen Wohnhaus und WEA regelmäßig 

davon auszugehen, dass keine optisch bedrängende Wirkung zu 

Lasten der Wohnnutzung ausgeht. Vor diesem Hintergrund erfolgte 

im Rahmen der Bauleitplanung eine Prüfung für alle Wohnhäuser, 

welche den Abstand der dreifachen Gesamthöhe der WEA 

unterschreiten. Kein Wohnhaus unterschreitet bei mehr als einem 

der geplanten Windparke im Bereich der Stadt Bramsche (Kalkriese 

1, Ahrensfeld und Wittefeld) den Abstand der dreifachen 

1.) 

2.) 
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Gesamthöhe. Deshalb müssen auch Kumulationswirkungen nicht 

berücksichtigt werden. Die Eingriffsermittlung für das 

Landschaftsbild wurde von der zuständigen Fachbehörde des LK 

Osnabrück nicht bemängelt (Siehe hierzu IV lfd. Nr. 7 Punkt 7). Den 

Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

2a.) Für die verbindliche Bauleitplanung ist kein hydrologisches 

Gutachten erforderlich. Die Hinweise zum hydrologischen Gutachten 

im Zuge des BImSchG-Genehmigungsverfahrens sind für den 

vorliegenden B-Plan nicht abwägungsrelevant. Die Umweltprüfung 

im bauleitplanverfahren erfolgt im Rahmen des Umweltberichtes. 

Der LK Osnabrück (siehe hierzu IV lfd. Nr. 7), Untere 

Wasserbehörde äußerte keine Bedenken bezüglich der Planung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.) Im Bereich Kalkriese wurden auch Trockenmauern (d.h. kein Zement 

zwischen den Steinen, die Steine wurden trocken aufgesetzt) 

errichtet. Analog soll dies auch bei den Trockenmauern zur 

Kompensation des Eingriffs beim B-Plan Nr. 157 erfolgen. Ggf. 

werden jedoch in Bereich von Einfahrten Pfeiler notwendig, welche 

dann aus Naturstein gemauert werden. Die Eingriffsermittlung für 

das Landschaftsbild und die vorgesehenen Maßnahmen wurden von 

der zuständigen Fachbehörde des LK Osnabrück nicht bemängelt 

2a) 

3.) 
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(siehe hierzu IV lfd. Nr. 7, Punkt 7). Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

4.) Die Umweltverträglichkeitsprüfung im Rahmen des 

Bauleitplanverfahrens ist der Umweltbericht. Dieser hat zusammen 

mit Planzeichung und Begründung ausgelegen. Der LK Osnabrück 

ist in der Bauleitplanung eine im Rahmen des 

Beteiligungsverfahrens zu beteiligende Behörde und kein 

Entscheidungsträger. 

 

5.) In Kapitel 9.1.9 des Umweltberichtes werden die 

denkmalgeschützten Häuser im Umfeld des Geltungsbereiches 

thematisiert. Aus Sicht der Denkmalpflege (Bau- und 

Bodendenkmale) bestehen gegen die Aufstellung des B-Plans keine 

Bedenken (siehe hierzu Stellungnahme des LK Osnabrück, IV lfd. 

Nr. 7, Punkt 8). Baudenkmalrechtliche Bedenken werden daher aus 

Sicht der unteren Denkmalschutzbehörde nicht erhoben. Den 

Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

6.) Zur Trinkwasserleitung der Stadtwerke Osnabrück ist ein Abstand 

von 10 m (5 m je Leitungsseite einzuhalten (siehe hierzu 

Stellungnahme der Stadtwerke Osnabrück im Rahmen des 

Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (1) BauGB) einzuhalten. Die 

Fundamente der WEA Nr. 01 und 02 halten diesen Abstand ein. Den 

Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

7.) Die WEA 01 und 03 stehen nicht in Richtfunkstrecken (siehe 

Planzeichung). Bezüglich der WEA und ihren Abstand zu Straßen 

wird auf die Stellungnahme der Nieders. Landesbehörde für 

Straßenbau und Verkehr (NLSTBV) im Rahmen der frühzeitigen 

Beteiligung gem. § 4 (1) BauGB verwiesen. Der Abstand der WEA 

4.) 

5.) 

6.) 

7.) 
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zur L 78 ist laut NLSTBV ausreichend. Die Rotoren der WEA 01,02 

und 03 befinden sich nicht über klassifizierten Straßen. Ein Abstand 

ist deshalb nicht erforderlich. Die Fundamente der WEA 05,06 und 

03 stehen nicht im Wald. Alle Fundamente der WEA halten den 

Abstand des Fall- und Fällbereichs von 30 m zu Waldflächen ein. 

Zur UVS siehe Ausführungen unter Nr. 4. Den Bedenken wird nicht 

gefolgt. 

 

8.) Alle geplanten WEA befinden sich mit all ihren Bauteilen innerhalb 

des Geltungsbereiches des B-Plans Nr. 157. Siehe hierzu auch 

Stellungnahme des LK Osnabrück (IV lfd. Nr. 7, Punkt 4). Der LK 

Osnabrück führt diesbezüglich aus: „Die Konkretisierung hinsichtlich 

Größe und Ausdehnung des Sondergebietes, welche geeignet sind, 

die Rotorfläche der Windkraftanlagen 05 innerhalb des 

Geltungsbereiches des Bebauungsplanes einzuschließen, 

orientieren sich an den übergeordneten Zielen der Raumordnung; 

auch, da der Anlagenstandort innerhalb des im RROP 

ausgewiesenen Vorranggebietes festgelegt ist.“ Durch den 

schallreduzierten Betrieb der WEA sowie den Betrieb mit 

Schattenwurfabschaltzeiten werden die Richt- und 

Orientierungswerte eingehalten. Die Abstände der WEA 

untereinander sind ausreichend. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

9.) Die Standsicherheit der WEA ist nicht Bestandteil des B-Plans, 

sondern wird im nachfolgenden Genehmigungsverfahren nach dem 

BImSchG durch den LK Osnabrück geprüft. Ein Turbulenzgutachten 

ist nicht Bestandteil der Verfahrensunterlagen zum B-Plan. Zur UVS 

siehe Ausführungen unter Nr. 4. 

 

10.) Die Gefährdungsbeurteilung zum Eisansatz erfolgt anhand 

8.) 

9.) 

10.) 
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der bestehenden Systeme, für die Eiserkennung gibt es mehrere 

technische Überwachungssysteme bei den WEA. Nach allgemeiner 

Rechtsprechung gehört Eisabwurf und Eisabfall zum allgemeinen 

Lebensrisiko und die von Senvion vorgesehene Eiserkennung, bei 

der die Anlage bei Eisansatz angehalten wird, ist ausreichend. Diese 

Einschätzung teilt auch der LK Osnabrück als zuständige 

immissionsschutzrechtliche Genehmigungsbehörde. Eine 

witterungsbedingte Sperrung der Wege erfolgt nicht. An den neu zu 

errichtenden Zuwegungen zu den WEA werden entsprechende 

Hinweisschilder aufgestellt, die vor Eisabfall warnen. 

 

11.) Der Landkreis Osnabrück als zuständige Untere 

Wasserbehörde (Siehe Stellungnahme unter IV lfd. Nr. 8, Punkt 6) 

hat keine Bedenken gegen die Planung. Das 

Trinkwasserschutzgebiet wurde bereits im Rahmen der 

Flächenfindung auf Ebene der Regionalplanung berücksichtigt. Zur 

UVS siehe Ausführungen unter Nr. 4. 

 

12.) Der LK Osnabrück als zuständige Untere Waldbehörde 

(siehe hierzu IV lfd. Nr. 7) hat keine Bedenken gegen die Planung. 

Alle geplanten WEA im Geltungsbereich halten mit ihren Türmen 

den Abstand von 30 m (Fall- und Fällhöhe) zu den umliegenden 

Waldflächen ein. Innerhalb des Geltungsbereiches des B-Plans Nr. 

157 befinden sich nicht nur Sondergebiete für die 

Windenergienutzung sondern auch Waldflächen (siehe 

Planzeichung). Die Waldflächen wurden nachrichtlich in den B-Plan 

übernommen und sind keine Flächen, auf denen WEA errichtet 

werden dürfen. Ohne Änderung der Festsetzungen des B-Plans ist 

die Errichtung von WEA innerhalb der Waldflächen nicht möglich. 

 

11.) 

12.) 
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13.) Die Umweltprüfung im Bauleitplanverfahren erfolgt im 

Umweltbericht. In diesem wurden alle Schutzgüter, auch der 

Denkmalschutz, behandelt. Ebenso wurden die 

Produktenfernleitung, die bestehende Kompensationsfläche, die 

Waldflächen, Brut- und Rastvögel in der Begründung bzw. dem 

Umweltbericht behandelt. Die öffentliche Auslegung wurde am 

15.08.2015 – also 9 Tage vor Beginn der Auslegungsfrist- ortsüblich 

in den Bramscher Nachrichten und zusätzlich auf der Homepage der 

Stadt Bramsche bekannt gemacht. Neben Ort und Dauer der 

Auslegung enthielt die Bekanntmachung auch alle Angaben dazu, 

welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind und 

zusammen mit den Planunterlagen einsehbar waren. Dabei wurden 

auch die umweltbezogenen Stellungnahmen, Einwendungen, 

Anregungen und Hinweise, die im Rahmen der frühzeitigen 

Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (1) BauGB und der 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

nach § 4 (1) BauGB eingegangen sind, stichpunktartig aufgeführt. 

Die Bekanntmachung und Auslegung der Unterlagen erfolgte nach 

den gesetzlichen Vorgaben des Baugesetzbuches (BauGB). Den 

Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

14.) Die UVS ist nicht Inhalt des Bebauungsplans. Zur 
Umweltprüfung im B-Plan siehe Ausführungen unter Nr. 4. Die 
Alternativenprüfung bezüglich des Standortes erfolgte bereits im 
RROP des LK Osnabrück. 

 

15.) Der Umweltbericht des B-Plans Nr. 157 bezieht sich auf das 

konkrete Vorhaben. Zur Umweltprüfung im B-Plan siehe 

Ausführungen unter Nr. 4. Die kumulierende Wirkung mehrerer 

geplanter Windparks bezüglich Schall- und Schattenwurf ist im 

entsprechenden Gutachten berücksichtigt worden. Die 

Standortfindung der Windparkflächen erfolgte bereits auf Ebene der 

13.) 

14.) 

15.) 
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Regionalplanung des LK Osnabrück. Bezüglich Abständen zwischen 

den Windparkstandorten wird auf das RROP des LK Osnabrück 

verwiesen.  

Bezüglich NLT-Papier wird ausgeführt, dass die avifaunistischen 

Erfassungen 2013 durchgeführt wurden und diese auf das NLT-Papier 2011 

verweisen, da das NLT-Papier 2014 noch garnicht vorlag. Zum 

Windenergie-Erlass wird ausgeführt, dass er sich bis zum heutigen 

Zeitpunkt (Oktober 2015) in einem Entwurfsstand befindet. Dort wird ein 

Abstand von 5 km zwischen Windparkstandorten nicht thematisiert. In der 

Arbeitshilfe „Regionalplanung und Windenergie“ des Nieders. Ministerium 

für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz zusammen mit dem 

NLT wird ein Mindestabstand zwischen Vorranggebieten zur 

Windenergienutzung von 5 km thematisiert. Die Arbeitshilfe richtet sich an 

die Regionalplanung und die Darstellung von Vorrangflächen und nicht an 

die verbindliche Bauleitplanung. Zur optisch bedrängenden Wirkung und 

Kumulation wird auf die Ausführungen unter Nr. 2 verwiesen. 

 

16.) Die Standortfindung erfolgte bereits auf Ebene der 

Regionalplanung. Dabei waren z.B. Naturdenkmale ein „hartes“ 

Ausschlusskriterium. Die Aussagen zu Insekten (im Kap. 2.4. im 

LBP) gehen von einer Beeinträchtigung durch Rotorschlag aus. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die höchste 

Insektenkonzentration in Höhe von 0-30 m auftritt, so dass die 

Beeinträchtigungen für den Bestand der Population nicht relevant 

sind. Zum Kollisionsrisiko der Fledermäuse siehe Ausführungen im 

LBP und Artenschutz-Fachbeitrag. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

17.) Die Rastvogelerfassung 2013 hat keine Rastvogelbestände 

gem. Krüger et al. verzeichnet. Die Bewertung des 

Landschaftsbildes wurde dem Fachbeitrag Landschaftsbild der 

Teilfortschreibung des RROP (2013) entnommen. Innerhalb des 

16.) 

17.) 

18.) 

19.) 
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Geltungsbereiches befinden sich keine Naturdenkmäler. Der 

Naturpark Wiehengebirge, nördliches Osnabrücker Hügelland 

genießt keinen Schutzstatus nach BNatSchG. Zum Windpark-

Standort siehe Ausführungen unter Nr. 16 und Nr. 15. Zur 

Stellungnahme des Umweltforums siehe V lfd. Nr. 44. 

 

18.) Zur Kompensation der erheblichen Beeinträchtigung der 

Waldschnepfe sind entsprechende Kompensationsmaßnahmen 

vorgesehen. Der LK Osnabrück als zuständige Fachbehörde (siehe 

IV lfd. Nr. 7, Punkt 7) hat keine Bedenken gegen die 

Eingriffsermittlung und die Kompensationsmaßnahme. Eine 

Raumnutzungsanlayse war nicht notwendig. Der Artenschutz-

Fachbeitrag (AFB) lag aus. Zur Umweltprüfung siehe Ausführungen 

unter Nr. 4. Zur Stellungnahme des Umweltforums siehe 

Ausführungen unter V lfd. Nr. 44. 

 

19.) Die Gesamthöhe der WEA wird im AFB redaktionell 

angepasst. Dies hat keinen Einfluss auf die weiteren Darlegungen im 

AFB. Zur Brut- und Rastvogelerfassung siehe Ausführungen unter 

Nr. 27 und 28. Zur Stellungnahme des Umweltforums siehe 

Ausführungen unter V lfd. Nr. 44. 

 

20.) Das Schattenwurfgutachten bezieht sich sehr wohl auf das 

konkrete Vorhabengebiet. Die Berechnung der Schattenwurfdauer 

wurde für den Betrieb von 13 WEA an den Standorten im Windpark 

Ahrensfeld und Wittefeld durchgeführt. Dabei wurde die 

Gesamtbelastung der täglichen und jährlichen Schattenwurfdauer an 

119 Immissionspunkten ermittelt. Danach wird an 88 

Immissionspunkten der Orientierungswert von 30 Minuten pro Tag 

und an 116 Immissionspunkten der Orientierungswert von 30 

20.) 

21.) 

22.) 

23.) 
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Stunden pro Jahr überschritten. Für diese Immissionspunkte werden 

Maßnahmen zur Begrenzung der täglichen Schattenwurfdauer und 

des Jahresmaximums als Auflagen im Genehmigungsbescheid  

nach BImSchG durch den Landkreis Osnabrück erforderlich.Durch 

die erforderlichen Abschaltzeiten wird die Beeinträchtigung unter die 

Erheblichkeitsschwelle gesenkt. Unzumutbare Beeinträchtigungen 

der Anwohner durch Schattenschlag können deshalb 

ausgeschlossen werden. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

21.) Eine Kennzeichung von WEA als Luftfahrthindernis wird ab 

einer Gesamthöhe der WEA von 100 m erforderlich. Auch in 

denkmalgeschützten Häusern ist das Anbringen von Rolläden von 

innen möglich und zulässig. Außerdem ist die Nachtkennzeichung 

der WEA nach unten abgeschirmt. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

22.) Die Maßnahme 2 befindet sich im Abstand von ca. 450 m zur 

WEA 03. Ein Meidungsbereich von 300 m um WEA wird bei der 

Waldschnepfe angenommen. Die Maßnahme 2 liegt somit im 

ausreichend großen Abstand zu den geplanten WEA und somit 

außerhalb des ggf. möglichen Meidungsabstandes. Als einzige 

Quelle zur Beeinträchtigung von Waldschnepfen durch WEA liegt die 

Studie von DORKA et al. (2014) vor. Diese bezieht sich auf 

geschlossene Waldstandorte im Nordschwarzwald (Baden-

Württemberg), eine Übertragbarkeit auf die Verhältnisse in 

halboffenen Landschaften wie im Bereich Bramsche ist nicht belegt 

und fachlich kritisch zu sehen. SCHMAL (2015) zweifelt das 

Untersuchungsdesign und daher die Ergebnisse der Studie von 

DORKA et al. (2014) an und geht weiterhin davon aus, dass die Art 

als nicht windkraftsensibel gilt. Sie sieht einen direkten 

Zusammenhang zwischen dem Bau der WEA und dem Rückgang 

des Waldschnepfenbestands in der Studie von DORKA et al. (2014) 
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als nicht eindeutig belegt an. Vielmehr kann der Rückgang des 

Bestands in den untersuchten Jahren auch andere Ursachen haben.  

23.) IEL ist ein unabhängiges Gutachterbüro für Schall- und 

Schattenwurfberechnungen und keine Projektionsfirma für WEA. 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

24.) Die Schallimmissionsprognose wurde in Abstimmung und 
gemäß den Vorgaben des Landkreises Osnabrück durchgeführt. 
Dies wurde auch im IEL-Gutachten Nr. 3496-14-L2 vom 
17.12.2014 auf der Seite 10 ausgeführt. 

 
In einer Studie hat das LANUV (Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz) Nordrhein-Westfalen jetzt die Schallausbreitung von 
Windenergieanlagen untersucht, um die Qualität der 
Geräuschimmissionsprognosen hoher Anlagen zu überprüfen und 
gegebenenfalls zu verbessern. Im Rahmen der Untersuchung wurden die 
Emissionen und Immissionen im Umfeld zweier Anlagen der 2 MW-Klasse 
mit einer Nabenhöhe von 98 m messtechnisch ermittelt und mit den 
gemäß dem „Alternativen Verfahren“ berechneten Pegeln verglichen. In 
einem nächsten Schritt wird nun geprüft, ob das bisher angewendete 
Prognoseverfahren in konkreten Genehmigungsverfahren zukünftig 
geändert werden soll. Für die Praxis der Genehmigungsbehörden ergeben 
sich zum jetzigen Zeitpunkt keine Änderungen. 
(http://www.lanuv.nrw.de/umwelt/laerm/geraeusche/geraeuschquellen/wind
energie-anlagen/) 
In einer Schallimmissionsprognose müssen nicht alle Wohnhäuser im 
Einwirkungsbereich einer geplanten Anlage berücksichtigt werden. Die 
Schallimmissionsprognose muss die maßgeblichen Immissionspunkte 
berücksichtigen. Dies ist im IEL-Gutachten Nr. 3496-14-L2 vom 
17.12.2014 erfolgt. Für nicht gesondert berücksichtigte Immissionspunkte 
können die Schallimmissionspegel der Zusatz- und der Gesamtbelastung 
(Nacht, nur WEA) den Schallimmissionsrastern im Anhang des IEL-
Gutachtens Nr. 3496-14-L2 vom 17.12.2014 entnommen werden. 
Bei den Wohnhäusern Uthof 3, 5 und 2 sind keine Gebäudeanordnungen 
(typisch: u- oder l-förmig angeordnete Gebäude) vorhanden, die zu einer 
Schallpegelerhöhung durch Reflexionen führen. 

24.) 

http://www.lanuv.nrw.de/umwelt/laerm/geraeusche/geraeuschquellen/windenergie-anlagen/
http://www.lanuv.nrw.de/umwelt/laerm/geraeusche/geraeuschquellen/windenergie-anlagen/
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Bei der „Industrieanlage Vördener Weg 2“ handelt es sich um einen 
landwirtschaftlichen Betrieb. Hierbei handelt es sich um Geräusche nicht-
genehmigungsbedürftiger landwirtschaftlicher Anlagen, die nicht der TA-
Lärm unterliegen und somit nicht als Vorbelastung in der Prognose zu 
berücksichtigen sind. 
In dem zitierten Datenblatt steht „LWA,95% < 106 dB(A) (vorläufig)“. Es 
handelt sich also um eine vorläufige maximale Angabe. Im Anhang des 
IEL-Gutachtens Nr. 3496-14-L2 vom 17.12.2014 ist der vom Hersteller 
garantierte Schallleistungspegel (Stand Januar 2014) belegt. 
 

25.) Die zu Wohnzwecken umgenutzte Garage wurde im Rahmen 

der Prüfung der optisch bedrängenden Wirkung wie ein Wohnhaus 

behandelt und der Prüfung unterzogen. 

Das Urteil des OVG NRW wurde richtig zitiert 

Das Wohngebäude befindet sich weder im Geltungsbereich eines 

Bebauungsplans nach § 30 BauGB, noch innerhalb im Zusammenhang 

bebauter Ortslage nach § 34 BauGB, sondern ist dem Außenbereich nach § 

35 (2) BauGB als nicht privilegiertes Vorahben einzuordnen. 

Die Beteiligung der Bevölkerung am Bauleitplanverfahren ist durch die 

frühzeitige Beteiligung sowie durch die Offenlage des B-Plans erfolgt. 

Auf die Wohnnutzung der Gebäude muss nicht verzichtet werden. 

Auf Grund der Prüfung der optischen Bedrängung sowie der Schall- und 

Schattenwurfbelastung kann eine unzumutbare Beeinträchtigung der 

Anwohner ausgeschlossen werden. Zu diesem Ergebnis kommt die 

Umweltprüfung im Umweltbericht. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

 

 

 

 

25.) 
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26.) Die Erfassungen wurden von einem unabhängigen 

Gutachterbüro durchgeführt. Der LK Osnabrück als zuständige 

Fachbehörde hat keine Bedenken bezüglich des Ergebnisses der 

vorgelegten Erfassungen. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

27.) Die Erfassungen zu Brut- und Rastvögeln sowie den 

Fledermäusen wurden in den Jahren 2013 durchgeführt bzw. 

begonnen. Zu diesem Zeitpunkt war noch das NLT-Papier 2011 

relevant, dass NLT-Papier 2014 lag noch nicht vor. 

Die Erfassungen erfolgten nach den mit der zuständigen Fachbehörde 2013 

abgestimmten Standards. Der LK Osnabrück als zuständige Fachbehörde 

hat keine Bedenken bezüglich des Ergebnisses der vorgelegten 

Erfassungen (síehe IV lfd. Nr. 7, Punkt 7). Eine Erfassung des Hirschkäfers 

war nicht erforderlich.. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

28.) Die Fledermauserfassung bezieht sich auf die Potenzialfläche 

29 des LK Osnabrück aus der Teilfortschreibung des RROP, wie es 

dem Deckblatt des Gutachtens zu entnehmen ist. Den Bedenken 

wird nicht gefolgt. Die Erfassungen erfolgten nach den mit der 

zuständigen Fachbehörde 2013 abgestimmten Standards. Der LK 

Osnabrück als zuständige Fachbehörde hat keine Bedenken 

bezüglich des Ergebnisses der vorgelegten Erfassungen (síehe IV 

lfd. Nr. 7, Punkt 7). Eine Erfassung des Hirschkäfers war nicht 

erforderlich.. Die avifaunistischen Erfassungen in den geplanten 

Windparken Ahrensfeld, Wittefeld und Kalkriese wurden 

ausschließlich durch Dr. Klaus Handke (Ganderkesee), Frau Dipl.-

Landschaftsökologin Pia Handke bzw. Frau Dipl.-Biologin Julia 

Lopau, die seit vielen Jahren ornithologische Erfassungen im 

26.) 

27.) 

28.) 

29.) 
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Rahmen von Windkraftprojekten machen, durchgeführt. Dabei waren 

immer zwei Personen gleichzeitig per Pkw oder zu Fuß im Einsatz. 

Die Strecken wurden bei jedem Erfassungsdurchgang variiert, d.h. 

an jedem Termin begann die Erfassung an einer anderen Stelle. Zur 

Bestätigung von Revieren (z.B. Heidelerche, Gartenrotschwanz, 

Baumpieper) wurden regelmäßig Klangattrappen eingesetzt. 

Damit entsprechen die Kartierung eindeutig den bei Windkraftvorhaben in 

Niedersachsen üblichen Standards.  

Die avifaunistischen Erfassungen wurden im Vorfeld mit dem Landkreis 

Osnabrück abgestimmt. 

Es sollten in jedem Gebiet, im Rahmen der festgesetzten Exkursionszahl, 

so viele Brutpaare des festgelegten Artenspektrums bestätigt werden, wie 

es möglich ist. Dazu gibt es keine Zeitvorgaben. Zeitangaben 

(Bearbeitungszeit je ha und Durchgang) können allenfalls nur einen sehr 

groben Anhaltspunkt für den benötigten Aufwand geben. Wie jeder 

erfahrene Kartierer weiß, hängt  der tatsächliche Aufwand von zahlreichen 

Faktoren ab, wie z.B. Umfang des zu kartierenden Artenspektrums, Anzahl 

der im Gebiet vorhandenen Arten und Paare, Erfahrung des Bearbeiters, 

Dichte und Qualität des Wegenetzes, Jahreszeit, Witterung, Tageszeit, 

Nutzung, Strukturreichtum, Intensität des Einsatzes von Klangattrappen 

etc.).  

Eine vogelarme, intensiv genutzte Fläche mit gut ausgebautem Wegenetz 

ist viel schneller zu kartieren ist, als eine sehr strukturreiche und von Vögeln 

dicht besiedelte Fläche mit schlechten oder nicht vorhandenen Wegen. 
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Selbstverständlich sind Exkursionen in den frühen Morgenstunden und am 

späten Nachmittag in der Regel besonders effektiv, weil dann die meisten 

Vögel sehr aktiv sind. Aber auch hier gibt es Ausnahmen: So lassen sich bei 

Wind und Starkregen Vögel unabhängig von der Tageszeit schlecht 

kartieren. Dies gilt auch bei hohen Temperaturen. Dagegen kann es z.B. 

nach einem Regen auch Mittags zu hoher Gesangsaktivität kommen. In 

offenen Agrarflächen lassen sich Arten wie Schafstelze, Kiebitz und 

Feldlerche durchaus auch in den späten Vormittagsstunden und mittags 

kartieren. Eine Generalisierung von  Erfassungszeiten ist unseres Erachtens 

nicht möglich und hängt sehr stark von den Geländegegebenheiten ab. 

Der LK Osnabrück als zuständige Fachbehörde hat keine Bedenken 

bezüglich des Umfangs und der Ergebnisses der vorgelegten Erfassungen. 

Zur Stellungnahme des Umweltforums siehe V lfd. Nr. 44. 

29.) Es wird auf die Ausführungen unter Nr. 28 verwiesen. 

 

30.) Die in der Brut- und Rastvogelerfassung dargestellte 

Potenzialfläche entspricht dem Stand im RROP zu Beginn der 

Erfassungen. Art und Umfang der Erfassungen sowie die 

Schlussfolgerungen für die Planung wurden von der zuständigen 

Fachbehörde des LK Osnabrück nicht bemängelt (siehe hierzu IV 

lfd. Nr. 7, Punkt 7). Wie aus der Methodenbeschreibung der Brut- 

und Rastvogelerfassung: Potenzialfläche 30 (Juni 2014) deutlich 

wird, wurden bei Wäldern und Siedlungen nur die Ränder kartiert 

und das Artenspektrum bei der Artenliste berücksichtigt. Die 

Abgrenzung des Untersuchungsgebietes wurde mit der Unteren 

Naturschutzbehörde des LK Osnabrück abgestimmt. Den Bedenken 

wird nicht gefolgt. 

30.) 

30a) 

31.) 

32.) 

33.) 
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30a) Die Begründung wird entsprechend korrigiert und der Pelkebach 

als Fließgewässer im Geltungsbereich thematisiert. 

 

31.) Eine Kompensation für Trinkwassergefährdung ist nicht 

erforderlich (siehe Ausführungen unter Nr. 11). Die 

Kompensationsfläche M 2 dient der Kompensation möglicher 

erheblicher Beeinträchtigungen der Waldschnepfe. Es wird dazu auf 

die Ausführungen unter Nr. 22 verwiesen. Die Kompensationsfläche 

M 1 dient der Kompensation des Eingriffs in Boden / Biotoptypen 

und Landschaftsbild. Eine Kompensation dieser Schutzgüter ist im 

Abstand von ca. 350 m zu den WEA selbstverständlich möglich. Den 

Bedenken wird nicht gefolgt. 

32.) Eine Verunstaltung des Landschaftsbildes durch 
Windkraftanlagen ist in Ausnahmefällen nur dann anzunehmen, 
wenn die Anlage in einer wegen ihrer Schönheit und Funktion 
besonders schutzwürdigen Umgebung errichtet werden soll oder 
wenn ihre Errichtung an dem vorgesehenen Standort einen 
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild darstellt (siehe 
BVerwG, Urteil vom 18.03.2003). 

Eine Nutzung des Geltungsbereiches nach Errichtung der WEA durch 

Fahrradfahrer etc. zur Erholungsnutzung ist weiterhin möglich. Die 

Erfahrungen aus vorhandenen Windparks belegen, dass WEA für 

Erholungssuchende nicht zwangsläufig abschreckend wirken. So wurde 

z.B. im WP Ottendorf (ca. 20 WEA, Landkreis Rotenburg/ Wümme) 

durch einen Bürgerverein Bänke innerhalb der Windparkfläche 

aufgestellt, um Spaziergängern und Radfahrern auch im 

Zusammenhang mit dem windparkbedingten Wegebau die Möglichkeit 

zu geben, die Landschaft auch mit Windenergienutzung für 

wohnungsnahe Erholung zu nutzen. Dieses wird von den 

Erholungssuchenden angenommen Im Rahmen der Standortfindung 

(Teilfortschreibung RROP) wurden die Belange Erlebnis- und 

Erholungsräume (siehe Fachbeitrag Landschaftsbild zur 
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Teilfortschreibung Energie des RROP 2013) berücksichtigt. Die 

Vorranggebiete wurden unter Berücksichtigung des Belangs 

Erholungsnutzung ausgewiesen. Die Teilfortschreibung „Energie“ des 

Regionalen Raumordnungsprogramms Osnabrück ist als Satzung in 

Kraft. Die Ziele sind damit zu berücksichtigen. Nach § 1 Abs. 4 BauGB 

ist die Stadt Bramsche verpflichtet, die Bauleitpläne an die Ziele der 

Raumordnung anzupassen. Dies erfolgt im Zuge der 30. FNP-

Änderung.Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

33.) Der Geltungsbereich des B-Plans ist nicht deckungsgleich mit 

der Vorrangfläche im RROP, weil im B-Plan noch Waldflächen in 

den Geltungsbereich aufgenommen wurden, um eine geschlossene 

Flächenabgrenzung zu erhalten. Dies wird auch in Kap. 2.1. der 

Begründung erläutert. Der Ausschlusswirkung steht dies nicht 

entgegen, weil WEA innerhalb des Geltungsbereiches nur auf 

Flächen errichtet werden können, die im RROP als Vorranggebiet 

Wind dargestellt sind. Bezüglich der kleinflächigen Erweiterungen 

siehe Ausführungen des LK Osnabrück (IV lfd. Nr. 7, Punkt 4). Der 

LK Osnabrück führt diesbezüglich aus: „Die Konkretisierung 

hinsichtlich Größe und Ausdehnung des Sondergebietes, welche 

geeignet sind, die Rotorfläche der Windkraftanlagen 05 innerhalb 

des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes einzuschließen, 

orientieren sich an den übergeordneten Zielen der Raumordnung; 

auch, da der Anlagenstandort innerhalb des im RROP 

ausgewiesenen Vorranggebietes festgelegt ist.“  

Eine Unterschreitung der im RROP festgelegten Abstände zur 

Wohnbebauung erfolgt dadurch nicht ebenso nicht die Verschiebung 

des Turms der WEA in einen Wald. Den Bedenken wird nicht 

gefolgt. 

 

34.) Die Berechnungen im Schall- und Schattenwurfgutachten 

sind nicht fehlerhaft. 

34.) 

35.) 
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Zu PTB wird auf die Ausführungen unter Nr. 42 verwiesen. 

 

35.) Es wird auf die Literatur im Begründungstext (u.a. aus 2009, 

2013 und 2014) verwiesen. Zum aktuellen Stand des Wissens (Juli 

2015) wird auf die Ausführungen unter Nr. 42-46 verwiesen. Zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es keine neueren rechtlichen 

Bestimmungen zum Infraschall. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

36.) Die Standortfindung erfolgte bereits unter Berücksichtigung 

entsprechender Abstände auf Ebene der Regionalplanung. Dabei 

wurden auch die Belange des Umweltschutzes einschließlich des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege in die Abwägung 

eingestellt. Die Bedenken betreffen nicht die Inhalte der 

verbindlichen Bauleitplanung. 

Der B-Plan ist nicht abwägungsfehlerhaft. 

Bei der Ermittlung der Kompensationsflächen für das Landschaftsbild 

wurden die drei im Stadtgebiet von Bramsche geplanten Windparks 

berücksichtigt. Die zuständige Fachbehörde des LK Osnabrück ist mit 

Ermittlung sowie Art und Umfang der Kompensationsflächen einverstanden 

(siehe IV lfd. Nr. 7, Punkt 7). Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

37.) Die Bedenken betreffen die Inhalte der Regionalplanung und 

sind nicht mehr abwägungsrelevant für die verbindliche 

Bauleitplanung. 

 

 

 

 

 

36.) 

37.) 
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38.) Mindestabstand 1,5x:  

Lt. Richtlinie „Windenergieanlagen- Einwirkungen und 

Standsicherheitsnachweise für Turm und Gründung“ gelten bezüglich 

Eisabwurf Abstände > 1,5 x (Rotordurchmesser + Nabenhöhe) zu 

Verkehrswegen und Gebäuden als ausreichend. Diese können jedoch 

unterschritten werden. Der Belang Eisabwurf wird im Rahmen des 

nachfolgenden Genehmigungsverfahrens berücksichtigt. Entweder sind 

bestimmte Abstände zu Straßen oder Gebäuden einzuhalten oder durch 

technische Einrchtungen (z.B. Rotorblattheizung) sicherzustellen, dass 

Eiswurf  ausgeschlossen werden kann. Eine gutachterliche Stellungnahme 

eines Sachverständigen zur Funktionssicherheit dieser Einrichtung ist im 

Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens nach dem 

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) als Teil der Bauvorlagen 

vorzulegen. Siehe im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung auch Kap. 

4.8 der Begründung. 

Bei den geplanten WEA-Typ ist keine Rotorblattheizung vorgesehen. 
Rotorblattheizungen verringern hauptsächlich Stillstandszeiten der WEA bei 
Eisansatz an den Rotorblättern. Dies ist vor allem bei Standorten in kalten 
Lagen (Höhen über 500 m ü. NHN) oder Kaltklimastandorten, z.B. 
Skandinavien, sinnvoll. Beim Heizvorgang steht die WEA. Es wird lediglich 
die Zeit verringert, bis das Eis durch die zusätzliche Heizung in den 
Rotorblättern der WEA abgetaut ist. Der Einsatz einer Rotorblattheizung 
erfolgt damit aus wirtschaftlichen Gründen, um Stillstandszeiten durch 
Eisansatz und die damit verbundenen Ertragsverluste möglichst minimal zu 
halten. In Bramsche werden die Stillstandszeiten durch Eisansatz aufgrund 
der Lage aber niedrig ausfallen. Die Installation einer Rotorblattheizung ist 
daher nicht rentabel. Die Gefährdungsbeurteilung zum Eisansatz erfolgt 
anhand der bestehenden Systeme. 
Für die Eiserkennung gibt es mehrere technische Überwachungssysteme 
bei den WEA. 

Nach allgemeiner Rechtsprechung gehört Eisabwurf und Eisabfall zum 

allgemeinen Lebensrisiko und die von Senvion vorgesehene Eiserkennung, 

bei der die Anlage bei Eisansatz angehalten wird, ist ausreichend. Diese 

38.) 
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Einschätzung teilt auch der LK Osnabrück als zuständige 

immissionsschutzrechtliche Genehmigungsbehörde. 

Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hat 

keine Einwände gegen die geplanten WEA-Standorte (siehe hierzu IV lfd. 

Nr. 3). 

Das BauGB ist auch Grundlage einer Bauleitplanung, welche sich mit WEA 

befasst. 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

 

 

39.) Zum Abstand der WEA zur vorhandenen 

Hochspannungsleitung wird auf die Stellungnahme der AMPRION 

GmbH (II lfd. Nr. 4) verwiesen. AMPRION hat keine Bedenken 

gegen die Festsetzungen des B-Plans und verweist darauf, dass im 

Vorfeld bereits Abstimmungen zwischen AMPRIOn, dem Landkreis 

Osnabrück und dem Projektierer des Windparks Ahrensfeld 

stattgefunden haben. Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 

40.) Die Bedenken betreffen das RROP und nicht die verbindliche 

Bauleitplanung. Das RROP ist vom Land Niedersachsen genehmigt 

und hat Rechtskraft. Auf der Grundlage des RROP erfolgte die 

Darstellung einer Sonderbaufläche für Windenergie im Bereich 

Wittefeld im Rahmen der 30. Änderung des Flächennutzungsplans 

durch die Stadt Bramsche. Der Bebauungsplan Nr. 157 der Stadt 

Bramsche ist aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 

 

 

 

39.) 

40.) 
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41.) Abstand zu Wald: Waldflächen wurden im Rahmen der 

Teilfortschreibung des RROP (2013) als „weiche Tabuzonen“ 

bewertet. Lt. Teilfortschreibung des RROP (siehe Seite 11) ist im 

Rahmen der konkreten Zulassungsplanung mindestens ein Fall- und 

Fällbereich von 30 m einzuhalten. Die vorliegende Planung orientiert 

sich an den Vorgaben der Teilfortschreibung des RROP. Der 

Mindestabstand von 30 m zwischen WEA und Wald wird 

eingehalten. Bezüglich der Fledermäuse wurden entsprechende 

Untersuchungen durchgeführt. Ein entsprechendes Monitoring zur 

Konkretisierung des Kollisionsriskos wird in der Genehmigung nach 

BImSchG verankert. Ausgeprägte naturnahe Waldrandzonen sind im 

Geltungsbereich nicht vorhanden. Bei Einhaltung des vom Forstamt 

Ankum geforderten 100 m-Abstandes ist die Nutzbarkeit der Flächen 

derart eingeschränkt, dass die Ziele der Raumordnung nicht mehr 

ausreichend realisiert werden können.  

Der LK Osnabrück hat aus waldbehördlicher Sicht keine Bedenken gegen 

die Planung (siehe IV lfd. Nr. 7). Den Anregungen hinsichtlich der 

Einhaltung eines größeren Abstandes zwischen Wald und WEA wird nicht 

gefolgt. 

 

42.) In der Begründung wird das Thema Infraschall ausführlich 

41.) 

42.) 
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behandelt. Die zitierte Machbarkeitsstudie wurde vom 

Umweltbundesamt in Auftrag gegeben. Die Machbarkeitsstudie 

kommt aber nicht zu dem Ergebnis, dass von WEA unzumutbare 

Belastungen durch Infraschall ausgehen, vielmehr wurde ein 

Studiendesign für eine Lärmwirkungsstudie über 

Infraschallimmissionen entwickelt. Aufbauend auf diesen 

Erkenntnissen wurden Vorschläge für die Weiterentwicklung des 

Regelwerkes zum Immissionsschutz unterbreitet. In der Studie 

selber werden Auswirkungen des Infraschalls nicht ermittelt. Zitat 

aus der Zusammenfassung der „Machbarkeitsstudie“: Für eine 

negative Auswirkung von Infraschall unterhalb der 

Wahrnehmungsschwelle konnten bislang keine wissenschaftlich 

gesicherten Erkenntnisse gefunden werden, auch wenn zahlreiche 

Forschungsbeiträge entsprechende Hypothesen postulieren.“ 

Zur Studie des PTB Braunschweig: Hierbei handelt es sich um ein 

Forschungsprojekt. Die dort durchgeführten Untersuchungen haben mit 

WEA speziell nichts zu tun. Der Versuchsaufbau war dabei aber nicht einer 

realen Situation angepasst, sondern die tieffrequentierten Töne wurden den 

Probanden direkt in den Gehörgang gegeben. In einer Folgestudie planen 

die Forscher gezielt Menschen zu untersuchen, die sich von Infraschall 

belästigt fühlen. Dabei geht es auch um die Frage, inwieweit psychologische 

Faktoren Einfluss auf das Hörerleben von Infraschall haben - etwa wenn ein 

Windrad als Schallquelle sichtbar ist und unter Umständen als Bedrohung 

empfunden wird (http://www.deutschlandfunk.de/infraschall-der-mensch-

hoert-tiefer-als-gedacht.676.de.html?dram:article_id=326569). 

Das PTB hat zu der Aussagekraft der Ergebnisse ihres Projektes für 

Windkraftanlagen auf ihrer homepage 

(www.ptb.de/cms/ptb/Fachabteilungen/abt1/nachrichten-aus-der 

abteilung.de) Folgendes ausgeführt: „Alle Messungen wurden in 

Laborsituationen mit synthetischen Infraschallsignalen und gesunden 

Testpersonen durchgeführt. Es wurde kein Schallsignal verwendet, das von 

http://www.ptb.de/cms/ptb/Fachabteilungen/abt1/nachrichten-aus-der%20abteilung.de
http://www.ptb.de/cms/ptb/Fachabteilungen/abt1/nachrichten-aus-der%20abteilung.de
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einer Windkraftanlage stammte oder solchen Schall simulierte. Die 

Schallsignale wurden direkt in den Gehörgang geleitet, es gab keine 

mechanische Kopplung oder Einleitung über andere Körperteile als das 

Ohr.“ 

Weiter führt die PTB dazu aus: „Da die aktustische Simulation in unseren 
Experimenten nicht von den tatsächlich messbaren Schallfeldern von 
Windkraftanlagen abgeleitet wurde, können die Ergebnisse nicht auf eine 
konkrete Situation vor Ort übertragen werden. Dazu müssten die 
Experimente unter Nutzung realistischer und wesentlich komplexerer 
Schallfelder wiederholt werden.“ 
Die Ärztekammer Niedersachsen hat kein Arbeitspapier "Gesundheitsrisiken 
und Energiewende" herausgegeben. Vielmehr handelt es sich hier um ein 
Positionspapier der "Ärzte für Immissionsschutz" (Aefis), welches diese mit 
Datum vom 24.09.2014 an die Ärztekammer Niedersachsen (Präsidentin Dr. 
med. Martina Wenker, Mitglieder des Arbeitskreises Gesundheit u. Umwelt, 
Mitglieder des Vorstandes, Mitglieder der Geschäftsführung u. Abgeordnete) 
gerichtet haben. Da aus Sicht der Verfasser bisher keine profunden 
Kenntnisse immissionsbedingter Gesundheitsschäden vorliegen, setzen 
sich die Verfasser für weitere Forschung auf diesem Gebiet vor dem 
weiteren Ausbau der Windenergie ein. Wissenschaftlich belegte Ergebnisse 
werden mit dem Positionspapier nicht vorgelegt. Das genannte 
Arbeitspapier ist nicht von der Ärztekammer Niedersachsen. Auf Anfrage 
hat diese mitgeteilt: 
„Das Positionspapier des Arbeitskreises "Ärzte für Immissionsschutz" 
(aefis.de) ist der Ärztekammer Niedersachsen bekannt. Es wurde im 
September letzten Jahres der Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen, 
den Mitgliedern des Arbeitskreises Gesundheit und Umwelt, den Mitgliedern 
des Vorstandes, der Geschäftsführung und den Mitgliedern der 
Kammerversammlung der Ärztekammer Niedersachsen zur Kenntnisnahme 
übersandt. "Ärzte für Immissionsschutz" ist ein privater Arbeitskreis. Es gibt 
zu dem Positionspapier des Arbeitskreises "Ärzte für Immissionsschutz" 
keine Beschlussfassung aus einem Gremium der Ärztekammer 
Niedersachsen.“ 
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43.) Zur Infraschallmessung der Bundesanstalt für 
Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR): 

Die BGR ist Betreiberin von drei Infraschall-Messstationen in der Antarktis, 
im Bayerischen Wald und in der Nähe von Bremen. Die beiden zuerst 
genannten Einrichtungen sind Teil des internationalen 
Überwachungssystems zur Einhaltung des Kernwaffen-Teststopp-
Abkommens, die Station bei Bremen dient Forschungs- und 
Trainingszwecken. Jedes System besteht aus fünf Messaufnehmern, die 
mehrere hundert Meter voneinander entfernt sind und ein sogenanntes 
Array bilden. Hierbei handelt es sich um eine geometrisch ausgerichtete 
Anordnung. Die Zusammenführung sämtlicher Messdaten verleiht dem 
System Eigenschaften vergleichbar einer Richtantenne, so dass es zur 
Signalpeilung benutzt werden kann. 
Die hohe Empfindlichkeit einer solchen Überwachungsanlage ist für die 
BGR Voraussetzung, um einen eventuellen Kernwaffentest überhaupt 

43.) 

http://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Erdbeben-Gefaehrdungsanalysen/Seismologie/Kernwaffenteststopp/kernwaffenteststopp_node.html
http://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Erdbeben-Gefaehrdungsanalysen/Seismologie/Kernwaffenteststopp/kernwaffenteststopp_node.html
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erfassen zu können. Naturgemäß lässt sich auch Infraschall registrieren, der 
von anderen Quellen ausgeht, beispielsweise Windenergieanlagen. Durch 
die relativ starke Verbreitung von Windenergieanlagen in Norddeutschland 
wurde die BGR auf diese Fragestellung aufmerksam und hat im Sommer 
2004 mehrwöchige Feldmessungen an einem frei stehenden Windrad 
nördlich von Hannover durchgeführt. Ergebnis der Untersuchung war unter 
anderem, dass sich rein rechnerisch die emittierten Infraschallwellen noch in 
einer Entfernung von mehr als 10 km nachweisen lassen könnten.  
Solche Erkenntnisse sind für den Betreiber von Messeinrichtungen zur 
Überwachung auf Kernwaffentests von großer Bedeutung. Denn es ist 
oberstes Ziel, ungestörte Registrierungen auch der schwächsten Signale zu 
gewährleisten. Aus der extremen Empfindlichkeit solcher Spezial-
Messysteme kann jedoch nicht der Schluss gezogen werden, dass sich die 
zivilisatorischen Infraschalleinwirkungen auf einem bedenklichen Niveau 
bewegen. Die BGR-Messungen sind zwar empfindlich, aber stark 
richtungsselektiv. Handelsübliche akustische Messeinrichtungen erfassen 
hingegen den Schall aus allen Richtungen, wie es beim menschlichen Ohr 
der Fall ist. Mit normalen Messgeräten lassen sich die 
Geräuschimmissionen einschließlich Infraschall zutreffend erfassen, 
vorausgesetzt sie sind bei tiefen Frequenzen hinreichend empfindlich 
(http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/229952/). 
 
 
44.)Das Kompendium der Flugmedizin befasst sich nicht mit Infraschall und 
WEA, sondern mit den negativen Auswirkungen von Infraschall im 
Allgemeinen und im Besonderen in der Luft- und Raumfahrt. Hierzu wird im 
Kompendium der Flugmedizin unter dem Punkt Definition der Flugmedizin 
folgendes ausgeführt: „Die Flugmedizin ist das Spezialgebiet der Medizin, 
das sich mit der Erfassung und Erhaltung der Gesundheit, Sicherheit und 
Leistungsfähigkeit derer befasst, die sowohl in der Luft als auch im 
Weltraum fliegen.“ 
 

 

 

 

44.) 

http://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Erdbeben-Gefaehrdungsanalysen/Seismologie/Kernwaffenteststopp/Verifikation/Infraschall/Quellen_Phaenomene/Feldmessungen/windkraftanlagen.html
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/229952/
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45.) Bezüglich der Abhandlung der Universität Aalborg (2010) wird auf den 

aktuellen Stand des Wissens über Infraschall bei WEA beim Landesanstalt 
für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes Baden-Württemberg 
(LUBW) verwiesen. 
Einen aktuellen Überblick zu Infraschall und WEA gibt die Landesanstalt für 
Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes Baden-Württemberg 
(http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/236142/), Stand : Juli 
2015: 
„Wissenschaftlich durchgeführte akustische Messungen in der Umgebung 
von Windenergieanlagen ergeben durchgängig, dass der Infraschall von 
Windenergieanlagen in deren direkter Umgebung messbar ist, aber deutlich 
unterhalb der menschlichen Wahrnehmungsschwelle liegt. Ab einem 
Abstand von etwa 700 m ist zwischen den Zuständen „Anlage an″ und 
„Anlage aus″ praktisch kein Unterschied mehr messbar. Auch in der Nähe 
von Autobahnen und Schnellstraßen oder an Waldstandorten ist der 
Infraschall einer Windenergieanlage gegen das Hintergrundgeräusch nicht 
mehr messbar. Aktuell führt die LUBW ein Infraschall-Messprojekt an 
Windenergieanlagen und anderen Quellen durch. Die Veröffentlichung des 
Abschlussberichts ist Ende 2015 vorgesehen; der Zwischenbericht ist online 
verfügbar. Die vorliegenden Ergebnisse decken sich mit denen anderer 
Erhebungen. Alle kommen übereinstimmend zu dem Ergebnis, dass 
Infraschall durch Windenergieanlagen kein Sonderproblem darstellt. 

Windenergie und Gesundheit 

Bislang gibt es keine wissenschaftlichen Hinweise dafür, dass Infraschall 

deutlich unterhalb der Wahrnehmungsschwelle, wie er von 

Windenergieanlagen verursacht wird, Gesundheitsprobleme verursacht. Der 

Betrieb von Windenergieanlagen ist jedoch mit einem hörbaren 

Betriebsgeräusch verbunden, das bei sehr geringem Abstand zu einer 

erheblichen Belästigung führen kann. Bei richtiger Planung und mit 

ausreichendem Abstand zur Wohnbebauung gehen von 

Windenergieanlagen keine erheblichen Geräuschbelästigungen aus. Eine 

Auswahl an Studien zum Thema „Windenergie und Gesundheit″ hat die 

Universität Sydney zusammengestellt. Die kanadische Gesundheitsbehörde 

„Health Canada″ führte eine groß angelegte Studie Wind Turbine Noise and 

45.) 

46.) 

47.) 

http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/236142/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/223895/
http://canwea.ca/pdf/WindHealthReviews.pdf
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/noise-bruit/turbine-eoliennes/index-eng.php
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Health Study durch. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse ist online 

verfügbar. 

Fazit: In Bezug auf Windenergieanlagen sind keine grundlegenden Defizite 

an messtechnisch und umweltmedizinisch ausgerichteten 

Studienergebnissen zu den Themen Infraschall und tieffrequenter Schall 

erkennbar. Das schließt nicht aus, das einzelne Aspekte wie z. B. die 

Hinweise aus der neuseeländischen Nocebostudie detaillierter oder 

ergänzend untersucht werden könnten. Unabhängig von 

Windenergieanlagen wird von Expertinnen und Experten bei den Themen 

Infraschall und tieffrequente Geräusche allgemein noch Forschungsbedarf 

gesehen. Hierbei sollten sowohl technische als auch natürliche Quellen von 

Infraschall Beachtung finden. Außerdem sollte das Zusammenwirken von 

tieffrequenten und hörbaren Geräuschen berücksichtigt und aus 

umweltmedizinischer und umweltpsychologischer Perspektive gemeinsam 

betrachtet werden“ 

 

 

46.) Bezüglich des umwelttoxilogischen Kolloqiums wird ausgeführt, dass 

dieses vom Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg in 2012 

durchgeführt wurde. Referent war dort Prof. Krahe von der Bergischen 

Universität Wuppertal. Prof. Krahe hat auch die „Machbarkeitsstudie“ für das 

Umweltbundesamt (siehe Ausführungen unter Nr. 42) mit erstellt. In diesem 

Kolloquium im Oktober 2012 ging es um Infraschall im Allgemeinen und 

nicht um Infraschall und WEA. 

 

47.) Zu Ärzte für Immissionsschutz wird auf die Ausführungen unter Nr. 42 

verwiesen. 
Die Schallausbreitungsrechnung erfolgte gemäß DIN ISO 9613-2 
„Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien“ (siehe Abschnitt 5 
des Gutachtens).  Gemäß dieser Norm werden Bedingungen, die bei gut 

http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/noise-bruit/turbine-eoliennes/summary-resume-eng.php
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/236138/
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entwickelter, leichter Bodeninversion, wie sie üblicherweise nachts 
auftreten, zu Grunde gelegt. 
Allgemein kann gesagt werden, dass WEA keine Geräusche im 
Infraschallbereich (vergl. DIN 45680) hervorrufen, die hinsichtlich 
möglicher schädlicher Umwelteinwirkungen gesondert zu prüfen wären. 
Die von modernen WEA hervorgerufenen Schallpegel im 
Infraschallbereich liegen unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des 
Menschen. Auch neuere Empfehlungen zur Beurteilung von 
Infraschalleinwirkungen der Größenordnung, wie sie in der Nachbarschaft 
von WEA bislang nachgewiesen wurden, gehen davon aus, dass sie 
ursächlich nicht zu Störungen, erheblichen Belästigungen oder 
Geräuschbeeinträchtigungen führen.  Mittlerweile wurde auch der 
messtechnische Nachweis geführt, dass der von WEA mit einer Leistung 
von 1.800 kW bis 3.200 kW bewirkte Infraschallpegel auch im Nahbereich 
der WEA (Abstände bis zu 300 m) deutlich unterhalb der menschlichen 
Hör- bzw. Wahrnehmungsschwelle liegt. Weiterhin konnte festgestellt 
werden, dass sich bereits ab einer Entfernung von 700 m der 
Infraschallpegel durch das Einschalten der WEA nicht wesentlich erhöht.  
Für eine negative Auswirkung von Infraschall unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle konnten bislang jedoch keine wissenschaftlich 
gesicherten Erkenntnisse gefunden werden, auch wenn zahlreiche 
Forschungsbeiträge entsprechende Hypothesen postulieren. 
Schallreflexionen 
In der Straße „Sandknäppen“ wurden im IEL-Gutachten Nr. 3496-14-L2 
vom 17.12.2014 insgesamt drei Immissionsorte berücksichtigt. Die 
geplanten Windenergieanlagen des Standortes Kalkriese 1 und Wittefeld 
wirken dabei auf unterschiedliche Gebäudefronten ein. Die Lage der 
Wohnhäuser in Verbindung mit den Nebengebäuden und die Lage der 
Windenergieanlagen führen zu keiner Schalleinfallsrichtung, die zu einer 
Schallpegelerhöhung durch Reflexionen führt. Ähnliches gilt für die 
Wohnhäuser an den anderen genannten Straßen. 
„2 dB(A) – Zuschlag“ 
Die Schallimmissionsprognose wurde in Abstimmung und gemäß den 
Vorgaben des Landkreises Osnabrück durchgeführt. Dies wurde auch im 
IEL-Gutachten Nr. 3496-14-L2 vom 17.12.2014 auf der Seite 10 
ausgeführt. 
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Uthof 2 und 3, „Industrieanlage“ 
Bei den Wohnhäusern Uthof 2 und 3 sind keine Gebäudeanordnungen 
(typisch: u- oder l-förmig angeordnete Gebäude) vorhanden, die zu einer 
Schallpegelerhöhung durch Reflexionen führen. 

Bei der „Industrieanlage Vördener Weg 2“ handelt es sich um einen 

landwirtschaftlichen Betrieb. Hierbei handelt es sich um Geräusche nicht-

genehmigungsbedürftiger landwirtschaftlicher Anlagen die nicht der TA-

Lärm unterliegen und somit nicht als Vorbelastung in der Prognose zu 

berücksichtigen sind. 

„Malgartener Damm“ 
Aus dem IEL-Gutachten Nr. 3496-14-L2 vom 17.12.2014 , Tabelle 8, Seite 
16 geht hervor, dass an den Wohnhäusern die Schallimmissionspegel aller 
WEA bei ≤ 34 dB(A) und damit um mindestens 6 dB unterhalb des 
zulässigen Immissionsrichtwertes von 40 dB(A) für die Nachtzeit liegen. 
Windgeschwindigkeit 
Die in Verbindung mit den Schallemissionswerten angegebene 
Windgeschwindigkeit bezieht sich auf die Referenzhöhe von 10 m und 
nicht auf die Nabenhöhe. 

 

48.) Im IEL-Gutachten Nr. 3496-14-L2 vom 17.12.2014 wird nicht das 
Ferienhausgebiet als Gemengelage eingestuft. Das Ferienhausgebiet 
grenzt an den Außenbereich. Bzgl. der Schutzbedürftigkeit wird dieser 
Außenbereich einem Dorfgebiet gleichgesetzt. Durch dieses 
Aneinandergrenzen entsteht die typische Gemengelage. 

 

49.) Zur optisch bedrängenden Wirkung wird auf die Ausführungen unter Nr. 

2 und 25 verwiesen. 
Zu Abständen zwischen Windparks siehe Ausführungen unter Nr. 15. 
Inwieweit der B-Plan Nr. 157 dem LROP entgegen steht, kann nicht 
nachvollzogen werden. Der B-Plan Nr. 157 wird aus der 30. Änderung des 
Flächennutzungsplans entwickelt. Die 30. Änderung des 
Flächennutzungsplans erfolgte im Rahmen der Anpassungspflicht auf der 
Grundlage des Regionalen Raumordnungsprogramms des Landkreises 
Osnabrück. 

48.) 

49.) 
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Die Standortfindung erfolgte auf Ebene der Regionalplanung. 
Das NLT-Papier ist kein Gesetz oder Erlass. 

 

50.) Die Bedenken betreffen die Regionalplanung und nicht die verbindliche 

Bauleitplanung. Im Übrigen wird auf die Ausführungen unter Nr. 49 

verwiesen. 

 

51.) Die Standortfindung erfolgte auf Ebene der Regionalplanung. 

Eine besondere Funktion für die Landschaftsbezogene Erholung kann für 
den Geltungsbereich nicht abgeleitet werden; der Bereich ist nicht als 
Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen. 
Eine Verunstaltung des Landschaftsbildes durch Windkraftanlagen ist in 
Ausnahmefällen nur dann anzunehmen, wenn die Anlage in einer wegen 
ihrer Schönheit und Funktion besonders schutzwürdigen Umgebung 
errichtet werden soll oder wenn ihre Errichtung an dem vorgesehenen 
Standort einen besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild darstellt 
(siehe BVerwG, Urteil vom 18.03.2003). 
Die Anlage neuer Wege, die für die innere Erschließung des Windparks 
erforderlich sind, erfolgt ausschließlich auf privaten Grundstücksflächen. Sie 
werden dementsprechend als private Verkehrsfläche mit der besonderen 
Zweckbestimmung „Wirtschaftsweg Windpark und landwirtschaftlicher Weg“ 
festgesetzt. Es handelt sich hierbei ausschließlich um private Wegeflächen, 
die nicht dem öffentlichen Verkehr gewidmet werden. Die Im Plangebiet 
vorhandenen öffentlichen Wege stehen auch weiterhin dem öffentlichen 
Verkehr zur Verfügung. 
Das die neu anzulegenden Wirtschaftswege ausschließlich dem 
landwirtschaftlichen Verkehr und für Wartungsarbeiten zur Verfügung 
stehen, heißt nicht gleichzeitig, dass sie für Radfahrer und Spaziergänger 
gesperrt werden. 

 

52.) Die Schattenwurfberechnungen IEL-Bericht Nr.: 3496-14-S1 vom 16. 
Oktober 2014 und IEL-Bericht Nr.: 3496-14-S2 vom 18. Dezember 2014 
befassen sich sehr konkret mit den Situationen vor Ort und erfassen alle 
maßgeblichen Immissionsorte, die Windenergieanlagen und deren 

50.) 

51.) 

52.) 
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Abmessungen sowie alle geografischen Koordinaten und Geländehöhen. 
Alle Zeitangaben sind minutengenau auf den Längen- und Breitengrad vor 
Ort berechnet. 
Eine weitere Konkretisierung findet in der Regel nicht statt, denn sie 
erfordert Kenntnisse über Gebäude, Raumzuschnitte, Fenster und die 
zeitliche und räumliche Nutzung durch Personen. Eine derartige 
Betrachtung erfordert die Kooperation mit den Betroffenen. In aller Regel 
werden die Schattenwurfzeiten bei dieser Betrachtungsweise aber deutlich 
geringer ausfallen, als bei den von uns im „Gewächshaus-Modus“ 
betrachteten Immissionspunkten. 
Die mit den Immissionspunkten IP 59 bis IP 61 berücksichtigte Schule 
weist lediglich eine falsche Bezeichnung auf. Alle Koordinaten entsprechen 
der Lage im verwendeten System. 
Die Anwendung von Schattenabschaltungen ist ein übliches und 
überprüfbares Verfahren zur Immissionsminderung. Damit wird erreicht, 
dass es zu keinen erheblichen oder unzumutbaren Beeinträchtigungen 
(d. h. zu keinen Überschreitungen der Orientierungswerte) kommen kann. 
Das zur Anwendung geplante Modul hat sich in der Praxis seit vielen 
Jahren bewährt. Es lässt unterschiedliche Verfahren zu und erfordert im 
Fall der Aufsummierung realer Schattenwurfzeiten keine kalendarischen 
Vorgaben (sondern alle Koordinaten) und liefert dann sog. 
Abschaltprotokolle. 
Festlegungen der Art und des Umfangs von Maßnahmen sowie deren 
Überwachung obliegen der Genehmigungsbehörde. Hierzu haben wir 
Empfehlungen gegeben. 

Zur Erholungsnutzung (Straßen,Wege) sowie gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen wird auf die Ausführungen unter Nr. 51 und 42-46 

verwiesen. 

 

53.) Wertverlust: Die Planung beachtet die städtebaulichen Kriterien des 

Außenbereichs und Schutzansprüche der benachbarten Nutzungen 

entsprechend den vorgegebenen rechtlichen Bestimmungen. Hierdurch wird 

sichergestellt, dass keine Wertverluste auftreten, die nicht im Rahmen der 

Sozialbindung des Eigentums zumutbar sind. Es besteht kein Anspruch 

53.) 

54.) 

55.) 



Bebauungsplan Nr. 157 “Windpark Wittefeld“ Abwägung der Hinweise, Anregungen und Bedenken Stand: 20.12.2015 Seite 127 

  

 

 

 

darauf, dass in der Umgebung eines Grundstücks keine bauliche Nutzung 

stattfindet, sofern die Schutzansprüche des Grundstücks eingehalten 

werden. Gerade beim Wohnen im planungsrechtlichen Außenbereich muss 

damit gerechnet werden, dass Nutzungen, die der Gesetzgeber als 

priveligierte Vorhaben nur für den Außenbereich vorgesehen hat, wie z.B. 

Biogasanlagen, landwirtschaftliche Nutzung, WEA etc., dort auch 

angesiedelt werden. 

Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 

Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 

Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu Schutzabständen 

und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als gesetzlich unerheblich 

eingestuft werden kann. Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich 

festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 

beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 

Wertqualität der Umgebung nicht. 

Das Urteil des BFH vom 22.06.2006 führt aus, dass die Errichtung von WEA 

ein Wertbildungsfaktor sein kann, dabei kommt es jedoch auf den Einzelfall 

an. 

Das Landesamt für Geoinformation und Landvermessung Niedersachsen 

(LGLN), Regionaldirektion Aurich, kommt in seinem aktuellen 

Grundstücksmarktbericht für die Landkreise Aurich, Leer, Friesland und 

Wittmund sowie kreisfreie Städte Wihelmshaven und Emden zu dem 

Ergebnis, dass Windkraftanlagen keine negativen Auswirkungen auf die 

Kaufpreise benachbarter Häuser in Ostfriesland haben. Dieses Ergebnis 

sei unabhängig von der Entfernung der WEA zu den Häusern (siehe NWZ 

vom 13.02.2015). 

 

54.) Bezüglich der thematisierten Resolution des Stadtrates (03.07.2012) 

sei ausgeführt, dass sich die „Wertschöpfung auf kommunaler Ebene“ auf 

direkte finanzielle Beteiligungsmöglichkeiten am Windpark, wie z.B. durch 
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eine Bürgerbeteiligung, bezieht. Eine entsprechende Bürgerbeteiligung 

sieht die Windpark Ahrensfeld GmbH & Co.KG vor. Diese ist jedoch nicht 

Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. 

Entschädigungszahlungen werden nicht im B-Plan festgesetzt. 

 

55.) .) Bedarfsgerechte Befeuerung ist im September 2015 als eine von 

mehreren Optionen in die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur 

Kennzeichung von Luftfahrthindernissen aufgenommen worden. Die Stadt 

Bramsche wird im Zuge des Genehmigungsverfahrens nach BImSchG beim 

LK Osnabrück darauf hinwirken, dass diese Befeuerung in der 

Genehmigung festgesetzt wird. In wieweit der Einbau einer 

bedarfsgerechten Befeuerung als Auflage in die Genehmigung nach 

BImSchG aufgenommen wird, bleibt dem Landkreis als 

Genehmigungsbehörde überlassen. Die Stadt wird versuchen, den Einbau 

in einem städtebaulichen Vertrag mit der Windenergie Wittefeld GmbH & 

Co. KG sicherzustellen. 

 

56.) Im B-Planverfahren gibt es keine UVS. Der Umweltbericht ist die 

Umweltprüfung auf Ebene der Bauleitplanung. Durch die bedarfsgerechte 

Befeuerung kommt die Nachtkennzeichung nur noch bedarfsgerecht zum 

Tragen. Ob der Einbau einer bedarfsgerechten Befeuerung zum Tragen 

kommt ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. Auf die 

Ausführungen zu Nr. 55 wird verwiesen. Eine Beeinträchtigung für Tiere ist 

nicht gegeben, auch nicht bei Berücksichtigung der bislang vorgesehenen 

Kennzeichung (Feuer W rot): Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

 

 

 

56.) 
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57.) LTE Breitbandempfang:  

Beim LTE-Breibandempfang gibt es eine Funkzelle (auf einem Gebäude 

o.ä. fest installiert), welche Verbindung auf das Endgerät (Handy, Laptop 

etc.) hat. Da dieser Breitbandempfang somit nicht aus einem Funkstrahl 

besteht, sondern breit gestreut wird, kann eine Beeinträchtigung durch WEA 

nicht prognostiziert werden. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

58.) Mit der Fortschreibung des Regionalen Raumordnungsprogramms für 

den Teilbereich Energie hat der Landkreis Osnabrück das Plangebiet als 

Vorrangstandort für Windenergiegewinnung ausgewiesen und damit bereits 

die rechtlichen Voraussetzuungen für die Errichtung von WEA 

geschaffen.Mit der 30. Änderung des Flächennutzungsplans ist die Stadt 

ihrer Verpflichtung nachgekommen, ihren FNP an die Ziele der 

Raumordnung anzupassen.  

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans werden im Rahmen einer 

Feinsteuerung durch Festlegung der Anlagenstandorte, der Anlagenhöhe 

sowie der Flächen bzw. Maßnahmen für Ausgleich örtliche Belange mit in 

die Planung eingebracht. Die für die Abwägung vorliegenden Gutachten und 

Fachbeiträge berücksichtigen die gesetzlich vorgegebenen Grundlagen. 

Durch den vorliegenden Umweltbericht und die vorliegenden Gutachten wird 

die Stadt den gesetzlichen Anforderungen und die vor diesem Hintergrund 

durchgeführte Abwägung gerecht. Insofern führt eine Beteiligung der Stadt 

als Kommanditist nicht zu einer unzulässigen Vorabbindung und damit zu 

einer sachwidrigen Verkürzung der nach § 2 (3) und § 1 (7) BauGB 

gebotenen Abwägung. 

Der Durchführungsvertrag zwischen der Stadt und der Windenergie 

Wittefeld GmbH & Co. KG regelt im wesentlichen die Übernahme sämtlicher 

Kosten des Bauleitplanverfahrens (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne 

und alle erforderlichen Gutachten), Umsetzung der 

Kompensationsmaßnahmen, Rückbau der WEA nach Aufgabe des Betriebs 

durch den Vorhabenträger sowie die Übertragung aller eingegangenen 

57.) 
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Verpflichtungen an einen möglichen Restnachfolger. Aus dem 

Durchführungsvertrag entsteht der Stadt keine Verpflichtung, die 

Bauleitpläne mit einem Satzungsbeschluss abzuschließen. Der rat der Stadt 

Bramsche ist in seiner Entscheidung durch diesen Vertrag nicht gebunden. 

Im Übrigen ist die Stadt Bramsche weder Antragsteller des 

Genehmigungsantrages nach BImSchG noch Genehmigungsbehörde. 

 

59.) Die Bedenken betreffen die Regionalplanung und nicht die verbindliche 

Bauleitplanung 

 

60.) Der Kampfmittelbeseitigungsdienst wies im Rahmen des 

Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (1) BauGB darauf hin, dass nicht 

ausgeschlossen werden kann, dass sich innerhalb des Geltungsbereiches 

Kampfmittel befinden. Die Stadt Bramsche hat diesbezüglich eine 

kostenpflichtige Luftbildauswertung in Auftrag gegeben. Mit Datum vom 

22.04.2015 teilte das LGLN der Stadt Bramsche mit, dass die Auswertung 

der Aufnahmen Bodenverfärbungen im Planungsbereich gezeigt haben. 

Daher sei davon auszugehen, dass noch Kampfmittel vorhanden sein 

können. Deshalb werden Gefahrenforschungsmaßnahmen im Bereich des 

Standortes der Anlage Nr. 06 empfohlen. Das Ergebnis der 

Luftbildauswertung wurde an die Windparkbetreiber weiter geleitet, damit 

entsprechende Sondierungsmaßnahmen vor Baubeginn eingeleitet werden 

können. 

 

61.) Eine unzumutbare Beeinträchtigung der Anwohner durch Schall und 

Schattenwurf kann auf Grundlage der vorliegenden Gutachten nicht 
prognostiziert werden. 
Zu Ärzte für Immissionsschutz und PTB wird auf die Ausführungen unter Nr. 
42-46 verwiesen. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

 

59.) 

60.) 

61.) 
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62.) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es sei jedoch ausgeführt , 

dass in Kap. 4.2 des LROP folgendes formuliert wird: „Die Nutzung 

einheimischer Energieträger und erneuerbarer Energien soll unterstützt 

werden. Die Träger der Regionalplanung sollen darauf hinwirken, dass unter 

Berücksichtigung der regionalen Gegebenheiten der Anteil einheimischer 

Energieträger und erneuerbarer Energien insbesondere der Windenergie, 

[…] raumverträglich ausgebaut wird.“ Landwirtschaftlich nutzbare Fläche 

wird durch die notwendigen Ausgleichsflächen weitestgehend nicht 

vermindert, da der Großteil dieser Flächen der Landwirtschaft, wenn auch 

als extensive Nutzungsform, auch weiterhin zur Verfügung stehen. Durch 

die extensive Nutzung werden darüber hinaus insbesondere auch durch 

geringere Nährstoffeinträge in den Boden positive Effekte auf die Umwelt 

erzielt. 

 

63.) Die Gefahr von Blitzschlag ist auch bei Bäumen, 

Hochspannungsleitungen etc. gegeben. Das WEA dort eine besonders 

hohe Anfälligkeit haben, kann nicht prognostiziert werden. Den Bedenken 

wird nicht gefolgt. 

 

64.) Die privaten Erschließungswege werden für Fahrradfahrer und 

Spaziergänger nicht gesperrt. Diese Wege dienen jedoch dazu, die WEA 

z.B. zu Wartungszwecken zu erreichen. Eine Sperrung dieser Zufahrten zu 

den WEA in den Wintermonaten kann ggf. zum Tragen kommen. Da diese 

Wege aber auch nur zu einer WEA und wieder zurück führen (d.h. kein 

Rundweg) ist dieses für die Erholungsnutzung auch nicht relevant. Eine 

Nutzung des Geltungsbereiches nach Errichtung der WEA durch 

Fahrradfahrer etc. ist weiterhin möglich. Die Erfahrungen aus vorhandenen 

Windparks belegen, dass WEA für Erholungssuchende nicht zwangsläufig 

abschreckend wirken. So wurde z.B. im WP Ottendorf (ca. 20 WEA, 

Landkreis Rotenburg/ Wümme) durch einen Bürgerverein Bänke innerhalb 

62.) 
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der Windparkfläche aufgestellt, um Spaziergängern und Radfahrern auch im 

Zusammenhang mit dem windparkbedingten Wegebau die Möglichkeit zu 

geben, die Landschaft auch mit Windenergienutzung für wohnungsnahe 

Erholung zu nutzen. Dieses wird von den Erholungssuchenden 

angenommen Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

65.) Die geplanten WEA halten einen Mindestabstand von 500 m zu 

Wohnnutzung im Außenbereich und einen Mindestabstand von 1.000 m zu 

Siedlungsflächen ein. Eine Errichtung von WEA „mitten im Dorf“ ist deshalb 

ausgeschlossen. Die vorliegende Bauleitplanung beachtet die 

städtebaulichen Kriterien des Außenbereichs und Schutzansprüche der 

benachbarten Nutzungen entsprechend den vom Gesetzgeber 

vorgegebenen rechtlichen Bestimmungen. Unzumutbare 

Beeinträchtigungen der Gesundheit können somit ausgeschlossen werden. 

Die Teilfortschreibung „Energie“ des Regionalen Raum-

ordnungsprogramms Osnabrück ist als Satzung in Kraft. Die Ziele sind 

damit zu berücksichtigen. Nach § 1 Abs. 4 BauGB ist die Stadt Bramsche 

verpflichtet, die Bauleitpläne an die Ziele der Raumordnung anzupassen. 

Dies erfolgt im Zuge der 30. FNP-Änderung. 

 

66.) Die Standortfindung erfolgte auf Ebene der Regionalplanung. Im 

Rahmen der Teilfortschreibung des RROP des LK Osnabrück wurden die 
Nachbarlandkreise beteiligt. 
Im Rahmen der Beteiligungsverfahren zum B-Plan Nr. 157 haben 
selbstverständlich auch Bürger der Nachbarkommunen die Möglichkeit ihre 
Stellungnahmen abzugeben. Die Unterlagen waren im Rathaus der Stadt 
Bramsche und zusätzlich auf der homepage der Stadt Bramsche einsehbar. 
Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum B-Plan Nr. 157 wurden auch 
die Nachbarkommunen beteiligt. 
Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

67.) Die Standortfindung erfolgte auf Ebene der Regionalplanung durch den 

65.) 

66.) 

67.) 
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Landkreis Osnabrück. Die Bedenken betreffen die Inhalte der 

Regionalplanung und nicht der verbindlichen Bauleitplanung. Der Naturpark 

Terra Vita unterliegt keinem Schutzzweck nach Naturschutzrecht. 

 

68.) Wirtschaftlichkeit: In der Untersuchung der DEUTSCHE WIND GUARD 

(April 2012) „Wirtschaftlichkeit von Standorten für die Windenergienutzung – 

Untersuchung der wesentlichen Einflussparameter“ im Auftrag des 

Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) 

wird ausgeführt, dass im Binnenland, wo sehr windstarke Standorte kaum 

auftreten, über große Nabenhöhen und Rotordurchmesser die Nutzbarkeit 

der Standorte so verbessert werden kann, dass Windenergieprojekte dort 

umsetzbar sind. Die große Auswirkung dieser technischen Parameter 

sollten durch Gemeinden bei ihrer Planung stets beachtet werden.  

Die Ausweisung von Vorrangflächen im RROP bedeutet gleichzeitig, dass 

raumbedeutsame Windenergienutzung außerhalb dieser Vorrangflächen 

ausgeschlossen ist (Ausschlusswirkung). D.h. die gem. § 35 BauGB 

privilegierte Windenergienutzung wird auf bestimmte Teile des Landkreises 

Osnabrück und hier auf bestimmte Teile der Stadt Bramsche beschränkt. 

Auf Grund dieser Einschränkung eines ansonsten privilegierten 

Außenbereichsvorhabens sind die ausgewiesenen Flächen 

(Vorrangstandorte) entsprechend auszunutzen. Die Stadt Bramsche möchte 

die zum jetzigen Zeitpunkt modernsten und insbesondere für die 

Binnenlandstandorte entwickelten WEA innerhalb der Vorrangflächen 

ermöglichen. Es ist allgemein bekannt, dass höhere Türme speziell für 

Binnenlandstandorte einen wesentlichen Einfluss an dem Energieertrag 

haben und somit maßgeblich zur Wirtschaftlichkeit der WEA und somit zur 

Energiewende beitragen. Bei der Festlegung der Vergütungssätze des EEG 

2014 an Binnenlandstandorten hat der Gesetzgeber den Stand der Technik 

und die Entwicklung der hohen und großen Binnenland-WEA berücksichtigt. 

An Binnenlandstandorten, können bei der Vergütungsstruktur des EEG 

2014 nur die hohen und großen Anlagentypen wirtschaftlich errichtet 

68.) 
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werden 

Die Entwicklung der WEA wird sicher in den nächsten Jahren noch weiter 

gehen. Die Stadt Bramsche möchte deshalb die z.Zt. modernsten und 

wirtschaftlichsten WEA ermöglichen und setzt die max. Gesamthöhe der 

WEA so fest, dass diese dort realisiert werden können. 

Für den geplanten Anlagentyp ist eine max. GH von 210 m, wie in der 

frühzeitigen Beteiligung noch festgelegt nicht mehr notwendig. Die Stadt 

setzt deshalb eine max. GH von 200 m fest, die für den geplanten WEA-Typ 

ausreichend ist.  

Im Rahmen des nachfolgenden BImSchG-Genehmigungsverfahren wird ein 

Standsicherheitsgutachten vorgelegt, welches die Standsicherheit der WEA 

belegen muss. Ansonsten wird keine Baugenehmigung erteilt. 

Die Kennzeichung für 150 m hohe WEA ist analog zur Kennzeichung von 

200 m hohen WEA. 

 

69.) Eine UVS liegt den Unterlagen zum B-Plan nicht bei. Die 

Umweltprüfung auf Ebene der Bauleitplanung findet im Umweltbericht statt. 

Die fehlerhafte Höhenangabe im Artenschutz-Fachbeitrag wird redaktionell 

geändert. Dies hat aber keinen Einfluss auf die artenschutzrechtliche 

Einschätzung. 

Maßgeblich sind die Festsetzungen auf der Planzeichung. 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

70.) Von politischer Seite wurde die Notwendigkeit einer 

Wirtschaftlichkeitsberechnung nicht gesehen und im Verwaltungsausschuss 

mehrheitlich abgelehnt. Daraus läßt sich nicht die Schlussfolgerung ziehen, 

dass das Ergebnis einer Wirtschaftlichkeitsberechnung die Wirtschaftlichkeit 

kleinerer Anlagen bestätigen würde. 

 

69.) 

70.) 
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71.) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es sind keine negativen 

Auswirkungen auf Jagdreviere in Windparks bekannt. Eine Berücksichtigung 

im Umweltbericht oder Artenschutz-Fachbeitrag ist nicht angezeigt. 

 

72.) Der Umfang der landwirtschaftlichen Flächen als Ausgleichsflächen ist 

nicht so umfangreich, dass mit einer Preissteigerung gerechnet werden 

muss, zumal ein Großteil der erforderlichen Fläche weiterhin 

landwirtschaftlich, jedoch extensiv, genutzt werden kann. Den Bedenken 

wird nicht gefolgt. 

 

73.) Die Sicherung des Rückbaus der Anlagen erfolgt über eine 

Rückbauverpflichtung im Durchführungsvertrag, der zwischen dem 

Vorhabenträger und der Stadt Bramsche geschlossen wurde. Die rechtlich 

vorgesehene Rückbauverpflichtung soll durch Vereinbarung eines 

Ansparplanes mit einem deutschen Kreditinstitut oder durch eine 

selbstschuldnerische Bürgschaftserklärung eines deutschen Kreditinstitutes 

sichergestellt werden. Die Sicherheitsleistung muss den Rückbau der WEA 

einschließlich des den Boden versiegelnden Fundaments am Ende der 

voraussichtlichen Lebensdauer der WEA vollständig abdecken. Den 

Bedenken wird nicht gefolgt.  

 

 

74.) Im Rahmen der Standortfindung (Teilfortschreibung RROP) wurden die 

Belange Erlebnis- und Erholungsräume (siehe Fachbeitrag Landschaftsbild 

zur Teilfortschreibung Energie des RROP 2013) berücksichtigt. Die 

Vorranggebiete wurden unter Berücksichtigung des Belangs 

Erholungsnutzung ausgewiesen. Die Teilfortschreibung „Energie“ des 

Regionalen Raumordnungsprogramms Osnabrück ist als Satzung in Kraft. 

Die Ziele sind damit zu berücksichtigen. Nach § 1 Abs. 4 BauGB ist die 

Stadt Bramsche verpflichtet, die Bauleitpläne an die Ziele der Raumordnung 

72.) 
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anzupassen. Dies erfolgt im Zuge der 30. FNP-Änderung. 

 

 

 

 

75.) Brand: siehe hierzu Begründung Kap. 4.7. Im Rahmen des 

immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren ist die Einhaltung der 

Anforderungen an den Brandschutz in den Bauvorlagen nachzuweisen und 

durch die Bauaufsichtsbehörde zu prüfen. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

 

 

 

 

76.) Die Erteilung von Baugenehmigungen unterliegt dem Landkreis 

Osnabrück und ist nicht Bestandteil der vorliegenden Bauleitplanung. 

 

 

 

77.) Die Bedenken betreffen den Inhalt der Regionalplanung und nicht den 

der verbindlichen Bauleitplanung. 

 

 

 

 

 

75.) 
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78.) Es wird auf die Ausführungen unter Nr.1-77 verwiesen. 
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 V. Lfd.Nr. 7  am: 21.09.2015 

 

 

 

Abwägung / Beschlussempfehlung: 

1.) Die Umweltprüfung im Bauleitplanverfahren erfolgt im Umweltbericht. 

In diesem wurden alle Schutzgüter, auch der Denkmalschutz, 

behandelt. Ebenso wurden die Produktenfernleitung, die bestehende 

Kompensationsfläche, die Waldflächen, Brut- und Rastvögel in der 

Begründung bzw. dem Umweltbericht behandelt. Die öffentliche 

Auslegung wurde am 15.08.2015 – also 9 Tage vor Beginn der 

Auslegungsfrist- ortsüblich in den Bramscher Nachrichten und 

zusätzlich auf der Homepage der Stadt Bramsche bekannt gemacht. 

Neben Ort und Dauer der Auslegung enthielt die Bekanntmachung 

auch alle Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener 

Informationen verfügbar sind und zusammen mit den Planunterlagen 

einsehbar waren. Dabei wurden auch die umweltbezogenen 

Stellungnahmen, Einwendungen, Anregungen und Hinweise, die im 

Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (1) 

BauGB und der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange nach § 4 (1) BauGB eingegangen sind, 

stichpunktartig aufgeführt. Die Bekanntmachung und Auslegung der 

Unterlagen erfolgte nach den gesetzlichen Vorgaben des 

Baugesetzbuches (BauGB). Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

2.) Die UVS ist nicht Inhalt des Bebauungsplans. Zur Umweltprüfung im 

B-Plan siehe Ausführungen unter Nr.1. Die Alternativenprüfung 

bezüglich des Standortes erfolgte bereits im RROP des LK 

Osnabrück. Der Umweltbericht des B-Plans Nr. 157 bezieht sich auf 

das konkrete Vorhaben. Die kumulierende Wirkung mehrerer 

geplanter Windparks bezüglich Schall- und Schattenwurf ist im 

entsprechenden Gutachten berücksichtigt worden. Die 

Standortfindung der Windparkflächen erfolgte bereits auf Ebene der 

Regionalplanung des LK Osnabrück. Bezüglich Abständen zwischen 

1.) 
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den Windparkstandorten wird auf das RROP des LK Osnabrück 

verwiesen.  

Bezüglich NLT-Papier wird ausgeführt, dass die avifaunistischen 

Erfassungen 2013 durchgeführt wurden und diese auf das NLT-Papier 2011 

verweisen, da das NLT-Papier 2014 noch garnicht vorlag. Zum 

Windenergie-Erlass wird ausgeführt, dass er sich bis zum heutigen 

Zeitpunkt (Oktober 2015) in einem Entwurfsstand befindet. Dort wird ein 

Abstand von 5 km zwischen Windparkstandorten nicht thematisiert. In der 

Arbeitshilfe „Regionalplanung und Windenergie“ des Nieders. Ministerium 

für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz zusammen mit dem 

NLT wird ein Mindestabstand zwischen Vorranggebieten zur 

Windenergienutzung von 5 km thematisiert. Die Arbeitshilfe richtet sich an 

die Regionalplanung und die Darstellung von Vorrangflächen und nicht an 

die verbindliche Bauleitplanung. Zur optisch bedrängenden Wirkung und 

Kumulation wird auf die Ausführungen unter Nr. 27 verwiesen. 

 
 
 
 
 

3.) Die Standortfindung erfolgte bereits auf Ebene der Regionalplanung. 

Dabei waren z.B. Naturdenkmale ein „hartes“ Ausschlusskriterium. 

Die Aussagen zu Insekten (im Kap. 2.4. im LBP) gehen von einer 

Beeinträchtigung durch Rotorschlag aus. Dabei ist zu 

berücksichtigen, dass die höchste Insektenkonzentration in Höhe 

von 0-30 m auftritt, so dass die Beeinträchtigungen für den Bestand 

der Population nicht relevant sind. Zum Kollisionsrisiko der 

Fledermäuse siehe Ausführungen im LBP und Artenschutz-

Fachbeitrag. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

4.) Die Rastvogelerfassung 2013 hat keine Rastvogelbestände gem. 

Krüger et al. verzeichnet. Die Bewertung des Landschaftsbildes 

wurde dem Fachbeitrag Landschaftsbild der Teilfortschreibung des 

3.) 
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RROP (2013) entnommen. Innerhalb des Geltungsbereiches 

befinden sich keine Naturdenkmäler. Der Naturpark Wiehengebirge, 

nördliches Osnabrücker Hügelland genießt keinen Schutzstatus 

nach BNatSchG. Zum Windpark-Standort siehe Ausführungen unter 

Nr. 16 und Nr. 15. Zur Stellungnahme des Umweltforums siehe V lfd. 

Nr. 44. 

5.) Zur Kompensation der erheblichen Beeinträchtigung der 

Waldschnepfe sind entsprechende Kompensationsmaßnahmen 

vorgesehen. Der LK Osnabrück als zuständige Fachbehörde (siehe 

IV lfd. Nr. 7, Punkt 7) hat keine Bedenken gegen die 

Eingriffsermittlung und die Kompensationsmaßnahme. Eine 

Raumnutzungsanlayse war nicht notwendig. Der Artenschutz-

Fachbeitrag (AFB) lag aus. Zur Umweltprüfung siehe Ausführungen 

unter Nr. 1. Zur Stellungnahme des Umweltforums siehe 

Ausführungen unter V lfd. Nr. 44. 

6.) Die Gesamthöhe der WEA wird im AFB redaktionell angepasst. Dies 

hat keinen Einfluss auf die weiteren Darlegungen im AFB. Zur Brut- 

und Rastvogelerfassung siehe Ausführungen unter Nr. 27 und 28. 

Zur Stellungnahme des Umweltforums siehe Ausführungen unter V 

lfd. Nr. 44. 

7.) Das Schattenwurfgutachten bezieht sich sehr wohl auf das konkrete 

Vorhabengebiet. Die Berechnung der Schattenwurfdauer wurde für 

den Betrieb von 13 WEA an den Standorten im Windpark Ahrensfeld 

und Wittefeld durchgeführt. Dabei wurde die Gesamtbelastung der 

täglichen und jährlichen Schattenwurfdauer an 119 

Immissionspunkten ermittelt. Danach wird an 88 Immissionspunkten 

der Orientierungswert von 30 Minuten pro Tag und an 116 

Immissionspunkten der Orientierungswert von 30 Stunden pro Jahr 

überschritten. Für diese Immissionspunkte werden Maßnahmen zur 

Begrenzung der täglichen Schattenwurfdauer und des 

Jahresmaximums als Auflagen im Genehmigungsbescheid  nach 

5.) 
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BImSchG durch den Landkreis Osnabrück erforderlich.Durch die 

erforderlichen Abschaltzeiten wird die Beeinträchtigung unter die 

Erheblichkeitsschwelle gesenkt. Unzumutbare Beeinträchtigungen 

der Anwohner durch Schattenschlag können deshalb 

ausgeschlossen werden. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

8.) Eine Kennzeichung von WEA als Luftfahrthindernis wird ab einer 

Gesamthöhe der WEA von 100 m erforderlich. Auch in 

denkmalgeschützten Häusern ist das Anbringen von Rolläden von 

innen möglich und zulässig. Außerdem ist die Nachtkennzeichung 

der WEA nach unten abgeschirmt. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

9.) Die Maßnahme 2 befindet sich im Abstand von ca. 450 m zur WEA 

03. Ein Meidungsbereich von 300 m um WEA wird bei der 

Waldschnepfe angenommen. Die Maßnahme 2 liegt somit im 

ausreichend großen Abstand zu den geplanten WEA und somit 

außerhalb des ggf. möglichen Meidungsabstandes. Als einzige 

Quelle zur Beeinträchtigung von Waldschnepfen durch WEA liegt die 

Studie von DORKA et al. (2014) vor. Diese bezieht sich auf 

geschlossene Waldstandorte im Nordschwarzwald (Baden-

Württemberg), eine Übertragbarkeit auf die Verhältnisse in 

halboffenen Landschaften wie im Bereich Bramsche ist nicht belegt 

und fachlich kritisch zu sehen. SCHMAL (2015) zweifelt das 

Untersuchungsdesign und daher die Ergebnisse der Studie von 

DORKA et al. (2014) an und geht weiterhin davon aus, dass die Art 

als nicht windkraftsensibel gilt. Sie sieht einen direkten 

Zusammenhang zwischen dem Bau der WEA und dem Rückgang 

des Waldschnepfenbestands in der Studie von DORKA et al. (2014) 

als nicht eindeutig belegt an. Vielmehr kann der Rückgang des 

Bestands in den untersuchten Jahren auch andere Ursachen haben.  

10.) IEL ist ein unabhängiges Gutachterbüro für Schall- und 

Schattenwurfberechnungen und keine Projektionsfirma für WEA. 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

9.) 

10.) 
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11.)Die Schallimmissionsprognose wurde in Abstimmung und gemäß den 
Vorgaben des Landkreises Osnabrück durchgeführt. Dies wurde auch im 
IEL-Gutachten Nr. 3496-14-L2 vom 17.12.2014 auf der Seite 10 
ausgeführt. 
 
In einer Studie hat das LANUV (Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz) Nordrhein-Westfalen jetzt die Schallausbreitung von 
Windenergieanlagen untersucht, um die Qualität der 
Geräuschimmissionsprognosen hoher Anlagen zu überprüfen und 
gegebenenfalls zu verbessern. Im Rahmen der Untersuchung wurden die 
Emissionen und Immissionen im Umfeld zweier Anlagen der 2 MW-Klasse 
mit einer Nabenhöhe von 98 m messtechnisch ermittelt und mit den 
gemäß dem „Alternativen Verfahren“ berechneten Pegeln verglichen. In 
einem nächsten Schritt wird nun geprüft, ob das bisher angewendete 
Prognoseverfahren in konkreten Genehmigungsverfahren zukünftig 
geändert werden soll. Für die Praxis der Genehmigungsbehörden ergeben 
sich zum jetzigen Zeitpunkt keine Änderungen. 
(http://www.lanuv.nrw.de/umwelt/laerm/geraeusche/geraeuschquellen/wind
energie-anlagen/) 
In einer Schallimmissionsprognose müssen nicht alle Wohnhäuser im 
Einwirkungsbereich einer geplanten Anlage berücksichtigt werden. Die 
Schallimmissionsprognose muss die maßgeblichen Immissionspunkte 
berücksichtigen. Dies ist im IEL-Gutachten Nr. 3496-14-L2 vom 
17.12.2014 erfolgt. Für nicht gesondert berücksichtigte Immissionspunkte 
können die Schallimmissionspegel der Zusatz- und der Gesamtbelastung 
(Nacht, nur WEA) den Schallimmissionsrastern im Anhang des IEL-
Gutachtens Nr. 3496-14-L2 vom 17.12.2014 entnommen werden. 
Bei den Wohnhäusern Uthof 3, 5 und 2 sind keine Gebäudeanordnungen 
(typisch: u- oder l-förmig angeordnete Gebäude) vorhanden, die zu einer 
Schallpegelerhöhung durch Reflexionen führen. 
Bei der „Industrieanlage Vördener Weg 2“ handelt es sich um einen 
landwirtschaftlichen Betrieb. Hierbei handelt es sich um Geräusche nicht-
genehmigungsbedürftiger landwirtschaftlicher Anlagen, die nicht der TA-
Lärm unterliegen und somit nicht als Vorbelastung in der Prognose zu 
berücksichtigen sind. 
In dem zitierten Datenblatt steht „LWA,95% < 106 dB(A) (vorläufig)“. Es 

http://www.lanuv.nrw.de/umwelt/laerm/geraeusche/geraeuschquellen/windenergie-anlagen/
http://www.lanuv.nrw.de/umwelt/laerm/geraeusche/geraeuschquellen/windenergie-anlagen/
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handelt sich also um eine vorläufige maximale Angabe. Im Anhang des 
IEL-Gutachtens Nr. 3496-14-L2 vom 17.12.2014 ist der vom Hersteller 
garantierte Schallleistungspegel (Stand Januar 2014) belegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.) Die zu Wohnzwecken umgenutzte Garage wurde im Rahmen der 

Prüfung der optisch bedrängenden Wirkung wie ein Wohnhaus behandelt 

und der Prüfung unterzogen. 

Das Urteil des OVG NRW wurde richtig zitiert 

Das Wohngebäude befindet sich weder im Geltungsbereich eines 

Bebauungsplans nach § 30 BauGB, noch innerhalb im Zusammenhang 

bebauter Ortslage nach § 34 BauGB, sondern ist dem Außenbereich nach § 

35 (2) BauGB als nicht privilegiertes Vorahben einzuordnen. 

Die Beteiligung der Bevölkerung am Bauleitplanverfahren ist durch die 

frühzeitige Beteiligung sowie durch die Offenlage des B-Plans erfolgt. 

Auf die Wohnnutzung der Gebäude muss nicht verzichtet werden. 

Auf Grund der Prüfung der optischen Bedrängung sowie der Schall- und 
Schattenwurfbelastung kann eine unzumutbare Beeinträchtigung der 
Anwohner ausgeschlossen werden. Zu diesem Ergebnis kommt die 
Umweltprüfung im Umweltbericht. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

12.) 



Bebauungsplan Nr. 157 “Windpark Wittefeld“ Abwägung der Hinweise, Anregungen und Bedenken Stand: 20.12.2015 Seite 144 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.) In der Begründung wird das Thema Infraschall ausführlich behandelt. 

Die zitierte Machbarkeitsstudie wurde vom Umweltbundesamt in Auftrag 

gegeben. Die Machbarkeitsstudie kommt aber nicht zu dem Ergebnis, dass 

von WEA unzumutbare Belastungen durch Infraschall ausgehen, vielmehr 

wurde ein Studiendesign für eine Lärmwirkungsstudie über 

Infraschallimmissionen entwickelt. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen 

wurden Vorschläge für die Weiterentwicklung des Regelwerkes zum 

Immissionsschutz unterbreitet. In der Studie selber werden Auswirkungen 

des Infraschalls nicht ermittelt. Zitat aus der Zusammenfassung der 

„Machbarkeitsstudie“: Für eine negative Auswirkung von Infraschall 

unterhalb der Wahrnehmungsschwelle konnten bislang keine 

wissenschaftlich gesicherten Erkenntnisse gefunden werden, auch wenn 

zahlreiche Forschungsbeiträge entsprechende Hypothesen postulieren.“ 

Zur Studie des PTB Braunschweig: Hierbei handelt es sich um ein 

Forschungsprojekt. Die dort durchgeführten Untersuchungen haben mit 

WEA speziell nichts zu tun. Der Versuchsaufbau war dabei aber nicht einer 

realen Situation angepasst, sondern die tieffrequentierten Töne wurden den 

Probanden direkt in den Gehörgang gegeben. In einer Folgestudie planen 

die Forscher gezielt Menschen zu untersuchen, die sich von Infraschall 

belästigt fühlen. Dabei geht es auch um die Frage, inwieweit psychologische 

Faktoren Einfluss auf das Hörerleben von Infraschall haben - etwa wenn ein 

Windrad als Schallquelle sichtbar ist und unter Umständen als Bedrohung 

empfunden wird (http://www.deutschlandfunk.de/infraschall-der-mensch-

13.) 
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hoert-tiefer-als-gedacht.676.de.html?dram:article_id=326569). 

Das PTB hat zu der Aussagekraft der Ergebnisse ihres Projektes für 

Windkraftanlagen auf ihrer homepage 

(www.ptb.de/cms/ptb/Fachabteilungen/abt1/nachrichten-aus-der 

abteilung.de) Folgendes ausgeführt: „Alle Messungen wurden in 

Laborsituationen mit synthetischen Infraschallsignalen und gesunden 

Testpersonen durchgeführt. Es wurde kein Schallsignal verwendet, das von 

einer Windkraftanlage stammte oder solchen Schall simulierte. Die 

Schallsignale wurden direkt in den Gehörgang geleitet, es gab keine 

mechanische Kopplung oder Einleitung über andere Körperteile als das 

Ohr.“ 

Weiter führt die PTB dazu aus: „Da die aktustische Simulation in unseren 
Experimenten nicht von den tatsächlich messbaren Schallfeldern von 
Windkraftanlagen abgeleitet wurde, können die Ergebnisse nicht auf eine 
konkrete Situation vor Ort übertragen werden. Dazu müssten die 
Experimente unter Nutzung realistischer und wesentlich komplexerer 
Schallfelder wiederholt werden.“ 
Die Ärztekammer Niedersachsen hat kein Arbeitspapier "Gesundheitsrisiken 
und Energiewende" herausgegeben. Vielmehr handelt es sich hier um ein 
Positionspapier der "Ärzte für Immissionsschutz" (Aefis), welches diese mit 
Datum vom 24.09.2014 an die Ärztekammer Niedersachsen (Präsidentin Dr. 
med. Martina Wenker, Mitglieder des Arbeitskreises Gesundheit u. Umwelt, 
Mitglieder des Vorstandes, Mitglieder der Geschäftsführung u. Abgeordnete) 
gerichtet haben. Da aus Sicht der Verfasser bisher keine profunden 
Kenntnisse immissionsbedingter Gesundheitsschäden vorliegen, setzen 
sich die Verfasser für weitere Forschung auf diesem Gebiet vor dem 
weiteren Ausbau der Windenergie ein. Wissenschaftlich belegte Ergebnisse 
werden mit dem Positionspapier nicht vorgelegt. Das genannte 
Arbeitspapier ist nicht von der Ärztekammer Niedersachsen. Auf Anfrage 
hat diese mitgeteilt: 
„Das Positionspapier des Arbeitskreises "Ärzte für Immissionsschutz" 
(aefis.de) ist der Ärztekammer Niedersachsen bekannt. Es wurde im 
September letzten Jahres der Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen, 
den Mitgliedern des Arbeitskreises Gesundheit und Umwelt, den Mitgliedern 

http://www.ptb.de/cms/ptb/Fachabteilungen/abt1/nachrichten-aus-der%20abteilung.de
http://www.ptb.de/cms/ptb/Fachabteilungen/abt1/nachrichten-aus-der%20abteilung.de
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des Vorstandes, der Geschäftsführung und den Mitgliedern der 
Kammerversammlung der Ärztekammer Niedersachsen zur Kenntnisnahme 
übersandt. "Ärzte für Immissionsschutz" ist ein privater Arbeitskreis. Es gibt 
zu dem Positionspapier des Arbeitskreises "Ärzte für Immissionsschutz" 
keine Beschlussfassung aus einem Gremium der Ärztekammer 
Niedersachsen.“ 
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14.) Zur Infraschallmessung der Bundesanstalt für Geowissenschaften und 

Rohstoffe (BGR): 
Die BGR ist Betreiberin von drei Infraschall-Messstationen in der Antarktis, 
im Bayerischen Wald und in der Nähe von Bremen. Die beiden zuerst 
genannten Einrichtungen sind Teil des internationalen 
Überwachungssystems zur Einhaltung des Kernwaffen-Teststopp-
Abkommens, die Station bei Bremen dient Forschungs- und 
Trainingszwecken. Jedes System besteht aus fünf Messaufnehmern, die 
mehrere hundert Meter voneinander entfernt sind und ein sogenanntes 
Array bilden. Hierbei handelt es sich um eine geometrisch ausgerichtete 
Anordnung. Die Zusammenführung sämtlicher Messdaten verleiht dem 
System Eigenschaften vergleichbar einer Richtantenne, so dass es zur 
Signalpeilung benutzt werden kann. 
Die hohe Empfindlichkeit einer solchen Überwachungsanlage ist für die 
BGR Voraussetzung, um einen eventuellen Kernwaffentest überhaupt 
erfassen zu können. Naturgemäß lässt sich auch Infraschall registrieren, der 
von anderen Quellen ausgeht, beispielsweise Windenergieanlagen. Durch 
die relativ starke Verbreitung von Windenergieanlagen in Norddeutschland 
wurde die BGR auf diese Fragestellung aufmerksam und hat im Sommer 
2004 mehrwöchige Feldmessungen an einem frei stehenden Windrad 
nördlich von Hannover durchgeführt. Ergebnis der Untersuchung war unter 
anderem, dass sich rein rechnerisch die emittierten Infraschallwellen noch in 
einer Entfernung von mehr als 10 km nachweisen lassen könnten.  
Solche Erkenntnisse sind für den Betreiber von Messeinrichtungen zur 
Überwachung auf Kernwaffentests von großer Bedeutung. Denn es ist 
oberstes Ziel, ungestörte Registrierungen auch der schwächsten Signale zu 
gewährleisten. Aus der extremen Empfindlichkeit solcher Spezial-
Messysteme kann jedoch nicht der Schluss gezogen werden, dass sich die 
zivilisatorischen Infraschalleinwirkungen auf einem bedenklichen Niveau 

14.) 

http://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Erdbeben-Gefaehrdungsanalysen/Seismologie/Kernwaffenteststopp/kernwaffenteststopp_node.html
http://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Erdbeben-Gefaehrdungsanalysen/Seismologie/Kernwaffenteststopp/kernwaffenteststopp_node.html
http://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Erdbeben-Gefaehrdungsanalysen/Seismologie/Kernwaffenteststopp/Verifikation/Infraschall/Quellen_Phaenomene/Feldmessungen/windkraftanlagen.html
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bewegen. Die BGR-Messungen sind zwar empfindlich, aber stark 
richtungsselektiv. Handelsübliche akustische Messeinrichtungen erfassen 
hingegen den Schall aus allen Richtungen, wie es beim menschlichen Ohr 
der Fall ist. Mit normalen Messgeräten lassen sich die 
Geräuschimmissionen einschließlich Infraschall zutreffend erfassen, 
vorausgesetzt sie sind bei tiefen Frequenzen hinreichend empfindlich 
(http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/229952/). 
 

15.) Das Kompendium der Flugmedizin befasst sich nicht mit Infraschall und 

WEA, sondern mit den negativen Auswirkungen von Infraschall im 

Allgemeinen und im Besonderen in der Luft- und Raumfahrt. Hierzu wird 

im Kompendium der Flugmedizin unter dem Punkt Definition der 

Flugmedizin folgendes ausgeführt: „Die Flugmedizin ist das Spezialgebiet 

der Medizin, das sich mit der Erfassung und Erhaltung der Gesundheit, 

Sicherheit und Leistungsfähigkeit derer befasst, die sowohl in der Luft als 

auch im Weltraum fliegen.“ 

 

16.) Bezüglich der Abhandlung der Universität Aalborg (2010) wird auf den 

aktuellen Stand des Wissens über Infraschall bei WEA beim Landesanstalt 
für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes Baden-Württemberg 
(LUBW) verwiesen. 
Einen aktuellen Überblick zu Infraschall und WEA gibt die Landesanstalt für 
Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes Baden-Württemberg 
(http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/236142/), Stand : Juli 
2015: 
„Wissenschaftlich durchgeführte akustische Messungen in der Umgebung 
von Windenergieanlagen ergeben durchgängig, dass der Infraschall von 
Windenergieanlagen in deren direkter Umgebung messbar ist, aber deutlich 
unterhalb der menschlichen Wahrnehmungsschwelle liegt. Ab einem 
Abstand von etwa 700 m ist zwischen den Zuständen „Anlage an″ und 
„Anlage aus″ praktisch kein Unterschied mehr messbar. Auch in der Nähe 
von Autobahnen und Schnellstraßen oder an Waldstandorten ist der 
Infraschall einer Windenergieanlage gegen das Hintergrundgeräusch nicht 
mehr messbar. Aktuell führt die LUBW ein Infraschall-Messprojekt an 
Windenergieanlagen und anderen Quellen durch. Die Veröffentlichung des 

15.) 

16.) 

17.) 

http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/229952/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/236142/
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Abschlussberichts ist Ende 2015 vorgesehen; der Zwischenbericht ist online 
verfügbar. Die vorliegenden Ergebnisse decken sich mit denen anderer 
Erhebungen. Alle kommen übereinstimmend zu dem Ergebnis, dass 
Infraschall durch Windenergieanlagen kein Sonderproblem darstellt. 

Windenergie und Gesundheit 

Bislang gibt es keine wissenschaftlichen Hinweise dafür, dass Infraschall 

deutlich unterhalb der Wahrnehmungsschwelle, wie er von 

Windenergieanlagen verursacht wird, Gesundheitsprobleme verursacht. Der 

Betrieb von Windenergieanlagen ist jedoch mit einem hörbaren 

Betriebsgeräusch verbunden, das bei sehr geringem Abstand zu einer 

erheblichen Belästigung führen kann. Bei richtiger Planung und mit 

ausreichendem Abstand zur Wohnbebauung gehen von 

Windenergieanlagen keine erheblichen Geräuschbelästigungen aus. Eine 

Auswahl an Studien zum Thema „Windenergie und Gesundheit″ hat die 

Universität Sydney zusammengestellt. Die kanadische Gesundheitsbehörde 

„Health Canada″ führte eine groß angelegte Studie Wind Turbine Noise and 

Health Study durch. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse ist online 

verfügbar. 

Fazit: In Bezug auf Windenergieanlagen sind keine grundlegenden Defizite 

an messtechnisch und umweltmedizinisch ausgerichteten 

Studienergebnissen zu den Themen Infraschall und tieffrequenter Schall 

erkennbar. Das schließt nicht aus, das einzelne Aspekte wie z. B. die 

Hinweise aus der neuseeländischen Nocebostudie detaillierter oder 

ergänzend untersucht werden könnten. Unabhängig von 

Windenergieanlagen wird von Expertinnen und Experten bei den Themen 

Infraschall und tieffrequente Geräusche allgemein noch Forschungsbedarf 

gesehen. Hierbei sollten sowohl technische als auch natürliche Quellen von 

Infraschall Beachtung finden. Außerdem sollte das Zusammenwirken von 

tieffrequenten und hörbaren Geräuschen berücksichtigt und aus 

umweltmedizinischer und umweltpsychologischer Perspektive gemeinsam 

http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/223895/
http://canwea.ca/pdf/WindHealthReviews.pdf
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/noise-bruit/turbine-eoliennes/index-eng.php
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/noise-bruit/turbine-eoliennes/index-eng.php
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/noise-bruit/turbine-eoliennes/summary-resume-eng.php
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/236138/
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betrachtet werden“ 

 

17.) Bezüglich des umwelttoxilogischen Kolloqiums wird ausgeführt, dass 

dieses vom Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg in 2012 

durchgeführt wurde. Referent war dort Prof. Krahe von der Bergischen 

Universität Wuppertal. Prof. Krahe hat auch die „Machbarkeitsstudie“ für 

das Umweltbundesamt (siehe Ausführungen unter Nr. 42) mit erstellt. In 

diesem Kolloquium im Oktober 2012 ging es um Infraschall im 

Allgemeinen und nicht um Infraschall und WEA. 

 

18.) Zu Ärzte für Immissionsschutz wird auf die Ausführungen unter Nr. 13 

verwiesen. 
Die Schallausbreitungsrechnung erfolgte gemäß DIN ISO 9613-2 
„Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien“ (siehe Abschnitt 5 
des Gutachtens).  Gemäß dieser Norm werden Bedingungen, die bei gut 
entwickelter, leichter Bodeninversion, wie sie üblicherweise nachts 
auftreten, zu Grunde gelegt. 
Allgemein kann gesagt werden, dass WEA keine Geräusche im 
Infraschallbereich (vergl. DIN 45680) hervorrufen, die hinsichtlich 
möglicher schädlicher Umwelteinwirkungen gesondert zu prüfen wären. 
Die von modernen WEA hervorgerufenen Schallpegel im 
Infraschallbereich liegen unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des 
Menschen. Auch neuere Empfehlungen zur Beurteilung von 
Infraschalleinwirkungen der Größenordnung, wie sie in der Nachbarschaft 
von WEA bislang nachgewiesen wurden, gehen davon aus, dass sie 
ursächlich nicht zu Störungen, erheblichen Belästigungen oder 
Geräuschbeeinträchtigungen führen.  Mittlerweile wurde auch der 
messtechnische Nachweis geführt, dass der von WEA mit einer Leistung 
von 1.800 kW bis 3.200 kW bewirkte Infraschallpegel auch im Nahbereich 
der WEA (Abstände bis zu 300 m) deutlich unterhalb der menschlichen 
Hör- bzw. Wahrnehmungsschwelle liegt. Weiterhin konnte festgestellt 
werden, dass sich bereits ab einer Entfernung von 700 m der 
Infraschallpegel durch das Einschalten der WEA nicht wesentlich erhöht.  
Für eine negative Auswirkung von Infraschall unterhalb der 

18.) 
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Wahrnehmungsschwelle konnten bislang jedoch keine wissenschaftlich 
gesicherten Erkenntnisse gefunden werden, auch wenn zahlreiche 
Forschungsbeiträge entsprechende Hypothesen postulieren. 
Schallreflexionen 
In der Straße „Sandknäppen“ wurden im IEL-Gutachten Nr. 3496-14-L2 
vom 17.12.2014 insgesamt drei Immissionsorte berücksichtigt. Die 
geplanten Windenergieanlagen des Standortes Kalkriese 1 und Wittefeld 
wirken dabei auf unterschiedliche Gebäudefronten ein. Die Lage der 
Wohnhäuser in Verbindung mit den Nebengebäuden und die Lage der 
Windenergieanlagen führen zu keiner Schalleinfallsrichtung, die zu einer 
Schallpegelerhöhung durch Reflexionen führt. Ähnliches gilt für die 
Wohnhäuser an den anderen genannten Straßen. 
„2 dB(A) – Zuschlag“ 
Die Schallimmissionsprognose wurde in Abstimmung und gemäß den 
Vorgaben des Landkreises Osnabrück durchgeführt. Dies wurde auch im 
IEL-Gutachten Nr. 3496-14-L2 vom 17.12.2014 auf der Seite 10 
ausgeführt. 
Uthof 2 und 3, „Industrieanlage“ 
Bei den Wohnhäusern Uthof 2 und 3 sind keine Gebäudeanordnungen 
(typisch: u- oder l-förmig angeordnete Gebäude) vorhanden, die zu einer 
Schallpegelerhöhung durch Reflexionen führen. 

Bei der „Industrieanlage Vördener Weg 2“ handelt es sich um einen 

landwirtschaftlichen Betrieb. Hierbei handelt es sich um Geräusche nicht-

genehmigungsbedürftiger landwirtschaftlicher Anlagen die nicht der TA-

Lärm unterliegen und somit nicht als Vorbelastung in der Prognose zu 

berücksichtigen sind. 

„Malgartener Damm“ 
Aus dem IEL-Gutachten Nr. 3496-14-L2 vom 17.12.2014 , Tabelle 8, Seite 
16 geht hervor, dass an den Wohnhäusern die Schallimmissionspegel aller 
WEA bei ≤ 34 dB(A) und damit um mindestens 6 dB unterhalb des 
zulässigen Immissionsrichtwertes von 40 dB(A) für die Nachtzeit liegen. 
Windgeschwindigkeit 
Die in Verbindung mit den Schallemissionswerten angegebene 
Windgeschwindigkeit bezieht sich auf die Referenzhöhe von 10 m und 
nicht auf die Nabenhöhe. 
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19.) Im IEL-Gutachten Nr. 3496-14-L2 vom 17.12.2014 wird nicht das 

Ferienhausgebiet als Gemengelage eingestuft. Das Ferienhausgebiet 

grenzt an den Außenbereich. Bzgl. der Schutzbedürftigkeit wird dieser 

Außenbereich einem Dorfgebiet gleichgesetzt. Durch dieses 

Aneinandergrenzen entsteht die typische Gemengelage. 

 

 

 

 

 

 

 

19.) 
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20.) Zur optisch bedrängenden Wirkung wird auf die Ausführungen unter Nr. 

27 und 12 verwiesen. 
Zu Abständen zwischen Windparks siehe Ausführungen unter Nr. 2. 
Inwieweit der B-Plan Nr. 157 dem LROP entgegen steht, kann nicht 
nachvollzogen werden. Der B-Plan Nr. 157 wird aus der 30. Änderung des 
Flächennutzungsplans entwickelt. Die 30. Änderung des Flächen-
nutzungsplans erfolgte im Rahmen der Anpassungspflicht auf der 
Grundlage des Regionalen Raumordnungsprogramms des Landkreises 
Osnabrück. 
Die Standortfindung erfolgte auf Ebene der Regionalplanung. 
Das NLT-Papier ist kein Gesetz oder Erlass. 
 
 
 
21.) Die Bedenken betreffen die Regionalplanung und nicht die verbindliche 
Bauleitplanung. Im Übrigen wird auf die Ausführungen unter Nr. 20 
verwiesen. 

 

 

 

 

 

 

22.) Die Standortfindung erfolgte auf Ebene der Regionalplanung. 

Eine besondere Funktion für die Landschaftsbezogene Erholung kann für 
den Geltungsbereich nicht abgeleitet werden; der Bereich ist nicht als 
Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen. 
Eine Verunstaltung des Landschaftsbildes durch Windkraftanlagen ist in 
Ausnahmefällen nur dann anzunehmen, wenn die Anlage in einer wegen 
ihrer Schönheit und Funktion besonders schutzwürdigen Umgebung 
errichtet werden soll oder wenn ihre Errichtung an dem vorgesehenen 
Standort einen besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild darstellt 
(siehe BVerwG, Urteil vom 18.03.2003). 
Die Anlage neuer Wege, die für die innere Erschließung des Windparks 

20.) 

21.) 

22.) 
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erforderlich sind, erfolgt ausschließlich auf privaten Grundstücksflächen. Sie 
werden dementsprechend als private Verkehrsfläche mit der besonderen 
Zweckbestimmung „Wirtschaftsweg Windpark und landwirtschaftlicher Weg“ 
festgesetzt. Es handelt sich hierbei ausschließlich um private Wegeflächen, 
die nicht dem öffentlichen Verkehr gewidmet werden. Die Im Plangebiet 
vorhandenen öffentlichen Wege stehen auch weiterhin dem öffentlichen 
Verkehr zur Verfügung. 
Das die neu anzulegenden Wirtschaftswege ausschließlich dem 
landwirtschaftlichen Verkehr und für Wartungsarbeiten zur Verfügung 
stehen, heißt nicht gleichzeitig, dass sie für Radfahrer und Spaziergänger 
gesperrt werden. 

 

23.) Die Schattenwurfberechnungen IEL-Bericht Nr.: 3496-14-S1 vom 16. 
Oktober 2014 und IEL-Bericht Nr.: 3496-14-S2 vom 18. Dezember 2014 
befassen sich sehr konkret mit den Situationen vor Ort und erfassen alle 
maßgeblichen Immissionsorte, die Windenergieanlagen und deren 
Abmessungen sowie alle geografischen Koordinaten und Geländehöhen. 
Alle Zeitangaben sind minutengenau auf den Längen- und Breitengrad vor 
Ort berechnet. 
Eine weitere Konkretisierung findet in der Regel nicht statt, denn sie 
erfordert Kenntnisse über Gebäude, Raumzuschnitte, Fenster und die 
zeitliche und räumliche Nutzung durch Personen. Eine derartige 
Betrachtung erfordert die Kooperation mit den Betroffenen. In aller Regel 
werden die Schattenwurfzeiten bei dieser Betrachtungsweise aber deutlich 
geringer ausfallen, als bei den von uns im „Gewächshaus-Modus“ 
betrachteten Immissionspunkten. 
Die mit den Immissionspunkten IP 59 bis IP 61 berücksichtigte Schule 
weist lediglich eine falsche Bezeichnung auf. Alle Koordinaten entsprechen 
der Lage im verwendeten System. 
Die Anwendung von Schattenabschaltungen ist ein übliches und 
überprüfbares Verfahren zur Immissionsminderung. Damit wird erreicht, 
dass es zu keinen erheblichen oder unzumutbaren Beeinträchtigungen 
(d. h. zu keinen Überschreitungen der Orientierungswerte) kommen kann. 
Das zur Anwendung geplante Modul hat sich in der Praxis seit vielen 
Jahren bewährt. Es lässt unterschiedliche Verfahren zu und erfordert im 
Fall der Aufsummierung realer Schattenwurfzeiten keine kalendarischen 

23.) 
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Vorgaben (sondern alle Koordinaten) und liefert dann sog. 
Abschaltprotokolle. 
Festlegungen der Art und des Umfangs von Maßnahmen sowie deren 
Überwachung obliegen der Genehmigungsbehörde. Hierzu haben IEL 
Empfehlungen gegeben. 

Zur Erholungsnutzung (Straßen,Wege) sowie gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen wird auf die Ausführungen unter Nr. 22 und 13-16 

verwiesen. 

 

24.) Wertverlust: Die Planung beachtet die städtebaulichen Kriterien des 

Außenbereichs und Schutzansprüche der benachbarten Nutzungen 

entsprechend den vorgegebenen rechtlichen Bestimmungen. Hierdurch wird 

sichergestellt, dass keine Wertverluste auftreten, die nicht im Rahmen der 

Sozialbindung des Eigentums zumutbar sind. Es besteht kein Anspruch 

darauf, dass in der Umgebung eines Grundstücks keine bauliche Nutzung 

stattfindet, sofern die Schutzansprüche des Grundstücks eingehalten 

werden. Gerade beim Wohnen im planungsrechtlichen Außenbereich muss 

damit gerechnet werden, dass Nutzungen, die der Gesetzgeber als 

priveligierte Vorhaben nur für den Außenbereich vorgesehen hat, wie z.B. 

Biogasanlagen, landwirtschaftliche Nutzung, WEA etc., dort auch 

angesiedelt werden. 

Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 

Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 

Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu Schutzabständen 

und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als gesetzlich unerheblich 

eingestuft werden kann. Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich 

festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 

beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 

Wertqualität der Umgebung nicht. 

Das Urteil des BFH vom 22.06.2006 führt aus, dass die Errichtung von WEA 

24.) 

25.) 

26.) 

27.) 
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ein Wertbildungsfaktor sein kann, dabei kommt es jedoch auf den Einzelfall 

an. 

Das Landesamt für Geoinformation und Landvermessung Niedersachsen 

(LGLN), Regionaldirektion Aurich, kommt in seinem aktuellen 

Grundstücksmarktbericht für die Landkreise Aurich, Leer, Friesland und 

Wittmund sowie kreisfreie Städte Wihelmshaven und Emden zu dem 

Ergebnis, dass Windkraftanlagen keine negativen Auswirkungen auf die 

Kaufpreise benachbarter Häuser in Ostfriesland haben. Dieses Ergebnis 

sei unabhängig von der Entfernung der WEA zu den Häusern (siehe NWZ 

vom 13.02.2015). 

 

25.) Bezüglich der thematisierten Resolution des Stadtrates (03.07.2012) 

sei ausgeführt, dass sich die „Wertschöpfung auf kommunaler Ebene“ auf 

direkte finanzielle Beteiligungsmöglichkeiten am Windpark, wie z.B. durch 

eine Bürgerbeteiligung, bezieht. Eine entsprechende Bürgerbeteiligung 

sieht die Windpark Ahrensfeld GmbH & Co.KG vor. Diese ist jedoch nicht 

Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. 

Entschädigungszahlungen werden nicht im B-Plan festgesetzt. 

 

26.) Die Umweltprüfung im Bauleitplanverfahren erfolgt im Umweltbericht. In 

diesem wurden alle Schutzgüter, auch der Denkmalschutz, behandelt. 

Ebenso wurden die Produktenfernleitung, die bestehende 

Kompensationsfläche, die Waldflächen, Brut- und Rastvögel in der 

Begründung bzw. dem Umweltbericht behandelt. Die öffentliche Auslegung 

wurde am 15.08.2015 – also 9 Tage vor Beginn der Auslegungsfrist- 

ortsüblich in den Bramscher Nachrichten und zusätzlich auf der Homepage 

der Stadt Bramsche bekannt gemacht. Neben Ort und Dauer der Auslegung 

enthielt die Bekanntmachung auch alle Angaben dazu, welche Arten 

umweltbezogener Informationen verfügbar sind und zusammen mit den 

Planunterlagen einsehbar waren. Dabei wurden auch die umweltbezogenen 
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Stellungnahmen, Einwendungen, Anregungen und Hinweise, die im 

Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (1) BauGB 

und der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

nach § 4 (1) BauGB eingegangen sind, stichpunktartig aufgeführt. Die 

Bekanntmachung und Auslegung der Unterlagen erfolgte nach den 

gesetzlichen Vorgaben des Baugesetzbuches (BauGB). Den Bedenken wird 

nicht gefolgt. 

 

27.) Die Prüfung der optisch bedrängenden Wirkung ist Bestandteil des 

Umweltberichtes. Begründung und Umweltbericht tragen das Datum: Juli 

2015. Die optische Bedrängung wurde auch in den Antragsunterlagen nach 

BImSchG abgeprüft. Für den Begründungstext des B-Plans wurde dieses 

übernommen. Der BImSchG-Antrag wurde parallel zur Offenlage des B-

Plans beim LK Osnabrück eingereicht. Bezugnehmend auf das Urteil des 

OVG NRW vom 24.06.2010 (8 A 2764/09) ist ab einem Abstand der 

dreifachen Gesamthöhe zwischen Wohnhaus und WEA regelmäßig davon 

auszugehen, dass keine optisch bedrängende Wirkung zu Lasten der 

Wohnnutzung ausgeht. Vor diesem Hintergrund erfolgte im Rahmen der 

Bauleitplanung eine Prüfung für alle Wohnhäuser, welche den Abstand der 

dreifachen Gesamthöhe der WEA unterschreiten. Kein Wohnhaus 

unterschreitet bei mehr als einem der geplanten Windparke im Bereich der 

Stadt Bramsche (Kalkriese 1, Ahrensfeld und Wittefeld) den Abstand der 

dreifachen Gesamthöhe. Deshalb müssen auch Kumulationswirkungen 

nicht berücksichtigt werden. Die Eingriffsermittlung für das Landschaftsbild 

wurde von der zuständigen Fachbehörde des LK Osnabrück nicht 

bemängelt (Siehe hierzu IV lfd. Nr. 7 Punkt 7). Den Bedenken wird nicht 

gefolgt. 

 

28.) Für die verbindliche Bauleitplanung ist kein hydrologisches Gutachten 

erforderlich. Die Hinweise zum hydrologischen Gutachten im Zuge des 

BImSchG-Genehmigungsverfahrens sind für den vorliegenden B-Plan 

28.) 

29.) 
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nicht abwägungsrelevant. Die Umweltprüfung im Bauleitplanverfahren 

erfolgt im Rahmen des Umweltberichtes. Der LK Osnabrück (siehe hierzu 

IV lfd. Nr. 7), Untere Wasserbehörde äußerte keine Bedenken bezüglich 

der Planung. 

 

29.) Im Bereich Kalkriese wurden auch Trockenmauern (d.h. kein Zement 

zwischen den Steinen, die Steine wurden trocken aufgesetzt) errichtet. 

Analog soll dies auch bei den Trockenmauern zur Kompensation des 

Eingriffs beim B-Plan Nr. 157 erfolgen. Ggf. werden jedoch in Bereich von 

Einfahrten Pfeiler notwendig, welche dann aus Naturstein gemauert werden. 

Die Eingriffsermittlung für das Landschaftsbild und die vorgesehenen 

Maßnahmen wurden von der zuständigen Fachbehörde des LK Osnabrück 

nicht bemängelt (siehe hierzu IV lfd. Nr. 7, Punkt 7). Den Bedenken wird 

nicht gefolgt. 

 

30.) Die Umweltverträglichkeitsprüfung im Rahmen des 

Bauleitplanverfahrens ist der Umweltbericht. Dieser hat zusammen mit 

Planzeichung und Begründung ausgelegen. Der LK Osnabrück ist in der 

Bauleitplanung eine im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zu beteiligende 

Behörde und kein Entscheidungsträger. 

 

31.) In Kapitel 9.1.9 des Umweltberichtes werden die denkmalgeschützten 

Häuser im Umfeld des Geltungsbereiches thematisiert. Aus Sicht der 

Denkmalpflege (Bau- und Bodendenkmale) bestehen gegen die Aufstellung 

des B-Plans keine Bedenken (siehe hierzu Stellungnahme des LK 

Osnabrück, IV lfd. Nr. 7, Punkt 8. Baudenkmalrechtliche Bedenken werden 

daher aus Sicht der unteren Denkmalschutzbehörde nicht erhoben. Den 

Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

32.) Zur Trinkwasserleitung der Stadtwerke Osnabrück ist ein Abstand von 

30.) 

31.) 

32.) 

33.) 

34.) 
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10 m (5 m je Leitungsseite einzuhalten (siehe hierzu Stellungnahme der 

Stadtwerke Osnabrück im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (1) 

BauGB) einzuhalten. Die Fundamente der WEA Nr. 01 und 02 halten diesen 

Abstand ein. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

33.) Die WEA 01 und 03 stehen nicht in Richtfunkstrecken (siehe 

Planzeichung). Bezüglich der WEA und ihren Abstand zu Straßen wird auf 

die Stellungnahme der Nieders. Landesbehörde für Straßenbau und 

Verkehr (NLSTBV) im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 4 (1) 

BauGB verwiesen. Der Abstand der WEA zur L 78 ist laut NLSTBV 

ausreichend. Die Rotoren der WEA 01,02 und 03 befinden sich nicht über 

klassifizierten Straßen. Ein Abstand ist deshalb nicht erforderlich. Die 

Fundamente der WEA 05,06 und 03 stehen nicht im Wald. Alle Fundamente 

der WEA halten den Abstand des Fall- und Fällbereichs von 30 m zu 

Waldflächen ein. Zur UVS siehe Ausführungen unter Nr. 4. Den Bedenken 

wird nicht gefolgt. 

 

34.) Alle geplanten WEA befinden sich mit all ihren Bauteilen innerhalb des 

Geltungsbereiches des B-Plans Nr. 157. Siehe hierzu auch Stellungnahme 

des LK Osnabrück (IV lfd. Nr. 7, Punkt 4). Der LK Osnabrück führt 

diesbezüglich aus: „Die Konkretisierung hinsichtlich Größe und Ausdehnung 

des Sondergebietes, welche geeignet sind, die Rotorfläche der 

Windkraftanlagen 05 innerhalb des Geltungsbereiches des 

Bebauungsplanes einzuschließen, orientieren sich an den übergeordneten 

Zielen der Raumordnung; auch, da der Anlagenstandort innerhalb des im 

RROP ausgewiesenen Vorranggebietes festgelegt ist.“ Durch den 

schallreduzierten Betrieb der WEA sowie den Betrieb mit 

Schattenwurfabschaltzeiten werden die Richt- und Orientierungswerte 

eingehalten. Die Abstände der WEA untereinander sind ausreichend. Den 

Bedenken wird nicht gefolgt. 
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35.) Die Standsicherheit der WEA ist nicht Bestandteil des B-Plans, sondern 

wird im nachfolgenden Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG durch 

den LK Osnabrück geprüft. Ein Turbulenzgutachten ist nicht Bestandteil der 

Verfahrensunterlagen zum B-Plan. Zur UVS siehe Ausführungen unter Nr. 

1. 

 

36.) Die Gefährdungsbeurteilung zum Eisansatz erfolgt anhand der 

bestehenden Systeme, für die Eiserkennung gibt es mehrere technische 

Überwachungssysteme bei den WEA. Nach allgemeiner Rechtsprechung 

gehört Eisabwurf und Eisabfall zum allgemeinen Lebensrisiko und die von 

Senvion vorgesehene Eiserkennung, bei der die Anlage bei Eisansatz 

angehalten wird, ist ausreichend. Diese Einschätzung teilt auch der LK 

Osnabrück als zuständige immissionsschutzrechtliche 

Genehmigungsbehörde. Eine witterungsbedingte Sperrung der Wege erfolgt 

nicht. An den neu zu errichtenden Zuwegungen zu den WEA werden 

entsprechende Hinweisschilder aufgestellt, die vor Eisabfall warnen. 

 

37.) Der Landkreis Osnabrück als zuständige Untere Wasserbehörde (Siehe 

Stellungnahme unter IV lfd. Nr. 7, Punkt 6) hat keine Bedenken gegen die 

Planung. Das Trinkwasserschutzgebiet wurde bereits im Rahmen der 

Flächenfindung auf Ebene der Regionalplanung berücksichtigt. Zur UVS 

siehe Ausführungen unter Nr. 1. 

 

35.) 

36.) 

37.) 



Bebauungsplan Nr. 157 “Windpark Wittefeld“ Abwägung der Hinweise, Anregungen und Bedenken Stand: 20.12.2015 Seite 161 

  

 

 

 

 

 

 

38.) Der LK Osnabrück als zuständige Untere Waldbehörde (siehe hierzu IV 

lfd. Nr. 7) hat keine Bedenken gegen die Planung. Alle geplanten WEA im 

Geltungsbereich halten mit ihren Türmen den Abstand von 30 m (Fall- und 

Fällhöhe) zu den umliegenden Waldflächen ein. Innerhalb des 

Geltungsbereiches des B-Plans Nr. 157 befinden sich nicht nur 

Sondergebiete für die Windenergienutzung sondern auch Waldflächen 

(siehe Planzeichung). Die Waldflächen wurden nachrichtlich in den B-Plan 

übernommen und sind keine Flächen, auf denen WEA errichtet werden 

dürfen. Ohne Änderung der Festsetzungen des B-Plans ist die Errichtung 

von WEA innerhalb der Waldflächen nicht möglich. 

 

 

 

 

39.) Die Erfassungen zu Brut- und Rastvögeln sowie den Fledermäusen 

wurden in den Jahren 2013 durchgeführt bzw. begonnen. Zu diesem 

Zeitpunkt war noch das NLT-Papier 2011 relevant, dass NLT-Papier 2014 

lag noch nicht vor. 

Die Erfassungen erfolgten nach den mit der zuständigen Fachbehörde 2013 

abgestimmten Standards. Der LK Osnabrück als zuständige Fachbehörde 

hat keine Bedenken bezüglich des Ergebnisses der vorgelegten 

Erfassungen (síehe IV lfd. Nr. 7, Punkt 7). Eine Erfassung des Hirschkäfers 

war nicht erforderlich.. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

 

38.) 

39.) 
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40.) Die Fledermauserfassung bezieht sich auf die Potenzialfläche 30 des 

LK Osnabrück aus der Teilfortschreibung des RROP, wie es dem Deckblatt 

des Gutachtens zu entnehmen ist. Den Bedenken wird nicht gefolgt.  

Der LK Osnabrück als zuständige Fachbehörde hat keine Bedenken 

bezüglich des Umfangs und der Ergebnisses der vorgelegten Erfassungen. 

Die Erfassungen erfolgten nach den mit der zuständigen Fachbehörde 2013 

abgestimmten Standards. Der LK Osnabrück als zuständige Fachbehörde 

hat keine Bedenken bezüglich des Ergebnisses der vorgelegten 

Erfassungen (síehe IV lfd. Nr. 7, Punkt 7). Eine Erfassung des Hirschkäfers 

war nicht erforderlich.. Die avifaunistischen Erfassungen in den geplanten 

Windparken Ahrensfeld, Wittefeld und Kalkriese wurden ausschließlich 

durch Dr. Klaus Handke (Ganderkesee), Frau Dipl.-Landschaftsökologin Pia 

Handke bzw. Frau Dipl.-Biologin Julia Lopau, die seit vielen Jahren 

ornithologische Erfassungen im Rahmen von Windkraftprojekten machen, 

durchgeführt. Dabei waren immer zwei Personen gleichzeitig per Pkw oder 

zu Fuß im Einsatz. Die Strecken wurden bei jedem Erfassungsdurchgang 

variiert, d.h. an jedem Termin begann die Erfassung an einer anderen 

Stelle. Zur Bestätigung von Revieren (z.B. Heidelerche, Gartenrotschwanz, 

Baumpieper) wurden regelmäßig Klangattrappen eingesetzt. 

Damit entsprechen die Kartierung eindeutig den bei Windkraftvorhaben in 

Niedersachsen üblichen Standards.  

Die avifaunistischen Erfassungen wurden im Vorfeld mit dem Landkreis 

Osnabrück abgestimmt. 

Es sollten in jedem Gebiet, im Rahmen der festgesetzten Exkursionszahl, 

so viele Brutpaare des festgelegten Artenspektrums bestätigt werden, wie 

40.) 

41.) 

42.) 

43.) 

44.) 
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es möglich ist. Dazu gibt es keine Zeitvorgaben. Zeitangaben 

(Bearbeitungszeit je ha und Durchgang) können allenfalls nur einen sehr 

groben Anhaltspunkt für den benötigten Aufwand geben. Wie jeder 

erfahrene Kartierer weiß, hängt  der tatsächliche Aufwand von zahlreichen 

Faktoren ab, wie z.B. Umfang des zu kartierenden Artenspektrums, Anzahl 

der im Gebiet vorhandenen Arten und Paare, Erfahrung des Bearbeiters, 

Dichte und Qualität des Wegenetzes, Jahreszeit, Witterung, Tageszeit, 

Nutzung, Strukturreichtum, Intensität des Einsatzes von Klangattrappen 

etc.).  

Eine vogelarme, intensiv genutzte Fläche mit gut ausgebautem Wegenetz 

ist viel schneller zu kartieren ist, als eine sehr strukturreiche und von Vögeln 

dicht besiedelte Fläche mit schlechten oder nicht vorhandenen Wegen. 

Selbstverständlich sind Exkursionen in den frühen Morgenstunden und am 

späten Nachmittag in der Regel besonders effektiv, weil dann die meisten 

Vögel sehr aktiv sind. Aber auch hier gibt es Ausnahmen: So lassen sich bei 

Wind und Starkregen Vögel unabhängig von der Tageszeit schlecht 

kartieren. Dies gilt auch bei hohen Temperaturen. Dagegen kann es z.B. 

nach einem Regen auch Mittags zu hoher Gesangsaktivität kommen. In 

offenen Agrarflächen lassen sich Arten wie Schafstelze, Kiebitz und 

Feldlerche durchaus auch in den späten Vormittagsstunden und mittags 

kartieren. Eine Generalisierung von  Erfassungszeiten ist unseres Erachtens 

nicht möglich und hängt sehr stark von den Geländegegebenheiten ab. 

Zur Stellungnahme des Umweltforums siehe V lfd. Nr. 44. 
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41.) Es wird auf die Ausführungen unter Nr. 40 verwiesen. Eine 

Verträglichkeitsprüfung ist auf Grund der großen Abstände zu FFH-

Gebieten nicht erforderlich. 

 

42.) Die in der Brut- und Rastvogelerfassung dargestellte Potenzialfläche 

entspricht dem Stand im RROP zu Beginn der Erfassungen. Art und 

Umfang der Erfassungen sowie die Schlussfolgerungen für die Planung 

wurden von der zuständigen Fachbehörde des LK Osnabrück nicht 

bemängelt (siehe hierzu IV lfd. Nr. 7, Punkt 7). Wie aus der 

Methodenbeschreibung der Brut- und Rastvogelerfassung: Potenzialfläche 

30 (Juni 2014) deutlich wird, wurden bei Wäldern und Siedlungen nur die 

Ränder kartiert und das Artenspektrum bei der Artenliste berücksichtigt. Die 

Abgrenzung des Untersuchungsgebietes wurde mit der Unteren 

Naturschutzbehörde des LK Osnabrück abgestimmt. Den Bedenken wird 

nicht gefolgt. 

 

43.)Die Begründung wird entsprechend korrigiert und der Pelkebach als 

Fließgewässer im Geltungsbereich thematisiert. 

 

44.) Eine Kompensation für Trinkwassergefährdung ist nicht erforderlich 

(siehe Ausführungen unter Nr. 11). Die Kompensationsfläche M 2 dient der 

Kompensation möglicher erheblicher Beeinträchtigungen der Waldschnepfe. 

Es wird dazu auf die Ausführungen unter Nr. 9 verwiesen. Die 

Kompensationsfläche M 1 dient der Kompensation des Eingriffs in Boden / 

Biotoptypen und Landschaftsbild. Eine Kompensation dieser Schutzgüter ist 

im Abstand von ca. 350 m zu den WEA selbstverständlich möglich. Den 

Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

45.) Eine Verunstaltung des Landschaftsbildes durch Windkraftanlagen ist in 

Ausnahmefällen nur dann anzunehmen, wenn die Anlage in einer wegen 
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ihrer Schönheit und Funktion besonders schutzwürdigen Umgebung 
errichtet werden soll oder wenn ihre Errichtung an dem vorgesehenen 
Standort einen besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild darstellt 
(siehe BVerwG, Urteil vom 18.03.2003). 

Eine Nutzung des Geltungsbereiches nach Errichtung der WEA durch 

Fahrradfahrer etc. zur Erholungsnutzung ist weiterhin möglich. Die 

Erfahrungen aus vorhandenen Windparks belegen, dass WEA für 

Erholungssuchende nicht zwangsläufig abschreckend wirken. So wurde z.B. 

im WP Ottendorf (ca. 20 WEA, Landkreis Rotenburg/ Wümme) durch einen 

Bürgerverein Bänke innerhalb der Windparkfläche aufgestellt, um 

Spaziergängern und Radfahrern auch im Zusammenhang mit dem 

windparkbedingten Wegebau die Möglichkeit zu geben, die Landschaft auch 

mit Windenergienutzung für wohnungsnahe Erholung zu nutzen. Dieses 

wird von den Erholungssuchenden angenommen Im Rahmen der 

Standortfindung (Teilfortschreibung RROP) wurden die Belange Erlebnis- 

und Erholungsräume (siehe Fachbeitrag Landschaftsbild zur 

Teilfortschreibung Energie des RROP 2013) berücksichtigt. Die 

Vorranggebiete wurden unter Berücksichtigung des Belangs 

Erholungsnutzung ausgewiesen. Die Teilfortschreibung „Energie“ des 

Regionalen Raumordnungsprogramms Osnabrück ist als Satzung in Kraft. 

Die Ziele sind damit zu berücksichtigen. Nach § 1 Abs. 4 BauGB ist die 

Stadt Bramsche verpflichtet, die Bauleitpläne an die Ziele der Raumordnung 

anzupassen. Dies erfolgt im Zuge der 30. FNP-Änderung.Den Bedenken 

wird nicht gefolgt. 

 

46.) Der Geltungsbereich des B-Plans ist nicht deckungsgleich mit der 

Vorrangfläche im RROP, weil im B-Plan noch Waldflächen in den 

Geltungsbereich aufgenommen wurden, um eine geschlossene 

Flächenabgrenzung zu erhalten. Dies wird auch in Kap. 2.1. der 

Begründung erläutert. Der Ausschlusswirkung steht dies nicht entgegen, 

weil WEA innerhalb des Geltungsbereiches nur auf Flächen errichtet 

werden können, die im RROP als Vorranggebiet Wind dargestellt sind. 

45.) 

46.) 

47.) 
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Bezüglich der kleinflächigen Erweiterungen siehe Ausführungen des LK 

Osnabrück (IV lfd. Nr. 7, Punkt 4). Der LK Osnabrück führt diesbezüglich 

aus: „Die Konkretisierung hinsichtlich Größe und Ausdehnung des 

Sondergebietes, welche geeignet sind, die Rotorfläche der 

Windkraftanlagen 05 innerhalb des Geltungsbereiches des 

Bebauungsplanes einzuschließen, orientieren sich an den übergeordneten 

Zielen der Raumordnung; auch, da der Anlagenstandort innerhalb des im 

RROP ausgewiesenen Vorranggebietes festgelegt ist.“  

Eine Unterschreitung der im RROP festgelegten Abstände zur 

Wohnbebauung erfolgt dadurch nicht ebenso nicht die Verschiebung des 

Turms der WEA in einen Wald. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

47.) Die Berechnungen im Schall- und Schattenwurfgutachten sind nicht 

fehlerhaft. 

Zu PTB wird auf die Ausführungen unter Nr. 13 verwiesen. 

 

48.) Es wird auf die Literatur im Begründungstext (u.a. aus 2009, 2013 und 

2014) verwiesen. Zum aktuellen Stand des Wissens (Juli 2015) wird auf die 

Ausführungen unter Nr. 13-17 verwiesen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt 

es keine neueren rechtlichen Bestimmungen zum Infraschall. Den 

Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

49.) Die Standortfindung erfolgte bereits unter Berücksichtigung 

entsprechender Abstände auf Ebene der Regionalplanung. Dabei wurden 

auch die Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes 

und der Landschaftspflege in die Abwägung eingestellt. Die Bedenken 

betreffen nicht die Inhalte der verbindlichen Bauleitplanung. 

Der B-Plan ist nicht abwägungsfehlerhaft. 

Bei der Ermittlung der Kompensationsflächen für das Landschaftsbild 

48.) 

49.) 
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wurden die drei im Stadtgebiet von Bramsche geplanten Windparks 

berücksichtigt. Die zuständige Fachbehörde des LK Osnabrück ist mit 

Ermittlung sowie Art und Umfang der Kompensationsflächen einverstanden 

(siehe IV lfd. Nr. 7, Punkt 7). Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

 

50.) Die Bedenken betreffen die Inhalte der Regionalplanung und sind nicht 

mehr abwägungsrelevant für die verbindliche Bauleitplanung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.) Mindestabstand 1,5x:  

Lt. Richtlinie „Windenergieanlagen- Einwirkungen und 

Standsicherheitsnachweise für Turm und Gründung“ gelten bezüglich 

Eisabwurf Abstände > 1,5 x (Rotordurchmesser + Nabenhöhe) zu 

Verkehrswegen und Gebäuden als ausreichend. Diese können jedoch 

unterschritten werden. Der Belang Eisabwurf wird im Rahmen des 

nachfolgenden Genehmigungsverfahrens berücksichtigt. Entweder sind 

bestimmte Abstände zu Straßen oder Gebäuden einzuhalten oder durch 

technische Einrchtungen (z.B. Rotorblattheizung) sicherzustellen, dass 

50.) 

51.) 
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Eiswurf  ausgeschlossen werden kann. Eine gutachterliche Stellungnahme 

eines Sachverständigen zur Funktionssicherheit dieser Einrichtung ist im 

Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens nach dem 

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) als Teil der Bauvorlagen 

vorzulegen. Siehe im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung auch Kap. 

4.8 der Begründung. 

Bei den geplanten WEA-Typ ist keine Rotorblattheizung vorgesehen. 
Rotorblattheizungen verringern hauptsächlich Stillstandszeiten der WEA bei 
Eisansatz an den Rotorblättern. Dies ist vor allem bei Standorten in kalten 
Lagen (Höhen über 500 m ü. NHN) oder Kaltklimastandorten, z.B. 
Skandinavien, sinnvoll. Beim Heizvorgang steht die WEA. Es wird lediglich 
die Zeit verringert, bis das Eis durch die zusätzliche Heizung in den 
Rotorblättern der WEA abgetaut ist. Der Einsatz einer Rotorblattheizung 
erfolgt damit aus wirtschaftlichen Gründen, um Stillstandszeiten durch 
Eisansatz und die damit verbundenen Ertragsverluste möglichst minimal zu 
halten. In Bramsche werden die Stillstandszeiten durch Eisansatz aufgrund 
der Lage aber niedrig ausfallen. Die Installation einer Rotorblattheizung ist 
daher nicht rentabel. Die Gefährdungsbeurteilung zum Eisansatz erfolgt 
anhand der bestehenden Systeme. 
Für die Eiserkennung gibt es mehrere technische Überwachungssysteme 
bei den WEA. 

Nach allgemeiner Rechtsprechung gehört Eisabwurf und Eisabfall zum 

allgemeinen Lebensrisiko und die von Senvion vorgesehene Eiserkennung, 

bei der die Anlage bei Eisansatz angehalten wird, ist ausreichend. Diese 

Einschätzung teilt auch der LK Osnabrück als zuständige 

immissionsschutzrechtliche Genehmigungsbehörde. 

Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hat 

keine Einwände gegen die geplanten WEA-Standorte (siehe hierzu IV lfd. 

Nr. 3). 

Das BauGB ist auch Grundlage einer Bauleitplanung, welche sich mit WEA 

befasst. 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

52.) 



Bebauungsplan Nr. 157 “Windpark Wittefeld“ Abwägung der Hinweise, Anregungen und Bedenken Stand: 20.12.2015 Seite 169 

  

 

 

52.) Zum Abstand der WEA zur vorhandenen Hochspannungsleitung wird 

auf die Stellungnahme der AMPRION GmbH (II lfd. Nr. 4) verwiesen. 

AMPRION hat keine Bedenken gegen die Festsetzungen des B-Plans und 

verweist darauf, dass im Vorfeld bereits Abstimmungen zwischen 

AMPRION, dem Landkreis Osnabrück und dem Projektierer des Windparks 

Ahrensfeld stattgefunden haben. Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 

53.) Die Bedenken betreffen das RROP und nicht die verbindliche 

Bauleitplanung. Das RROP ist vom Land Niedersachsen genehmigt und hat 

Rechtskraft. Auf der Grundlage des RROP erfolgte die Darstellung einer 

Sonderbaufläche für Windenergie im Bereich Wittefeld im Rahmen der 30. 

Änderung des Flächennutzungsplans durch die Stadt Bramsche. Der 

Bebauungsplan Nr. 157 der Stadt Bramsche ist aus dem 

Flächennutzungsplan entwickelt. 

 

54.) Abstand zu Wald: Waldflächen wurden im Rahmen der 

Teilfortschreibung des RROP (2013) als „weiche Tabuzonen“ bewertet. Lt. 

Teilfortschreibung des RROP (siehe Seite 11) ist im Rahmen der konkreten 

Zulassungsplanung mindestens ein Fall- und Fällbereich von 30 m 

einzuhalten. Die vorliegende Planung orientiert sich an den Vorgaben der 

Teilfortschreibung des RROP. Der Mindestabstand von 30 m zwischen 

WEA und Wald wird eingehalten. Bezüglich der Fledermäuse wurden 

entsprechende Untersuchungen durchgeführt. Ein entsprechendes 

Monitoring zur Konkretisierung des Kollisionsriskos wird in der 

Genehmigung nach BImSchG verankert. Ausgeprägte naturnahe 

Waldrandzonen sind im Geltungsbereich nicht vorhanden. Bei Einhaltung 

des vom Forstamt Ankum geforderten 100 m-Abstandes ist die Nutzbarkeit 

der Flächen derart eingeschränkt, dass die Ziele der Raumordnung nicht 

mehr ausreichend realisiert werden können.  

Der LK Osnabrück hat aus waldbehördlicher Sicht keine Bedenken gegen 

die Planung (siehe IV lfd. Nr. 7). Den Anregungen hinsichtlich der 

53.) 

54.) 

55.) 
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Einhaltung eines größeren Abstandes zwischen Wald und WEA wird nicht 

gefolgt. 

 

55.) Bedarfsgerechte Befeuerung ist im September 2015 als eine von 

mehreren Optionen in die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur 

Kennzeichung von Luftfahrthindernissen aufgenommen worden. Die Stadt 

Bramsche wird im Zuge des Genehmigungsverfahrens nach BImSchG beim 

LK Osnabrück darauf hinwirken, dass diese Befeuerung in der 

Genehmigung festgesetzt wird. In wieweit der Einbau einer 

bedarfsgerechten Befeuerung als Auflage in die Genehmigung nach 

BImSchG aufgenommen wird, bleibt dem Landkreis als 

Genehmigungsbehörde überlassen. Die Stadt wird versuchen, den Einbau 

in einem städtebaulichen Vertrag mit der Windenergie Wittefeld GmbH & 

Co. KG sicherzustellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.) Im B-Planverfahren gibt es keine UVS. Der Umweltbericht ist die 

Umweltprüfung auf Ebene der Bauleitplanung. Durch die bedarfsgerechte 

Befeuerung kommt die Nachtkennzeichung nur noch bedarfsgerecht zum 

Tragen. Ob der Einbau einer bedarfsgerechten Befeuerung zum Tragen 

kommt ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. Auf die 

Ausführungen zu Nr. 55 wird verwiesen. Eine Beeinträchtigung für Tiere ist 

nicht gegeben, auch nicht bei Berücksichtigung der bislang vorgesehenen 

56.) 
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Kennzeichung (Feuer W rot): Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

57.) LTE Breitbandempfang:  

Beim LTE-Breibandempfang gibt es eine Funkzelle (auf einem Gebäude 

o.ä. fest installiert), welche Verbindung auf das Endgerät (Handy, Laptop 

etc.) hat. Da dieser Breitbandempfang somit nicht aus einem Funkstrahl 

besteht, sondern breit gestreut wird, kann eine Beeinträchtigung durch WEA 

nicht prognostiziert werden. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

58.) Mit der Fortschreibung des Regionalen Raumordnungsprogramms für 

den Teilbereich Energie hat der Landkreis Osnabrück das Plangebiet als 

Vorrangstandort für Windenergiegewinnung ausgewiesen und damit bereits 

die rechtlichen Voraussetzuungen für die Errichtung von WEA 

geschaffen.Mit der 30. Änderung des Flächennutzungsplans ist die Stadt 

ihrer Verpflichtung nachgekommen, ihren FNP an die Ziele der 

Raumordnung anzupassen.  

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans werden im Rahmen einer 

Feinsteuerung durch Festlegung der Anlagenstandorte, der Anlagenhöhe 

sowie der Flächen bzw. Maßnahmen für Ausgleich örtliche Belange mit in 

die Planung eingebracht. Die für die Abwägung vorliegenden Gutachten und 

Fachbeiträge berücksichtigen die gesetzlich vorgegebenen Grundlagen. 

Durch den vorliegenden Umweltbericht und die vorliegenden Gutachten wird 

die Stadt den gesetzlichen Anforderungen und die vor diesem Hintergrund 

durchgeführte Abwägung gerecht. Insofern führt eine Beteiligung der Stadt 

als Kommanditist nicht zu einer unzulässigen Vorabbindung und damit zu 

einer sachwidrigen Verkürzung der nach § 2 (3) und § 1 (7) BauGB 

gebotenen Abwägung. 

Der Durchführungsvertrag zwischen der Stadt und der Windenergie 

Wittefeld GmbH & Co. KG regelt im wesentlichen die Übernahme sämtlicher 

Kosten des Bauleitplanverfahrens (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne 

57.) 

58.) 
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und alle erforderlichen Gutachten), Umsetzung der 

Kompensationsmaßnahmen, Rückbau der WEA nach Aufgabe des Betriebs 

durch den Vorhabenträger sowie die Übertragung aller eingegangenen 

Verpflichtungen an einen möglichen Restnachfolger. Aus dem 

Durchführungsvertrag entsteht der Stadt keine Verpflichtung, die 

Bauleitpläne mit einem Satzungsbeschluss abzuschließen. Der rat der Stadt 

Bramsche ist in seiner Entscheidung durch diesen Vertrag nicht gebunden. 

Im Übrigen ist die Stadt Bramsche weder Antragsteller des 

Genehmigungsantrages nach BImSchG noch Genehmigungsbehörde. 

 

59.) Die Bedenken betreffen die Regionalplanung und nicht die verbindliche 

Bauleitplanung 

 

60.) Der Kampfmittelbeseitigungsdienst wies im Rahmen des 

Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (1) BauGB darauf hin, dass nicht 

ausgeschlossen werden kann, dass sich innerhalb des Geltungsbereiches 

Kampfmittel befinden. Die Stadt Bramsche hat diesbezüglich eine 

kostenpflichtige Luftbildauswertung in Auftrag gegeben. Mit Datum vom 

22.04.2015 teilte das LGLN der Stadt Bramsche mit, dass die Auswertung 

der Aufnahmen Bodenverfärbungen im Planungsbereich gezeigt haben. 

Daher sei davon auszugehen, dass noch Kampfmittel vorhanden sein 

können. Deshalb werden Gefahrenforschungsmaßnahmen im Bereich des 

Standortes der Anlage Nr. 06 empfohlen. Das Ergebnis der 

Luftbildauswertung wurde an die Windparkbetreiber weiter geleitet, damit 

entsprechende Sondierungsmaßnahmen vor Baubeginn eingeleitet werden 

können. 

 

61.) Eine unzumutbare Beeinträchtigung der Anwohner durch Schall und 

Schattenwurf kann auf Grundlage der vorliegenden Gutachten nicht 
prognostiziert werden. 
Zu Ärzte für Immissionsschutz und PTB wird auf die Ausführungen unter Nr. 

59.) 

60.) 

61.) 
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Bebauungsplan Nr. 157 “Windpark Wittefeld“ Abwägung der Hinweise, Anregungen und Bedenken Stand: 20.12.2015 Seite 173 

  

 

 

42-46 verwiesen. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

62.) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es sei jedoch ausgeführt , 

dass in Kap. 4.2 des LROP folgendes formuliert wird: „Die Nutzung 

einheimischer Energieträger und erneuerbarer Energien soll unterstützt 

werden. Die Träger der Regionalplanung sollen darauf hinwirken, dass unter 

Berücksichtigung der regionalen Gegebenheiten der Anteil einheimischer 

Energieträger und erneuerbarer Energien insbesondere der Windenergie, 

[…] raumverträglich ausgebaut wird.“ Landwirtschaftlich nutzbare Fläche 

wird durch die notwendigen Ausgleichsflächen weitestgehend nicht 

vermindert, da der Großteil dieser Flächen der Landwirtschaft, wenn auch 

als extensive Nutzungsform, auch weiterhin zur Verfügung stehen. Durch 

die extensive Nutzung werden darüber hinaus insbesondere auch durch 

geringere Nährstoffeinträge in den Boden positive Effekte auf die Umwelt 

erzielt. 

 

63.) Die Gefahr von Blitzschlag ist auch bei Bäumen, 

Hochspannungsleitungen etc. gegeben. Das WEA dort eine besonders 

hohe Anfälligkeit haben, kann nicht prognostiziert werden. Den Bedenken 

wird nicht gefolgt. 

 

64.) Die privaten Erschließungswege werden für Fahrradfahrer und 

Spaziergänger nicht gesperrt. Diese Wege dienen jedoch dazu, die WEA 

z.B. zu Wartungszwecken zu erreichen. Eine Sperrung dieser Zufahrten zu 

den WEA in den Wintermonaten kann ggf. zum Tragen kommen. Da diese 

Wege aber auch nur zu einer WEA und wieder zurück führen (d.h. kein 

Rundweg) ist dieses für die Erholungsnutzung auch nicht relevant. Eine 

Nutzung des Geltungsbereiches nach Errichtung der WEA durch 

Fahrradfahrer etc. ist weiterhin möglich. Die Erfahrungen aus vorhandenen 

Windparks belegen, dass WEA für Erholungssuchende nicht zwangsläufig 

abschreckend wirken. So wurde z.B. im WP Ottendorf (ca. 20 WEA, 

63.) 
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Landkreis Rotenburg/ Wümme) durch einen Bürgerverein Bänke innerhalb 

der Windparkfläche aufgestellt, um Spaziergängern und Radfahrern auch im 

Zusammenhang mit dem windparkbedingten Wegebau die Möglichkeit zu 

geben, die Landschaft auch mit Windenergienutzung für wohnungsnahe 

Erholung zu nutzen. Dieses wird von den Erholungssuchenden 

angenommen Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

65.) Die geplanten WEA halten einen Mindestabstand von 500 m zu 

Wohnnutzung im Außenbereich und einen Mindestabstand von 1.000 m zu 

Siedlungsflächen ein. Eine Errichtung von WEA „mitten im Dorf“ ist deshalb 

ausgeschlossen. Die vorliegende Bauleitplanung beachtet die 

städtebaulichen Kriterien des Außenbereichs und Schutzansprüche der 

benachbarten Nutzungen entsprechend den vom Gesetzgeber 

vorgegebenen rechtlichen Bestimmungen. Unzumutbare 

Beeinträchtigungen der Gesundheit können somit ausgeschlossen werden. 

Die Teilfortschreibung „Energie“ des Regionalen Raum-

ordnungsprogramms Osnabrück ist als Satzung in Kraft. Die Ziele sind 

damit zu berücksichtigen. Nach § 1 Abs. 4 BauGB ist die Stadt Bramsche 

verpflichtet, die Bauleitpläne an die Ziele der Raumordnung anzupassen. 

Dies erfolgt im Zuge der 30. FNP-Änderung. 

 

66.) Die Standortfindung erfolgte auf Ebene der Regionalplanung. Im 

Rahmen der Teilfortschreibung des RROP des LK Osnabrück wurden die 
Nachbarlandkreise beteiligt. 
Im Rahmen der Beteiligungsverfahren zum B-Plan Nr. 157 haben 
selbstverständlich auch Bürger der Nachbarkommunen die Möglichkeit ihre 
Stellungnahmen abzugeben. Die Unterlagen waren im Rathaus der Stadt 
Bramsche und zusätzlich auf der homepage der Stadt Bramsche einsehbar. 
Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum B-Plan Nr. 157 wurden auch 
die Nachbarkommunen beteiligt. 
Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

66.) 

67.) 
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67.) Die Standortfindung erfolgte auf Ebene der Regionalplanung durch den 

Landkreis Osnabrück. Die Bedenken betreffen die Inhalte der 

Regionalplanung und nicht der verbindlichen Bauleitplanung. Der Naturpark 

Terra Vita unterliegt keinem Schutzzweck nach Naturschutzrecht. 

 

68.) Wirtschaftlichkeit: In der Untersuchung der DEUTSCHE WIND GUARD 

(April 2012) „Wirtschaftlichkeit von Standorten für die Windenergienutzung – 

Untersuchung der wesentlichen Einflussparameter“ im Auftrag des 

Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) 

wird ausgeführt, dass im Binnenland, wo sehr windstarke Standorte kaum 

auftreten, über große Nabenhöhen und Rotordurchmesser die Nutzbarkeit 

der Standorte so verbessert werden kann, dass Windenergieprojekte dort 

umsetzbar sind. Die große Auswirkung dieser technischen Parameter 

sollten durch Gemeinden bei ihrer Planung stets beachtet werden.  

Die Ausweisung von Vorrangflächen im RROP bedeutet gleichzeitig, dass 

raumbedeutsame Windenergienutzung außerhalb dieser Vorrangflächen 

ausgeschlossen ist (Ausschlusswirkung). D.h. die gem. § 35 BauGB 

privilegierte Windenergienutzung wird auf bestimmte Teile des Landkreises 

Osnabrück und hier auf bestimmte Teile der Stadt Bramsche beschränkt. 

Auf Grund dieser Einschränkung eines ansonsten privilegierten 

Außenbereichsvorhabens sind die ausgewiesenen Flächen 

(Vorrangstandorte) entsprechend auszunutzen. Die Stadt Bramsche möchte 

die zum jetzigen Zeitpunkt modernsten und insbesondere für die 

Binnenlandstandorte entwickelten WEA innerhalb der Vorrangflächen 

ermöglichen. Es ist allgemein bekannt, dass höhere Türme speziell für 

Binnenlandstandorte einen wesentlichen Einfluss an dem Energieertrag 

haben und somit maßgeblich zur Wirtschaftlichkeit der WEA und somit zur 

Energiewende beitragen. Bei der Festlegung der Vergütungssätze des EEG 

2014 an Binnenlandstandorten hat der Gesetzgeber den Stand der Technik 

und die Entwicklung der hohen und großen Binnenland-WEA berücksichtigt. 

An Binnenlandstandorten, können bei der Vergütungsstruktur des EEG 

68.) 
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2014 nur die hohen und großen Anlagentypen wirtschaftlich errichtet 

werden 

Die Entwicklung der WEA wird sicher in den nächsten Jahren noch weiter 

gehen. Die Stadt Bramsche möchte deshalb die z.Zt. modernsten und 

wirtschaftlichsten WEA ermöglichen und setzt die max. Gesamthöhe der 

WEA so fest, dass diese dort realisiert werden können. 

Für den geplanten Anlagentyp ist eine max. GH von 210 m, wie in der 

frühzeitigen Beteiligung noch festgelegt nicht mehr notwendig. Die Stadt 

setzt deshalb eine max. GH von 200 m fest, die für den geplanten WEA-Typ 

ausreichend ist.  

Im Rahmen des nachfolgenden BImSchG-Genehmigungsverfahren wird ein 

Standsicherheitsgutachten vorgelegt, welches die Standsicherheit der WEA 

belegen muss. Ansonsten wird keine Baugenehmigung erteilt. 

Die Kennzeichung für 150 m hohe WEA ist analog zur Kennzeichung von 

200 m hohen WEA. 

 

69.) Eine UVS liegt den Unterlagen zum B-Plan nicht bei. Die 

Umweltprüfung auf Ebene der Bauleitplanung findet im Umweltbericht statt. 

Die fehlerhafte Höhenangabe im Artenschutz-Fachbeitrag wird redaktionell 

geändert. Dies hat aber keinen Einfluss auf die artenschutzrechtliche 

Einschätzung. 

Maßgeblich sind die Festsetzungen auf der Planzeichung. 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

70.) Von politischer Seite wurde die Notwendigkeit einer 

Wirtschaftlichkeitsberechnung nicht gesehen und im Verwaltungsausschuss 

mehrheitlich abgelehnt. Daraus läßt sich nicht die Schlussfolgerung ziehen, 

dass das Ergebnis einer Wirtschaftlichkeitsberechnung die Wirtschaftlichkeit 

kleinerer Anlagen bestätigen würde. 

70.) 
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71.) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es sind keine negativen 

Auswirkungen auf Jagdreviere in Windparks bekannt. Eine Berücksichtigung 

im Umweltbericht oder Artenschutz-Fachbeitrag ist nicht angezeigt. 

 

72.) Der Umfang der landwirtschaftlichen Flächen als Ausgleichsflächen ist 

nicht so umfangreich, dass mit einer Preissteigerung gerechnet werden 

muss, zumal ein Großteil der erforderlichen Fläche weiterhin 

landwirtschaftlich, jedoch extensiv, genutzt werden kann. Den Bedenken 

wird nicht gefolgt. 

 

73.) Die Sicherung des Rückbaus der Anlagen erfolgt über eine 

Rückbauverpflichtung im Durchführungsvertrag, der zwischen dem 

Vorhabenträger und der Stadt Bramsche geschlossen wurde. Die rechtlich 

vorgesehene Rückbauverpflichtung soll durch Vereinbarung eines 

Ansparplanes mit einem deutschen Kreditinstitut oder durch eine 

selbstschuldnerische Bürgschaftserklärung eines deutschen Kreditinstitutes 

sichergestellt werden. Die Sicherheitsleistung muss den Rückbau der WEA 

einschließlich des den Boden versiegelnden Fundaments am Ende der 

voraussichtlichen Lebensdauer der WEA vollständig abdecken. Den 

Bedenken wird nicht gefolgt.  

 

74.) Im Rahmen der Standortfindung (Teilfortschreibung RROP) wurden die 

Belange Erlebnis- und Erholungsräume (siehe Fachbeitrag Landschaftsbild 

zur Teilfortschreibung Energie des RROP 2013) berücksichtigt. Die 

Vorranggebiete wurden unter Berücksichtigung des Belangs 

Erholungsnutzung ausgewiesen. Die Teilfortschreibung „Energie“ des 

Regionalen Raumordnungsprogramms Osnabrück ist als Satzung in Kraft. 

Die Ziele sind damit zu berücksichtigen. Nach § 1 Abs. 4 BauGB ist die 

Stadt Bramsche verpflichtet, die Bauleitpläne an die Ziele der Raumordnung 

74.) 

75.) 

76.) 
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anzupassen. Dies erfolgt im Zuge der 30. FNP-Änderung. 

 

75.) Brand: siehe hierzu Begründung Kap. 4.7. Im Rahmen des 

immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren ist die Einhaltung der 

Anforderungen an den Brandschutz in den Bauvorlagen nachzuweisen und 

durch die Bauaufsichtsbehörde zu prüfen. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

76.) Die Erteilung von Baugenehmigungen unterliegt dem Landkreis 

Osnabrück und ist nicht Bestandteil der vorliegenden Bauleitplanung. 

 

77.) Die Bedenken betreffen den Inhalt der Regionalplanung und nicht den 

der verbindlichen Bauleitplanung. 

 

78.) Es wird auf die Ausführungen unter Nr.1-77 verwiesen. 

 

 

 

 

77.) 

78.) 
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 V. Lfd.Nr. 8  am: 20.09.2015 

 

 

 

 

 

Abwägung / Beschlussempfehlung: 

 

 

 

 

 

 

1.) Für das B-Planverfahren lagen die erforderlichen Unterlagen im 

Rahmen der Offenlage aus. Das Schall- und Schattenwurfgutachten 

wurde im Auftrag der Stadt Bramsche erstellt. Die Bedenken sind 

nicht nachzuvollziehen. 

 

2.) Die Prüfung der optisch bedrängenden Wirkung ist Bestandteil des 

Umweltberichtes. Begründung und Umweltbericht tragen das Datum: 

Juli 2015. Die optische Bedrängung wurde auch in den 

Antragsunterlagen nach BImSchG abgeprüft. Für den 

Begründungstext des B-Plans wurde dieses übernommen. Der 

BImSchG-Antrag wurde parallel zur Offenlage des B-Plans beim LK 

Osnabrück eingereicht. Bezugnehmend auf das Urteil des OVG 

NRW vom 24.06.2010 (8 A 2764/09) ist ab einem Abstand der 

dreifachen Gesamthöhe zwischen Wohnhaus und WEA regelmäßig 

davon auszugehen, dass keine optisch bedrängende Wirkung zu 

Lasten der Wohnnutzung ausgeht. Vor diesem Hintergrund erfolgte 

im Rahmen der Bauleitplanung eine Prüfung für alle Wohnhäuser, 

welche den Abstand der dreifachen Gesamthöhe der WEA 

unterschreiten. Kein Wohnhaus unterschreitet bei mehr als einem 

der geplanten Windparke im Bereich der Stadt Bramsche (Kalkriese 

1.) 

2.) 
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1, Ahrensfeld und Wittefeld) den Abstand der dreifachen 

Gesamthöhe. Deshalb müssen auch Kumulationswirkungen nicht 

berücksichtigt werden. Die Eingriffsermittlung für das 

Landschaftsbild wurde von der zuständigen Fachbehörde des LK 

Osnabrück nicht bemängelt (Siehe hierzu IV lfd. Nr. 7 Punkt 7). Den 

Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

2a.) Für die verbindliche Bauleitplanung ist kein hydrologisches 

Gutachten erforderlich. Die Hinweise zum hydrologischen Gutachten 

im Zuge des BImSchG-Genehmigungsverfahrens sind für den 

vorliegenden B-Plan nicht abwägungsrelevant. Die Umweltprüfung 

im bauleitplanverfahren erfolgt im Rahmen des Umweltberichtes. 

Der LK Osnabrück (siehe hierzu IV lfd. Nr. 7), Untere 

Wasserbehörde äußerte keine Bedenken bezüglich der Planung. 

 

 

 

 

 

 

 

3.) Im Bereich Kalkriese wurden auch Trockenmauern (d.h. kein Zement 

zwischen den Steinen, die Steine wurden trocken aufgesetzt) 

errichtet. Analog soll dies auch bei den Trockenmauern zur 

Komepnsation des Eingriffs beim B-Plan Nr. 157 erfolgen. Ggf. 

werden jedoch in Bereich von Einfahrten Pfeiler notwendig, welche 

dann aus Naturstein gemauert werden. Die Eingriffsermittlung für 

das Landschaftsbild und die vorgesehenen Maßnahmen wurden von 

der zuständigen Fachbehörde des LK Osnabrück nicht bemängelt 

2a) 

3.) 
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(siehe hierzu IV lfd. Nr. 7, Punkt 7). Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

4.) Die Umweltverträglichkeitsprüfung im Rahmen des 

Bauleitplanverfahrens ist der Umweltbericht. Dieser hat zusammen 

mit Planzeichung und Begründung ausgelegen. Der LK Osnabrück 

ist in der Bauleitplanung eine im Rahmen des 

Beteiligungsverfahrens zu beteiligende Behörde und kein 

Entscheidungsträger. 

 

5.) In Kapitel 9.1.9 des Umweltberichtes werden die 

denkmalgeschützten Häuser im Umfeld des Geltungsbereiches 

thematisiert. Aus Sicht der Denkmalpflege (Bau- und 

Bodendenkmale) bestehen gegen die Aufstellung des B-Plans keine 

Bedenken (siehe hierzu Stellungnahme des LK Osnabrück, IV lfd. 

Nr. 7, Punkt 8). Baudenkmalrechtliche Bedenken werden daher aus 

Sicht der unteren Denkmalschutzbehörde nicht erhoben. Den 

Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

6.) Zur Trinkwasserleitung der Stadtwerke Osnabrück ist ein Abstand 

von 10 m (5 m je Leitungsseite einzuhalten (siehe hierzu 

Stellungnahme der Stadtwerke Osnabrück im Rahmen des 

Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (1) BauGB) einzuhalten. Die 

Fundamente der WEA Nr. 01 und 02 halten diesen Abstand ein. Den 

Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

7.) Die WEA 01 und 03 stehen nicht in Richtfunkstrecken (siehe 

Planzeichung). Bezüglich der WEA und ihren Abstand zu Straßen 

wird auf die Stellungnahme der Nieders. Landesbehörde für 

Straßenbau und Verkehr (NLSTBV) im Rahmen der frühzeitigen 

Beteiligung gem. § 4 (1) BauGB verwiesen. Der Abstand der WEA 

4.) 

5.) 

6.) 

7.) 

8.) 
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zur L 78 ist laut NLSTBV ausreichend. Die Rotoren der WEA 01,02 

und 03 befinden sich nicht über klassifizierten Straßen. Ein Abstand 

ist deshalb nicht erforderlich. Die Fundamente der WEA 05,06 und 

03 stehen nicht im Wald. Alle Fundamente der WEA halten den 

Abstand des Fall- und Fällbereichs von 30 m zu Waldflächen ein. 

Zur UVS siehe Ausführungen unter Nr. 4. Den Bedenken wird nicht 

gefolgt. 

 

8.) Alle geplanten WEA befinden sich mit all ihren Bauteilen innerhalb 

des Geltungsbereiches des B-Plans Nr. 157. Siehe hierzu auch 

Stellungnahme des LK Osnabrück (IV lfd. Nr. 7, Punkt 4). Der LK 

Osnabrück führt diesbezüglich aus: „Die Konkretisierung hinsichtlich 

Größe und Ausdehnung des Sondergebietes, welche geeignet sind, 

die Rotorfläche der Windkraftanlagen 05 innerhalb des 

Geltungsbereiches des Bebauungsplanes einzuschließen, 

orientieren sich an den übergeordneten Zielen der Raumordnung; 

auch, da der Anlagenstandort innerhalb des im RROP 

ausgewiesenen Vorranggebietes festgelegt ist.“ Durch den 

schallreduzierten Betrieb der WEA sowie den Betrieb mit 

Schattenwurfabschaltzeiten werden die Richt- und 

Orientierungswerte eingehalten. Die Abstände der WEA 

untereinander sind ausreichend. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

9.) Die Standsicherheit der WEA ist nicht Bestandteil des B-Plans, 

sondern wird im nachfolgenden Genehmigungsverfahren nach dem 

BImSchG durch den LK Osnabrück geprüft. Ein Turbulenzgutachten 

ist nicht Bestandteil der Verfahrensunterlagen zum B-Plan. Zur UVS 

siehe Ausführungen unter Nr. 4. 

 

10.) Die Gefährdungsbeurteilung zum Eisansatz erfolgt anhand 

9.) 

10.) 

11.) 
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der bestehenden Systeme, für die Eiserkennung gibt es mehrere 

technische Überwachungssysteme bei den WEA. Nach allgemeiner 

Rechtsprechung gehört Eisabwurf und Eisabfall zum allgemeinen 

Lebensrisiko und die von Senvion vorgesehene Eiserkennung, bei 

der die Anlage bei Eisansatz angehalten wird, ist ausreichend. Diese 

Einschätzung teilt auch der LK Osnabrück als zuständige 

immissionsschutzrechtliche Genehmigungsbehörde. Eine 

witterungsbedingte Sperrung der Wege erfolgt nicht. An den neu zu 

errichtenden Zuwegungen zu den WEA werden entsprechende 

Hinweisschilder aufgestellt, die vor Eisabfall warnen. 

 

11.) Der Landkreis Osnabrück als zuständige Untere 

Wasserbehörde (Siehe Stellungnahme unter IV lfd. Nr. 8, Punkt 6) 

hat keine Bedenken gegen die Planung. Das 

Trinkwasserschutzgebiet wurde bereits im Rahmen der 

Flächenfindung auf Ebene der Regionalplanung berücksichtigt. Zur 

UVS siehe Ausführungen unter Nr. 4. 

 

12.) Der LK Osnabrück als zuständige Untere Waldbehörde 

(siehe hierzu IV lfd. Nr. 7) hat keine Bedenken gegen die Planung. 

Alle geplanten WEA im Geltungsbereich halten mit ihren Türmen 

den Abstand von 30 m (Fall- und Fällhöhe) zu den umliegenden 

Waldflächen ein. Innerhalb des Geltungsbereiches des B-Plans Nr. 

157 befinden sich nicht nur Sondergebiete für die 

Windenergienutzung sondern auch Waldflächen (siehe 

Planzeichung). Die Waldflächen wurden nachrichtlich in den B-Plan 

übernommen und sind keine Flächen, auf denen WEA errichtet 

werden dürfen. Ohne Änderung der Festsetzungen des B-Plans ist 

die Errichtung von WEA innerhalb der Waldflächen nicht möglich. 

 

12.) 

13.) 
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13.) Die Umweltprüfung im Bauleitplanverfahren erfolgt im 

Umweltbericht. In diesem wurden alle Schutzgüter, auch der 

Denkmalschutz, behandelt. Ebenso wurden die 

Produktenfernleitung, die bestehende Kompensationsfläche, die 

Waldflächen, Brut- und Rastvögel in der Begründung bzw. dem 

Umweltbericht behandelt. Die öffentliche Auslegung wurde am 

15.08.2015 – also 9 Tage vor Beginn der Auslegungsfrist- ortsüblich 

in den Bramscher Nachrichten und zusätzlich auf der Homepage der 

Stadt Bramsche bekannt gemacht. Neben Ort und Dauer der 

Auslegung enthielt die Bekanntmachung auch alle Angaben dazu, 

welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind und 

zusammen mit den Planunterlagen einsehbar waren. Dabei wurden 

auch die umweltbezogenen Stellungnahmen, Einwendungen, 

Anregungen und Hinweise, die im Rahmen der frühzeitigen 

Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (1) BauGB und der 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

nach § 4 (1) BauGB eingegangen sind, stichpunktartig aufgeführt. 

Die Bekanntmachung und Auslegung der Unterlagen erfolgte nach 

den gesetzlichen Vorgaben des Baugesetzbuches (BauGB). Den 

Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

14.) Die UVS ist nicht Inhalt des Bebauungsplans. Zur 
Umweltprüfung im B-Plan siehe Ausführungen unter Nr. 4. Die 
Alternativenprüfung bezüglich des Standortes erfolgte bereits im 
RROP des LK Osnabrück. 

 

15.) Der Umweltbericht des B-Plans Nr. 157 bezieht sich auf das 

konkrete Vorhaben. Zur Umweltprüfung im B-Plan siehe 

Ausführungen unter Nr. 4. Die kumulierende Wirkung mehrerer 

geplanter Windparks bezüglich Schall- und Schattenwurf ist im 

entsprechenden Gutachten berücksichtigt worden. Die 

Standortfindung der Windparkflächen erfolgte bereits auf Ebene der 

14.) 

15.) 
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Regionalplanung des LK Osnabrück. Bezüglich Abständen zwischen 

den Windparkstandorten wird auf das RROP des LK Osnabrück 

verwiesen.  

Bezüglich NLT-Papier wird ausgeführt, dass die avifaunistischen 

Erfassungen 2013 durchgeführt wurden und diese auf das NLT-Papier 2011 

verweisen, da das NLT-Papier 2014 noch garnicht vorlag. Zum 

Windenergie-Erlass wird ausgeführt, dass er sich bis zum heutigen 

Zeitpunkt (Oktober 2015) in einem Entwurfsstand befindet. Dort wird ein 

Abstand von 5 km zwischen Windparkstandorten nicht thematisiert. In der 

Arbeitshilfe „Regionalplanung und Windenergie“ des Nieders. Ministerium 

für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz zusammen mit dem 

NLT wird ein Mindestabstand zwischen Vorranggebieten zur 

Windenergienutzung von 5 km thematisiert. Die Arbeitshilfe richtet sich an 

die Regionalplanung und die Darstellung von Vorrangflächen und nicht an 

die verbindliche Bauleitplanung. Zur optisch bedrängenden Wirkung und 

Kumulation wird auf die Ausführungen unter Nr. 2 verwiesen. 

 

16.) Die Standortfindung erfolgte bereits auf Ebene der 

Regionalplanung. Dabei waren z.B. Naturdenkmale ein „hartes“ 

Ausschlusskriterium. Die Aussagen zu Insekten (im Kap. 2.4. im 

LBP) gehen von einer Beeinträchtigung durch Rotorschlag aus. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die höchste 

Insektenkonzentration in Höhe von 0-30 m auftritt, so dass die 

Beeinträchtigungen für den Bestand der Population nicht relevant 

sind. Zum Kollisionsrisiko der Fledermäuse siehe Ausführungen im 

LBP und Artenschutz-Fachbeitrag. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

17.) Die Rastvogelerfassung 2013 hat keine Rastvogelbestände 

gem. Krüger et al. verzeichnet. Die Bewertung des 

Landschaftsbildes wurde dem Fachbeitrag Landschaftsbild der 

Teilfortschreibung des RROP (2013) entnommen. Innerhalb des 

16.) 

17.) 

18.) 

19.) 

20.) 
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Geltungsbereiches befinden sich keine Naturdenkmäler. Der 

Naturpark Wiehengebirge, nördliches Osnabrücker Hügelland 

genießt keinen Schutzstatus nach BNatSchG. Zum Windpark-

Standort siehe Ausführungen unter Nr. 16 und Nr. 15. Zur 

Stellungnahme des Umweltforums siehe V lfd. Nr. 44. 

 

18.) Zur Kompensation der erheblichen Beeinträchtigung der 

Waldschnepfe sind entsprechende Kompensationsmaßnahmen 

vorgesehen. Der LK Osnabrück als zuständige Fachbehörde (siehe 

IV lfd. Nr. 7, Punkt 7) hat keine Bedenken gegen die 

Eingriffsermittlung und die Kompensationsmaßnahme. Eine 

Raumnutzungsanlayse war nicht notwendig. Der Artenschutz-

Fachbeitrag (AFB) lag aus. Zur Umweltprüfung siehe Ausführungen 

unter Nr. 4. Zur Stellungnahme des Umweltforums siehe 

Ausführungen unter V lfd. Nr. 44. 

 

19.) Die Gesamthöhe der WEA wird im AFB redaktionell 

angepasst. Dies hat keinen Einfluss auf die weiteren Darlegungen im 

AFB. Zur Brut- und Rastvogelerfassung siehe Ausführungen unter 

Nr. 27 und 28. Zur Stellungnahme des Umweltforums siehe 

Ausführungen unter V lfd. Nr. 44. 

 

20.) Das Schattenwurfgutachten bezieht sich sehr wohl auf das 

konkrete Vorhabengebiet. Die Berechnung der Schattenwurfdauer 

wurde für den Betrieb von 13 WEA an den Standorten im Windpark 

Ahrensfeld und Wittefeld durchgeführt. Dabei wurde die 

Gesamtbelastung der täglichen und jährlichen Schattenwurfdauer an 

119 Immissionspunkten ermittelt. Danach wird an 88 

Immissionspunkten der Orientierungswert von 30 Minuten pro Tag 

und an 116 Immissionspunkten der Orientierungswert von 30 
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Stunden pro Jahr überschritten. Für diese Immissionspunkte werden 

Maßnahmen zur Begrenzung der täglichen Schattenwurfdauer und 

des Jahresmaximums als Auflagen im Genehmigungsbescheid  

nach BImSchG durch den Landkreis Osnabrück erforderlich.Durch 

die erforderlichen Abschaltzeiten wird die Beeinträchtigung unter die 

Erheblichkeitsschwelle gesenkt. Unzumutbare Beeinträchtigungen 

der Anwohner durch Schattenschlag können deshalb 

ausgeschlossen werden. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

21.) Eine Kennzeichung von WEA als Luftfahrthindernis wird ab 

einer Gesamthöhe der WEA von 100 m erforderlich. Auch in 

denkmalgeschützten Häusern ist das Anbringen von Rolläden von 

innen möglich und zulässig. Außerdem ist die Nachtkennzeichung 

der WEA nach unten abgeschirmt. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

22.) Die Maßnahme 2 befindet sich im Abstand von ca. 450 m zur 

WEA 03. Ein Meidungsbereich von 300 m um WEA wird bei der 

Waldschnepfe angenommen. Die Maßnahme 2 liegt somit im 

ausreichend großen Abstand zu den geplanten WEA und somit 

außerhalb des ggf. möglichen Meidungsabstandes. Als einzige 

Quelle zur Beeinträchtigung von Waldschnepfen durch WEA liegt die 

Studie von DORKA et al. (2014) vor. Diese bezieht sich auf 

geschlossene Waldstandorte im Nordschwarzwald (Baden-

Württemberg), eine Übertragbarkeit auf die Verhältnisse in 

halboffenen Landschaften wie im Bereich Bramsche ist nicht belegt 

und fachlich kritisch zu sehen. SCHMAL (2015) zweifelt das 

Untersuchungsdesign und daher die Ergebnisse der Studie von 

DORKA et al. (2014) an und geht weiterhin davon aus, dass die Art 

als nicht windkraftsensibel gilt. Sie sieht einen direkten 

Zusammenhang zwischen dem Bau der WEA und dem Rückgang 

des Waldschnepfenbestands in der Studie von DORKA et al. (2014) 

21.) 

22.) 

23.) 

24.) 
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als nicht eindeutig belegt an. Vielmehr kann der Rückgang des 

Bestands in den untersuchten Jahren auch andere Ursachen haben.  

23.) IEL ist ein unabhängiges Gutachterbüro für Schall- und 

Schattenwurfberechnungen und keine Projektionsfirma für WEA. 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

24.) Die Schallimmissionsprognose wurde in Abstimmung und 
gemäß den Vorgaben des Landkreises Osnabrück durchgeführt. 
Dies wurde auch im IEL-Gutachten Nr. 3496-14-L2 vom 
17.12.2014 auf der Seite 10 ausgeführt. 

 
In einer Studie hat das LANUV (Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz) Nordrhein-Westfalen jetzt die Schallausbreitung von 
Windenergieanlagen untersucht, um die Qualität der 
Geräuschimmissionsprognosen hoher Anlagen zu überprüfen und 
gegebenenfalls zu verbessern. Im Rahmen der Untersuchung wurden die 
Emissionen und Immissionen im Umfeld zweier Anlagen der 2 MW-Klasse 
mit einer Nabenhöhe von 98 m messtechnisch ermittelt und mit den 
gemäß dem „Alternativen Verfahren“ berechneten Pegeln verglichen. In 
einem nächsten Schritt wird nun geprüft, ob das bisher angewendete 
Prognoseverfahren in konkreten Genehmigungsverfahren zukünftig 
geändert werden soll. Für die Praxis der Genehmigungsbehörden ergeben 
sich zum jetzigen Zeitpunkt keine Änderungen. 
(http://www.lanuv.nrw.de/umwelt/laerm/geraeusche/geraeuschquellen/wind
energie-anlagen/) 
In einer Schallimmissionsprognose müssen nicht alle Wohnhäuser im 
Einwirkungsbereich einer geplanten Anlage berücksichtigt werden. Die 
Schallimmissionsprognose muss die maßgeblichen Immissionspunkte 
berücksichtigen. Dies ist im IEL-Gutachten Nr. 3496-14-L2 vom 
17.12.2014 erfolgt. Für nicht gesondert berücksichtigte Immissionspunkte 
können die Schallimmissionspegel der Zusatz- und der Gesamtbelastung 
(Nacht, nur WEA) den Schallimmissionsrastern im Anhang des IEL-
Gutachtens Nr. 3496-14-L2 vom 17.12.2014 entnommen werden. 
Bei den Wohnhäusern Uthof 3, 5 und 2 sind keine Gebäudeanordnungen 
(typisch: u- oder l-förmig angeordnete Gebäude) vorhanden, die zu einer 
Schallpegelerhöhung durch Reflexionen führen. 

http://www.lanuv.nrw.de/umwelt/laerm/geraeusche/geraeuschquellen/windenergie-anlagen/
http://www.lanuv.nrw.de/umwelt/laerm/geraeusche/geraeuschquellen/windenergie-anlagen/
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Bei der „Industrieanlage Vördener Weg 2“ handelt es sich um einen 
landwirtschaftlichen Betrieb. Hierbei handelt es sich um Geräusche nicht-
genehmigungsbedürftiger landwirtschaftlicher Anlagen, die nicht der TA-
Lärm unterliegen und somit nicht als Vorbelastung in der Prognose zu 
berücksichtigen sind. 
In dem zitierten Datenblatt steht „LWA,95% < 106 dB(A) (vorläufig)“. Es 
handelt sich also um eine vorläufige maximale Angabe. Im Anhang des 
IEL-Gutachtens Nr. 3496-14-L2 vom 17.12.2014 ist der vom Hersteller 
garantierte Schallleistungspegel (Stand Januar 2014) belegt. 
 

25.) Die zu Wohnzwecken umgenutzte Garage wurde im Rahmen 

der Prüfung der optisch bedrängenden Wirkung wie ein Wohnhaus 

behandelt und der Prüfung unterzogen. 

Das Urteil des OVG NRW wurde richtig zitiert 

Das Wohngebäude befindet sich weder im Geltungsbereich eines 

Bebauungsplans nach § 30 BauGB, noch innerhalb im Zusammenhang 

bebauter Ortslage nach § 34 BauGB, sondern ist dem Außenbereich nach § 

35 (2) BauGB als nicht privilegiertes Vorahben einzuordnen. 

Die Beteiligung der Bevölkerung am Bauleitplanverfahren ist durch die 

frühzeitige Beteiligung sowie durch die Offenlage des B-Plans erfolgt. 

Auf die Wohnnutzung der Gebäude muss nicht verzichtet werden. 

Auf Grund der Prüfung der optischen Bedrängung sowie der Schall- und 

Schattenwurfbelastung kann eine unzumutbare Beeinträchtigung der 

Anwohner ausgeschlossen werden. Zu diesem Ergebnis kommt die 

Umweltprüfung im Umweltbericht. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

26.) Die Erfassungen wurden von einem unabhängigen 

Gutachterbüro durchgeführt. Der LK Osnabrück als zuständige 

Fachbehörde hat keine Bedenken bezüglich des Ergebnisses der 

vorgelegten Erfassungen. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

25.) 

26.) 
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27.) Die Erfassungen zu Brut- und Rastvögeln sowie den 

Fledermäusen wurden in den Jahren 2013 durchgeführt bzw. 

begonnen. Zu diesem Zeitpunkt war noch das NLT-Papier 2011 

relevant, dass NLT-Papier 2014 lag noch nicht vor. 

Die Erfassungen erfolgten nach den mit der zuständigen Fachbehörde 2013 

abgestimmten Standards. Der LK Osnabrück als zuständige Fachbehörde 

hat keine Bedenken bezüglich des Ergebnisses der vorgelegten 

Erfassungen (síehe IV lfd. Nr. 7, Punkt 7). Eine Erfassung des Hirschkäfers 

war nicht erforderlich.. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

28.) Die Fledermauserfassung bezieht sich auf die Potenzialfläche 

30 des LK Osnabrück aus der Teilfortschreibung des RROP, wie es 

dem Deckblatt des Gutachtens zu entnehmen ist. Den Bedenken 

wird nicht gefolgt. Die Erfassungen erfolgten nach den mit der 

zuständigen Fachbehörde 2013 abgestimmten Standards. Der LK 

Osnabrück als zuständige Fachbehörde hat keine Bedenken 

bezüglich des Ergebnisses der vorgelegten Erfassungen (síehe IV 

lfd. Nr. 7, Punkt 7). Eine Erfassung des Hirschkäfers war nicht 

erforderlich.. Die avifaunistischen Erfassungen in den geplanten 

Windparken Ahrensfeld, Wittefeld und Kalkriese wurden 

ausschließlich durch Dr. Klaus Handke (Ganderkesee), Frau Dipl.-

Landschaftsökologin Pia Handke bzw. Frau Dipl.-Biologin Julia 

Lopau, die seit vielen Jahren ornithologische Erfassungen im 

Rahmen von Windkraftprojekten machen, durchgeführt. Dabei waren 

immer zwei Personen gleichzeitig per Pkw oder zu Fuß im Einsatz. 

Die Strecken wurden bei jedem Erfassungsdurchgang variiert, d.h. 

an jedem Termin begann die Erfassung an einer anderen Stelle. Zur 

27.) 

28.) 

29.) 

30.) 



Bebauungsplan Nr. 157 “Windpark Wittefeld“ Abwägung der Hinweise, Anregungen und Bedenken Stand: 20.12.2015 Seite 191 

  

 

 

Bestätigung von Revieren (z.B. Heidelerche, Gartenrotschwanz, 

Baumpieper) wurden regelmäßig Klangattrappen eingesetzt. 

Damit entsprechen die Kartierung eindeutig den bei Windkraftvorhaben in 

Niedersachsen üblichen Standards.  

Die avifaunistischen Erfassungen wurden im Vorfeld mit dem Landkreis 

Osnabrück abgestimmt. 

Es sollten in jedem Gebiet, im Rahmen der festgesetzten Exkursionszahl, 

so viele Brutpaare des festgelegten Artenspektrums bestätigt werden, wie 

es möglich ist. Dazu gibt es keine Zeitvorgaben. Zeitangaben 

(Bearbeitungszeit je ha und Durchgang) können allenfalls nur einen sehr 

groben Anhaltspunkt für den benötigten Aufwand geben. Wie jeder 

erfahrene Kartierer weiß, hängt  der tatsächliche Aufwand von zahlreichen 

Faktoren ab, wie z.B. Umfang des zu kartierenden Artenspektrums, Anzahl 

der im Gebiet vorhandenen Arten und Paare, Erfahrung des Bearbeiters, 

Dichte und Qualität des Wegenetzes, Jahreszeit, Witterung, Tageszeit, 

Nutzung, Strukturreichtum, Intensität des Einsatzes von Klangattrappen 

etc.).  

Eine vogelarme, intensiv genutzte Fläche mit gut ausgebautem Wegenetz 

ist viel schneller zu kartieren ist, als eine sehr strukturreiche und von Vögeln 

dicht besiedelte Fläche mit schlechten oder nicht vorhandenen Wegen. 

Selbstverständlich sind Exkursionen in den frühen Morgenstunden und am 

späten Nachmittag in der Regel besonders effektiv, weil dann die meisten 

Vögel sehr aktiv sind. Aber auch hier gibt es Ausnahmen: So lassen sich bei 

Wind und Starkregen Vögel unabhängig von der Tageszeit schlecht 
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kartieren. Dies gilt auch bei hohen Temperaturen. Dagegen kann es z.B. 

nach einem Regen auch Mittags zu hoher Gesangsaktivität kommen. In 

offenen Agrarflächen lassen sich Arten wie Schafstelze, Kiebitz und 

Feldlerche durchaus auch in den späten Vormittagsstunden und mittags 

kartieren. Eine Generalisierung von  Erfassungszeiten ist unseres Erachtens 

nicht möglich und hängt sehr stark von den Geländegegebenheiten ab. 

Der LK Osnabrück als zuständige Fachbehörde hat keine Bedenken 

bezüglich des Umfangs und der Ergebnisses der vorgelegten Erfassungen. 

Zur Stellungnahme des Umweltforums siehe V lfd. Nr. 44. 

29.) Es wird auf die Ausführungen unter Nr. 28 verwiesen. Eine 

FFH-Verträglichkeitsprüfung ist auf Grund der großen Abstände zu 

FFH-Gebieten nicht erforderlich. 

30.) Die in der Brut- und Rastvogelerfassung dargestellte 

Potenzialfläche entspricht dem Stand im RROP zu Beginn der 

Erfassungen. Art und Umfang der Erfassungen sowie die 

Schlussfolgerungen für die Planung wurden von der zuständigen 

Fachbehörde des LK Osnabrück nicht bemängelt (siehe hierzu IV 

lfd. Nr. 7, Punkt 7). Wie aus der Methodenbeschreibung der Brut- 

und Rastvogelerfassung: Potenzialfläche 30 (Juni 2014) deutlich 

wird, wurden bei Wäldern und Siedlungen nur die Ränder kartiert 

und das Artenspektrum bei der Artenliste berücksichtigt. Die 

Abgrenzung des Untersuchungsgebietes wurde mit der Unteren 

Naturschutzbehörde des LK Osnabrück abgestimmt. Den Bedenken 

wird nicht gefolgt. 

30a) Die Begründung wird entsprechend korrigiert und der Pelkebach 

als Fließgewässer im Geltungsbereich thematisiert. 

31.) Eine Kompensation für Trinkwassergefährdung ist nicht 

erforderlich (siehe Ausführungen unter Nr. 11). Die 

30a) 

31.) 

32.) 

33.) 
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 Kompensationsfläche M 2 dient der Kompensation möglicher 

erheblicher Beeinträchtigungen der Waldschnepfe. Es wird dazu auf 

die Ausführungen unter Nr. 22 verwiesen. Die Kompensationsfläche 

M 1 dient der Kompensation des Eingriffs in Boden / Biotoptypen 

und Landschaftsbild. Eine Kompensation dieser Schutzgüter ist im 

Abstand von ca. 350 m zu den WEA selbstverständlich möglich. Den 

Bedenken wird nicht gefolgt. 

32.) Eine Verunstaltung des Landschaftsbildes durch 
Windkraftanlagen ist in Ausnahmefällen nur dann anzunehmen, 
wenn die Anlage in einer wegen ihrer Schönheit und Funktion 
besonders schutzwürdigen Umgebung errichtet werden soll oder 
wenn ihre Errichtung an dem vorgesehenen Standort einen 
besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild darstellt (siehe 
BVerwG, Urteil vom 18.03.2003). 

Eine Nutzung des Geltungsbereiches nach Errichtung der WEA durch 

Fahrradfahrer etc. zur Erholungsnutzung ist weiterhin möglich. Die 

Erfahrungen aus vorhandenen Windparks belegen, dass WEA für 

Erholungssuchende nicht zwangsläufig abschreckend wirken. So wurde 

z.B. im WP Ottendorf (ca. 20 WEA, Landkreis Rotenburg/ Wümme) 

durch einen Bürgerverein Bänke innerhalb der Windparkfläche 

aufgestellt, um Spaziergängern und Radfahrern auch im 

Zusammenhang mit dem windparkbedingten Wegebau die Möglichkeit 

zu geben, die Landschaft auch mit Windenergienutzung für 

wohnungsnahe Erholung zu nutzen. Dieses wird von den 

Erholungssuchenden angenommen Im Rahmen der Standortfindung 

(Teilfortschreibung RROP) wurden die Belange Erlebnis- und 

Erholungsräume (siehe Fachbeitrag Landschaftsbild zur 

Teilfortschreibung Energie des RROP 2013) berücksichtigt. Die 

Vorranggebiete wurden unter Berücksichtigung des Belangs 

Erholungsnutzung ausgewiesen. Die Teilfortschreibung „Energie“ des 

Regionalen Raumordnungsprogramms Osnabrück ist als Satzung in 

Kraft. Die Ziele sind damit zu berücksichtigen. Nach § 1 Abs. 4 BauGB 

ist die Stadt Bramsche verpflichtet, die Bauleitpläne an die Ziele der 
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Raumordnung anzupassen. Dies erfolgt im Zuge der 30. FNP-

Änderung.Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

33.) Der Geltungsbereich des B-Plans ist nicht deckungsgleich mit 

der Vorrangfläche im RROP, weil im B-Plan noch Waldflächen in 

den Geltungsbereich aufgenommen wurden, um eine geschlossene 

Flächenabgrenzung zu erhalten. Dies wird auch in Kap. 2.1. der 

Begründung erläutert. Der Ausschlusswirkung steht dies nicht 

entgegen, weil WEA innerhalb des Geltungsbereiches nur auf 

Flächen errichtet werden können, die im RROP als Vorranggebiet 

Wind dargestellt sind. Bezüglich der kleinflächigen Erweiterungen 

siehe Ausführungen des LK Osnabrück (IV lfd. Nr. 7, Punkt 4). Der 

LK Osnabrück führt diesbezüglich aus: „Die Konkretisierung 

hinsichtlich Größe und Ausdehnung des Sondergebietes, welche 

geeignet sind, die Rotorfläche der Windkraftanlagen 05 innerhalb 

des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes einzuschließen, 

orientieren sich an den übergeordneten Zielen der Raumordnung; 

auch, da der Anlagenstandort innerhalb des im RROP 

ausgewiesenen Vorranggebietes festgelegt ist.“  

Eine Unterschreitung der im RROP festgelegten Abstände zur 

Wohnbebauung erfolgt dadurch nicht ebenso nicht die Verschiebung 

des Turms der WEA in einen Wald. Den Bedenken wird nicht 

gefolgt. 

 

34.) Die Berechnungen im Schall- und Schattenwurfgutachten 

sind nicht fehlerhaft. 

Zu PTB wird auf die Ausführungen unter Nr. 42 verwiesen. 

 

35.) Es wird auf die Literatur im Begründungstext (u.a. aus 2009, 

2013 und 2014) verwiesen. Zum aktuellen Stand des Wissens (Juli 

2015) wird auf die Ausführungen unter Nr. 42-46 verwiesen. Zum 

34.) 

35.) 

36.) 
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gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es keine neueren rechtlichen 

Bestimmungen zum Infraschall. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

36.) Die Standortfindung erfolgte bereits unter Berücksichtigung 

entsprechender Abstände auf Ebene der Regionalplanung. Dabei 

wurden auch die Belange des Umweltschutzes einschließlich des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege in die Abwägung 

eingestellt. Die Bedenken betreffen nicht die Inhalte der 

verbindlichen Bauleitplanung. 

Der B-Plan ist nicht abwägungsfehlerhaft. 

Bei der Ermittlung der Kompensationsflächen für das Landschaftsbild 

wurden die drei im Stadtgebiet von Bramsche geplanten Windparks 

berücksichtigt. Die zuständige Fachbehörde des LK Osnabrück ist mit 

Ermittlung sowie Art und Umfang der Kompensationsflächen einverstanden 

(siehe IV lfd. Nr. 7, Punkt 7). Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

37.) Die Bedenken betreffen die Inhalte der Regionalplanung und 

sind nicht mehr abwägungsrelevant für die verbindliche 

Bauleitplanung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.) 
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38.) Mindestabstand 1,5x:  

Lt. Richtlinie „Windenergieanlagen- Einwirkungen und 

Standsicherheitsnachweise für Turm und Gründung“ gelten bezüglich 

Eisabwurf Abstände > 1,5 x (Rotordurchmesser + Nabenhöhe) zu 

Verkehrswegen und Gebäuden als ausreichend. Diese können jedoch 

unterschritten werden. Der Belang Eisabwurf wird im Rahmen des 

nachfolgenden Genehmigungsverfahrens berücksichtigt. Entweder sind 

bestimmte Abstände zu Straßen oder Gebäuden einzuhalten oder durch 

technische Einrchtungen (z.B. Rotorblattheizung) sicherzustellen, dass 

Eiswurf  ausgeschlossen werden kann. Eine gutachterliche Stellungnahme 

eines Sachverständigen zur Funktionssicherheit dieser Einrichtung ist im 

Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens nach dem 

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) als Teil der Bauvorlagen 

vorzulegen. Siehe im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung auch Kap. 

4.8 der Begründung. 

Bei den geplanten WEA-Typ ist keine Rotorblattheizung vorgesehen. 
Rotorblattheizungen verringern hauptsächlich Stillstandszeiten der WEA bei 
Eisansatz an den Rotorblättern. Dies ist vor allem bei Standorten in kalten 
Lagen (Höhen über 500 m ü. NHN) oder Kaltklimastandorten, z.B. 
Skandinavien, sinnvoll. Beim Heizvorgang steht die WEA. Es wird lediglich 
die Zeit verringert, bis das Eis durch die zusätzliche Heizung in den 
Rotorblättern der WEA abgetaut ist. Der Einsatz einer Rotorblattheizung 
erfolgt damit aus wirtschaftlichen Gründen, um Stillstandszeiten durch 
Eisansatz und die damit verbundenen Ertragsverluste möglichst minimal zu 
halten. In Bramsche werden die Stillstandszeiten durch Eisansatz aufgrund 
der Lage aber niedrig ausfallen. Die Installation einer Rotorblattheizung ist 
daher nicht rentabel. Die Gefährdungsbeurteilung zum Eisansatz erfolgt 
anhand der bestehenden Systeme. 
Für die Eiserkennung gibt es mehrere technische Überwachungssysteme 
bei den WEA. 

Nach allgemeiner Rechtsprechung gehört Eisabwurf und Eisabfall zum 

allgemeinen Lebensrisiko und die von Senvion vorgesehene Eiserkennung, 

bei der die Anlage bei Eisansatz angehalten wird, ist ausreichend. Diese 

38.) 
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Einschätzung teilt auch der LK Osnabrück als zuständige 

immissionsschutzrechtliche Genehmigungsbehörde. 

Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hat 

keine Einwände gegen die geplanten WEA-Standorte (siehe hierzu IV lfd. 

Nr. 3). 

Das BauGB ist auch Grundlage einer Bauleitplanung, welche sich mit WEA 

befasst. 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

39.) Zum Abstand der WEA zur vorhandenen 

Hochspannungsleitung wird auf die Stellungnahme der AMPRION 

GmbH (II lfd. Nr. 4) verwiesen. AMPRION hat keine Bedenken 

gegen die Festsetzungen des B-Plans und verweist darauf, dass im 

Vorfeld bereits Abstimmungen zwischen AMPRIOn, dem Landkreis 

Osnabrück und dem Projektierer des Windparks Ahrensfeld 

stattgefunden haben. Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 

40.) Die Bedenken betreffen das RROP und nicht die verbindliche 

Bauleitplanung. Das RROP ist vom Land Niedersachsen genehmigt 

und hat Rechtskraft. Auf der Grundlage des RROP erfolgte die 

Darstellung einer Sonderbaufläche für Windenergie im Bereich 

Wittefeld im Rahmen der 30. Änderung des Flächennutzungsplans 

durch die Stadt Bramsche. Der Bebauungsplan Nr. 157 der Stadt 

Bramsche ist aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 

 

41.) Abstand zu Wald: Waldflächen wurden im Rahmen der 

Teilfortschreibung des RROP (2013) als „weiche Tabuzonen“ 

bewertet. Lt. Teilfortschreibung des RROP (siehe Seite 11) ist im 

Rahmen der konkreten Zulassungsplanung mindestens ein Fall- und 

Fällbereich von 30 m einzuhalten. Die vorliegende Planung orientiert 

sich an den Vorgaben der Teilfortschreibung des RROP. Der 

39.) 

40.) 

41.) 
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Mindestabstand von 30 m zwischen WEA und Wald wird 

eingehalten. Bezüglich der Fledermäuse wurden entsprechende 

Untersuchungen durchgeführt. Ein entsprechendes Monitoring zur 

Konkretisierung des Kollisionsriskos wird in der Genehmigung nach 

BImSchG verankert. Ausgeprägte naturnahe Waldrandzonen sind im 

Geltungsbereich nicht vorhanden. Bei Einhaltung des vom Forstamt 

Ankum geforderten 100 m-Abstandes ist die Nutzbarkeit der Flächen 

derart eingeschränkt, dass die Ziele der Raumordnung nicht mehr 

ausreichend realisiert werden können.  

Der LK Osnabrück hat aus waldbehördlicher Sicht keine Bedenken gegen 

die Planung (siehe IV lfd. Nr. 7). Den Anregungen hinsichtlich der 

Einhaltung eines größeren Abstandes zwischen Wald und WEA wird nicht 

gefolgt. 

 

42.) In der Begründung wird das Thema Infraschall ausführlich 

behandelt. Die zitierte Machbarkeitsstudie wurde vom 

Umweltbundesamt in Auftrag gegeben. Die Machbarkeitsstudie 

kommt aber nicht zu dem Ergebnis, dass von WEA unzumutbare 

Belastungen durch Infraschall ausgehen, vielmehr wurde ein 

Studiendesign für eine Lärmwirkungsstudie über 

Infraschallimmissionen entwickelt. Aufbauend auf diesen 

Erkenntnissen wurden Vorschläge für die Weiterentwicklung des 

Regelwerkes zum Immissionsschutz unterbreitet. In der Studie 

selber werden Auswirkungen des Infraschalls nicht ermittelt. Zitat 

aus der Zusammenfassung der „Machbarkeitsstudie“: Für eine 

negative Auswirkung von Infraschall unterhalb der 

Wahrnehmungsschwelle konnten bislang keine wissenschaftlich 

gesicherten Erkenntnisse gefunden werden, auch wenn zahlreiche 

Forschungsbeiträge entsprechende Hypothesen postulieren.“ 

Zur Studie des PTB Braunschweig: Hierbei handelt es sich um ein 

Forschungsprojekt. Die dort durchgeführten Untersuchungen haben mit 

42.) 
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WEA speziell nichts zu tun. Der Versuchsaufbau war dabei aber nicht einer 

realen Situation angepasst, sondern die tieffrequentierten Töne wurden den 

Probanden direkt in den Gehörgang gegeben. In einer Folgestudie planen 

die Forscher gezielt Menschen zu untersuchen, die sich von Infraschall 

belästigt fühlen. Dabei geht es auch um die Frage, inwieweit psychologische 

Faktoren Einfluss auf das Hörerleben von Infraschall haben - etwa wenn ein 

Windrad als Schallquelle sichtbar ist und unter Umständen als Bedrohung 

empfunden wird (http://www.deutschlandfunk.de/infraschall-der-mensch-

hoert-tiefer-als-gedacht.676.de.html?dram:article_id=326569). 

Das PTB hat zu der Aussagekraft der Ergebnisse ihres Projektes für 

Windkraftanlagen auf ihrer homepage 

(www.ptb.de/cms/ptb/Fachabteilungen/abt1/nachrichten-aus-der 

abteilung.de) Folgendes ausgeführt: „Alle Messungen wurden in 

Laborsituationen mit synthetischen Infraschallsignalen und gesunden 

Testpersonen durchgeführt. Es wurde kein Schallsignal verwendet, das von 

einer Windkraftanlage stammte oder solchen Schall simulierte. Die 

Schallsignale wurden direkt in den Gehörgang geleitet, es gab keine 

mechanische Kopplung oder Einleitung über andere Körperteile als das 

Ohr.“ 

Weiter führt die PTB dazu aus: „Da die aktustische Simulation in unseren 
Experimenten nicht von den tatsächlich messbaren Schallfeldern von 
Windkraftanlagen abgeleitet wurde, können die Ergebnisse nicht auf eine 
konkrete Situation vor Ort übertragen werden. Dazu müssten die 
Experimente unter Nutzung realistischer und wesentlich komplexerer 
Schallfelder wiederholt werden.“ 
Die Ärztekammer Niedersachsen hat kein Arbeitspapier "Gesundheitsrisiken 
und Energiewende" herausgegeben. Vielmehr handelt es sich hier um ein 
Positionspapier der "Ärzte für Immissionsschutz" (Aefis), welches diese mit 
Datum vom 24.09.2014 an die Ärztekammer Niedersachsen (Präsidentin Dr. 
med. Martina Wenker, Mitglieder des Arbeitskreises Gesundheit u. Umwelt, 
Mitglieder des Vorstandes, Mitglieder der Geschäftsführung u. Abgeordnete) 
gerichtet haben. Da aus Sicht der Verfasser bisher keine profunden 
Kenntnisse immissionsbedingter Gesundheitsschäden vorliegen, setzen 

http://www.ptb.de/cms/ptb/Fachabteilungen/abt1/nachrichten-aus-der%20abteilung.de
http://www.ptb.de/cms/ptb/Fachabteilungen/abt1/nachrichten-aus-der%20abteilung.de
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sich die Verfasser für weitere Forschung auf diesem Gebiet vor dem 
weiteren Ausbau der Windenergie ein. Wissenschaftlich belegte Ergebnisse 
werden mit dem Positionspapier nicht vorgelegt. Das genannte 
Arbeitspapier ist nicht von der Ärztekammer Niedersachsen. Auf Anfrage 
hat diese mitgeteilt: 
„Das Positionspapier des Arbeitskreises "Ärzte für Immissionsschutz" 
(aefis.de) ist der Ärztekammer Niedersachsen bekannt. Es wurde im 
September letzten Jahres der Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen, 
den Mitgliedern des Arbeitskreises Gesundheit und Umwelt, den Mitgliedern 
des Vorstandes, der Geschäftsführung und den Mitgliedern der 
Kammerversammlung der Ärztekammer Niedersachsen zur Kenntnisnahme 
übersandt. "Ärzte für Immissionsschutz" ist ein privater Arbeitskreis. Es gibt 
zu dem Positionspapier des Arbeitskreises "Ärzte für Immissionsschutz" 
keine Beschlussfassung aus einem Gremium der Ärztekammer 
Niedersachsen.“ 
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43.) Zur Infraschallmessung der Bundesanstalt für 
Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR): 

Die BGR ist Betreiberin von drei Infraschall-Messstationen in der Antarktis, 
im Bayerischen Wald und in der Nähe von Bremen. Die beiden zuerst 
genannten Einrichtungen sind Teil des internationalen 
Überwachungssystems zur Einhaltung des Kernwaffen-Teststopp-
Abkommens, die Station bei Bremen dient Forschungs- und 
Trainingszwecken. Jedes System besteht aus fünf Messaufnehmern, die 
mehrere hundert Meter voneinander entfernt sind und ein sogenanntes 
Array bilden. Hierbei handelt es sich um eine geometrisch ausgerichtete 
Anordnung. Die Zusammenführung sämtlicher Messdaten verleiht dem 
System Eigenschaften vergleichbar einer Richtantenne, so dass es zur 
Signalpeilung benutzt werden kann. 
Die hohe Empfindlichkeit einer solchen Überwachungsanlage ist für die 
BGR Voraussetzung, um einen eventuellen Kernwaffentest überhaupt 
erfassen zu können. Naturgemäß lässt sich auch Infraschall registrieren, der 
von anderen Quellen ausgeht, beispielsweise Windenergieanlagen. Durch 
die relativ starke Verbreitung von Windenergieanlagen in Norddeutschland 
wurde die BGR auf diese Fragestellung aufmerksam und hat im Sommer 
2004 mehrwöchige Feldmessungen an einem frei stehenden Windrad 
nördlich von Hannover durchgeführt. Ergebnis der Untersuchung war unter 
anderem, dass sich rein rechnerisch die emittierten Infraschallwellen noch in 
einer Entfernung von mehr als 10 km nachweisen lassen könnten.  
Solche Erkenntnisse sind für den Betreiber von Messeinrichtungen zur 
Überwachung auf Kernwaffentests von großer Bedeutung. Denn es ist 
oberstes Ziel, ungestörte Registrierungen auch der schwächsten Signale zu 
gewährleisten. Aus der extremen Empfindlichkeit solcher Spezial-
Messysteme kann jedoch nicht der Schluss gezogen werden, dass sich die 
zivilisatorischen Infraschalleinwirkungen auf einem bedenklichen Niveau 

43.) 

http://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Erdbeben-Gefaehrdungsanalysen/Seismologie/Kernwaffenteststopp/kernwaffenteststopp_node.html
http://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Erdbeben-Gefaehrdungsanalysen/Seismologie/Kernwaffenteststopp/kernwaffenteststopp_node.html
http://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Erdbeben-Gefaehrdungsanalysen/Seismologie/Kernwaffenteststopp/Verifikation/Infraschall/Quellen_Phaenomene/Feldmessungen/windkraftanlagen.html
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bewegen. Die BGR-Messungen sind zwar empfindlich, aber stark 
richtungsselektiv. Handelsübliche akustische Messeinrichtungen erfassen 
hingegen den Schall aus allen Richtungen, wie es beim menschlichen Ohr 
der Fall ist. Mit normalen Messgeräten lassen sich die 
Geräuschimmissionen einschließlich Infraschall zutreffend erfassen, 
vorausgesetzt sie sind bei tiefen Frequenzen hinreichend empfindlich 
(http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/229952/). 
 
 
44.)Das Kompendium der Flugmedizin befasst sich nicht mit Infraschall und 
WEA, sondern mit den negativen Auswirkungen von Infraschall im 
Allgemeinen und im Besonderen in der Luft- und Raumfahrt. Hierzu wird im 
Kompendium der Flugmedizin unter dem Punkt Definition der Flugmedizin 
folgendes ausgeführt: „Die Flugmedizin ist das Spezialgebiet der Medizin, 
das sich mit der Erfassung und Erhaltung der Gesundheit, Sicherheit und 
Leistungsfähigkeit derer befasst, die sowohl in der Luft als auch im 
Weltraum fliegen.“ 
 

 

45.) Bezüglich der Abhandlung der Universität Aalborg (2010) wird auf den 

aktuellen Stand des Wissens über Infraschall bei WEA beim Landesanstalt 
für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes Baden-Württemberg 
(LUBW) verwiesen. 
Einen aktuellen Überblick zu Infraschall und WEA gibt die Landesanstalt für 
Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes Baden-Württemberg 
(http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/236142/), Stand : Juli 
2015: 
„Wissenschaftlich durchgeführte akustische Messungen in der Umgebung 
von Windenergieanlagen ergeben durchgängig, dass der Infraschall von 
Windenergieanlagen in deren direkter Umgebung messbar ist, aber deutlich 
unterhalb der menschlichen Wahrnehmungsschwelle liegt. Ab einem 
Abstand von etwa 700 m ist zwischen den Zuständen „Anlage an″ und 
„Anlage aus″ praktisch kein Unterschied mehr messbar. Auch in der Nähe 
von Autobahnen und Schnellstraßen oder an Waldstandorten ist der 
Infraschall einer Windenergieanlage gegen das Hintergrundgeräusch nicht 
mehr messbar. Aktuell führt die LUBW ein Infraschall-Messprojekt an 

44.) 

45.) 

46.) 

http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/229952/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/236142/
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Windenergieanlagen und anderen Quellen durch. Die Veröffentlichung des 
Abschlussberichts ist Ende 2015 vorgesehen; der Zwischenbericht ist online 
verfügbar. Die vorliegenden Ergebnisse decken sich mit denen anderer 
Erhebungen. Alle kommen übereinstimmend zu dem Ergebnis, dass 
Infraschall durch Windenergieanlagen kein Sonderproblem darstellt. 

Windenergie und Gesundheit 

Bislang gibt es keine wissenschaftlichen Hinweise dafür, dass Infraschall 

deutlich unterhalb der Wahrnehmungsschwelle, wie er von 

Windenergieanlagen verursacht wird, Gesundheitsprobleme verursacht. Der 

Betrieb von Windenergieanlagen ist jedoch mit einem hörbaren 

Betriebsgeräusch verbunden, das bei sehr geringem Abstand zu einer 

erheblichen Belästigung führen kann. Bei richtiger Planung und mit 

ausreichendem Abstand zur Wohnbebauung gehen von 

Windenergieanlagen keine erheblichen Geräuschbelästigungen aus. Eine 

Auswahl an Studien zum Thema „Windenergie und Gesundheit″ hat die 

Universität Sydney zusammengestellt. Die kanadische Gesundheitsbehörde 

„Health Canada″ führte eine groß angelegte Studie Wind Turbine Noise and 

Health Study durch. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse ist online 

verfügbar. 

Fazit: In Bezug auf Windenergieanlagen sind keine grundlegenden Defizite 

an messtechnisch und umweltmedizinisch ausgerichteten 

Studienergebnissen zu den Themen Infraschall und tieffrequenter Schall 

erkennbar. Das schließt nicht aus, das einzelne Aspekte wie z. B. die 

Hinweise aus der neuseeländischen Nocebostudie detaillierter oder 

ergänzend untersucht werden könnten. Unabhängig von 

Windenergieanlagen wird von Expertinnen und Experten bei den Themen 

Infraschall und tieffrequente Geräusche allgemein noch Forschungsbedarf 

gesehen. Hierbei sollten sowohl technische als auch natürliche Quellen von 

Infraschall Beachtung finden. Außerdem sollte das Zusammenwirken von 

tieffrequenten und hörbaren Geräuschen berücksichtigt und aus 

http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/223895/
http://canwea.ca/pdf/WindHealthReviews.pdf
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/noise-bruit/turbine-eoliennes/index-eng.php
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/noise-bruit/turbine-eoliennes/index-eng.php
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/noise-bruit/turbine-eoliennes/summary-resume-eng.php
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/236138/
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umweltmedizinischer und umweltpsychologischer Perspektive gemeinsam 

betrachtet werden“ 

 

 

46.) Bezüglich des umwelttoxilogischen Kolloqiums wird ausgeführt, dass 

dieses vom Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg in 2012 

durchgeführt wurde. Referent war dort Prof. Krahe von der Bergischen 

Universität Wuppertal. Prof. Krahe hat auch die „Machbarkeitsstudie“ für das 

Umweltbundesamt (siehe Ausführungen unter Nr. 42) mit erstellt. In diesem 

Kolloquium im Oktober 2012 ging es um Infraschall im Allgemeinen und 

nicht um Infraschall und WEA. 

 

47.) Zu Ärzte für Immissionsschutz wird auf die Ausführungen unter Nr. 42 

verwiesen. 
Die Schallausbreitungsrechnung erfolgte gemäß DIN ISO 9613-2 
„Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien“ (siehe Abschnitt 5 
des Gutachtens).  Gemäß dieser Norm werden Bedingungen, die bei gut 
entwickelter, leichter Bodeninversion, wie sie üblicherweise nachts 
auftreten, zu Grunde gelegt. 
Allgemein kann gesagt werden, dass WEA keine Geräusche im 
Infraschallbereich (vergl. DIN 45680) hervorrufen, die hinsichtlich 
möglicher schädlicher Umwelteinwirkungen gesondert zu prüfen wären. 
Die von modernen WEA hervorgerufenen Schallpegel im 
Infraschallbereich liegen unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des 
Menschen. Auch neuere Empfehlungen zur Beurteilung von 
Infraschalleinwirkungen der Größenordnung, wie sie in der Nachbarschaft 
von WEA bislang nachgewiesen wurden, gehen davon aus, dass sie 
ursächlich nicht zu Störungen, erheblichen Belästigungen oder 
Geräuschbeeinträchtigungen führen.  Mittlerweile wurde auch der 
messtechnische Nachweis geführt, dass der von WEA mit einer Leistung 
von 1.800 kW bis 3.200 kW bewirkte Infraschallpegel auch im Nahbereich 
der WEA (Abstände bis zu 300 m) deutlich unterhalb der menschlichen 
Hör- bzw. Wahrnehmungsschwelle liegt. Weiterhin konnte festgestellt 

47.) 
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werden, dass sich bereits ab einer Entfernung von 700 m der 
Infraschallpegel durch das Einschalten der WEA nicht wesentlich erhöht.  
Für eine negative Auswirkung von Infraschall unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle konnten bislang jedoch keine wissenschaftlich 
gesicherten Erkenntnisse gefunden werden, auch wenn zahlreiche 
Forschungsbeiträge entsprechende Hypothesen postulieren. 
Schallreflexionen 
In der Straße „Sandknäppen“ wurden im IEL-Gutachten Nr. 3496-14-L2 
vom 17.12.2014 insgesamt drei Immissionsorte berücksichtigt. Die 
geplanten Windenergieanlagen des Standortes Kalkriese 1 und Wittefeld 
wirken dabei auf unterschiedliche Gebäudefronten ein. Die Lage der 
Wohnhäuser in Verbindung mit den Nebengebäuden und die Lage der 
Windenergieanlagen führen zu keiner Schalleinfallsrichtung, die zu einer 
Schallpegelerhöhung durch Reflexionen führt. Ähnliches gilt für die 
Wohnhäuser an den anderen genannten Straßen. 
„2 dB(A) – Zuschlag“ 
Die Schallimmissionsprognose wurde in Abstimmung und gemäß den 
Vorgaben des Landkreises Osnabrück durchgeführt. Dies wurde auch im 
IEL-Gutachten Nr. 3496-14-L2 vom 17.12.2014 auf der Seite 10 
ausgeführt. 
Uthof 2 und 3, „Industrieanlage“ 
Bei den Wohnhäusern Uthof 2 und 3 sind keine Gebäudeanordnungen 
(typisch: u- oder l-förmig angeordnete Gebäude) vorhanden, die zu einer 
Schallpegelerhöhung durch Reflexionen führen. 

Bei der „Industrieanlage Vördener Weg 2“ handelt es sich um einen 

landwirtschaftlichen Betrieb. Hierbei handelt es sich um Geräusche nicht-

genehmigungsbedürftiger landwirtschaftlicher Anlagen die nicht der TA-

Lärm unterliegen und somit nicht als Vorbelastung in der Prognose zu 

berücksichtigen sind. 

„Malgartener Damm“ 
Aus dem IEL-Gutachten Nr. 3496-14-L2 vom 17.12.2014 , Tabelle 8, Seite 
16 geht hervor, dass an den Wohnhäusern die Schallimmissionspegel aller 
WEA bei ≤ 34 dB(A) und damit um mindestens 6 dB unterhalb des 
zulässigen Immissionsrichtwertes von 40 dB(A) für die Nachtzeit liegen. 
Windgeschwindigkeit 

48.) 
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Die in Verbindung mit den Schallemissionswerten angegebene 
Windgeschwindigkeit bezieht sich auf die Referenzhöhe von 10 m und 
nicht auf die Nabenhöhe. 

 

48.) Im IEL-Gutachten Nr. 3496-14-L2 vom 17.12.2014 wird nicht das 
Ferienhausgebiet als Gemengelage eingestuft. Das Ferienhausgebiet 
grenzt an den Außenbereich. Bzgl. der Schutzbedürftigkeit wird dieser 
Außenbereich einem Dorfgebiet gleichgesetzt. Durch dieses 
Aneinandergrenzen entsteht die typische Gemengelage. 

 

49.) Zur optisch bedrängenden Wirkung wird auf die Ausführungen unter Nr. 

2 und 25 verwiesen. 
Zu Abständen zwischen Windparks siehe Ausführungen unter Nr. 15. 
Inwieweit der B-Plan Nr. 157 dem LROP entgegen steht, kann nicht 
nachvollzogen werden. Der B-Plan Nr. 157 wird aus der 30. Änderung des 
Flächennutzungsplans entwickelt. Die 30. Änderung des 
Flächennutzungsplans erfolgte im Rahmen der Anpassungspflicht auf der 
Grundlage des Regionalen Raumordnungsprogramms des Landkreises 
Osnabrück. 
Die Standortfindung erfolgte auf Ebene der Regionalplanung. 
Das NLT-Papier ist kein Gesetz oder Erlass. 

 

50.) Die Bedenken betreffen die Regionalplanung und nicht die verbindliche 

Bauleitplanung. Im Übrigen wird auf die Ausführungen unter Nr. 49 

verwiesen. 

 

51.) Die Standortfindung erfolgte auf Ebene der Regionalplanung. 

Eine besondere Funktion für die Landschaftsbezogene Erholung kann für 
den Geltungsbereich nicht abgeleitet werden; der Bereich ist nicht als 
Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen. 
Eine Verunstaltung des Landschaftsbildes durch Windkraftanlagen ist in 
Ausnahmefällen nur dann anzunehmen, wenn die Anlage in einer wegen 
ihrer Schönheit und Funktion besonders schutzwürdigen Umgebung 
errichtet werden soll oder wenn ihre Errichtung an dem vorgesehenen 

49.) 

50.) 

51.) 



Bebauungsplan Nr. 157 “Windpark Wittefeld“ Abwägung der Hinweise, Anregungen und Bedenken Stand: 20.12.2015 Seite 207 

  

 

 

Standort einen besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild darstellt 
(siehe BVerwG, Urteil vom 18.03.2003). 
Die Anlage neuer Wege, die für die innere Erschließung des Windparks 
erforderlich sind, erfolgt ausschließlich auf privaten Grundstücksflächen. Sie 
werden dementsprechend als private Verkehrsfläche mit der besonderen 
Zweckbestimmung „Wirtschaftsweg Windpark und landwirtschaftlicher Weg“ 
festgesetzt. Es handelt sich hierbei ausschließlich um private Wegeflächen, 
die nicht dem öffentlichen Verkehr gewidmet werden. Die Im Plangebiet 
vorhandenen öffentlichen Wege stehen auch weiterhin dem öffentlichen 
Verkehr zur Verfügung. 
Das die neu anzulegenden Wirtschaftswege ausschließlich dem 
landwirtschaftlichen Verkehr und für Wartungsarbeiten zur Verfügung 
stehen, heißt nicht gleichzeitig, dass sie für Radfahrer und Spaziergänger 
gesperrt werden. 

 

52.) Die Schattenwurfberechnungen IEL-Bericht Nr.: 3496-14-S1 vom 16. 
Oktober 2014 und IEL-Bericht Nr.: 3496-14-S2 vom 18. Dezember 2014 
befassen sich sehr konkret mit den Situationen vor Ort und erfassen alle 
maßgeblichen Immissionsorte, die Windenergieanlagen und deren 
Abmessungen sowie alle geografischen Koordinaten und Geländehöhen. 
Alle Zeitangaben sind minutengenau auf den Längen- und Breitengrad vor 
Ort berechnet. 
Eine weitere Konkretisierung findet in der Regel nicht statt, denn sie 
erfordert Kenntnisse über Gebäude, Raumzuschnitte, Fenster und die 
zeitliche und räumliche Nutzung durch Personen. Eine derartige 
Betrachtung erfordert die Kooperation mit den Betroffenen. In aller Regel 
werden die Schattenwurfzeiten bei dieser Betrachtungsweise aber deutlich 
geringer ausfallen, als bei den von uns im „Gewächshaus-Modus“ 
betrachteten Immissionspunkten. 
Die mit den Immissionspunkten IP 59 bis IP 61 berücksichtigte Schule 
weist lediglich eine falsche Bezeichnung auf. Alle Koordinaten entsprechen 
der Lage im verwendeten System. 
Die Anwendung von Schattenabschaltungen ist ein übliches und 
überprüfbares Verfahren zur Immissionsminderung. Damit wird erreicht, 
dass es zu keinen erheblichen oder unzumutbaren Beeinträchtigungen 
(d. h. zu keinen Überschreitungen der Orientierungswerte) kommen kann. 

52.) 

53.) 

54.) 
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Das zur Anwendung geplante Modul hat sich in der Praxis seit vielen 
Jahren bewährt. Es lässt unterschiedliche Verfahren zu und erfordert im 
Fall der Aufsummierung realer Schattenwurfzeiten keine kalendarischen 
Vorgaben (sondern alle Koordinaten) und liefert dann sog. 
Abschaltprotokolle. 
Festlegungen der Art und des Umfangs von Maßnahmen sowie deren 
Überwachung obliegen der Genehmigungsbehörde. Hierzu haben wir 
Empfehlungen gegeben. 

Zur Erholungsnutzung (Straßen,Wege) sowie gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen wird auf die Ausführungen unter Nr. 51 und 42-46 

verwiesen. 

 

53.) Wertverlust: Die Planung beachtet die städtebaulichen Kriterien des 

Außenbereichs und Schutzansprüche der benachbarten Nutzungen 

entsprechend den vorgegebenen rechtlichen Bestimmungen. Hierdurch wird 

sichergestellt, dass keine Wertverluste auftreten, die nicht im Rahmen der 

Sozialbindung des Eigentums zumutbar sind. Es besteht kein Anspruch 

darauf, dass in der Umgebung eines Grundstücks keine bauliche Nutzung 

stattfindet, sofern die Schutzansprüche des Grundstücks eingehalten 

werden. Gerade beim Wohnen im planungsrechtlichen Außenbereich muss 

damit gerechnet werden, dass Nutzungen, die der Gesetzgeber als 

priveligierte Vorhaben nur für den Außenbereich vorgesehen hat, wie z.B. 

Biogasanlagen, landwirtschaftliche Nutzung, WEA etc., dort auch 

angesiedelt werden. 

Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 

Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 

Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu Schutzabständen 

und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als gesetzlich unerheblich 

eingestuft werden kann. Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich 

festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 
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beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 

Wertqualität der Umgebung nicht. 

Das Urteil des BFH vom 22.06.2006 führt aus, dass die Errichtung von WEA 

ein Wertbildungsfaktor sein kann, dabei kommt es jedoch auf den Einzelfall 

an. 

Das Landesamt für Geoinformation und Landvermessung Niedersachsen 

(LGLN), Regionaldirektion Aurich, kommt in seinem aktuellen 

Grundstücksmarktbericht für die Landkreise Aurich, Leer, Friesland und 

Wittmund sowie kreisfreie Städte Wihelmshaven und Emden zu dem 

Ergebnis, dass Windkraftanlagen keine negativen Auswirkungen auf die 

Kaufpreise benachbarter Häuser in Ostfriesland haben. Dieses Ergebnis 

sei unabhängig von der Entfernung der WEA zu den Häusern (siehe NWZ 

vom 13.02.2015). 

 

54.) Bezüglich der thematisierten Resolution des Stadtrates (03.07.2012) 

sei ausgeführt, dass sich die „Wertschöpfung auf kommunaler Ebene“ auf 

direkte finanzielle Beteiligungsmöglichkeiten am Windpark, wie z.B. durch 

eine Bürgerbeteiligung, bezieht. Eine entsprechende Bürgerbeteiligung 

sieht die Windpark Ahrensfeld GmbH & Co.KG vor. Diese ist jedoch nicht 

Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. 

Entschädigungszahlungen werden nicht im B-Plan festgesetzt. 

 

55.) .) Bedarfsgerechte Befeuerung ist im September 2015 als eine von 

mehreren Optionen in die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur 

Kennzeichung von Luftfahrthindernissen aufgenommen worden. Die Stadt 

Bramsche wird im Zuge des Genehmigungsverfahrens nach BImSchG beim 

LK Osnabrück darauf hinwirken, dass diese Befeuerung in der 

Genehmigung festgesetzt wird. In wieweit der Einbau einer 

bedarfsgerechten Befeuerung als Auflage in die Genehmigung nach 

BImSchG aufgenommen wird, bleibt dem Landkreis als 

55.) 
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Genehmigungsbehörde überlassen. Die Stadt wird versuchen, den Einbau 

in einem städtebaulichen Vertrag mit der Windenergie Wittefeld GmbH & 

Co. KG sicherzustellen. 

 

56.) Im B-Planverfahren gibt es keine UVS. Der Umweltbericht ist die 

Umweltprüfung auf Ebene der Bauleitplanung. Durch die bedarfsgerechte 

Befeuerung kommt die Nachtkennzeichung nur noch bedarfsgerecht zum 

Tragen. Ob der Einbau einer bedarfsgerechten Befeuerung zum Tragen 

kommt ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. Auf die 

Ausführungen zu Nr. 55 wird verwiesen. Eine Beeinträchtigung für Tiere ist 

nicht gegeben, auch nicht bei Berücksichtigung der bislang vorgesehenen 

Kennzeichung (Feuer W rot): Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

57.) LTE Breitbandempfang:  

Beim LTE-Breibandempfang gibt es eine Funkzelle (auf einem Gebäude 

o.ä. fest installiert), welche Verbindung auf das Endgerät (Handy, Laptop 

etc.) hat. Da dieser Breitbandempfang somit nicht aus einem Funkstrahl 

besteht, sondern breit gestreut wird, kann eine Beeinträchtigung durch WEA 

nicht prognostiziert werden. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

58.) Mit der Fortschreibung des Regionalen Raumordnungsprogramms für 

den Teilbereich Energie hat der Landkreis Osnabrück das Plangebiet als 

Vorrangstandort für Windenergiegewinnung ausgewiesen und damit bereits 

die rechtlichen Voraussetzuungen für die Errichtung von WEA 

geschaffen.Mit der 30. Änderung des Flächennutzungsplans ist die Stadt 

ihrer Verpflichtung nachgekommen, ihren FNP an die Ziele der 

Raumordnung anzupassen.  

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans werden im Rahmen einer 

Feinsteuerung durch Festlegung der Anlagenstandorte, der Anlagenhöhe 

sowie der Flächen bzw. Maßnahmen für Ausgleich örtliche Belange mit in 

56.) 

57.) 

58.) 
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die Planung eingebracht. Die für die Abwägung vorliegenden Gutachten und 

Fachbeiträge berücksichtigen die gesetzlich vorgegebenen Grundlagen. 

Durch den vorliegenden Umweltbericht und die vorliegenden Gutachten wird 

die Stadt den gesetzlichen Anforderungen und die vor diesem Hintergrund 

durchgeführte Abwägung gerecht. Insofern führt eine Beteiligung der Stadt 

als Kommanditist nicht zu einer unzulässigen Vorabbindung und damit zu 

einer sachwidrigen Verkürzung der nach § 2 (3) und § 1 (7) BauGB 

gebotenen Abwägung. 

Der Durchführungsvertrag zwischen der Stadt und der Windenergie 

Wittefeld GmbH & Co. KG regelt im wesentlichen die Übernahme sämtlicher 

Kosten des Bauleitplanverfahrens (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne 

und alle erforderlichen Gutachten), Umsetzung der 

Kompensationsmaßnahmen, Rückbau der WEA nach Aufgabe des Betriebs 

durch den Vorhabenträger sowie die Übertragung aller eingegangenen 

Verpflichtungen an einen möglichen Restnachfolger. Aus dem 

Durchführungsvertrag entsteht der Stadt keine Verpflichtung, die 

Bauleitpläne mit einem Satzungsbeschluss abzuschließen. Der rat der Stadt 

Bramsche ist in seiner Entscheidung durch diesen Vertrag nicht gebunden. 

Im Übrigen ist die Stadt Bramsche weder Antragsteller des 

Genehmigungsantrages nach BImSchG noch Genehmigungsbehörde. 

 

59.) Die Bedenken betreffen die Regionalplanung und nicht die verbindliche 

Bauleitplanung 

 

60.) Der Kampfmittelbeseitigungsdienst wies im Rahmen des 

Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (1) BauGB darauf hin, dass nicht 

ausgeschlossen werden kann, dass sich innerhalb des Geltungsbereiches 

Kampfmittel befinden. Die Stadt Bramsche hat diesbezüglich eine 

kostenpflichtige Luftbildauswertung in Auftrag gegeben. Mit Datum vom 

22.04.2015 teilte das LGLN der Stadt Bramsche mit, dass die Auswertung 

der Aufnahmen Bodenverfärbungen im Planungsbereich gezeigt haben. 

59.) 

60.) 

61.) 
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Daher sei davon auszugehen, dass noch Kampfmittel vorhanden sein 

können. Deshalb werden Gefahrenforschungsmaßnahmen im Bereich des 

Standortes der Anlage Nr. 06 empfohlen. Das Ergebnis der 

Luftbildauswertung wurde an die Windparkbetreiber weiter geleitet, damit 

entsprechende Sondierungsmaßnahmen vor Baubeginn eingeleitet werden 

können. 

 

61.) Eine unzumutbare Beeinträchtigung der Anwohner durch Schall und 

Schattenwurf kann auf Grundlage der vorliegenden Gutachten nicht 
prognostiziert werden. 
Zu Ärzte für Immissionsschutz und PTB wird auf die Ausführungen unter Nr. 
42-46 verwiesen. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

62.) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es sei jedoch ausgeführt , 

dass in Kap. 4.2 des LROP folgendes formuliert wird: „Die Nutzung 

einheimischer Energieträger und erneuerbarer Energien soll unterstützt 

werden. Die Träger der Regionalplanung sollen darauf hinwirken, dass unter 

Berücksichtigung der regionalen Gegebenheiten der Anteil einheimischer 

Energieträger und erneuerbarer Energien insbesondere der Windenergie, 

[…] raumverträglich ausgebaut wird.“ Landwirtschaftlich nutzbare Fläche 

wird durch die notwendigen Ausgleichsflächen weitestgehend nicht 

vermindert, da der Großteil dieser Flächen der Landwirtschaft, wenn auch 

als extensive Nutzungsform, auch weiterhin zur Verfügung stehen. Durch 

die extensive Nutzung werden darüber hinaus insbesondere auch durch 

geringere Nährstoffeinträge in den Boden positive Effekte auf die Umwelt 

erzielt. 

 

63.) Die Gefahr von Blitzschlag ist auch bei Bäumen, 

Hochspannungsleitungen etc. gegeben. Das WEA dort eine besonders 

hohe Anfälligkeit haben, kann nicht prognostiziert werden. Den Bedenken 

wird nicht gefolgt. 

62.) 

63.) 
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64.) Die privaten Erschließungswege werden für Fahrradfahrer und 

Spaziergänger nicht gesperrt. Diese Wege dienen jedoch dazu, die WEA 

z.B. zu Wartungszwecken zu erreichen. Eine Sperrung dieser Zufahrten zu 

den WEA in den Wintermonaten kann ggf. zum Tragen kommen. Da diese 

Wege aber auch nur zu einer WEA und wieder zurück führen (d.h. kein 

Rundweg) ist dieses für die Erholungsnutzung auch nicht relevant. Eine 

Nutzung des Geltungsbereiches nach Errichtung der WEA durch 

Fahrradfahrer etc. ist weiterhin möglich. Die Erfahrungen aus vorhandenen 

Windparks belegen, dass WEA für Erholungssuchende nicht zwangsläufig 

abschreckend wirken. So wurde z.B. im WP Ottendorf (ca. 20 WEA, 

Landkreis Rotenburg/ Wümme) durch einen Bürgerverein Bänke innerhalb 

der Windparkfläche aufgestellt, um Spaziergängern und Radfahrern auch im 

Zusammenhang mit dem windparkbedingten Wegebau die Möglichkeit zu 

geben, die Landschaft auch mit Windenergienutzung für wohnungsnahe 

Erholung zu nutzen. Dieses wird von den Erholungssuchenden 

angenommen Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

65.) Die geplanten WEA halten einen Mindestabstand von 500 m zu 

Wohnnutzung im Außenbereich und einen Mindestabstand von 1.000 m zu 

Siedlungsflächen ein. Eine Errichtung von WEA „mitten im Dorf“ ist deshalb 

ausgeschlossen. Die vorliegende Bauleitplanung beachtet die 

städtebaulichen Kriterien des Außenbereichs und Schutzansprüche der 

benachbarten Nutzungen entsprechend den vom Gesetzgeber 

vorgegebenen rechtlichen Bestimmungen. Unzumutbare 

Beeinträchtigungen der Gesundheit können somit ausgeschlossen werden. 

Die Teilfortschreibung „Energie“ des Regionalen Raum-

ordnungsprogramms Osnabrück ist als Satzung in Kraft. Die Ziele sind 

damit zu berücksichtigen. Nach § 1 Abs. 4 BauGB ist die Stadt Bramsche 

verpflichtet, die Bauleitpläne an die Ziele der Raumordnung anzupassen. 

Dies erfolgt im Zuge der 30. FNP-Änderung. 

64.) 

65.) 

66.) 
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66.) Die Standortfindung erfolgte auf Ebene der Regionalplanung. Im 

Rahmen der Teilfortschreibung des RROP des LK Osnabrück wurden die 
Nachbarlandkreise beteiligt. 
Im Rahmen der Beteiligungsverfahren zum B-Plan Nr. 157 haben 
selbstverständlich auch Bürger der Nachbarkommunen die Möglichkeit ihre 
Stellungnahmen abzugeben. Die Unterlagen waren im Rathaus der Stadt 
Bramsche und zusätzlich auf der homepage der Stadt Bramsche einsehbar. 
Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum B-Plan Nr. 157 wurden auch 
die Nachbarkommunen beteiligt. 
Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

67.) Die Standortfindung erfolgte auf Ebene der Regionalplanung durch den 

Landkreis Osnabrück. Die Bedenken betreffen die Inhalte der 

Regionalplanung und nicht der verbindlichen Bauleitplanung. Der Naturpark 

Terra Vita unterliegt keinem Schutzzweck nach Naturschutzrecht. 

 

68.) Wirtschaftlichkeit: In der Untersuchung der DEUTSCHE WIND GUARD 

(April 2012) „Wirtschaftlichkeit von Standorten für die Windenergienutzung – 

Untersuchung der wesentlichen Einflussparameter“ im Auftrag des 

Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) 

wird ausgeführt, dass im Binnenland, wo sehr windstarke Standorte kaum 

auftreten, über große Nabenhöhen und Rotordurchmesser die Nutzbarkeit 

der Standorte so verbessert werden kann, dass Windenergieprojekte dort 

umsetzbar sind. Die große Auswirkung dieser technischen Parameter 

sollten durch Gemeinden bei ihrer Planung stets beachtet werden.  

Die Ausweisung von Vorrangflächen im RROP bedeutet gleichzeitig, dass 

raumbedeutsame Windenergienutzung außerhalb dieser Vorrangflächen 

ausgeschlossen ist (Ausschlusswirkung). D.h. die gem. § 35 BauGB 

privilegierte Windenergienutzung wird auf bestimmte Teile des Landkreises 

Osnabrück und hier auf bestimmte Teile der Stadt Bramsche beschränkt. 

Auf Grund dieser Einschränkung eines ansonsten privilegierten 

67.) 

68.) 
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Außenbereichsvorhabens sind die ausgewiesenen Flächen 

(Vorrangstandorte) entsprechend auszunutzen. Die Stadt Bramsche möchte 

die zum jetzigen Zeitpunkt modernsten und insbesondere für die 

Binnenlandstandorte entwickelten WEA innerhalb der Vorrangflächen 

ermöglichen. Es ist allgemein bekannt, dass höhere Türme speziell für 

Binnenlandstandorte einen wesentlichen Einfluss an dem Energieertrag 

haben und somit maßgeblich zur Wirtschaftlichkeit der WEA und somit zur 

Energiewende beitragen. Bei der Festlegung der Vergütungssätze des EEG 

2014 an Binnenlandstandorten hat der Gesetzgeber den Stand der Technik 

und die Entwicklung der hohen und großen Binnenland-WEA berücksichtigt. 

An Binnenlandstandorten, können bei der Vergütungsstruktur des EEG 

2014 nur die hohen und großen Anlagentypen wirtschaftlich errichtet 

werden 

Die Entwicklung der WEA wird sicher in den nächsten Jahren noch weiter 

gehen. Die Stadt Bramsche möchte deshalb die z.Zt. modernsten und 

wirtschaftlichsten WEA ermöglichen und setzt die max. Gesamthöhe der 

WEA so fest, dass diese dort realisiert werden können. 

Für den geplanten Anlagentyp ist eine max. GH von 210 m, wie in der 

frühzeitigen Beteiligung noch festgelegt nicht mehr notwendig. Die Stadt 

setzt deshalb eine max. GH von 200 m fest, die für den geplanten WEA-Typ 

ausreichend ist.  

Im Rahmen des nachfolgenden BImSchG-Genehmigungsverfahren wird ein 

Standsicherheitsgutachten vorgelegt, welches die Standsicherheit der WEA 

belegen muss. Ansonsten wird keine Baugenehmigung erteilt. 

Die Kennzeichung für 150 m hohe WEA ist analog zur Kennzeichung von 

200 m hohen WEA. 

 

69.) Eine UVS liegt den Unterlagen zum B-Plan nicht bei. Die 

Umweltprüfung auf Ebene der Bauleitplanung findet im Umweltbericht statt. 

Die fehlerhafte Höhenangabe im Artenschutz-Fachbeitrag wird redaktionell 

69.) 

70.) 

71.) 
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geändert. Dies hat aber keinen Einfluss auf die artenschutzrechtliche 

Einschätzung. 

Maßgeblich sind die Festsetzungen auf der Planzeichung. 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

70.) Von politischer Seite wurde die Notwendigkeit einer 

Wirtschaftlichkeitsberechnung nicht gesehen und im Verwaltungsausschuss 

mehrheitlich abgelehnt. Daraus läßt sich nicht die Schlussfolgerung ziehen, 

dass das Ergebnis einer Wirtschaftlichkeitsberechnung die Wirtschaftlichkeit 

kleinerer Anlagen bestätigen würde. 

 

71.) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es sind keine negativen 

Auswirkungen auf Jagdreviere in Windparks bekannt. Eine Berücksichtigung 

im Umweltbericht oder Artenschutz-Fachbeitrag ist nicht angezeigt. 

 

72.) Der Umfang der landwirtschaftlichen Flächen als Ausgleichsflächen ist 

nicht so umfangreich, dass mit einer Preissteigerung gerechnet werden 

muss, zumal ein Großteil der erforderlichen Fläche weiterhin 

landwirtschaftlich, jedoch extensiv, genutzt werden kann. Den Bedenken 

wird nicht gefolgt. 

 

73.) Die Sicherung des Rückbaus der Anlagen erfolgt über eine 

Rückbauverpflichtung im Durchführungsvertrag, der zwischen dem 

Vorhabenträger und der Stadt Bramsche geschlossen wurde. Die rechtlich 

vorgesehene Rückbauverpflichtung soll durch Vereinbarung eines 

Ansparplanes mit einem deutschen Kreditinstitut oder durch eine 

selbstschuldnerische Bürgschaftserklärung eines deutschen Kreditinstitutes 

sichergestellt werden. Die Sicherheitsleistung muss den Rückbau der WEA 

einschließlich des den Boden versiegelnden Fundaments am Ende der 

72.) 

73.) 

74.) 
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voraussichtlichen Lebensdauer der WEA vollständig abdecken. Den 

Bedenken wird nicht gefolgt.  

 

74.) Im Rahmen der Standortfindung (Teilfortschreibung RROP) wurden die 

Belange Erlebnis- und Erholungsräume (siehe Fachbeitrag Landschaftsbild 

zur Teilfortschreibung Energie des RROP 2013) berücksichtigt. Die 

Vorranggebiete wurden unter Berücksichtigung des Belangs 

Erholungsnutzung ausgewiesen. Die Teilfortschreibung „Energie“ des 

Regionalen Raumordnungsprogramms Osnabrück ist als Satzung in Kraft. 

Die Ziele sind damit zu berücksichtigen. Nach § 1 Abs. 4 BauGB ist die 

Stadt Bramsche verpflichtet, die Bauleitpläne an die Ziele der Raumordnung 

anzupassen. Dies erfolgt im Zuge der 30. FNP-Änderung. 

 

75.) Brand: siehe hierzu Begründung Kap. 4.7. Im Rahmen des 

immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren ist die Einhaltung der 

Anforderungen an den Brandschutz in den Bauvorlagen nachzuweisen und 

durch die Bauaufsichtsbehörde zu prüfen. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

76.) Die Erteilung von Baugenehmigungen unterliegt dem Landkreis 

Osnabrück und ist nicht Bestandteil der vorliegenden Bauleitplanung. 

 

77.) Die Bedenken betreffen den Inhalt der Regionalplanung und nicht den 

der verbindlichen Bauleitplanung. 

 

78.) Es wird auf die Ausführungen unter Nr.1-77 verwiesen. 

 

 

 

75.) 

76.) 

77.) 

78.) 
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 V. Lfd.Nr. 9  am: 20.09.2015 

 

 

 

 

Abwägung / Beschlussempfehlung: 

 

 

 

 

 

 

 

1.) Für das B-Planverfahren lagen die erforderlichen Unterlagen im 

Rahmen der Offenlage aus. Das Schall- und Schattenwurfgutachten 

wurde im Auftrag der Stadt Bramsche erstellt. Die Bedenken sind 

nicht nachzuvollziehen. 

 

2.) Die Prüfung der optisch bedrängenden Wirkung ist Bestandteil des 

Umweltberichtes. Begründung und Umweltbericht tragen das Datum: 

Juli 2015. Die optische Bedrängung wurde auch in den 

Antragsunterlagen nach BImSchG abgeprüft. Für den 

Begründungstext des B-Plans wurde dieses übernommen. Der 

BImSchG-Antrag wurde parallel zur Offenlage des B-Plans beim LK 

Osnabrück eingereicht. Bezugnehmend auf das Urteil des OVG 

NRW vom 24.06.2010 (8 A 2764/09) ist ab einem Abstand der 

dreifachen Gesamthöhe zwischen Wohnhaus und WEA regelmäßig 

davon auszugehen, dass keine optisch bedrängende Wirkung zu 

Lasten der Wohnnutzung ausgeht. Vor diesem Hintergrund erfolgte 

im Rahmen der Bauleitplanung eine Prüfung für alle Wohnhäuser, 

welche den Abstand der dreifachen Gesamthöhe der WEA 

1.) 

2.) 
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unterschreiten. Kein Wohnhaus unterschreitet bei mehr als einem 

der geplanten Windparke im Bereich der Stadt Bramsche (Kalkriese 

1, Ahrensfeld und Wittefeld) den Abstand der dreifachen 

Gesamthöhe. Deshalb müssen auch Kumulationswirkungen nicht 

berücksichtigt werden. Die Eingriffsermittlung für das 

Landschaftsbild wurde von der zuständigen Fachbehörde des LK 

Osnabrück nicht bemängelt (Siehe hierzu IV lfd. Nr. 7 Punkt 7). Den 

Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

2a.) Für die verbindliche Bauleitplanung ist kein hydrologisches 

Gutachten erforderlich. Die Hinweise zum hydrologischen Gutachten 

im Zuge des BImSchG-Genehmigungsverfahrens sind für den 

vorliegenden B-Plan nicht abwägungsrelevant. Die Umweltprüfung 

im bauleitplanverfahren erfolgt im Rahmen des Umweltberichtes. 

Der LK Osnabrück (siehe hierzu IV lfd. Nr. 7), Untere 

Wasserbehörde äußerte keine Bedenken bezüglich der Planung. 

 

 

 

 

 

 

3.) Im Bereich Kalkriese wurden auch Trockenmauern (d.h. kein Zement 

zwischen den Steinen, die Steine wurden trocken aufgesetzt) 

errichtet. Analog soll dies auch bei den Trockenmauern zur 

Kompensation des Eingriffs beim B-Plan Nr. 157 erfolgen. Ggf. 

werden jedoch in Bereich von Einfahrten Pfeiler notwendig, welche 

dann aus Naturstein gemauert werden. Die Eingriffsermittlung für 

das Landschaftsbild und die vorgesehenen Maßnahmen wurden von 

2a) 

3.) 
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der zuständigen Fachbehörde des LK Osnabrück nicht bemängelt 

(siehe hierzu IV lfd. Nr. 7, Punkt 7). Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

4.) Die Umweltverträglichkeitsprüfung im Rahmen des 

Bauleitplanverfahrens ist der Umweltbericht. Dieser hat zusammen 

mit Planzeichung und Begründung ausgelegen. Der LK Osnabrück 

ist in der Bauleitplanung eine im Rahmen des 

Beteiligungsverfahrens zu beteiligende Behörde und kein 

Entscheidungsträger. 

 

5.) Zur Trinkwasserleitung der Stadtwerke Osnabrück ist ein Abstand 

von 10 m (5 m je Leitungsseite einzuhalten (siehe hierzu 

Stellungnahme der Stadtwerke Osnabrück im Rahmen des 

Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (1) BauGB) einzuhalten. Die 

Fundamente der WEA Nr. 01 und 02 halten diesen Abstand ein. Den 

Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

6.) In Kapitel 9.1.9 des Umweltberichtes werden die 

denkmalgeschützten Häuser im Umfeld des Geltungsbereiches 

thematisiert. Aus Sicht der Denkmalpflege (Bau- und 

Bodendenkmale) bestehen gegen die Aufstellung des B-Plans keine 

Bedenken (siehe hierzu Stellungnahme des LK Osnabrück, IV lfd. 

Nr. 7, Punkt 8). Baudenkmalrechtliche Bedenken werden daher aus 

Sicht der unteren Denkmalschutzbehörde nicht erhoben. Den 

Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

7.) Die WEA 01 und 03 stehen nicht in Richtfunkstrecken (siehe 

Planzeichung). Bezüglich der WEA und ihren Abstand zu Straßen 

wird auf die Stellungnahme der Nieders. Landesbehörde für 

Straßenbau und Verkehr (NLSTBV) im Rahmen der frühzeitigen 

4.) 

5.) 

6.) 

7.) 
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Beteiligung gem. § 4 (1) BauGB verwiesen. Der Abstand der WEA 

zur L 78 ist laut NLSTBV ausreichend. Die Rotoren der WEA 01,02 

und 03 befinden sich nicht über klassifizierten Straßen. Ein Abstand 

ist deshalb nicht erforderlich. Die Fundamente der WEA 05,06 und 

03 stehen nicht im Wald. Alle Fundamente der WEA halten den 

Abstand des Fall- und Fällbereichs von 30 m zu Waldflächen ein. 

Zur UVS siehe Ausführungen unter Nr. 4. Den Bedenken wird nicht 

gefolgt. 

 

8.) Alle geplanten WEA befinden sich mit all ihren Bauteilen innerhalb 

des Geltungsbereiches des B-Plans Nr. 157. Siehe hierzu auch 

Stellungnahme des LK Osnabrück (IV lfd. Nr. 7, Punkt 4). Der LK 

Osnabrück führt diesbezüglich aus: „Die Konkretisierung hinsichtlich 

Größe und Ausdehnung des Sondergebietes, welche geeignet sind, 

die Rotorfläche der Windkraftanlagen 05 innerhalb des 

Geltungsbereiches des Bebauungsplanes einzuschließen, 

orientieren sich an den übergeordneten Zielen der Raumordnung; 

auch, da der Anlagenstandort innerhalb des im RROP 

ausgewiesenen Vorranggebietes festgelegt ist.“ Durch den 

schallreduzierten Betrieb der WEA sowie den Betrieb mit 

Schattenwurfabschaltzeiten werden die Richt- und 

Orientierungswerte eingehalten. Die Abstände der WEA 

untereinander sind ausreichend. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

9.) Die Standsicherheit der WEA ist nicht Bestandteil des B-Plans, 

sondern wird im nachfolgenden Genehmigungsverfahren nach dem 

BImSchG durch den LK Osnabrück geprüft. Ein Turbulenzgutachten 

ist nicht Bestandteil der Verfahrensunterlagen zum B-Plan. Zur UVS 

siehe Ausführungen unter Nr. 4. 

 

8.) 

9.) 

10.) 
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10.) Der Landkreis Osnabrück als zuständige Untere 

Wasserbehörde (Siehe Stellungnahme unter IV lfd. Nr. 8, Punkt 6) 

hat keine Bedenken gegen die Planung. Das 

Trinkwasserschutzgebiet wurde bereits im Rahmen der 

Flächenfindung auf Ebene der Regionalplanung berücksichtigt. Zur 

UVS siehe Ausführungen unter Nr. 4. 

11.) Die Gefährdungsbeurteilung zum Eisansatz erfolgt anhand 

der bestehenden Systeme, für die Eiserkennung gibt es mehrere 

technische Überwachungssysteme bei den WEA. Nach allgemeiner 

Rechtsprechung gehört Eisabwurf und Eisabfall zum allgemeinen 

Lebensrisiko und die von Senvion vorgesehene Eiserkennung, bei 

der die Anlage bei Eisansatz angehalten wird, ist ausreichend. Diese 

Einschätzung teilt auch der LK Osnabrück als zuständige 

immissionsschutzrechtliche Genehmigungsbehörde. Eine 

witterungsbedingte Sperrung der Wege erfolgt nicht. An den neu zu 

errichtenden Zuwegungen zu den WEA werden entsprechende 

Hinweisschilder aufgestellt, die vor Eisabfall warnen. 

 

 

12.) Der LK Osnabrück als zuständige Untere Waldbehörde 

(siehe hierzu IV lfd. Nr. 7) hat keine Bedenken gegen die Planung. 

Alle geplanten WEA im Geltungsbereich halten mit ihren Türmen 

den Abstand von 30 m (Fall- und Fällhöhe) zu den umliegenden 

Waldflächen ein. Innerhalb des Geltungsbereiches des B-Plans Nr. 

157 befinden sich nicht nur Sondergebiete für die 

Windenergienutzung sondern auch Waldflächen (siehe 

Planzeichung). Die Waldflächen wurden nachrichtlich in den B-Plan 

übernommen und sind keine Flächen, auf denen WEA errichtet 

werden dürfen. Ohne Änderung der Festsetzungen des B-Plans ist 

die Errichtung von WEA innerhalb der Waldflächen nicht möglich. 

 

11.) 

12.) 
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13.) Die Umweltprüfung im Bauleitplanverfahren erfolgt im 

Umweltbericht. In diesem wurden alle Schutzgüter, auch der 

Denkmalschutz, behandelt. Ebenso wurden die 

Produktenfernleitung, die bestehende Kompensationsfläche, die 

Waldflächen, Brut- und Rastvögel in der Begründung bzw. dem 

Umweltbericht behandelt. Die öffentliche Auslegung wurde am 

15.08.2015 – also 9 Tage vor Beginn der Auslegungsfrist- ortsüblich 

in den Bramscher Nachrichten und zusätzlich auf der Homepage der 

Stadt Bramsche bekannt gemacht. Neben Ort und Dauer der 

Auslegung enthielt die Bekanntmachung auch alle Angaben dazu, 

welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind und 

zusammen mit den Planunterlagen einsehbar waren. Dabei wurden 

auch die umweltbezogenen Stellungnahmen, Einwendungen, 

Anregungen und Hinweise, die im Rahmen der frühzeitigen 

Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (1) BauGB und der 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

nach § 4 (1) BauGB eingegangen sind, stichpunktartig aufgeführt. 

Die Bekanntmachung und Auslegung der Unterlagen erfolgte nach 

den gesetzlichen Vorgaben des Baugesetzbuches (BauGB). Den 

Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

14.) Die UVS ist nicht Inhalt des Bebauungsplans. Zur 
Umweltprüfung im B-Plan siehe Ausführungen unter Nr. 4. Die 
Alternativenprüfung bezüglich des Standortes erfolgte bereits im 
RROP des LK Osnabrück. 

 

 

15.) Der Umweltbericht des B-Plans Nr. 157 bezieht sich auf das 

konkrete Vorhaben. Zur Umweltprüfung im B-Plan siehe 

Ausführungen unter Nr. 4. Die kumulierende Wirkung mehrerer 

geplanter Windparks bezüglich Schall- und Schattenwurf ist im 

entsprechenden Gutachten berücksichtigt worden. Die 

13.) 

14.) 

15.) 
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Standortfindung der Windparkflächen erfolgte bereits auf Ebene der 

Regionalplanung des LK Osnabrück. Bezüglich Abständen zwischen 

den Windparkstandorten wird auf das RROP des LK Osnabrück 

verwiesen.  

Bezüglich NLT-Papier wird ausgeführt, dass die avifaunistischen 

Erfassungen 2013 durchgeführt wurden und diese auf das NLT-Papier 2011 

verweisen, da das NLT-Papier 2014 noch garnicht vorlag. Zum 

Windenergie-Erlass wird ausgeführt, dass er sich bis zum heutigen 

Zeitpunkt (Oktober 2015) in einem Entwurfsstand befindet. Dort wird ein 

Abstand von 5 km zwischen Windparkstandorten nicht thematisiert. In der 

Arbeitshilfe „Regionalplanung und Windenergie“ des Nieders. Ministerium 

für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz zusammen mit dem 

NLT wird ein Mindestabstand zwischen Vorranggebieten zur 

Windenergienutzung von 5 km thematisiert. Die Arbeitshilfe richtet sich an 

die Regionalplanung und die Darstellung von Vorrangflächen und nicht an 

die verbindliche Bauleitplanung. Zur optisch bedrängenden Wirkung und 

Kumulation wird auf die Ausführungen unter Nr. 2 verwiesen. 

 

16.) Die Standortfindung erfolgte bereits auf Ebene der 

Regionalplanung. Dabei waren z.B. Naturdenkmale ein „hartes“ 

Ausschlusskriterium. Die Aussagen zu Insekten (im Kap. 2.4. im 

LBP) gehen von einer Beeinträchtigung durch Rotorschlag aus. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die höchste 

Insektenkonzentration in Höhe von 0-30 m auftritt, so dass die 

Beeinträchtigungen für den Bestand der Population nicht relevant 

sind. Zum Kollisionsrisiko der Fledermäuse siehe Ausführungen im 

LBP und Artenschutz-Fachbeitrag. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

17.) Die Rastvogelerfassung 2013 hat keine Rastvogelbestände 

gem. Krüger et al. verzeichnet. Die Bewertung des 

Landschaftsbildes wurde dem Fachbeitrag Landschaftsbild der 

16.) 

17.) 
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Teilfortschreibung des RROP (2013) entnommen. Innerhalb des 

Geltungsbereiches befinden sich keine Naturdenkmäler. Der 

Naturpark Wiehengebirge, nördliches Osnabrücker Hügelland 

genießt keinen Schutzstatus nach BNatSchG. Zum Windpark-

Standort siehe Ausführungen unter Nr. 16 und Nr. 15. Zur 

Stellungnahme des Umweltforums siehe V lfd. Nr. 44. 

 

18.) Zur Kompensation der erheblichen Beeinträchtigung der 

Waldschnepfe sind entsprechende Kompensationsmaßnahmen 

vorgesehen. Der LK Osnabrück als zuständige Fachbehörde (siehe 

IV lfd. Nr. 7, Punkt 7) hat keine Bedenken gegen die 

Eingriffsermittlung und die Kompensationsmaßnahme. Eine 

Raumnutzungsanlayse war nicht notwendig. Der Artenschutz-

Fachbeitrag (AFB) lag aus. Zur Umweltprüfung siehe Ausführungen 

unter Nr. 4. Zur Stellungnahme des Umweltforums siehe 

Ausführungen unter V lfd. Nr. 44. 

 

19.) Die Gesamthöhe der WEA wird im AFB redaktionell 

angepasst. Dies hat keinen Einfluss auf die weiteren Darlegungen im 

AFB. Zur Brut- und Rastvogelerfassung siehe Ausführungen unter 

Nr. 27 und 28. Zur Stellungnahme des Umweltforums siehe 

Ausführungen unter V lfd. Nr. 44. 

 

20.) Eine Kennzeichung von WEA als Luftfahrthindernis wird ab 

einer Gesamthöhe der WEA von 100 m erforderlich. Auch in 

denkmalgeschützten Häusern ist das Anbringen von Rolläden von 

innen möglich und zulässig. Außerdem ist die Nachtkennzeichung 

der WEA nach unten abgeschirmt. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

21.) Das Schattenwurfgutachten bezieht sich sehr wohl auf das 

18.) 

19.) 

20.) 

21.) 
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konkrete Vorhabengebiet. Die Berechnung der Schattenwurfdauer 

wurde für den Betrieb von 13 WEA an den Standorten im Windpark 

Ahrensfeld und Wittefeld durchgeführt. Dabei wurde die 

Gesamtbelastung der täglichen und jährlichen Schattenwurfdauer an 

119 Immissionspunkten ermittelt. Danach wird an 88 

Immissionspunkten der Orientierungswert von 30 Minuten pro Tag 

und an 116 Immissionspunkten der Orientierungswert von 30 

Stunden pro Jahr überschritten. Für diese Immissionspunkte werden 

Maßnahmen zur Begrenzung der täglichen Schattenwurfdauer und 

des Jahresmaximums als Auflagen im Genehmigungsbescheid  

nach BImSchG durch den Landkreis Osnabrück erforderlich.Durch 

die erforderlichen Abschaltzeiten wird die Beeinträchtigung unter die 

Erheblichkeitsschwelle gesenkt. Unzumutbare Beeinträchtigungen 

der Anwohner durch Schattenschlag können deshalb 

ausgeschlossen werden. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

22.) Die Maßnahme 2 befindet sich im Abstand von ca. 450 m zur 

WEA 03. Ein Meidungsbereich von 300 m um WEA wird bei der 

Waldschnepfe angenommen. Die Maßnahme 2 liegt somit im 

ausreichend großen Abstand zu den geplanten WEA und somit 

außerhalb des ggf. möglichen Meidungsabstandes. Als einzige 

Quelle zur Beeinträchtigung von Waldschnepfen durch WEA liegt die 

Studie von DORKA et al. (2014) vor. Diese bezieht sich auf 

geschlossene Waldstandorte im Nordschwarzwald (Baden-

Württemberg), eine Übertragbarkeit auf die Verhältnisse in 

halboffenen Landschaften wie im Bereich Bramsche ist nicht belegt 

und fachlich kritisch zu sehen. SCHMAL (2015) zweifelt das 

Untersuchungsdesign und daher die Ergebnisse der Studie von 

DORKA et al. (2014) an und geht weiterhin davon aus, dass die Art 

als nicht windkraftsensibel gilt. Sie sieht einen direkten 

Zusammenhang zwischen dem Bau der WEA und dem Rückgang 

22.) 

23.) 

24.) 
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des Waldschnepfenbestands in der Studie von DORKA et al. (2014) 

als nicht eindeutig belegt an. Vielmehr kann der Rückgang des 

Bestands in den untersuchten Jahren auch andere Ursachen haben.  

 

23.)IEL ist ein unabhängiges Gutachterbüro für Schall- und 

Schattenwurfberechnungen und keine Projektionsfirma für WEA. Den 

Bedenken wird nicht gefolgt. 

24.)Die Schallimmissionsprognose wurde in Abstimmung und gemäß den 
Vorgaben des Landkreises Osnabrück durchgeführt. Dies wurde auch im 
IEL-Gutachten Nr. 3496-14-L2 vom 17.12.2014 auf der Seite 10 
ausgeführt. 
 
In einer Studie hat das LANUV (Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz) Nordrhein-Westfalen jetzt die Schallausbreitung von 
Windenergieanlagen untersucht, um die Qualität der 
Geräuschimmissionsprognosen hoher Anlagen zu überprüfen und 
gegebenenfalls zu verbessern. Im Rahmen der Untersuchung wurden die 
Emissionen und Immissionen im Umfeld zweier Anlagen der 2 MW-Klasse 
mit einer Nabenhöhe von 98 m messtechnisch ermittelt und mit den 
gemäß dem „Alternativen Verfahren“ berechneten Pegeln verglichen. In 
einem nächsten Schritt wird nun geprüft, ob das bisher angewendete 
Prognoseverfahren in konkreten Genehmigungsverfahren zukünftig 
geändert werden soll. Für die Praxis der Genehmigungsbehörden ergeben 
sich zum jetzigen Zeitpunkt keine Änderungen. 
(http://www.lanuv.nrw.de/umwelt/laerm/geraeusche/geraeuschquellen/wind
energie-anlagen/) 
In einer Schallimmissionsprognose müssen nicht alle Wohnhäuser im 
Einwirkungsbereich einer geplanten Anlage berücksichtigt werden. Die 
Schallimmissionsprognose muss die maßgeblichen Immissionspunkte 
berücksichtigen. Dies ist im IEL-Gutachten Nr. 3496-14-L2 vom 
17.12.2014 erfolgt. Für nicht gesondert berücksichtigte Immissionspunkte 
können die Schallimmissionspegel der Zusatz- und der Gesamtbelastung 
(Nacht, nur WEA) den Schallimmissionsrastern im Anhang des IEL-
Gutachtens Nr. 3496-14-L2 vom 17.12.2014 entnommen werden. 
Bei den Wohnhäusern Uthof 3, 5 und 2 sind keine Gebäudeanordnungen 

25.) 

http://www.lanuv.nrw.de/umwelt/laerm/geraeusche/geraeuschquellen/windenergie-anlagen/
http://www.lanuv.nrw.de/umwelt/laerm/geraeusche/geraeuschquellen/windenergie-anlagen/
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(typisch: u- oder l-förmig angeordnete Gebäude) vorhanden, die zu einer 
Schallpegelerhöhung durch Reflexionen führen. 
Bei der „Industrieanlage Vördener Weg 2“ handelt es sich um einen 
landwirtschaftlichen Betrieb. Hierbei handelt es sich um Geräusche nicht-
genehmigungsbedürftiger landwirtschaftlicher Anlagen, die nicht der TA-
Lärm unterliegen und somit nicht als Vorbelastung in der Prognose zu 
berücksichtigen sind. 
In dem zitierten Datenblatt steht „LWA,95% < 106 dB(A) (vorläufig)“. Es 
handelt sich also um eine vorläufige maximale Angabe. Im Anhang des 
IEL-Gutachtens Nr. 3496-14-L2 vom 17.12.2014 ist der vom Hersteller 
garantierte Schallleistungspegel (Stand Januar 2014) belegt. 
 

25.)Die zu Wohnzwecken umgenutzte Garage wurde im Rahmen der 

Prüfung der optisch bedrängenden Wirkung wie ein Wohnhaus behandelt 

und der Prüfung unterzogen. 

Das Urteil des OVG NRW wurde richtig zitiert 

Das Wohngebäude befindet sich weder im Geltungsbereich eines 

Bebauungsplans nach § 30 BauGB, noch innerhalb im Zusammenhang 

bebauter Ortslage nach § 34 BauGB, sondern ist dem Außenbereich nach § 

35 (2) BauGB als nicht privilegiertes Vorahben einzuordnen. 

Die Beteiligung der Bevölkerung am Bauleitplanverfahren ist durch die 

frühzeitige Beteiligung sowie durch die Offenlage des B-Plans erfolgt. 

Auf die Wohnnutzung der Gebäude muss nicht verzichtet werden. 

Auf Grund der Prüfung der optischen Bedrängung sowie der Schall- und 

Schattenwurfbelastung kann eine unzumutbare Beeinträchtigung der 

Anwohner ausgeschlossen werden. Zu diesem Ergebnis kommt die 

Umweltprüfung im Umweltbericht. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

26.)Die Erfassungen wurden von einem unabhängigen Gutachterbüro 

durchgeführt. Der LK Osnabrück als zuständige Fachbehörde hat keine 

Bedenken bezüglich des Ergebnisses der vorgelegten Erfassungen. Den 

26.) 

27.) 
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Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

27.)Die Erfassungen zu Brut- und Rastvögeln sowie den Fledermäusen 

wurden in den Jahren 2013 durchgeführt bzw. begonnen. Zu diesem 

Zeitpunkt war noch das NLT-Papier 2011 relevant, dass NLT-Papier 2014 

lag noch nicht vor. 

Die Erfassungen erfolgten nach den mit der zuständigen Fachbehörde 2013 

abgestimmten Standards. Der LK Osnabrück als zuständige Fachbehörde 

hat keine Bedenken bezüglich des Ergebnisses der vorgelegten 

Erfassungen (síehe IV lfd. Nr. 7, Punkt 7). Eine Erfassung des Hirschkäfers 

war nicht erforderlich. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

28.)Die Fledermauserfassung bezieht sich auf die Potenzialfläche 30 des 

LK Osnabrück aus der Teilfortschreibung des RROP, wie es dem Deckblatt 

des Gutachtens zu entnehmen ist. Den Bedenken wird nicht gefolgt.  

Die Erfassungen erfolgten nach den mit der zuständigen Fachbehörde 2013 

abgestimmten Standards. Der LK Osnabrück als zuständige Fachbehörde 

hat keine Bedenken bezüglich des Ergebnisses der vorgelegten 

Erfassungen (síehe IV lfd. Nr. 7, Punkt 7). Eine Erfassung des Hirschkäfers 

war nicht erforderlich.. Die avifaunistischen Erfassungen in den geplanten 

Windparken Ahrensfeld, Wittefeld und Kalkriese wurden ausschließlich 

durch Dr. Klaus Handke (Ganderkesee), Frau Dipl.-Landschaftsökologin Pia 

Handke bzw. Frau Dipl.-Biologin Julia Lopau, die seit vielen Jahren 

ornithologische Erfassungen im Rahmen von Windkraftprojekten machen, 

durchgeführt. Dabei waren immer zwei Personen gleichzeitig per Pkw oder 

zu Fuß im Einsatz. Die Strecken wurden bei jedem Erfassungsdurchgang 

variiert, d.h. an jedem Termin begann die Erfassung an einer anderen 

Stelle. Zur Bestätigung von Revieren (z.B. Heidelerche, Gartenrotschwanz, 
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Baumpieper) wurden regelmäßig Klangattrappen eingesetzt. 

Damit entsprechen die Kartierung eindeutig den bei Windkraftvorhaben in 

Niedersachsen üblichen Standards.  

Die avifaunistischen Erfassungen wurden im Vorfeld mit dem Landkreis 

Osnabrück abgestimmt. 

Es sollten in jedem Gebiet, im Rahmen der festgesetzten Exkursionszahl, 

so viele Brutpaare des festgelegten Artenspektrums bestätigt werden, wie 

es möglich ist. Dazu gibt es keine Zeitvorgaben. Zeitangaben 

(Bearbeitungszeit je ha und Durchgang) können allenfalls nur einen sehr 

groben Anhaltspunkt für den benötigten Aufwand geben. Wie jeder 

erfahrene Kartierer weiß, hängt  der tatsächliche Aufwand von zahlreichen 

Faktoren ab, wie z.B. Umfang des zu kartierenden Artenspektrums, Anzahl 

der im Gebiet vorhandenen Arten und Paare, Erfahrung des Bearbeiters, 

Dichte und Qualität des Wegenetzes, Jahreszeit, Witterung, Tageszeit, 

Nutzung, Strukturreichtum, Intensität des Einsatzes von Klangattrappen 

etc.).  

Eine vogelarme, intensiv genutzte Fläche mit gut ausgebautem Wegenetz 

ist viel schneller zu kartieren ist, als eine sehr strukturreiche und von Vögeln 

dicht besiedelte Fläche mit schlechten oder nicht vorhandenen Wegen. 

Selbstverständlich sind Exkursionen in den frühen Morgenstunden und am 

späten Nachmittag in der Regel besonders effektiv, weil dann die meisten 

Vögel sehr aktiv sind. Aber auch hier gibt es Ausnahmen: So lassen sich bei 

Wind und Starkregen Vögel unabhängig von der Tageszeit schlecht 

kartieren. Dies gilt auch bei hohen Temperaturen. Dagegen kann es z.B. 

28.) 

29.) 

30.) 
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nach einem Regen auch Mittags zu hoher Gesangsaktivität kommen. In 

offenen Agrarflächen lassen sich Arten wie Schafstelze, Kiebitz und 

Feldlerche durchaus auch in den späten Vormittagsstunden und mittags 

kartieren. Eine Generalisierung von  Erfassungszeiten ist unseres Erachtens 

nicht möglich und hängt sehr stark von den Geländegegebenheiten ab. 

Der LK Osnabrück als zuständige Fachbehörde hat keine Bedenken 

bezüglich des Umfangs und der Ergebnisses der vorgelegten Erfassungen. 

Zur Stellungnahme des Umweltforums siehe V lfd. Nr. 44. 

29.)Es wird auf die Ausführungen unter Nr. 28 verwiesen. Eine FFH-

Verträglichkeitsprüfung ist auf Grund der großen Abstände zu FFH-

Gebieten nicht erforderlich. 

30.)Die in der Brut- und Rastvogelerfassung dargestellte Potenzialfläche 

entspricht dem Stand im RROP zu Beginn der Erfassungen. Art und 

Umfang der Erfassungen sowie die Schlussfolgerungen für die Planung 

wurden von der zuständigen Fachbehörde des LK Osnabrück nicht 

bemängelt (siehe hierzu IV lfd. Nr. 7, Punkt 7). Wie aus der 

Methodenbeschreibung der Brut- und Rastvogelerfassung: Potenzialfläche 

30 (Juni 2014) deutlich wird, wurden bei Wäldern und Siedlungen nur die 

Ränder kartiert und das Artenspektrum bei der Artenliste berücksichtigt. Die 

Abgrenzung des Untersuchungsgebietes wurde mit der Unteren 

Naturschutzbehörde des LK Osnabrück abgestimmt. Den Bedenken wird 

nicht gefolgt. 

30a)Die Begründung wird entsprechend korrigiert und der Pelkebach als 

Fließgewässer im Geltungsbereich thematisiert. 

31.)Eine Kompensation für Trinkwassergefährdung ist nicht erforderlich 

(siehe Ausführungen unter Nr. 11). Die Kompensationsfläche M 2 dient der 

Kompensation möglicher erheblicher Beeinträchtigungen der Waldschnepfe. 

Es wird dazu auf die Ausführungen unter Nr. 22 verwiesen. Die 

Kompensationsfläche M 1 dient der Kompensation des Eingriffs in Boden / 

30a) 

31.) 

32.) 

33.) 
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Biotoptypen und Landschaftsbild. Eine Kompensation dieser Schutzgüter ist 

im Abstand von ca. 350 m zu den WEA selbstverständlich möglich. Den 

Bedenken wird nicht gefolgt. 

32.)Eine Verunstaltung des Landschaftsbildes durch Windkraftanlagen ist in 
Ausnahmefällen nur dann anzunehmen, wenn die Anlage in einer wegen 
ihrer Schönheit und Funktion besonders schutzwürdigen Umgebung 
errichtet werden soll oder wenn ihre Errichtung an dem vorgesehenen 
Standort einen besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild darstellt 
(siehe BVerwG, Urteil vom 18.03.2003). 

Eine Nutzung des Geltungsbereiches nach Errichtung der WEA durch 

Fahrradfahrer etc. zur Erholungsnutzung ist weiterhin möglich. Die 

Erfahrungen aus vorhandenen Windparks belegen, dass WEA für 

Erholungssuchende nicht zwangsläufig abschreckend wirken. So wurde z.B. 

im WP Ottendorf (ca. 20 WEA, Landkreis Rotenburg/ Wümme) durch einen 

Bürgerverein Bänke innerhalb der Windparkfläche aufgestellt, um 

Spaziergängern und Radfahrern auch im Zusammenhang mit dem 

windparkbedingten Wegebau die Möglichkeit zu geben, die Landschaft auch 

mit Windenergienutzung für wohnungsnahe Erholung zu nutzen. Dieses 

wird von den Erholungssuchenden angenommen Im Rahmen der 

Standortfindung (Teilfortschreibung RROP) wurden die Belange Erlebnis- 

und Erholungsräume (siehe Fachbeitrag Landschaftsbild zur 

Teilfortschreibung Energie des RROP 2013) berücksichtigt. Die 

Vorranggebiete wurden unter Berücksichtigung des Belangs 

Erholungsnutzung ausgewiesen. Die Teilfortschreibung „Energie“ des 

Regionalen Raumordnungsprogramms Osnabrück ist als Satzung in Kraft. 

Die Ziele sind damit zu berücksichtigen. Nach § 1 Abs. 4 BauGB ist die 

Stadt Bramsche verpflichtet, die Bauleitpläne an die Ziele der Raumordnung 

anzupassen. Dies erfolgt im Zuge der 30. FNP-Änderung.Den Bedenken 

wird nicht gefolgt. 

33.)Der Geltungsbereich des B-Plans ist nicht deckungsgleich mit der 

Vorrangfläche im RROP, weil im B-Plan noch Waldflächen in den 

Geltungsbereich aufgenommen wurden, um eine geschlossene 
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Flächenabgrenzung zu erhalten. Dies wird auch in Kap. 2.1. der 

Begründung erläutert. Der Ausschlusswirkung steht dies nicht entgegen, 

weil WEA innerhalb des Geltungsbereiches nur auf Flächen errichtet 

werden können, die im RROP als Vorranggebiet Wind dargestellt sind. 

Bezüglich der kleinflächigen Erweiterungen siehe Ausführungen des LK 

Osnabrück (IV lfd. Nr. 7, Punkt 4). Der LK Osnabrück führt diesbezüglich 

aus: „Die Konkretisierung hinsichtlich Größe und Ausdehnung des 

Sondergebietes, welche geeignet sind, die Rotorfläche der 

Windkraftanlagen 05 innerhalb des Geltungsbereiches des 

Bebauungsplanes einzuschließen, orientieren sich an den übergeordneten 

Zielen der Raumordnung; auch, da der Anlagenstandort innerhalb des im 

RROP ausgewiesenen Vorranggebietes festgelegt ist.“  

Eine Unterschreitung der im RROP festgelegten Abstände zur 

Wohnbebauung erfolgt dadurch nicht ebenso nicht die Verschiebung des 

Turms der WEA in einen Wald. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

34.)Die Berechnungen im Schall- und Schattenwurfgutachten sind nicht 

fehlerhaft. 

Zu PTB wird auf die Ausführungen unter Nr. 42 verwiesen. 

 

35.)Es wird auf die Literatur im Begründungstext (u.a. aus 2009, 2013 und 

2014) verwiesen. Zum aktuellen Stand des Wissens (Juli 2015) wird auf die 

Ausführungen unter Nr. 42-46 verwiesen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt 

es keine neueren rechtlichen Bestimmungen zum Infraschall. Den 

Bedenken wird nicht gefolgt. 

36.)Die Standortfindung erfolgte bereits unter Berücksichtigung 

entsprechender Abstände auf Ebene der Regionalplanung. Dabei wurden 

auch die Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes 

und der Landschaftspflege in die Abwägung eingestellt. Die Bedenken 

betreffen nicht die Inhalte der verbindlichen Bauleitplanung. 

34.) 

35.) 

36.) 
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Der B-Plan ist nicht abwägungsfehlerhaft. 

Bei der Ermittlung der Kompensationsflächen für das Landschaftsbild 

wurden die drei im Stadtgebiet von Bramsche geplanten Windparks 

berücksichtigt. Die zuständige Fachbehörde des LK Osnabrück ist mit 

Ermittlung sowie Art und Umfang der Kompensationsflächen einverstanden 

(siehe IV lfd. Nr. 7, Punkt 7). Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.)Die Bedenken betreffen die Inhalte der Regionalplanung und sind nicht 

mehr abwägungsrelevant für die verbindliche Bauleitplanung. 

 

 

 

 

37.) 
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38.)Mindestabstand 1,5x:  

Lt. Richtlinie „Windenergieanlagen- Einwirkungen und 

Standsicherheitsnachweise für Turm und Gründung“ gelten bezüglich 

Eisabwurf Abstände > 1,5 x (Rotordurchmesser + Nabenhöhe) zu 

Verkehrswegen und Gebäuden als ausreichend. Diese können jedoch 

unterschritten werden. Der Belang Eisabwurf wird im Rahmen des 

nachfolgenden Genehmigungsverfahrens berücksichtigt. Entweder sind 

bestimmte Abstände zu Straßen oder Gebäuden einzuhalten oder durch 

technische Einrchtungen (z.B. Rotorblattheizung) sicherzustellen, dass 

Eiswurf  ausgeschlossen werden kann. Eine gutachterliche Stellungnahme 

eines Sachverständigen zur Funktionssicherheit dieser Einrichtung ist im 

Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens nach dem 

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) als Teil der Bauvorlagen 

vorzulegen. Siehe im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung auch Kap. 

4.8 der Begründung. 

Bei den geplanten WEA-Typ ist keine Rotorblattheizung vorgesehen. 
Rotorblattheizungen verringern hauptsächlich Stillstandszeiten der WEA bei 
Eisansatz an den Rotorblättern. Dies ist vor allem bei Standorten in kalten 
Lagen (Höhen über 500 m ü. NHN) oder Kaltklimastandorten, z.B. 
Skandinavien, sinnvoll. Beim Heizvorgang steht die WEA. Es wird lediglich 
die Zeit verringert, bis das Eis durch die zusätzliche Heizung in den 
Rotorblättern der WEA abgetaut ist. Der Einsatz einer Rotorblattheizung 
erfolgt damit aus wirtschaftlichen Gründen, um Stillstandszeiten durch 
Eisansatz und die damit verbundenen Ertragsverluste möglichst minimal zu 
halten. In Bramsche werden die Stillstandszeiten durch Eisansatz aufgrund 
der Lage aber niedrig ausfallen. Die Installation einer Rotorblattheizung ist 
daher nicht rentabel. Die Gefährdungsbeurteilung zum Eisansatz erfolgt 
anhand der bestehenden Systeme. 
Für die Eiserkennung gibt es mehrere technische Überwachungssysteme 
bei den WEA. 

Nach allgemeiner Rechtsprechung gehört Eisabwurf und Eisabfall zum 

allgemeinen Lebensrisiko und die von Senvion vorgesehene Eiserkennung, 

bei der die Anlage bei Eisansatz angehalten wird, ist ausreichend. Diese 

38.) 
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Einschätzung teilt auch der LK Osnabrück als zuständige 

immissionsschutzrechtliche Genehmigungsbehörde. 

Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hat 

keine Einwände gegen die geplanten WEA-Standorte (siehe hierzu IV lfd. 

Nr. 3). 

Das BauGB ist auch Grundlage einer Bauleitplanung, welche sich mit WEA 

befasst. 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.) Die Bedenken betreffen das RROP und nicht die verbindliche 

Bauleitplanung. Das RROP ist vom Land Niedersachsen genehmigt und hat 

Rechtskraft. Auf der Grundlage des RROP erfolgte die Darstellung einer 

Sonderbaufläche für Windenergie im Bereich Wittefeld im Rahmen der 30. 

Änderung des Flächennutzungsplans durch die Stadt Bramsche. Der 

Bebauungsplan Nr. 157 der Stadt Bramsche ist aus dem 

Flächennutzungsplan entwickelt. 

 

 

39.) 



Bebauungsplan Nr. 157 “Windpark Wittefeld“ Abwägung der Hinweise, Anregungen und Bedenken Stand: 20.12.2015 Seite 238 

  

 

 

 

 

 

 

 

40.) Zum Abstand der WEA zur vorhandenen Hochspannungsleitung wird 

auf die Stellungnahme der AMPRION GmbH (II lfd. Nr. 4) verwiesen. 

AMPRION hat keine Bedenken gegen die Festsetzungen des B-Plans und 

verweist darauf, dass im Vorfeld bereits Abstimmungen zwischen 

AMPRIOn, dem Landkreis Osnabrück und dem Projektierer des Windparks 

Ahrensfeld stattgefunden haben. Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 

 

 

 

41.) Abstand zu Wald: Waldflächen wurden im Rahmen der 

Teilfortschreibung des RROP (2013) als „weiche Tabuzonen“ bewertet. Lt. 

Teilfortschreibung des RROP (siehe Seite 11) ist im Rahmen der konkreten 

Zulassungsplanung mindestens ein Fall- und Fällbereich von 30 m 

einzuhalten. Die vorliegende Planung orientiert sich an den Vorgaben der 

Teilfortschreibung des RROP. Der Mindestabstand von 30 m zwischen 

WEA und Wald wird eingehalten. Bezüglich der Fledermäuse wurden 

entsprechende Untersuchungen durchgeführt. Ein entsprechendes 

Monitoring zur Konkretisierung des Kollisionsriskos wird in der 

Genehmigung nach BImSchG verankert. Ausgeprägte naturnahe 

Waldrandzonen sind im Geltungsbereich nicht vorhanden. Bei Einhaltung 

des vom Forstamt Ankum geforderten 100 m-Abstandes ist die Nutzbarkeit 

der Flächen derart eingeschränkt, dass die Ziele der Raumordnung nicht 

40.) 

41.) 

42.) 
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mehr ausreichend realisiert werden können.  

Der LK Osnabrück hat aus waldbehördlicher Sicht keine Bedenken gegen 

die Planung (siehe IV lfd. Nr. 7). Den Anregungen hinsichtlich der 

Einhaltung eines größeren Abstandes zwischen Wald und WEA wird nicht 

gefolgt. 

 

42.)In der Begründung wird das Thema Infraschall ausführlich behandelt. 

Die zitierte Machbarkeitsstudie wurde vom Umweltbundesamt in Auftrag 

gegeben. Die Machbarkeitsstudie kommt aber nicht zu dem Ergebnis, dass 

von WEA unzumutbare Belastungen durch Infraschall ausgehen, vielmehr 

wurde ein Studiendesign für eine Lärmwirkungsstudie über 

Infraschallimmissionen entwickelt. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen 

wurden Vorschläge für die Weiterentwicklung des Regelwerkes zum 

Immissionsschutz unterbreitet. In der Studie selber werden Auswirkungen 

des Infraschalls nicht ermittelt. Zitat aus der Zusammenfassung der 

„Machbarkeitsstudie“: Für eine negative Auswirkung von Infraschall 

unterhalb der Wahrnehmungsschwelle konnten bislang keine 

wissenschaftlich gesicherten Erkenntnisse gefunden werden, auch wenn 

zahlreiche Forschungsbeiträge entsprechende Hypothesen postulieren.“ 

Zur Studie des PTB Braunschweig: Hierbei handelt es sich um ein 

Forschungsprojekt. Die dort durchgeführten Untersuchungen haben mit 

WEA speziell nichts zu tun. Der Versuchsaufbau war dabei aber nicht einer 

realen Situation angepasst, sondern die tieffrequentierten Töne wurden den 

Probanden direkt in den Gehörgang gegeben. In einer Folgestudie planen 

die Forscher gezielt Menschen zu untersuchen, die sich von Infraschall 

belästigt fühlen. Dabei geht es auch um die Frage, inwieweit psychologische 

Faktoren Einfluss auf das Hörerleben von Infraschall haben - etwa wenn ein 

Windrad als Schallquelle sichtbar ist und unter Umständen als Bedrohung 

empfunden wird (http://www.deutschlandfunk.de/infraschall-der-mensch-

hoert-tiefer-als-gedacht.676.de.html?dram:article_id=326569). 

Das PTB hat zu der Aussagekraft der Ergebnisse ihres Projektes für 
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Windkraftanlagen auf ihrer homepage 

(www.ptb.de/cms/ptb/Fachabteilungen/abt1/nachrichten-aus-der 

abteilung.de) Folgendes ausgeführt: „Alle Messungen wurden in 

Laborsituationen mit synthetischen Infraschallsignalen und gesunden 

Testpersonen durchgeführt. Es wurde kein Schallsignal verwendet, das von 

einer Windkraftanlage stammte oder solchen Schall simulierte. Die 

Schallsignale wurden direkt in den Gehörgang geleitet, es gab keine 

mechanische Kopplung oder Einleitung über andere Körperteile als das 

Ohr.“ 

Weiter führt die PTB dazu aus: „Da die aktustische Simulation in unseren 
Experimenten nicht von den tatsächlich messbaren Schallfeldern von 
Windkraftanlagen abgeleitet wurde, können die Ergebnisse nicht auf eine 
konkrete Situation vor Ort übertragen werden. Dazu müssten die 
Experimente unter Nutzung realistischer und wesentlich komplexerer 
Schallfelder wiederholt werden.“ 
Die Ärztekammer Niedersachsen hat kein Arbeitspapier "Gesundheitsrisiken 
und Energiewende" herausgegeben. Vielmehr handelt es sich hier um ein 
Positionspapier der "Ärzte für Immissionsschutz" (Aefis), welches diese mit 
Datum vom 24.09.2014 an die Ärztekammer Niedersachsen (Präsidentin Dr. 
med. Martina Wenker, Mitglieder des Arbeitskreises Gesundheit u. Umwelt, 
Mitglieder des Vorstandes, Mitglieder der Geschäftsführung u. Abgeordnete) 
gerichtet haben. Da aus Sicht der Verfasser bisher keine profunden 
Kenntnisse immissionsbedingter Gesundheitsschäden vorliegen, setzen 
sich die Verfasser für weitere Forschung auf diesem Gebiet vor dem 
weiteren Ausbau der Windenergie ein. Wissenschaftlich belegte Ergebnisse 
werden mit dem Positionspapier nicht vorgelegt. Das genannte 
Arbeitspapier ist nicht von der Ärztekammer Niedersachsen. Auf Anfrage 
hat diese mitgeteilt: 
„Das Positionspapier des Arbeitskreises "Ärzte für Immissionsschutz" 
(aefis.de) ist der Ärztekammer Niedersachsen bekannt. Es wurde im 
September letzten Jahres der Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen, 
den Mitgliedern des Arbeitskreises Gesundheit und Umwelt, den Mitgliedern 
des Vorstandes, der Geschäftsführung und den Mitgliedern der 
Kammerversammlung der Ärztekammer Niedersachsen zur Kenntnisnahme 
übersandt. "Ärzte für Immissionsschutz" ist ein privater Arbeitskreis. Es gibt 

http://www.ptb.de/cms/ptb/Fachabteilungen/abt1/nachrichten-aus-der%20abteilung.de
http://www.ptb.de/cms/ptb/Fachabteilungen/abt1/nachrichten-aus-der%20abteilung.de
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zu dem Positionspapier des Arbeitskreises "Ärzte für Immissionsschutz" 
keine Beschlussfassung aus einem Gremium der Ärztekammer 
Niedersachsen.“ 
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43.)Zur Infraschallmessung der Bundesanstalt für Geowissenschaften und 
Rohstoffe (BGR): 
Die BGR ist Betreiberin von drei Infraschall-Messstationen in der Antarktis, 
im Bayerischen Wald und in der Nähe von Bremen. Die beiden zuerst 
genannten Einrichtungen sind Teil des internationalen 
Überwachungssystems zur Einhaltung des Kernwaffen-Teststopp-
Abkommens, die Station bei Bremen dient Forschungs- und 
Trainingszwecken. Jedes System besteht aus fünf Messaufnehmern, die 
mehrere hundert Meter voneinander entfernt sind und ein sogenanntes 
Array bilden. Hierbei handelt es sich um eine geometrisch ausgerichtete 
Anordnung. Die Zusammenführung sämtlicher Messdaten verleiht dem 
System Eigenschaften vergleichbar einer Richtantenne, so dass es zur 
Signalpeilung benutzt werden kann. 
Die hohe Empfindlichkeit einer solchen Überwachungsanlage ist für die 
BGR Voraussetzung, um einen eventuellen Kernwaffentest überhaupt 
erfassen zu können. Naturgemäß lässt sich auch Infraschall registrieren, der 
von anderen Quellen ausgeht, beispielsweise Windenergieanlagen. Durch 
die relativ starke Verbreitung von Windenergieanlagen in Norddeutschland 
wurde die BGR auf diese Fragestellung aufmerksam und hat im Sommer 
2004 mehrwöchige Feldmessungen an einem frei stehenden Windrad 
nördlich von Hannover durchgeführt. Ergebnis der Untersuchung war unter 
anderem, dass sich rein rechnerisch die emittierten Infraschallwellen noch in 
einer Entfernung von mehr als 10 km nachweisen lassen könnten.  
Solche Erkenntnisse sind für den Betreiber von Messeinrichtungen zur 
Überwachung auf Kernwaffentests von großer Bedeutung. Denn es ist 
oberstes Ziel, ungestörte Registrierungen auch der schwächsten Signale zu 
gewährleisten. Aus der extremen Empfindlichkeit solcher Spezial-
Messysteme kann jedoch nicht der Schluss gezogen werden, dass sich die 
zivilisatorischen Infraschalleinwirkungen auf einem bedenklichen Niveau 
bewegen. Die BGR-Messungen sind zwar empfindlich, aber stark 
richtungsselektiv. Handelsübliche akustische Messeinrichtungen erfassen 
hingegen den Schall aus allen Richtungen, wie es beim menschlichen Ohr 
der Fall ist. Mit normalen Messgeräten lassen sich die 
Geräuschimmissionen einschließlich Infraschall zutreffend erfassen, 
vorausgesetzt sie sind bei tiefen Frequenzen hinreichend empfindlich 

43.) 

http://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Erdbeben-Gefaehrdungsanalysen/Seismologie/Kernwaffenteststopp/kernwaffenteststopp_node.html
http://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Erdbeben-Gefaehrdungsanalysen/Seismologie/Kernwaffenteststopp/kernwaffenteststopp_node.html
http://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Erdbeben-Gefaehrdungsanalysen/Seismologie/Kernwaffenteststopp/Verifikation/Infraschall/Quellen_Phaenomene/Feldmessungen/windkraftanlagen.html
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(http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/229952/). 
 
 
44.)Das Kompendium der Flugmedizin befasst sich nicht mit Infraschall und 
WEA, sondern mit den negativen Auswirkungen von Infraschall im 
Allgemeinen und im Besonderen in der Luft- und Raumfahrt. Hierzu wird im 
Kompendium der Flugmedizin unter dem Punkt Definition der Flugmedizin 
folgendes ausgeführt: „Die Flugmedizin ist das Spezialgebiet der Medizin, 
das sich mit der Erfassung und Erhaltung der Gesundheit, Sicherheit und 
Leistungsfähigkeit derer befasst, die sowohl in der Luft als auch im 
Weltraum fliegen.“ 
 
 
 
 
 
 
 
45.) Bezüglich der Abhandlung der Universität Aalborg (2010) wird auf den 

aktuellen Stand des Wissens über Infraschall bei WEA beim Landesanstalt 
für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes Baden-Württemberg 
(LUBW) verwiesen. 
Einen aktuellen Überblick zu Infraschall und WEA gibt die Landesanstalt für 
Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes Baden-Württemberg 
(http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/236142/), Stand : Juli 
2015: 
„Wissenschaftlich durchgeführte akustische Messungen in der Umgebung 
von Windenergieanlagen ergeben durchgängig, dass der Infraschall von 
Windenergieanlagen in deren direkter Umgebung messbar ist, aber deutlich 
unterhalb der menschlichen Wahrnehmungsschwelle liegt. Ab einem 
Abstand von etwa 700 m ist zwischen den Zuständen „Anlage an″ und 
„Anlage aus″ praktisch kein Unterschied mehr messbar. Auch in der Nähe 
von Autobahnen und Schnellstraßen oder an Waldstandorten ist der 
Infraschall einer Windenergieanlage gegen das Hintergrundgeräusch nicht 
mehr messbar. Aktuell führt die LUBW ein Infraschall-Messprojekt an 
Windenergieanlagen und anderen Quellen durch. Die Veröffentlichung des 

44.) 

45.) 

46.) 

http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/229952/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/236142/
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Abschlussberichts ist Ende 2015 vorgesehen; der Zwischenbericht ist online 
verfügbar. Die vorliegenden Ergebnisse decken sich mit denen anderer 
Erhebungen. Alle kommen übereinstimmend zu dem Ergebnis, dass 
Infraschall durch Windenergieanlagen kein Sonderproblem darstellt. 

Windenergie und Gesundheit 

Bislang gibt es keine wissenschaftlichen Hinweise dafür, dass Infraschall 

deutlich unterhalb der Wahrnehmungsschwelle, wie er von 

Windenergieanlagen verursacht wird, Gesundheitsprobleme verursacht. Der 

Betrieb von Windenergieanlagen ist jedoch mit einem hörbaren 

Betriebsgeräusch verbunden, das bei sehr geringem Abstand zu einer 

erheblichen Belästigung führen kann. Bei richtiger Planung und mit 

ausreichendem Abstand zur Wohnbebauung gehen von 

Windenergieanlagen keine erheblichen Geräuschbelästigungen aus. Eine 

Auswahl an Studien zum Thema „Windenergie und Gesundheit″ hat die 

Universität Sydney zusammengestellt. Die kanadische Gesundheitsbehörde 

„Health Canada″ führte eine groß angelegte Studie Wind Turbine Noise and 

Health Study durch. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse ist online 

verfügbar. 

Fazit: In Bezug auf Windenergieanlagen sind keine grundlegenden Defizite 

an messtechnisch und umweltmedizinisch ausgerichteten 

Studienergebnissen zu den Themen Infraschall und tieffrequenter Schall 

erkennbar. Das schließt nicht aus, das einzelne Aspekte wie z. B. die 

Hinweise aus der neuseeländischen Nocebostudie detaillierter oder 

ergänzend untersucht werden könnten. Unabhängig von 

Windenergieanlagen wird von Expertinnen und Experten bei den Themen 

Infraschall und tieffrequente Geräusche allgemein noch Forschungsbedarf 

gesehen. Hierbei sollten sowohl technische als auch natürliche Quellen von 

Infraschall Beachtung finden. Außerdem sollte das Zusammenwirken von 

tieffrequenten und hörbaren Geräuschen berücksichtigt und aus 

umweltmedizinischer und umweltpsychologischer Perspektive gemeinsam 

http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/223895/
http://canwea.ca/pdf/WindHealthReviews.pdf
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/noise-bruit/turbine-eoliennes/index-eng.php
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/noise-bruit/turbine-eoliennes/index-eng.php
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/noise-bruit/turbine-eoliennes/summary-resume-eng.php
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/236138/
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betrachtet werden“ 

 

 

46.) Bezüglich des umwelttoxilogischen Kolloqiums wird ausgeführt, dass 

dieses vom Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg in 2012 

durchgeführt wurde. Referent war dort Prof. Krahe von der Bergischen 

Universität Wuppertal. Prof. Krahe hat auch die „Machbarkeitsstudie“ für das 

Umweltbundesamt (siehe Ausführungen unter Nr. 42) mit erstellt. In diesem 

Kolloquium im Oktober 2012 ging es um Infraschall im Allgemeinen und 

nicht um Infraschall und WEA. 

 

47.) Zu Ärzte für Immissionsschutz wird auf die Ausführungen unter Nr. 42 

verwiesen. 
Die Schallausbreitungsrechnung erfolgte gemäß DIN ISO 9613-2 
„Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien“ (siehe Abschnitt 5 
des Gutachtens).  Gemäß dieser Norm werden Bedingungen, die bei gut 
entwickelter, leichter Bodeninversion, wie sie üblicherweise nachts 
auftreten, zu Grunde gelegt. 
Allgemein kann gesagt werden, dass WEA keine Geräusche im 
Infraschallbereich (vergl. DIN 45680) hervorrufen, die hinsichtlich 
möglicher schädlicher Umwelteinwirkungen gesondert zu prüfen wären. 
Die von modernen WEA hervorgerufenen Schallpegel im 
Infraschallbereich liegen unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des 
Menschen. Auch neuere Empfehlungen zur Beurteilung von 
Infraschalleinwirkungen der Größenordnung, wie sie in der Nachbarschaft 
von WEA bislang nachgewiesen wurden, gehen davon aus, dass sie 
ursächlich nicht zu Störungen, erheblichen Belästigungen oder 
Geräuschbeeinträchtigungen führen.  Mittlerweile wurde auch der 
messtechnische Nachweis geführt, dass der von WEA mit einer Leistung 
von 1.800 kW bis 3.200 kW bewirkte Infraschallpegel auch im Nahbereich 
der WEA (Abstände bis zu 300 m) deutlich unterhalb der menschlichen 
Hör- bzw. Wahrnehmungsschwelle liegt. Weiterhin konnte festgestellt 
werden, dass sich bereits ab einer Entfernung von 700 m der 
Infraschallpegel durch das Einschalten der WEA nicht wesentlich erhöht.  

47.) 
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Für eine negative Auswirkung von Infraschall unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle konnten bislang jedoch keine wissenschaftlich 
gesicherten Erkenntnisse gefunden werden, auch wenn zahlreiche 
Forschungsbeiträge entsprechende Hypothesen postulieren. 
Schallreflexionen 
In der Straße „Sandknäppen“ wurden im IEL-Gutachten Nr. 3496-14-L2 
vom 17.12.2014 insgesamt drei Immissionsorte berücksichtigt. Die 
geplanten Windenergieanlagen des Standortes Kalkriese 1 und Wittefeld 
wirken dabei auf unterschiedliche Gebäudefronten ein. Die Lage der 
Wohnhäuser in Verbindung mit den Nebengebäuden und die Lage der 
Windenergieanlagen führen zu keiner Schalleinfallsrichtung, die zu einer 
Schallpegelerhöhung durch Reflexionen führt. Ähnliches gilt für die 
Wohnhäuser an den anderen genannten Straßen. 
„2 dB(A) – Zuschlag“ 
Die Schallimmissionsprognose wurde in Abstimmung und gemäß den 
Vorgaben des Landkreises Osnabrück durchgeführt. Dies wurde auch im 
IEL-Gutachten Nr. 3496-14-L2 vom 17.12.2014 auf der Seite 10 
ausgeführt. 
Uthof 2 und 3, „Industrieanlage“ 
Bei den Wohnhäusern Uthof 2 und 3 sind keine Gebäudeanordnungen 
(typisch: u- oder l-förmig angeordnete Gebäude) vorhanden, die zu einer 
Schallpegelerhöhung durch Reflexionen führen. 

Bei der „Industrieanlage Vördener Weg 2“ handelt es sich um einen 

landwirtschaftlichen Betrieb. Hierbei handelt es sich um Geräusche nicht-

genehmigungsbedürftiger landwirtschaftlicher Anlagen die nicht der TA-

Lärm unterliegen und somit nicht als Vorbelastung in der Prognose zu 

berücksichtigen sind. 

„Malgartener Damm“ 
Aus dem IEL-Gutachten Nr. 3496-14-L2 vom 17.12.2014 , Tabelle 8, Seite 
16 geht hervor, dass an den Wohnhäusern die Schallimmissionspegel aller 
WEA bei ≤ 34 dB(A) und damit um mindestens 6 dB unterhalb des 
zulässigen Immissionsrichtwertes von 40 dB(A) für die Nachtzeit liegen. 
Windgeschwindigkeit 
Die in Verbindung mit den Schallemissionswerten angegebene 
Windgeschwindigkeit bezieht sich auf die Referenzhöhe von 10 m und 

48.) 
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nicht auf die Nabenhöhe. 

 

48.) Im IEL-Gutachten Nr. 3496-14-L2 vom 17.12.2014 wird nicht das 
Ferienhausgebiet als Gemengelage eingestuft. Das Ferienhausgebiet 
grenzt an den Außenbereich. Bzgl. der Schutzbedürftigkeit wird dieser 
Außenbereich einem Dorfgebiet gleichgesetzt. Durch dieses 
Aneinandergrenzen entsteht die typische Gemengelage. 

 

49.) Zur optisch bedrängenden Wirkung wird auf die Ausführungen unter Nr. 

2 und 25 verwiesen. 
Zu Abständen zwischen Windparks siehe Ausführungen unter Nr. 15. 
Inwieweit der B-Plan Nr. 157 dem LROP entgegen steht, kann nicht 
nachvollzogen werden. Der B-Plan Nr. 157 wird aus der 30. Änderung des 
Flächennutzungsplans entwickelt. Die 30. Änderung des 
Flächennutzungsplans erfolgte im Rahmen der Anpassungspflicht auf der 
Grundlage des Regionalen Raumordnungsprogramms des Landkreises 
Osnabrück. 
Die Standortfindung erfolgte auf Ebene der Regionalplanung. 
Das NLT-Papier ist kein Gesetz oder Erlass. 

 

 

 

50.) Die Bedenken betreffen die Regionalplanung und nicht die verbindliche 

Bauleitplanung. Im Übrigen wird auf die Ausführungen unter Nr. 49 

verwiesen. 

 

 

 

 

 

 

49.) 

50.) 
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51.) Die Standortfindung erfolgte auf Ebene der Regionalplanung. 

Eine besondere Funktion für die Landschaftsbezogene Erholung kann für 
den Geltungsbereich nicht abgeleitet werden; der Bereich ist nicht als 
Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen. 
Eine Verunstaltung des Landschaftsbildes durch Windkraftanlagen ist in 
Ausnahmefällen nur dann anzunehmen, wenn die Anlage in einer wegen 
ihrer Schönheit und Funktion besonders schutzwürdigen Umgebung 
errichtet werden soll oder wenn ihre Errichtung an dem vorgesehenen 
Standort einen besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild darstellt 
(siehe BVerwG, Urteil vom 18.03.2003). 
Die Anlage neuer Wege, die für die innere Erschließung des Windparks 
erforderlich sind, erfolgt ausschließlich auf privaten Grundstücksflächen. Sie 
werden dementsprechend als private Verkehrsfläche mit der besonderen 
Zweckbestimmung „Wirtschaftsweg Windpark und landwirtschaftlicher Weg“ 
festgesetzt. Es handelt sich hierbei ausschließlich um private Wegeflächen, 
die nicht dem öffentlichen Verkehr gewidmet werden. Die Im Plangebiet 
vorhandenen öffentlichen Wege stehen auch weiterhin dem öffentlichen 
Verkehr zur Verfügung. 
Das die neu anzulegenden Wirtschaftswege ausschließlich dem 
landwirtschaftlichen Verkehr und für Wartungsarbeiten zur Verfügung 
stehen, heißt nicht gleichzeitig, dass sie für Radfahrer und Spaziergänger 
gesperrt werden. 

 

52.) Die Schattenwurfberechnungen IEL-Bericht Nr.: 3496-14-S1 vom 16. 
Oktober 2014 und IEL-Bericht Nr.: 3496-14-S2 vom 18. Dezember 2014 
befassen sich sehr konkret mit den Situationen vor Ort und erfassen alle 
maßgeblichen Immissionsorte, die Windenergieanlagen und deren 
Abmessungen sowie alle geografischen Koordinaten und Geländehöhen. 
Alle Zeitangaben sind minutengenau auf den Längen- und Breitengrad vor 
Ort berechnet. 
Eine weitere Konkretisierung findet in der Regel nicht statt, denn sie 
erfordert Kenntnisse über Gebäude, Raumzuschnitte, Fenster und die 
zeitliche und räumliche Nutzung durch Personen. Eine derartige 
Betrachtung erfordert die Kooperation mit den Betroffenen. In aller Regel 
werden die Schattenwurfzeiten bei dieser Betrachtungsweise aber deutlich 
geringer ausfallen, als bei den von uns im „Gewächshaus-Modus“ 

51.) 
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betrachteten Immissionspunkten. 
Die mit den Immissionspunkten IP 59 bis IP 61 berücksichtigte Schule 
weist lediglich eine falsche Bezeichnung auf. Alle Koordinaten entsprechen 
der Lage im verwendeten System. 
Die Anwendung von Schattenabschaltungen ist ein übliches und 
überprüfbares Verfahren zur Immissionsminderung. Damit wird erreicht, 
dass es zu keinen erheblichen oder unzumutbaren Beeinträchtigungen 
(d. h. zu keinen Überschreitungen der Orientierungswerte) kommen kann. 
Das zur Anwendung geplante Modul hat sich in der Praxis seit vielen 
Jahren bewährt. Es lässt unterschiedliche Verfahren zu und erfordert im 
Fall der Aufsummierung realer Schattenwurfzeiten keine kalendarischen 
Vorgaben (sondern alle Koordinaten) und liefert dann sog. 
Abschaltprotokolle. 
Festlegungen der Art und des Umfangs von Maßnahmen sowie deren 
Überwachung obliegen der Genehmigungsbehörde. Hierzu haben wir 
Empfehlungen gegeben. 

Zur Erholungsnutzung (Straßen,Wege) sowie gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen wird auf die Ausführungen unter Nr. 51 und 42-46 

verwiesen. 

 

53.) Wertverlust: Die Planung beachtet die städtebaulichen Kriterien des 

Außenbereichs und Schutzansprüche der benachbarten Nutzungen 

entsprechend den vorgegebenen rechtlichen Bestimmungen. Hierdurch wird 

sichergestellt, dass keine Wertverluste auftreten, die nicht im Rahmen der 

Sozialbindung des Eigentums zumutbar sind. Es besteht kein Anspruch 

darauf, dass in der Umgebung eines Grundstücks keine bauliche Nutzung 

stattfindet, sofern die Schutzansprüche des Grundstücks eingehalten 

werden. Gerade beim Wohnen im planungsrechtlichen Außenbereich muss 

damit gerechnet werden, dass Nutzungen, die der Gesetzgeber als 

priveligierte Vorhaben nur für den Außenbereich vorgesehen hat, wie z.B. 

Biogasanlagen, landwirtschaftliche Nutzung, WEA etc., dort auch 

angesiedelt werden. 

53.) 

54.) 

55.) 
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Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 

Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 

Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu Schutzabständen 

und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als gesetzlich unerheblich 

eingestuft werden kann. Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich 

festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 

beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 

Wertqualität der Umgebung nicht. 

Das Urteil des BFH vom 22.06.2006 führt aus, dass die Errichtung von WEA 

ein Wertbildungsfaktor sein kann, dabei kommt es jedoch auf den Einzelfall 

an. 

Das Landesamt für Geoinformation und Landvermessung Niedersachsen 

(LGLN), Regionaldirektion Aurich, kommt in seinem aktuellen 

Grundstücksmarktbericht für die Landkreise Aurich, Leer, Friesland und 

Wittmund sowie kreisfreie Städte Wihelmshaven und Emden zu dem 

Ergebnis, dass Windkraftanlagen keine negativen Auswirkungen auf die 

Kaufpreise benachbarter Häuser in Ostfriesland haben. Dieses Ergebnis 

sei unabhängig von der Entfernung der WEA zu den Häusern (siehe NWZ 

vom 13.02.2015). 

 

54.) Bezüglich der thematisierten Resolution des Stadtrates (03.07.2012) 

sei ausgeführt, dass sich die „Wertschöpfung auf kommunaler Ebene“ auf 

direkte finanzielle Beteiligungsmöglichkeiten am Windpark, wie z.B. durch 

eine Bürgerbeteiligung, bezieht. Eine entsprechende Bürgerbeteiligung 

sieht die Windpark Ahrensfeld GmbH & Co.KG vor. Diese ist jedoch nicht 

Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. 

Entschädigungszahlungen werden nicht im B-Plan festgesetzt. 

 

55.) .) Bedarfsgerechte Befeuerung ist im September 2015 als eine von 

mehreren Optionen in die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur 
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Kennzeichung von Luftfahrthindernissen aufgenommen worden. Die Stadt 

Bramsche wird im Zuge des Genehmigungsverfahrens nach BImSchG beim 

LK Osnabrück darauf hinwirken, dass diese Befeuerung in der 

Genehmigung festgesetzt wird. In wieweit der Einbau einer 

bedarfsgerechten Befeuerung als Auflage in die Genehmigung nach 

BImSchG aufgenommen wird, bleibt dem Landkreis als 

Genehmigungsbehörde überlassen. Die Stadt wird versuchen, den Einbau 

in einem städtebaulichen Vertrag mit der Windenergie Wittefeld GmbH & 

Co. KG sicherzustellen. 

 

56.) Im B-Planverfahren gibt es keine UVS. Der Umweltbericht ist die 

Umweltprüfung auf Ebene der Bauleitplanung. Durch die bedarfsgerechte 

Befeuerung kommt die Nachtkennzeichung nur noch bedarfsgerecht zum 

Tragen. Ob der Einbau einer bedarfsgerechten Befeuerung zum Tragen 

kommt ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. Auf die 

Ausführungen zu Nr. 55 wird verwiesen. Eine Beeinträchtigung für Tiere ist 

nicht gegeben, auch nicht bei Berücksichtigung der bislang vorgesehenen 

Kennzeichung (Feuer W rot): Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

57.) LTE Breitbandempfang:  

Beim LTE-Breibandempfang gibt es eine Funkzelle (auf einem Gebäude 

o.ä. fest installiert), welche Verbindung auf das Endgerät (Handy, Laptop 

etc.) hat. Da dieser Breitbandempfang somit nicht aus einem Funkstrahl 

besteht, sondern breit gestreut wird, kann eine Beeinträchtigung durch WEA 

nicht prognostiziert werden. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

 

 

 

56.) 

57.) 
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58.) Mit der Fortschreibung des Regionalen Raumordnungsprogramms für 

den Teilbereich Energie hat der Landkreis Osnabrück das Plangebiet als 

Vorrangstandort für Windenergiegewinnung ausgewiesen und damit bereits 

die rechtlichen Voraussetzuungen für die Errichtung von WEA 

geschaffen.Mit der 30. Änderung des Flächennutzungsplans ist die Stadt 

ihrer Verpflichtung nachgekommen, ihren FNP an die Ziele der 

Raumordnung anzupassen.  

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans werden im Rahmen einer 

Feinsteuerung durch Festlegung der Anlagenstandorte, der Anlagenhöhe 

sowie der Flächen bzw. Maßnahmen für Ausgleich örtliche Belange mit in 

die Planung eingebracht. Die für die Abwägung vorliegenden Gutachten und 

Fachbeiträge berücksichtigen die gesetzlich vorgegebenen Grundlagen. 

Durch den vorliegenden Umweltbericht und die vorliegenden Gutachten wird 

die Stadt den gesetzlichen Anforderungen und die vor diesem Hintergrund 

durchgeführte Abwägung gerecht. Insofern führt eine Beteiligung der Stadt 

als Kommanditist nicht zu einer unzulässigen Vorabbindung und damit zu 

einer sachwidrigen Verkürzung der nach § 2 (3) und § 1 (7) BauGB 

gebotenen Abwägung. 

Der Durchführungsvertrag zwischen der Stadt und der Windenergie 

Wittefeld GmbH & Co. KG regelt im wesentlichen die Übernahme sämtlicher 

58.) 
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Kosten des Bauleitplanverfahrens (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne 

und alle erforderlichen Gutachten), Umsetzung der 

Kompensationsmaßnahmen, Rückbau der WEA nach Aufgabe des Betriebs 

durch den Vorhabenträger sowie die Übertragung aller eingegangenen 

Verpflichtungen an einen möglichen Restnachfolger. Aus dem 

Durchführungsvertrag entsteht der Stadt keine Verpflichtung, die 

Bauleitpläne mit einem Satzungsbeschluss abzuschließen. Der rat der Stadt 

Bramsche ist in seiner Entscheidung durch diesen Vertrag nicht gebunden. 

Im Übrigen ist die Stadt Bramsche weder Antragsteller des 

Genehmigungsantrages nach BImSchG noch Genehmigungsbehörde. 

 

59.) Die Bedenken betreffen die Regionalplanung und nicht die verbindliche 

Bauleitplanung 

 

60.) Der Kampfmittelbeseitigungsdienst wies im Rahmen des 

Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (1) BauGB darauf hin, dass nicht 

ausgeschlossen werden kann, dass sich innerhalb des Geltungsbereiches 

Kampfmittel befinden. Die Stadt Bramsche hat diesbezüglich eine 

kostenpflichtige Luftbildauswertung in Auftrag gegeben. Mit Datum vom 

22.04.2015 teilte das LGLN der Stadt Bramsche mit, dass die Auswertung 

der Aufnahmen Bodenverfärbungen im Planungsbereich gezeigt haben. 

Daher sei davon auszugehen, dass noch Kampfmittel vorhanden sein 

können. Deshalb werden Gefahrenforschungsmaßnahmen im Bereich des 

Standortes der Anlage Nr. 06 empfohlen. Das Ergebnis der 

Luftbildauswertung wurde an die Windparkbetreiber weiter geleitet, damit 

entsprechende Sondierungsmaßnahmen vor Baubeginn eingeleitet werden 

können. 

 

61.) Eine unzumutbare Beeinträchtigung der Anwohner durch Schall und 

Schattenwurf kann auf Grundlage der vorliegenden Gutachten nicht 
prognostiziert werden. 

59.) 

60.) 

61.) 
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Zu Ärzte für Immissionsschutz und PTB wird auf die Ausführungen unter Nr. 
42-46 verwiesen. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

62.) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es sei jedoch ausgeführt , 

dass in Kap. 4.2 des LROP folgendes formuliert wird: „Die Nutzung 

einheimischer Energieträger und erneuerbarer Energien soll unterstützt 

werden. Die Träger der Regionalplanung sollen darauf hinwirken, dass unter 

Berücksichtigung der regionalen Gegebenheiten der Anteil einheimischer 

Energieträger und erneuerbarer Energien insbesondere der Windenergie, 

[…] raumverträglich ausgebaut wird.“ Landwirtschaftlich nutzbare Fläche 

wird durch die notwendigen Ausgleichsflächen weitestgehend nicht 

vermindert, da der Großteil dieser Flächen der Landwirtschaft, wenn auch 

als extensive Nutzungsform, auch weiterhin zur Verfügung stehen. Durch 

die extensive Nutzung werden darüber hinaus insbesondere auch durch 

geringere Nährstoffeinträge in den Boden positive Effekte auf die Umwelt 

erzielt. 

 

63.) Die Gefahr von Blitzschlag ist auch bei Bäumen, 

Hochspannungsleitungen etc. gegeben. Das WEA dort eine besonders 

hohe Anfälligkeit haben, kann nicht prognostiziert werden. Den Bedenken 

wird nicht gefolgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

62.) 

63.) 
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64.) Die privaten Erschließungswege werden für Fahrradfahrer und 

Spaziergänger nicht gesperrt. Diese Wege dienen jedoch dazu, die WEA 

z.B. zu Wartungszwecken zu erreichen. Eine Sperrung dieser Zufahrten zu 

den WEA in den Wintermonaten kann ggf. zum Tragen kommen. Da diese 

Wege aber auch nur zu einer WEA und wieder zurück führen (d.h. kein 

Rundweg) ist dieses für die Erholungsnutzung auch nicht relevant. Eine 

Nutzung des Geltungsbereiches nach Errichtung der WEA durch 

Fahrradfahrer etc. ist weiterhin möglich. Die Erfahrungen aus vorhandenen 

Windparks belegen, dass WEA für Erholungssuchende nicht zwangsläufig 

abschreckend wirken. So wurde z.B. im WP Ottendorf (ca. 20 WEA, 

Landkreis Rotenburg/ Wümme) durch einen Bürgerverein Bänke innerhalb 

der Windparkfläche aufgestellt, um Spaziergängern und Radfahrern auch im 

Zusammenhang mit dem windparkbedingten Wegebau die Möglichkeit zu 

geben, die Landschaft auch mit Windenergienutzung für wohnungsnahe 

Erholung zu nutzen. Dieses wird von den Erholungssuchenden 

angenommen Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

65.) Die geplanten WEA halten einen Mindestabstand von 500 m zu 

Wohnnutzung im Außenbereich und einen Mindestabstand von 1.000 m zu 

Siedlungsflächen ein. Eine Errichtung von WEA „mitten im Dorf“ ist deshalb 

ausgeschlossen. Die vorliegende Bauleitplanung beachtet die 

städtebaulichen Kriterien des Außenbereichs und Schutzansprüche der 

benachbarten Nutzungen entsprechend den vom Gesetzgeber 

vorgegebenen rechtlichen Bestimmungen. Unzumutbare 

Beeinträchtigungen der Gesundheit können somit ausgeschlossen werden. 

Die Teilfortschreibung „Energie“ des Regionalen Raum-

ordnungsprogramms Osnabrück ist als Satzung in Kraft. Die Ziele sind 

damit zu berücksichtigen. Nach § 1 Abs. 4 BauGB ist die Stadt Bramsche 

verpflichtet, die Bauleitpläne an die Ziele der Raumordnung anzupassen. 

Dies erfolgt im Zuge der 30. FNP-Änderung. 

 

64.) 

65.) 

66.) 
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66.) Die Standortfindung erfolgte auf Ebene der Regionalplanung. Im 

Rahmen der Teilfortschreibung des RROP des LK Osnabrück wurden die 
Nachbarlandkreise beteiligt. 
Im Rahmen der Beteiligungsverfahren zum B-Plan Nr. 157 haben 
selbstverständlich auch Bürger der Nachbarkommunen die Möglichkeit ihre 
Stellungnahmen abzugeben. Die Unterlagen waren im Rathaus der Stadt 
Bramsche und zusätzlich auf der homepage der Stadt Bramsche einsehbar. 
Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum B-Plan Nr. 157 wurden auch 
die Nachbarkommunen beteiligt. 
Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

67.) Die Standortfindung erfolgte auf Ebene der Regionalplanung durch den 

Landkreis Osnabrück. Die Bedenken betreffen die Inhalte der 

Regionalplanung und nicht der verbindlichen Bauleitplanung. Der Naturpark 

Terra Vita unterliegt keinem Schutzzweck nach Naturschutzrecht. 

 

68.) Wirtschaftlichkeit: In der Untersuchung der DEUTSCHE WIND GUARD 

(April 2012) „Wirtschaftlichkeit von Standorten für die Windenergienutzung – 

Untersuchung der wesentlichen Einflussparameter“ im Auftrag des 

Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) 

wird ausgeführt, dass im Binnenland, wo sehr windstarke Standorte kaum 

auftreten, über große Nabenhöhen und Rotordurchmesser die Nutzbarkeit 

der Standorte so verbessert werden kann, dass Windenergieprojekte dort 

umsetzbar sind. Die große Auswirkung dieser technischen Parameter 

sollten durch Gemeinden bei ihrer Planung stets beachtet werden.  

Die Ausweisung von Vorrangflächen im RROP bedeutet gleichzeitig, dass 

raumbedeutsame Windenergienutzung außerhalb dieser Vorrangflächen 

ausgeschlossen ist (Ausschlusswirkung). D.h. die gem. § 35 BauGB 

privilegierte Windenergienutzung wird auf bestimmte Teile des Landkreises 

Osnabrück und hier auf bestimmte Teile der Stadt Bramsche beschränkt. 

Auf Grund dieser Einschränkung eines ansonsten privilegierten 

Außenbereichsvorhabens sind die ausgewiesenen Flächen 

67.) 
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(Vorrangstandorte) entsprechend auszunutzen. Die Stadt Bramsche möchte 

die zum jetzigen Zeitpunkt modernsten und insbesondere für die 

Binnenlandstandorte entwickelten WEA innerhalb der Vorrangflächen 

ermöglichen. Es ist allgemein bekannt, dass höhere Türme speziell für 

Binnenlandstandorte einen wesentlichen Einfluss an dem Energieertrag 

haben und somit maßgeblich zur Wirtschaftlichkeit der WEA und somit zur 

Energiewende beitragen. Bei der Festlegung der Vergütungssätze des EEG 

2014 an Binnenlandstandorten hat der Gesetzgeber den Stand der Technik 

und die Entwicklung der hohen und großen Binnenland-WEA berücksichtigt. 

An Binnenlandstandorten, können bei der Vergütungsstruktur des EEG 

2014 nur die hohen und großen Anlagentypen wirtschaftlich errichtet 

werden 

Die Entwicklung der WEA wird sicher in den nächsten Jahren noch weiter 

gehen. Die Stadt Bramsche möchte deshalb die z.Zt. modernsten und 

wirtschaftlichsten WEA ermöglichen und setzt die max. Gesamthöhe der 

WEA so fest, dass diese dort realisiert werden können. 

Für den geplanten Anlagentyp ist eine max. GH von 210 m, wie in der 

frühzeitigen Beteiligung noch festgelegt nicht mehr notwendig. Die Stadt 

setzt deshalb eine max. GH von 200 m fest, die für den geplanten WEA-Typ 

ausreichend ist.  

Im Rahmen des nachfolgenden BImSchG-Genehmigungsverfahren wird ein 

Standsicherheitsgutachten vorgelegt, welches die Standsicherheit der WEA 

belegen muss. Ansonsten wird keine Baugenehmigung erteilt. 

Die Kennzeichung für 150 m hohe WEA ist analog zur Kennzeichung von 

200 m hohen WEA. 

 

69.) Eine UVS liegt den Unterlagen zum B-Plan nicht bei. Die 

Umweltprüfung auf Ebene der Bauleitplanung findet im Umweltbericht statt. 

Die fehlerhafte Höhenangabe im Artenschutz-Fachbeitrag wird redaktionell 

geändert. Dies hat aber keinen Einfluss auf die artenschutzrechtliche 

69.) 
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Einschätzung. 

Maßgeblich sind die Festsetzungen auf der Planzeichung. 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

70.) Von politischer Seite wurde die Notwendigkeit einer 

Wirtschaftlichkeitsberechnung nicht gesehen und im Verwaltungsausschuss 

mehrheitlich abgelehnt. Daraus läßt sich nicht die Schlussfolgerung ziehen, 

dass das Ergebnis einer Wirtschaftlichkeitsberechnung die Wirtschaftlichkeit 

kleinerer Anlagen bestätigen würde. 

 

71.) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es sind keine negativen 

Auswirkungen auf Jagdreviere in Windparks bekannt. Eine Berücksichtigung 

im Umweltbericht oder Artenschutz-Fachbeitrag ist nicht angezeigt. 

 

 

 

 

 

72.) Der Umfang der landwirtschaftlichen Flächen als Ausgleichsflächen ist 

nicht so umfangreich, dass mit einer Preissteigerung gerechnet werden 

muss, zumal ein Großteil der erforderlichen Fläche weiterhin 

landwirtschaftlich, jedoch extensiv, genutzt werden kann. Den Bedenken 

wird nicht gefolgt. 

 

73.) Die Sicherung des Rückbaus der Anlagen erfolgt über eine 

Rückbauverpflichtung im Durchführungsvertrag, der zwischen dem 

Vorhabenträger und der Stadt Bramsche geschlossen wurde. Die rechtlich 

vorgesehene Rückbauverpflichtung soll durch Vereinbarung eines 

70.) 

71.) 

72.) 

73.) 
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Ansparplanes mit einem deutschen Kreditinstitut oder durch eine 

selbstschuldnerische Bürgschaftserklärung eines deutschen Kreditinstitutes 

sichergestellt werden. Die Sicherheitsleistung muss den Rückbau der WEA 

einschließlich des den Boden versiegelnden Fundaments am Ende der 

voraussichtlichen Lebensdauer der WEA vollständig abdecken. Den 

Bedenken wird nicht gefolgt.  

 

 

 

 

74.) Im Rahmen der Standortfindung (Teilfortschreibung RROP) wurden die 

Belange Erlebnis- und Erholungsräume (siehe Fachbeitrag Landschaftsbild 

zur Teilfortschreibung Energie des RROP 2013) berücksichtigt. Die 

Vorranggebiete wurden unter Berücksichtigung des Belangs 

Erholungsnutzung ausgewiesen. Die Teilfortschreibung „Energie“ des 

Regionalen Raumordnungsprogramms Osnabrück ist als Satzung in Kraft. 

Die Ziele sind damit zu berücksichtigen. Nach § 1 Abs. 4 BauGB ist die 

Stadt Bramsche verpflichtet, die Bauleitpläne an die Ziele der Raumordnung 

anzupassen. Dies erfolgt im Zuge der 30. FNP-Änderung. 

 

75.) Brand: siehe hierzu Begründung Kap. 4.7. Im Rahmen des 

immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren ist die Einhaltung der 

Anforderungen an den Brandschutz in den Bauvorlagen nachzuweisen und 

durch die Bauaufsichtsbehörde zu prüfen. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

 

 

 

 

74.) 

75.) 
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76.) Die Erteilung von Baugenehmigungen unterliegt dem Landkreis 

Osnabrück und ist nicht Bestandteil der vorliegenden Bauleitplanung. 

 

 

 

 

77.) Die Bedenken betreffen den Inhalt der Regionalplanung und nicht den 

der verbindlichen Bauleitplanung. 

 

 

 

78.) Es wird auf die Ausführungen unter Nr.1-77 verwiesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

76.) 

77.) 

78.) 



Bebauungsplan Nr. 157 “Windpark Wittefeld“ Abwägung der Hinweise, Anregungen und Bedenken Stand: 20.12.2015 Seite 261 

  

 

 

 

 



Bebauungsplan Nr. 157 “Windpark Wittefeld“ Abwägung der Hinweise, Anregungen und Bedenken Stand: 20.12.2015 Seite 262 

  

 V. Lfd.Nr. 10  am: 24.09.2015 

 

 

 

 

Abwägung / Beschlussempfehlung: 

 

1.) Die Umweltverträglichkeitsprüfung im Rahmen des 

Bauleitplanverfahrens ist der Umweltbericht. Dieser hat zusammen 

mit Planzeichung und Begründung ausgelegen. Der LK Osnabrück 

ist in der Bauleitplanung eine im Rahmen des 

Beteiligungsverfahrens zu beteiligende Behörde und kein 

Entscheidungsträger. 

 

2.) Das Schattenwurfgutachten bezieht sich sehr wohl auf das konkrete 

Vorhabengebiet. Die Berechnung der Schattenwurfdauer wurde für 

den Betrieb von 13 WEA an den Standorten im Windpark Ahrensfeld 

und Wittefeld durchgeführt. Dabei wurde die Gesamtbelastung der 

täglichen und jährlichen Schattenwurfdauer an 119 

Immissionspunkten ermittelt. Danach wird an 88 Immissionspunkten 

der Orientierungswert von 30 Minuten pro Tag und an 116 

Immissionspunkten der Orientierungswert von 30 Stunden pro Jahr 

überschritten. Für diese Immissionspunkte werden Maßnahmen zur 

Begrenzung der täglichen Schattenwurfdauer und des 

Jahresmaximums als Auflagen im Genehmigungsbescheid  nach 

BImSchG durch den Landkreis Osnabrück erforderlich.Durch die 

erforderlichen Abschaltzeiten wird die Beeinträchtigung unter die 

Erheblichkeitsschwelle gesenkt. Unzumutbare Beeinträchtigungen 

der Anwohner durch Schattenschlag können deshalb 

ausgeschlossen werden. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

 

1.) 

2.) 
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3.) Die Erfassungen zu Brut- und Rastvögeln sowie den Fledermäusen 

wurden in den Jahren 2013 durchgeführt bzw. begonnen. Zu diesem 

Zeitpunkt war noch das NLT-Papier 2011 relevant, dass NLT-Papier 2014 

lag noch nicht vor. Die avifaunistischen Erfassungen in den geplanten 

Windparken Ahrensfeld, Wittefeld und Kalkriese wurden ausschließlich 

durch Dr. Klaus Handke (Ganderkesee), Frau Dipl.-Landschaftsökologin Pia 

Handke bzw. Frau Dipl.-Biologin Julia Lopau, die seit vielen Jahren 

ornithologische Erfassungen im Rahmen von Windkraftprojekten machen, 

durchgeführt. Dabei waren immer zwei Personen gleichzeitig per Pkw oder 

zu Fuß im Einsatz. Die Strecken wurden bei jedem Erfassungsdurchgang 

variiert, d.h. an jedem Termin begann die Erfassung an einer anderen 

Stelle. Zur Bestätigung von Revieren (z.B. Heidelerche, Gartenrotschwanz, 

Baumpieper) wurden regelmäßig Klangattrappen eingesetzt. 

Damit entsprechen die Kartierung eindeutig den bei Windkraftvorhaben in 

Niedersachsen üblichen Standards.  

Die avifaunistischen Erfassungen wurden im Vorfeld mit dem Landkreis 

Osnabrück abgestimmt. 

Es sollten in jedem Gebiet, im Rahmen der festgesetzten Exkursionszahl, 

so viele Brutpaare des festgelegten Artenspektrums bestätigt werden, wie 

es möglich ist. Dazu gibt es keine Zeitvorgaben. Zeitangaben 

(Bearbeitungszeit je ha und Durchgang) können allenfalls nur einen sehr 

groben Anhaltspunkt für den benötigten Aufwand geben. Wie jeder 

erfahrene Kartierer weiß, hängt  der tatsächliche Aufwand von zahlreichen 

Faktoren ab, wie z.B. Umfang des zu kartierenden Artenspektrums, Anzahl 

3.) 

4.) 

5.) 

6.) 
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der im Gebiet vorhandenen Arten und Paare, Erfahrung des Bearbeiters, 

Dichte und Qualität des Wegenetzes, Jahreszeit, Witterung, Tageszeit, 

Nutzung, Strukturreichtum, Intensität des Einsatzes von Klangattrappen 

etc.).  

Eine vogelarme, intensiv genutzte Fläche mit gut ausgebautem Wegenetz 

ist viel schneller zu kartieren ist, als eine sehr strukturreiche und von Vögeln 

dicht besiedelte Fläche mit schlechten oder nicht vorhandenen Wegen. 

Selbstverständlich sind Exkursionen in den frühen Morgenstunden und am 

späten Nachmittag in der Regel besonders effektiv, weil dann die meisten 

Vögel sehr aktiv sind. Aber auch hier gibt es Ausnahmen: So lassen sich bei 

Wind und Starkregen Vögel unabhängig von der Tageszeit schlecht 

kartieren. Dies gilt auch bei hohen Temperaturen. Dagegen kann es z.B. 

nach einem Regen auch Mittags zu hoher Gesangsaktivität kommen. In 

offenen Agrarflächen lassen sich Arten wie Schafstelze, Kiebitz und 

Feldlerche durchaus auch in den späten Vormittagsstunden und mittags 

kartieren. Eine Generalisierung von  Erfassungszeiten ist unseres Erachtens 

nicht möglich und hängt sehr stark von den Geländegegebenheiten ab. 

Die Erfassungen erfolgten nach den mit der zuständigen Fachbehörde 2013 

abgestimmten Standards. Der LK Osnabrück als zuständige Fachbehörde 

hat keine Bedenken bezüglich des Ergebnisses der vorgelegten 

Erfassungen (síehe IV lfd. Nr. 7, Punkt 7). Eine Erfassung des Hirschkäfers 

war nicht erforderlich.. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

4.) Die Fledermauserfassung bezieht sich auf die Potenzialfläche 30 des LK 

Osnabrück aus der Teilfortschreibung des RROP, wie es dem Deckblatt des 
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Gutachtens zu entnehmen ist. Den Bedenken wird nicht gefolgt.  

Der LK Osnabrück als zuständige Fachbehörde hat keine Bedenken 

bezüglich des Umfangs und der Ergebnisses der vorgelegten Erfassungen. 

Zu den Kartierungen wird auf die Ausführungen unter Nr. 3 verwiesen. 

Zur Stellungnahme des Umweltforums siehe V lfd. Nr. 44. 

 

5.)Dem Geltungsbereich des B-Plans Nr. 157 grenzt kein FFH-Gebiet an. 

Eine Auseinandersetzung mit dem Schutzzweck des FFH-Gebietes 

„Gehölze bei Epe“ ist deshalb nicht notwendig. 

 

6.)Die Ausbaupläne der BAB1 sind nicht relevant für den B-Plan Nr. 157. 

 

7.) Die in der Brut- und Rastvogelerfassung dargestellte Potenzialfläche 

entspricht dem Stand im RROP zu Beginn der Erfassungen. Art und 

Umfang der Erfassungen sowie die Schlussfolgerungen für die Planung 

wurden von der zuständigen Fachbehörde des LK Osnabrück nicht 

bemängelt (siehe hierzu IV lfd. Nr. 7, Punkt 7). Wie aus der 

Methodenbeschreibung der Brut- und Rastvogelerfassung: Potenzialfläche 

30 (Juni 2014) deutlich wird, wurden bei Wäldern und Siedlungen nur die 

Ränder kartiert und das Artenspektrum bei der Artenliste berücksichtigt. Die 

Abgrenzung des Untersuchungsgebietes wurde mit der Unteren 

Naturschutzbehörde des LK Osnabrück abgestimmt. Den Bedenken wird 

nicht gefolgt. 

 

8.) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es sind keine negativen 

Auswirkungen auf Jagdreviere in Windparks bekannt. Eine Berücksichtigung 

im Umweltbericht oder Artenschutz-Fachbeitrag ist nicht angezeigt. 

 

7.) 

8.) 

9.) 
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9.) Wirtschaftlichkeit: In der Untersuchung der DEUTSCHE WIND GUARD 

(April 2012) „Wirtschaftlichkeit von Standorten für die Windenergienutzung – 

Untersuchung der wesentlichen Einflussparameter“ im Auftrag des 

Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) 

wird ausgeführt, dass im Binnenland, wo sehr windstarke Standorte kaum 

auftreten, über große Nabenhöhen und Rotordurchmesser die Nutzbarkeit 

der Standorte so verbessert werden kann, dass Windenergieprojekte dort 

umsetzbar sind. Die große Auswirkung dieser technischen Parameter 

sollten durch Gemeinden bei ihrer Planung stets beachtet werden.  

Die Ausweisung von Vorrangflächen im RROP bedeutet gleichzeitig, dass 

raumbedeutsame Windenergienutzung außerhalb dieser Vorrangflächen 

ausgeschlossen ist (Ausschlusswirkung). D.h. die gem. § 35 BauGB 

privilegierte Windenergienutzung wird auf bestimmte Teile des Landkreises 

Osnabrück und hier auf bestimmte Teile der Stadt Bramsche beschränkt. 

Auf Grund dieser Einschränkung eines ansonsten privilegierten 

Außenbereichsvorhabens sind die ausgewiesenen Flächen 

(Vorrangstandorte) entsprechend auszunutzen. Die Stadt Bramsche möchte 

die zum jetzigen Zeitpunkt modernsten und insbesondere für die 

Binnenlandstandorte entwickelten WEA innerhalb der Vorrangflächen 

ermöglichen. Es ist allgemein bekannt, dass höhere Türme speziell für 

Binnenlandstandorte einen wesentlichen Einfluss an dem Energieertrag 

haben und somit maßgeblich zur Wirtschaftlichkeit der WEA und somit zur 

Energiewende beitragen. Bei der Festlegung der Vergütungssätze des EEG 

2014 an Binnenlandstandorten hat der Gesetzgeber den Stand der Technik 

und die Entwicklung der hohen und großen Binnenland-WEA berücksichtigt. 

An Binnenlandstandorten, können bei der Vergütungsstruktur des EEG 

2014 nur die hohen und großen Anlagentypen wirtschaftlich errichtet 

werden 

Die Entwicklung der WEA wird sicher in den nächsten Jahren noch weiter 

gehen. Die Stadt Bramsche möchte deshalb die z.Zt. modernsten und 

wirtschaftlichsten WEA ermöglichen und setzt die max. Gesamthöhe der 

10.) 
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WEA so fest, dass diese dort realisiert werden können. 

Für den geplanten Anlagentyp ist eine max. GH von 210 m, wie in der 

frühzeitigen Beteiligung noch festgelegt nicht mehr notwendig. Die Stadt 

setzt deshalb eine max. GH von 200 m fest, die für den geplanten WEA-Typ 

ausreichend ist.  

Im Rahmen des nachfolgenden BImSchG-Genehmigungsverfahren wird ein 

Standsicherheitsgutachten vorgelegt, welches die Standsicherheit der WEA 

belegen muss. Ansonsten wird keine Baugenehmigung erteilt. 

Die Kennzeichung für 150 m hohe WEA ist analog zur Kennzeichung von 

200 m hohen WEA. 

 

 

 

 

10.) Die Gefahr von Blitzschlag ist auch bei Bäumen, 

Hochspannungsleitungen etc. gegeben. Das WEA dort eine besonders 

hohe Anfälligkeit haben, kann nicht prognostiziert werden. Den Bedenken 

wird nicht gefolgt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.) 

12.) 
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11.) Die privaten Erschließungswege werden für Fahrradfahrer und 

Spaziergänger nicht gesperrt. Diese Wege dienen jedoch dazu, die WEA 

z.B. zu Wartungszwecken zu erreichen. Eine Sperrung dieser Zufahrten zu 

den WEA in den Wintermonaten kann ggf. zum Tragen kommen. Da diese 

Wege aber auch nur zu einer WEA und wieder zurück führen (d.h. kein 

Rundweg) ist dieses für die Erholungsnutzung auch nicht relevant. Eine 

Nutzung des Geltungsbereiches nach Errichtung der WEA durch 

Fahrradfahrer etc. ist weiterhin möglich. Die Erfahrungen aus vorhandenen 

Windparks belegen, dass WEA für Erholungssuchende nicht zwangsläufig 

abschreckend wirken. So wurde z.B. im WP Ottendorf (ca. 20 WEA, 

Landkreis Rotenburg/ Wümme) durch einen Bürgerverein Bänke innerhalb 

der Windparkfläche aufgestellt, um Spaziergängern und Radfahrern auch im 

Zusammenhang mit dem windparkbedingten Wegebau die Möglichkeit zu 

geben, die Landschaft auch mit Windenergienutzung für wohnungsnahe 

Erholung zu nutzen. Dieses wird von den Erholungssuchenden 

angenommen Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

12.) Mit der Fortschreibung des Regionalen Raumordnungsprogramms für 

den Teilbereich Energie hat der Landkreis Osnabrück das Plangebiet als 

Vorrangstandort für Windenergiegewinnung ausgewiesen und damit bereits 

die rechtlichen Voraussetzuungen für die Errichtung von WEA 

geschaffen.Mit der 30. Änderung des Flächennutzungsplans ist die Stadt 

ihrer Verpflichtung nachgekommen, ihren FNP an die Ziele der 

Raumordnung anzupassen.  

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans werden im Rahmen einer 

Feinsteuerung durch Festlegung der Anlagenstandorte, der Anlagenhöhe 

sowie der Flächen bzw. Maßnahmen für Ausgleich örtliche Belange mit in 

die Planung eingebracht. Die für die Abwägung vorliegenden Gutachten und 

Fachbeiträge berücksichtigen die gesetzlich vorgegebenen Grundlagen. 

Durch den vorliegenden Umweltbericht und die vorliegenden Gutachten wird 

die Stadt den gesetzlichen Anforderungen und die vor diesem Hintergrund 

13.) 

.) 
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durchgeführte Abwägung gerecht. Insofern führt eine Beteiligung der Stadt 

als Kommanditist nicht zu einer unzulässigen Vorabbindung und damit zu 

einer sachwidrigen Verkürzung der nach § 2 (3) und § 1 (7) BauGB 

gebotenen Abwägung. 

Der Durchführungsvertrag zwischen der Stadt und der Windenergie 

Wittefeld GmbH & Co. KG regelt im wesentlichen die Übernahme sämtlicher 

Kosten des Bauleitplanverfahrens (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne 

und alle erforderlichen Gutachten), Umsetzung der 

Kompensationsmaßnahmen, Rückbau der WEA nach Aufgabe des Betriebs 

durch den Vorhabenträger sowie die Übertragung aller eingegangenen 

Verpflichtungen an einen möglichen Restnachfolger. Aus dem 

Durchführungsvertrag entsteht der Stadt keine Verpflichtung, die 

Bauleitpläne mit einem Satzungsbeschluss abzuschließen. Der rat der Stadt 

Bramsche ist in seiner Entscheidung durch diesen Vertrag nicht gebunden. 

Im Übrigen ist die Stadt Bramsche weder Antragsteller des 

Genehmigungsantrages nach BImSchG noch Genehmigungsbehörde. 

 

13.) In der Begründung wird das Thema Infraschall ausführlich behandelt. 

Die zitierte Machbarkeitsstudie wurde vom Umweltbundesamt in Auftrag 

gegeben. Die Machbarkeitsstudie kommt aber nicht zu dem Ergebnis, dass 

von WEA unzumutbare Belastungen durch Infraschall ausgehen, vielmehr 

wurde ein Studiendesign für eine Lärmwirkungsstudie über 

Infraschallimmissionen entwickelt. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen 

wurden Vorschläge für die Weiterentwicklung des Regelwerkes zum 

Immissionsschutz unterbreitet. In der Studie selber werden Auswirkungen 

des Infraschalls nicht ermittelt. Zitat aus der Zusammenfassung der 

„Machbarkeitsstudie“: Für eine negative Auswirkung von Infraschall 

unterhalb der Wahrnehmungsschwelle konnten bislang keine 

wissenschaftlich gesicherten Erkenntnisse gefunden werden, auch wenn 

zahlreiche Forschungsbeiträge entsprechende Hypothesen postulieren.“ 

Zur Studie des PTB Braunschweig: Hierbei handelt es sich um ein 
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Forschungsprojekt. Die dort durchgeführten Untersuchungen haben mit 

WEA speziell nichts zu tun. Der Versuchsaufbau war dabei aber nicht einer 

realen Situation angepasst, sondern die tieffrequentierten Töne wurden den 

Probanden direkt in den Gehörgang gegeben. In einer Folgestudie planen 

die Forscher gezielt Menschen zu untersuchen, die sich von Infraschall 

belästigt fühlen. Dabei geht es auch um die Frage, inwieweit psychologische 

Faktoren Einfluss auf das Hörerleben von Infraschall haben - etwa wenn ein 

Windrad als Schallquelle sichtbar ist und unter Umständen als Bedrohung 

empfunden wird (http://www.deutschlandfunk.de/infraschall-der-mensch-

hoert-tiefer-als-gedacht.676.de.html?dram:article_id=326569). 

Das PTB hat zu der Aussagekraft der Ergebnisse ihres Projektes für 

Windkraftanlagen auf ihrer homepage 

(www.ptb.de/cms/ptb/Fachabteilungen/abt1/nachrichten-aus-der 

abteilung.de) Folgendes ausgeführt: „Alle Messungen wurden in 

Laborsituationen mit synthetischen Infraschallsignalen und gesunden 

Testpersonen durchgeführt. Es wurde kein Schallsignal verwendet, das von 

einer Windkraftanlage stammte oder solchen Schall simulierte. Die 

Schallsignale wurden direkt in den Gehörgang geleitet, es gab keine 

mechanische Kopplung oder Einleitung über andere Körperteile als das 

Ohr.“ 

Weiter führt die PTB dazu aus: „Da die aktustische Simulation in unseren 
Experimenten nicht von den tatsächlich messbaren Schallfeldern von 
Windkraftanlagen abgeleitet wurde, können die Ergebnisse nicht auf eine 
konkrete Situation vor Ort übertragen werden. Dazu müssten die 
Experimente unter Nutzung realistischer und wesentlich komplexerer 
Schallfelder wiederholt werden.“ 
Die Ärztekammer Niedersachsen hat kein Arbeitspapier "Gesundheitsrisiken 
und Energiewende" herausgegeben. Vielmehr handelt es sich hier um ein 
Positionspapier der "Ärzte für Immissionsschutz" (Aefis), welches diese mit 
Datum vom 24.09.2014 an die Ärztekammer Niedersachsen (Präsidentin Dr. 
med. Martina Wenker, Mitglieder des Arbeitskreises Gesundheit u. Umwelt, 
Mitglieder des Vorstandes, Mitglieder der Geschäftsführung u. Abgeordnete) 
gerichtet haben. Da aus Sicht der Verfasser bisher keine profunden 

14.) 

15.) 

http://www.ptb.de/cms/ptb/Fachabteilungen/abt1/nachrichten-aus-der%20abteilung.de
http://www.ptb.de/cms/ptb/Fachabteilungen/abt1/nachrichten-aus-der%20abteilung.de
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Kenntnisse immissionsbedingter Gesundheitsschäden vorliegen, setzen 
sich die Verfasser für weitere Forschung auf diesem Gebiet vor dem 
weiteren Ausbau der Windenergie ein. Wissenschaftlich belegte Ergebnisse 
werden mit dem Positionspapier nicht vorgelegt. Das genannte 
Arbeitspapier ist nicht von der Ärztekammer Niedersachsen. Auf Anfrage 
hat diese mitgeteilt: 
„Das Positionspapier des Arbeitskreises "Ärzte für Immissionsschutz" 
(aefis.de) ist der Ärztekammer Niedersachsen bekannt. Es wurde im 
September letzten Jahres der Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen, 
den Mitgliedern des Arbeitskreises Gesundheit und Umwelt, den Mitgliedern 
des Vorstandes, der Geschäftsführung und den Mitgliedern der 
Kammerversammlung der Ärztekammer Niedersachsen zur Kenntnisnahme 
übersandt. "Ärzte für Immissionsschutz" ist ein privater Arbeitskreis. Es gibt 
zu dem Positionspapier des Arbeitskreises "Ärzte für Immissionsschutz" 
keine Beschlussfassung aus einem Gremium der Ärztekammer 
Niedersachsen.“ 

 

14.) Zur Infraschallmessung der Bundesanstalt für Geowissenschaften und 

Rohstoffe (BGR): 
Die BGR ist Betreiberin von drei Infraschall-Messstationen in der Antarktis, 
im Bayerischen Wald und in der Nähe von Bremen. Die beiden zuerst 
genannten Einrichtungen sind Teil des internationalen 
Überwachungssystems zur Einhaltung des Kernwaffen-Teststopp-
Abkommens, die Station bei Bremen dient Forschungs- und 
Trainingszwecken. Jedes System besteht aus fünf Messaufnehmern, die 
mehrere hundert Meter voneinander entfernt sind und ein sogenanntes 
Array bilden. Hierbei handelt es sich um eine geometrisch ausgerichtete 
Anordnung. Die Zusammenführung sämtlicher Messdaten verleiht dem 
System Eigenschaften vergleichbar einer Richtantenne, so dass es zur 
Signalpeilung benutzt werden kann.Die hohe Empfindlichkeit einer solchen 
Überwachungsanlage ist für die BGR Voraussetzung, um einen eventuellen 
Kernwaffentest überhaupt erfassen zu können. Naturgemäß lässt sich auch 
Infraschall registrieren, der von anderen Quellen ausgeht, beispielsweise 
Windenergieanlagen. Durch die relativ starke Verbreitung von 
Windenergieanlagen in Norddeutschland wurde die BGR auf diese 
Fragestellung aufmerksam und hat im Sommer 2004 mehrwöchige 

16.) 

17.) 

18.) 

19.) 

http://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Erdbeben-Gefaehrdungsanalysen/Seismologie/Kernwaffenteststopp/kernwaffenteststopp_node.html
http://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Erdbeben-Gefaehrdungsanalysen/Seismologie/Kernwaffenteststopp/kernwaffenteststopp_node.html
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Feldmessungen an einem frei stehenden Windrad nördlich von Hannover 
durchgeführt. Ergebnis der Untersuchung war unter anderem, dass sich rein 
rechnerisch die emittierten Infraschallwellen noch in einer Entfernung von 
mehr als 10 km nachweisen lassen könnten.  
Solche Erkenntnisse sind für den Betreiber von Messeinrichtungen zur 
Überwachung auf Kernwaffentests von großer Bedeutung. Denn es ist 
oberstes Ziel, ungestörte Registrierungen auch der schwächsten Signale zu 
gewährleisten. Aus der extremen Empfindlichkeit solcher Spezial-
Messysteme kann jedoch nicht der Schluss gezogen werden, dass sich die 
zivilisatorischen Infraschalleinwirkungen auf einem bedenklichen Niveau 
bewegen. Die BGR-Messungen sind zwar empfindlich, aber stark 
richtungsselektiv. Handelsübliche akustische Messeinrichtungen erfassen 
hingegen den Schall aus allen Richtungen, wie es beim menschlichen Ohr 
der Fall ist. Mit normalen Messgeräten lassen sich die 
Geräuschimmissionen einschließlich Infraschall zutreffend erfassen, 
vorausgesetzt sie sind bei tiefen Frequenzen hinreichend empfindlich 
(http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/229952/). 

 

15.) Die Bedenken betreffen das RROP und nicht die verbindliche 

Bauleitplanung. Das RROP ist vom Land Niedersachsen genehmigt und hat 

Rechtskraft. Auf der Grundlage des RROP erfolgte die Darstellung einer 

Sonderbaufläche für Windenergie im Bereich Wittefeld im Rahmen der 30. 

Änderung des Flächennutzungsplans durch die Stadt Bramsche. Der 

Bebauungsplan Nr. 157 der Stadt Bramsche ist aus dem 

Flächennutzungsplan entwickelt. 

 

16.) Die Standsicherheit der WEA ist nicht Bestandteil des B-Plans, sondern 

wird im nachfolgenden Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG durch 

den LK Osnabrück geprüft. Ein Turbulenzgutachten ist nicht Bestandteil der 

Verfahrensunterlagen zum B-Plan. Zur UVS siehe Ausführungen unter Nr. 

1. 

 

17.) Die Gefährdungsbeurteilung zum Eisansatz erfolgt anhand der 

http://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Erdbeben-Gefaehrdungsanalysen/Seismologie/Kernwaffenteststopp/Verifikation/Infraschall/Quellen_Phaenomene/Feldmessungen/windkraftanlagen.html
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/229952/
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bestehenden Systeme, für die Eiserkennung gibt es mehrere technische 

Überwachungssysteme bei den WEA. Nach allgemeiner Rechtsprechung 

gehört Eisabwurf und Eisabfall zum allgemeinen Lebensrisiko und die von 

Senvion vorgesehene Eiserkennung, bei der die Anlage bei Eisansatz 

angehalten wird, ist ausreichend. Diese Einschätzung teilt auch der LK 

Osnabrück als zuständige immissionsschutzrechtliche 

Genehmigungsbehörde. Eine witterungsbedingte Sperrung der Wege erfolgt 

nicht. An den neu zu errichtenden Zuwegungen zu den WEA werden 

entsprechende Hinweisschilder aufgestellt, die vor Eisabfall warnen. 

 

18.) Die UVS ist nicht Inhalt des Bebauungsplans. Zur Umweltprüfung im B-
Plan siehe Ausführungen unter Nr. 1. Die Alternativenprüfung bezüglich des 
Standortes erfolgte bereits im RROP des LK Osnabrück. 
 

19.) Der Umweltbericht des B-Plans Nr. 157 bezieht sich auf das konkrete 

Vorhaben. Zur Umweltprüfung im B-Plan siehe Ausführungen unter Nr. 1. 

Die kumulierende Wirkung mehrerer geplanter Windparks bezüglich Schall- 

und Schattenwurf ist im entsprechenden Gutachten berücksichtigt worden. 

Die Standortfindung der Windparkflächen erfolgte bereits auf Ebene der 

Regionalplanung des LK Osnabrück. Bezüglich Abständen zwischen den 

Windparkstandorten wird auf das RROP des LK Osnabrück verwiesen.  

Bezüglich NLT-Papier wird ausgeführt, dass die avifaunistischen 

Erfassungen 2013 durchgeführt wurden und diese auf das NLT-Papier 2011 

verweisen, da das NLT-Papier 2014 noch garnicht vorlag. Zum 

Windenergie-Erlass wird ausgeführt, dass er sich bis zum heutigen 

Zeitpunkt (Oktober 2015) in einem Entwurfsstand befindet. Dort wird ein 

Abstand von 5 km zwischen Windparkstandorten nicht thematisiert. In der 

Arbeitshilfe „Regionalplanung und Windenergie“ des Nieders. Ministerium 

für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz zusammen mit dem 

NLT wird ein Mindestabstand zwischen Vorranggebieten zur 

Windenergienutzung von 5 km thematisiert. Die Arbeitshilfe richtet sich an 

die Regionalplanung und die Darstellung von Vorrangflächen und nicht an 

20.) 
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die verbindliche Bauleitplanung. Zur optisch bedrängenden Wirkung und 

Kumulation wird auf die Ausführungen unter Nr. 39 verwiesen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.) Bedarfsgerechte Befeuerung ist im September 2015 als eine von 
mehreren Optionen in die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur 
Kennzeichung von Luftfahrthindernissen aufgenommen worden. Die Stadt 
Bramsche wird im Zuge des Genehmigungsverfahrens nach BImSchG beim 
LK Osnabrück darauf hinwirken, dass diese Befeuerung in der 
Genehmigung festgesetzt wird. In wieweit der Einbau einer 
bedarfsgerechten Befeuerung als Auflage in die Genehmigung nach 
BImSchG aufgenommen wird, bleibt dem Landkreis als 
Genehmigungsbehörde überlassen. Die Stadt wird versuchen, den Einbau 
in einem städtebaulichen Vertrag mit der Windenergie Wittefeld GmbH & 
Co. KG sicherzustellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.) 

22.) 

23.) 
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21.) Bezüglich der thematisierten Resolution des Stadtrates (03.07.2012) 

sei ausgeführt, dass sich die „Wertschöpfung auf kommunaler Ebene“ auf 

direkte finanzielle Beteiligungsmöglichkeiten am Windpark, wie z.B. durch 

eine Bürgerbeteiligung, bezieht. Eine entsprechende Bürgerbeteiligung 

sieht die Windpark Ahrensfeld GmbH & Co.KG vor. Diese ist jedoch nicht 

Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. 

Entschädigungszahlungen werden nicht im B-Plan festgesetzt. 

 
22.) Wertverlust: Die Planung beachtet die städtebaulichen Kriterien des 

Außenbereichs und Schutzansprüche der benachbarten Nutzungen 

entsprechend den vorgegebenen rechtlichen Bestimmungen. Hierdurch wird 

sichergestellt, dass keine Wertverluste auftreten, die nicht im Rahmen der 

Sozialbindung des Eigentums zumutbar sind. Es besteht kein Anspruch 

darauf, dass in der Umgebung eines Grundstücks keine bauliche Nutzung 

stattfindet, sofern die Schutzansprüche des Grundstücks eingehalten 

werden. Gerade beim Wohnen im planungsrechtlichen Außenbereich muss 

damit gerechnet werden, dass Nutzungen, die der Gesetzgeber als 

priveligierte Vorhaben nur für den Außenbereich vorgesehen hat, wie z.B. 

Biogasanlagen, landwirtschaftliche Nutzung, WEA etc., dort auch 

angesiedelt werden. 

Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 

Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 

Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu Schutzabständen 

und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als gesetzlich unerheblich 

eingestuft werden kann. Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich 

festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 

beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 

Wertqualität der Umgebung nicht. 

Das Urteil des BFH vom 22.06.2006 führt aus, dass die Errichtung von WEA 

24.) 
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ein Wertbildungsfaktor sein kann, dabei kommt es jedoch auf den Einzelfall 

an. 

Das Landesamt für Geoinformation und Landvermessung Niedersachsen 

(LGLN), Regionaldirektion Aurich, kommt in seinem aktuellen 

Grundstücksmarktbericht für die Landkreise Aurich, Leer, Friesland und 

Wittmund sowie kreisfreie Städte Wihelmshaven und Emden zu dem 

Ergebnis, dass Windkraftanlagen keine negativen Auswirkungen auf die 

Kaufpreise benachbarter Häuser in Ostfriesland haben. Dieses Ergebnis 

sei unabhängig von der Entfernung der WEA zu den Häusern (siehe NWZ 

vom 13.02.2015). 

 
23.) Die Bedenken betreffen die Regionalplanung und nicht die verbindliche 
Bauleitplanung.  
 
24.) Die Schallimmissionsprognose wurde in Abstimmung und gemäß den 
Vorgaben des Landkreises Osnabrück durchgeführt. Dies wurde auch im 
IEL-Gutachten Nr. 3496-14-L2 vom 17.12.2014 auf der Seite 10 
ausgeführt. 
 
In einer Studie hat das LANUV (Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz) Nordrhein-Westfalen jetzt die Schallausbreitung von 
Windenergieanlagen untersucht, um die Qualität der 
Geräuschimmissionsprognosen hoher Anlagen zu überprüfen und 
gegebenenfalls zu verbessern. Im Rahmen der Untersuchung wurden die 
Emissionen und Immissionen im Umfeld zweier Anlagen der 2 MW-Klasse 
mit einer Nabenhöhe von 98 m messtechnisch ermittelt und mit den 
gemäß dem „Alternativen Verfahren“ berechneten Pegeln verglichen. In 
einem nächsten Schritt wird nun geprüft, ob das bisher angewendete 
Prognoseverfahren in konkreten Genehmigungsverfahren zukünftig 
geändert werden soll. Für die Praxis der Genehmigungsbehörden ergeben 
sich zum jetzigen Zeitpunkt keine Änderungen. 
(http://www.lanuv.nrw.de/umwelt/laerm/geraeusche/geraeuschquellen/wind
energie-anlagen/) 
In einer Schallimmissionsprognose müssen nicht alle Wohnhäuser im 

25.) 

26.) 

http://www.lanuv.nrw.de/umwelt/laerm/geraeusche/geraeuschquellen/windenergie-anlagen/
http://www.lanuv.nrw.de/umwelt/laerm/geraeusche/geraeuschquellen/windenergie-anlagen/
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Einwirkungsbereich einer geplanten Anlage berücksichtigt werden. Die 
Schallimmissionsprognose muss die maßgeblichen Immissionspunkte 
berücksichtigen. Dies ist im IEL-Gutachten Nr. 3496-14-L2 vom 
17.12.2014 erfolgt. Für nicht gesondert berücksichtigte Immissionspunkte 
können die Schallimmissionspegel der Zusatz- und der Gesamtbelastung 
(Nacht, nur WEA) den Schallimmissionsrastern im Anhang des IEL-
Gutachtens Nr. 3496-14-L2 vom 17.12.2014 entnommen werden. 
Bei den Wohnhäusern Uthof 3, 5 und 2 sind keine Gebäudeanordnungen 
(typisch: u- oder l-förmig angeordnete Gebäude) vorhanden, die zu einer 
Schallpegelerhöhung durch Reflexionen führen. 
Bei der „Industrieanlage Vördener Weg 2“ handelt es sich um einen 
landwirtschaftlichen Betrieb. Hierbei handelt es sich um Geräusche nicht-
genehmigungsbedürftiger landwirtschaftlicher Anlagen, die nicht der TA-
Lärm unterliegen und somit nicht als Vorbelastung in der Prognose zu 
berücksichtigen sind. 
In dem zitierten Datenblatt steht „LWA,95% < 106 dB(A) (vorläufig)“. Es 
handelt sich also um eine vorläufige maximale Angabe. Im Anhang des 
IEL-Gutachtens Nr. 3496-14-L2 vom 17.12.2014 ist der vom Hersteller 
garantierte Schallleistungspegel (Stand Januar 2014) belegt. 
 

25.) Die Erfassungen wurden von einem unabhängigen Gutachterbüro 

durchgeführt. Der LK Osnabrück als zuständige Fachbehörde hat keine 

Bedenken bezüglich des Ergebnisses der vorgelegten Erfassungen. Den 

Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

26.) Die zu Wohnzwecken umgenutzte Garage wurde im Rahmen der 

Prüfung der optisch bedrängenden Wirkung wie ein Wohnhaus behandelt 

und der Prüfung unterzogen. 

Das Urteil des OVG NRW wurde richtig zitiert 

Das Wohngebäude befindet sich weder im Geltungsbereich eines 

Bebauungsplans nach § 30 BauGB, noch innerhalb im Zusammenhang 

bebauter Ortslage nach § 34 BauGB, sondern ist dem Außenbereich nach § 

35 (2) BauGB als nicht privilegiertes Vorahben einzuordnen. 

27.) 

28.) 
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Die Beteiligung der Bevölkerung am Bauleitplanverfahren ist durch die 

frühzeitige Beteiligung sowie durch die Offenlage des B-Plans erfolgt. 

Auf die Wohnnutzung der Gebäude muss nicht verzichtet werden. 

Auf Grund der Prüfung der optischen Bedrängung sowie der Schall- und 

Schattenwurfbelastung kann eine unzumutbare Beeinträchtigung der 

Anwohner ausgeschlossen werden. Zu diesem Ergebnis kommt die 

Umweltprüfung im Umweltbericht. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

27.) Die Bedenken betreffen die Inhalte der Regionalplanung und sind nicht 

mehr abwägungsrelevant für die verbindliche Bauleitplanung. 

 

28.) Mindestabstand 1,5x:  

Lt. Richtlinie „Windenergieanlagen- Einwirkungen und 

Standsicherheitsnachweise für Turm und Gründung“ gelten bezüglich 

Eisabwurf Abstände > 1,5 x (Rotordurchmesser + Nabenhöhe) zu 

Verkehrswegen und Gebäuden als ausreichend. Diese können jedoch 

unterschritten werden. Der Belang Eisabwurf wird im Rahmen des 

nachfolgenden Genehmigungsverfahrens berücksichtigt. Entweder sind 

bestimmte Abstände zu Straßen oder Gebäuden einzuhalten oder durch 

technische Einrchtungen (z.B. Rotorblattheizung) sicherzustellen, dass 

Eiswurf  ausgeschlossen werden kann. Eine gutachterliche Stellungnahme 

eines Sachverständigen zur Funktionssicherheit dieser Einrichtung ist im 

Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens nach dem 

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) als Teil der Bauvorlagen 

vorzulegen. Siehe im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung auch Kap. 

4.8 der Begründung. 

Bei den geplanten WEA-Typ ist keine Rotorblattheizung vorgesehen. 
Rotorblattheizungen verringern hauptsächlich Stillstandszeiten der WEA bei 
Eisansatz an den Rotorblättern. Dies ist vor allem bei Standorten in kalten 
Lagen (Höhen über 500 m ü. NHN) oder Kaltklimastandorten, z.B. 
Skandinavien, sinnvoll. Beim Heizvorgang steht die WEA. Es wird lediglich 

29.) 
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die Zeit verringert, bis das Eis durch die zusätzliche Heizung in den 
Rotorblättern der WEA abgetaut ist. Der Einsatz einer Rotorblattheizung 
erfolgt damit aus wirtschaftlichen Gründen, um Stillstandszeiten durch 
Eisansatz und die damit verbundenen Ertragsverluste möglichst minimal zu 
halten. In Bramsche werden die Stillstandszeiten durch Eisansatz aufgrund 
der Lage aber niedrig ausfallen. Die Installation einer Rotorblattheizung ist 
daher nicht rentabel. Die Gefährdungsbeurteilung zum Eisansatz erfolgt 
anhand der bestehenden Systeme. 
Für die Eiserkennung gibt es mehrere technische Überwachungssysteme 
bei den WEA. 

Nach allgemeiner Rechtsprechung gehört Eisabwurf und Eisabfall zum 

allgemeinen Lebensrisiko und die von Senvion vorgesehene Eiserkennung, 

bei der die Anlage bei Eisansatz angehalten wird, ist ausreichend. Diese 

Einschätzung teilt auch der LK Osnabrück als zuständige 

immissionsschutzrechtliche Genehmigungsbehörde. 

Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hat 

keine Einwände gegen die geplanten WEA-Standorte (siehe hierzu IV lfd. 

Nr. 3). 

Das BauGB ist auch Grundlage einer Bauleitplanung, welche sich mit WEA 

befasst. 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 
 
 
 
 
 
 

29.) Die WEA 01 und 03 stehen nicht in Richtfunkstrecken (siehe 

Planzeichung). Bezüglich der WEA und ihren Abstand zu Straßen wird auf 

die Stellungnahme der Nieders. Landesbehörde für Straßenbau und 

Verkehr (NLSTBV) im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 4 (1) 

BauGB verwiesen. Der Abstand der WEA zur L 78 ist laut NLSTBV 

30.) 

31.) 
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ausreichend. Die Rotoren der WEA 01,02 und 03 befinden sich nicht über 

klassifizierten Straßen. Ein Abstand ist deshalb nicht erforderlich. Die 

Fundamente der WEA 05,06 und 03 stehen nicht im Wald. Alle Fundamente 

der WEA halten den Abstand des Fall- und Fällbereichs von 30 m zu 

Waldflächen ein. Zur UVS siehe Ausführungen unter Nr. 1. Den Bedenken 

wird nicht gefolgt. 

 
30.) Die Schattenwurfberechnungen IEL-Bericht Nr.: 3496-14-S1 vom 16. 
Oktober 2014 und IEL-Bericht Nr.: 3496-14-S2 vom 18. Dezember 2014 
befassen sich sehr konkret mit den Situationen vor Ort und erfassen alle 
maßgeblichen Immissionsorte, die Windenergieanlagen und deren 
Abmessungen sowie alle geografischen Koordinaten und Geländehöhen. 
Alle Zeitangaben sind minutengenau auf den Längen- und Breitengrad vor 
Ort berechnet. 
Eine weitere Konkretisierung findet in der Regel nicht statt, denn sie 
erfordert Kenntnisse über Gebäude, Raumzuschnitte, Fenster und die 
zeitliche und räumliche Nutzung durch Personen. Eine derartige 
Betrachtung erfordert die Kooperation mit den Betroffenen. In aller Regel 
werden die Schattenwurfzeiten bei dieser Betrachtungsweise aber deutlich 
geringer ausfallen, als bei den von uns im „Gewächshaus-Modus“ 
betrachteten Immissionspunkten. 
Die mit den Immissionspunkten IP 59 bis IP 61 berücksichtigte Schule 
weist lediglich eine falsche Bezeichnung auf. Alle Koordinaten entsprechen 
der Lage im verwendeten System. 
Die Anwendung von Schattenabschaltungen ist ein übliches und 
überprüfbares Verfahren zur Immissionsminderung. Damit wird erreicht, 
dass es zu keinen erheblichen oder unzumutbaren Beeinträchtigungen 
(d. h. zu keinen Überschreitungen der Orientierungswerte) kommen kann. 
Das zur Anwendung geplante Modul hat sich in der Praxis seit vielen 
Jahren bewährt. Es lässt unterschiedliche Verfahren zu und erfordert im 
Fall der Aufsummierung realer Schattenwurfzeiten keine kalendarischen 
Vorgaben (sondern alle Koordinaten) und liefert dann sog. 
Abschaltprotokolle. 
Festlegungen der Art und des Umfangs von Maßnahmen sowie deren 
Überwachung obliegen der Genehmigungsbehörde. Hierzu haben wir 

32.) 
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Empfehlungen gegeben. 

Zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen wird auf die Ausführungen unter 

Nr. 13-14 verwiesen. Eine Erholungsnutzung ist weiterhin gegeben. Den 

Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

31.) Die Standortfindung erfolgte bereits unter Berücksichtigung 

entsprechender Abstände auf Ebene der Regionalplanung. Dabei wurden 

auch die Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes 

und der Landschaftspflege in die Abwägung eingestellt. Die Bedenken 

betreffen nicht die Inhalte der verbindlichen Bauleitplanung. 

Der B-Plan ist nicht abwägungsfehlerhaft. 

Bei der Ermittlung der Kompensationsflächen für das Landschaftsbild 

wurden die drei im Stadtgebiet von Bramsche geplanten Windparks 

berücksichtigt. Die zuständige Fachbehörde des LK Osnabrück ist mit 

Ermittlung sowie Art und Umfang der Kompensationsflächen einverstanden 

(siehe IV lfd. Nr. 7, Punkt 7). Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 
 
 
 
 
 

32.) Zum Abstand der WEA zur vorhandenen Hochspannungsleitung wird 

auf die Stellungnahme der AMPRION GmbH (II lfd. Nr. 4) verwiesen. 

AMPRION hat keine Bedenken gegen die Festsetzungen des B-Plans und 

verweist darauf, dass im Vorfeld bereits Abstimmungen zwischen 

AMPRION, dem Landkreis Osnabrück und dem Projektierer des Windparks 

Ahrensfeld stattgefunden haben. Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 

 

 

33.) 

34.) 

35.) 



Bebauungsplan Nr. 157 “Windpark Wittefeld“ Abwägung der Hinweise, Anregungen und Bedenken Stand: 20.12.2015 Seite 282 

  

 

33.) LTE Breitbandempfang:  

Beim LTE-Breibandempfang gibt es eine Funkzelle (auf einem Gebäude 

o.ä. fest installiert), welche Verbindung auf das Endgerät (Handy, Laptop 

etc.) hat. Da dieser Breitbandempfang somit nicht aus einem Funkstrahl 

besteht, sondern breit gestreut wird, kann eine Beeinträchtigung durch WEA 

nicht prognostiziert werden. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

34.) Die geplanten WEA halten einen Mindestabstand von 500 m zu 

Wohnnutzung im Außenbereich und einen Mindestabstand von 1.000 m zu 

Siedlungsflächen ein. Eine Errichtung von WEA „mitten im Dorf“ ist deshalb 

ausgeschlossen. Die vorliegende Bauleitplanung beachtet die 

städtebaulichen Kriterien des Außenbereichs und Schutzansprüche der 

benachbarten Nutzungen entsprechend den vom Gesetzgeber 

vorgegebenen rechtlichen Bestimmungen. Unzumutbare 

Beeinträchtigungen der Gesundheit können somit ausgeschlossen werden. 

Die Teilfortschreibung „Energie“ des Regionalen Raum-

ordnungsprogramms Osnabrück ist als Satzung in Kraft. Die Ziele sind 

damit zu berücksichtigen. Nach § 1 Abs. 4 BauGB ist die Stadt Bramsche 

verpflichtet, die Bauleitpläne an die Ziele der Raumordnung anzupassen. 

Dies erfolgt im Zuge der 30. FNP-Änderung. 

 

35.) Die Standortfindung erfolgte auf Ebene der Regionalplanung. Im 

Rahmen der Teilfortschreibung des RROP des LK Osnabrück wurden die 
Nachbarlandkreise beteiligt. 
Im Rahmen der Beteiligungsverfahren zum B-Plan Nr. 157 haben 
selbstverständlich auch Bürger der Nachbarkommunen die Möglichkeit ihre 
Stellungnahmen abzugeben. Die Unterlagen waren im Rathaus der Stadt 
Bramsche und zusätzlich auf der homepage der Stadt Bramsche einsehbar. 
Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum B-Plan Nr. 157 wurden auch 
die Nachbarkommunen beteiligt. 
Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

36.) 



Bebauungsplan Nr. 157 “Windpark Wittefeld“ Abwägung der Hinweise, Anregungen und Bedenken Stand: 20.12.2015 Seite 283 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.)Es wird auf die Ausführungen zu Nr. 9 verwiesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37.) 

38.) 

39.) 
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37.) Die Erteilung von Baugenehmigungen unterliegt dem Landkreis 

Osnabrück und ist nicht Bestandteil der vorliegenden Bauleitplanung. 

 

 

 

38.) Für das B-Planverfahren lagen die erforderlichen Unterlagen im 

Rahmen der Offenlage aus. Das Schall- und Schattenwurfgutachten wurde 

im Auftrag der Stadt Bramsche erstellt. Die Bedenken sind nicht 

nachzuvollziehen. 

 

 

 

 

39.) Die Prüfung der optisch bedrängenden Wirkung ist Bestandteil des 

Umweltberichtes. Begründung und Umweltbericht tragen das Datum: Juli 

2015. Die optische Bedrängung wurde auch in den Antragsunterlagen nach 

BImSchG abgeprüft. Für den Begründungstext des B-Plans wurde dieses 

übernommen. Der BImSchG-Antrag wurde parallel zur Offenlage des B-

Plans beim LK Osnabrück eingereicht. Bezugnehmend auf das Urteil des 

OVG NRW vom 24.06.2010 (8 A 2764/09) ist ab einem Abstand der 

dreifachen Gesamthöhe zwischen Wohnhaus und WEA regelmäßig davon 

auszugehen, dass keine optisch bedrängende Wirkung zu Lasten der 

Wohnnutzung ausgeht. Vor diesem Hintergrund erfolgte im Rahmen der 

40.) 

41.) 
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Bauleitplanung eine Prüfung für alle Wohnhäuser, welche den Abstand der 

dreifachen Gesamthöhe der WEA unterschreiten. Kein Wohnhaus 

unterschreitet bei mehr als einem der geplanten Windparke im Bereich der 

Stadt Bramsche (Kalkriese 1, Ahrensfeld und Wittefeld) den Abstand der 

dreifachen Gesamthöhe. Deshalb müssen auch Kumulationswirkungen 

nicht berücksichtigt werden. Die Eingriffsermittlung für das Landschaftsbild 

wurde von der zuständigen Fachbehörde des LK Osnabrück nicht 

bemängelt (Siehe hierzu IV lfd. Nr. 7 Punkt 7). Den Bedenken wird nicht 

gefolgt. 

 

40.) Für die verbindliche Bauleitplanung ist kein hydrologisches Gutachten 

erforderlich. Die Hinweise zum hydrologischen Gutachten im Zuge des 

BImSchG-Genehmigungsverfahrens sind für den vorliegenden B-Plan 

nicht abwägungsrelevant. Die Umweltprüfung im bauleitplanverfahren 

erfolgt im Rahmen des Umweltberichtes. Der LK Osnabrück (siehe hierzu 

IV lfd. Nr. 7), Untere Wasserbehörde äußerte keine Bedenken bezüglich 

der Planung. 

 

41.) Im Bereich Kalkriese wurden auch Trockenmauern (d.h. kein Zement 

zwischen den Steinen, die Steine wurden trocken aufgesetzt) errichtet. 

Analog soll dies auch bei den Trockenmauern zur Kompensation des 

Eingriffs beim B-Plan Nr. 157 erfolgen. Ggf. werden jedoch in Bereich von 

Einfahrten Pfeiler notwendig, welche dann aus Naturstein gemauert werden. 

Die Eingriffsermittlung für das Landschaftsbild und die vorgesehenen 

Maßnahmen wurden von der zuständigen Fachbehörde des LK Osnabrück 

nicht bemängelt (siehe hierzu IV lfd. Nr. 7, Punkt 7). Den Bedenken wird 

nicht gefolgt. 
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 V. Lfd.Nr. 11  am: 24.09.2015 

 

 

 

Abwägung / Beschlussempfehlung: 

 

1.) Die Schallimmissionsprognose wurde in Abstimmung und gemäß 
den Vorgaben des Landkreises Osnabrück durchgeführt. Dies 
wurde auch im IEL-Gutachten Nr. 3496-14-L2 vom 17.12.2014 auf 
der Seite 10 ausgeführt. 

 
In einer Studie hat das LANUV (Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz) Nordrhein-Westfalen jetzt die Schallausbreitung von 
Windenergieanlagen untersucht, um die Qualität der 
Geräuschimmissionsprognosen hoher Anlagen zu überprüfen und 
gegebenenfalls zu verbessern. Im Rahmen der Untersuchung wurden die 
Emissionen und Immissionen im Umfeld zweier Anlagen der 2 MW-Klasse 
mit einer Nabenhöhe von 98 m messtechnisch ermittelt und mit den 
gemäß dem „Alternativen Verfahren“ berechneten Pegeln verglichen. In 
einem nächsten Schritt wird nun geprüft, ob das bisher angewendete 
Prognoseverfahren in konkreten Genehmigungsverfahren zukünftig 
geändert werden soll. Für die Praxis der Genehmigungsbehörden ergeben 
sich zum jetzigen Zeitpunkt keine Änderungen. 
(http://www.lanuv.nrw.de/umwelt/laerm/geraeusche/geraeuschquellen/wind
energie-anlagen/) 
In einer Schallimmissionsprognose müssen nicht alle Wohnhäuser im 
Einwirkungsbereich einer geplanten Anlage berücksichtigt werden. Die 
Schallimmissionsprognose muss die maßgeblichen Immissionspunkte 
berücksichtigen. Dies ist im IEL-Gutachten Nr. 3496-14-L2 vom 
17.12.2014 erfolgt. Für nicht gesondert berücksichtigte Immissionspunkte 
können die Schallimmissionspegel der Zusatz- und der Gesamtbelastung 
(Nacht, nur WEA) den Schallimmissionsrastern im Anhang des IEL-
Gutachtens Nr. 3496-14-L2 vom 17.12.2014 entnommen werden. 
Bei den Wohnhäusern Uthof 3, 5 und 2 sind keine Gebäudeanordnungen 
(typisch: u- oder l-förmig angeordnete Gebäude) vorhanden, die zu einer 
Schallpegelerhöhung durch Reflexionen führen. 

1.) 

http://www.lanuv.nrw.de/umwelt/laerm/geraeusche/geraeuschquellen/windenergie-anlagen/
http://www.lanuv.nrw.de/umwelt/laerm/geraeusche/geraeuschquellen/windenergie-anlagen/
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Bei der „Industrieanlage Vördener Weg 2“ handelt es sich um einen 
landwirtschaftlichen Betrieb. Hierbei handelt es sich um Geräusche nicht-
genehmigungsbedürftiger landwirtschaftlicher Anlagen, die nicht der TA-
Lärm unterliegen und somit nicht als Vorbelastung in der Prognose zu 
berücksichtigen sind. 
In dem zitierten Datenblatt steht „LWA,95% < 106 dB(A) (vorläufig)“. Es 
handelt sich also um eine vorläufige maximale Angabe. Im Anhang des 
IEL-Gutachtens Nr. 3496-14-L2 vom 17.12.2014 ist der vom Hersteller 
garantierte Schallleistungspegel (Stand Januar 2014) belegt. 

 

 

 

 

 

 

2.) Die zu Wohnzwecken umgenutzte Garage wurde im Rahmen der 

Prüfung der optisch bedrängenden Wirkung wie ein Wohnhaus behandelt 

und der Prüfung unterzogen. 

Das Urteil des OVG NRW wurde richtig zitiert 

Das Wohngebäude befindet sich weder im Geltungsbereich eines 

Bebauungsplans nach § 30 BauGB, noch innerhalb im Zusammenhang 

bebauter Ortslage nach § 34 BauGB, sondern ist dem Außenbereich nach 

§ 35 (2) BauGB als nicht privilegiertes Vorahben einzuordnen. 

Die Beteiligung der Bevölkerung am Bauleitplanverfahren ist durch die 

frühzeitige Beteiligung sowie durch die Offenlage des B-Plans erfolgt. 

Auf die Wohnnutzung der Gebäude muss nicht verzichtet werden. 

Auf Grund der Prüfung der optischen Bedrängung sowie der Schall- und 

Schattenwurfbelastung kann eine unzumutbare Beeinträchtigung der 

Anwohner ausgeschlossen werden. Zu diesem Ergebnis kommt die 

Umweltprüfung im Umweltbericht. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

2.) 
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3.) Die Erfassungen wurden von einem unabhängigen Gutachterbüro 

durchgeführt. Der LK Osnabrück als zuständige Fachbehörde hat keine 

Bedenken bezüglich des Ergebnisses der vorgelegten Erfassungen. Den 

Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

4.) Für das B-Planverfahren lagen die erforderlichen Unterlagen im Rahmen 

der Offenlage aus. Das Schall- und Schattenwurfgutachten wurde im 

Auftrag der Stadt Bramsche erstellt. Die Bedenken sind nicht 

nachzuvollziehen. 

 

 

 

5.) Die Prüfung der optisch bedrängenden Wirkung ist Bestandteil des 

Umweltberichtes. Begründung und Umweltbericht tragen das Datum: Juli 

2015. Die optische Bedrängung wurde auch in den Antragsunterlagen nach 

BImSchG abgeprüft. Für den Begründungstext des B-Plans wurde dieses 

übernommen. Der BImSchG-Antrag wurde parallel zur Offenlage des B-

Plans beim LK Osnabrück eingereicht. Bezugnehmend auf das Urteil des 

OVG NRW vom 24.06.2010 (8 A 2764/09) ist ab einem Abstand der 

dreifachen Gesamthöhe zwischen Wohnhaus und WEA regelmäßig davon 

auszugehen, dass keine optisch bedrängende Wirkung zu Lasten der 

Wohnnutzung ausgeht. Vor diesem Hintergrund erfolgte im Rahmen der 

Bauleitplanung eine Prüfung für alle Wohnhäuser, welche den Abstand der 

dreifachen Gesamthöhe der WEA unterschreiten. Kein Wohnhaus 

unterschreitet bei mehr als einem der geplanten Windparke im Bereich der 

Stadt Bramsche (Kalkriese 1, Ahrensfeld und Wittefeld) den Abstand der 

3.) 

4.) 

5.) 

6.) 
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dreifachen Gesamthöhe. Deshalb müssen auch Kumulationswirkungen 

nicht berücksichtigt werden. Die Eingriffsermittlung für das Landschaftsbild 

wurde von der zuständigen Fachbehörde des LK Osnabrück nicht 

bemängelt (Siehe hierzu IV lfd. Nr. 7 Punkt 7). Den Bedenken wird nicht 

gefolgt. 

 

6.) Für die verbindliche Bauleitplanung ist kein hydrologisches Gutachten 

erforderlich. Die Hinweise zum hydrologischen Gutachten im Zuge des 

BImSchG-Genehmigungsverfahrens sind für den vorliegenden B-Plan 

nicht abwägungsrelevant. Die Umweltprüfung im Bauleitplanverfahren 

erfolgt im Rahmen des Umweltberichtes. Der LK Osnabrück (siehe hierzu 

IV lfd. Nr. 7), Untere Wasserbehörde äußerte keine Bedenken bezüglich 

der Planung. 

 

7.) Im Bereich Kalkriese wurden auch Trockenmauern (d.h. kein Zement 

zwischen den Steinen, die Steine wurden trocken aufgesetzt) errichtet. 

Analog soll dies auch bei den Trockenmauern zur Kompensation des 

Eingriffs beim B-Plan Nr. 157 erfolgen. Ggf. werden jedoch in Bereich von 

Einfahrten Pfeiler notwendig, welche dann aus Naturstein gemauert werden. 

Die Eingriffsermittlung für das Landschaftsbild und die vorgesehenen 

Maßnahmen wurden von der zuständigen Fachbehörde des LK Osnabrück 

nicht bemängelt (siehe hierzu IV lfd. Nr. 7, Punkt 7). Den Bedenken wird 

nicht gefolgt. 

 

8.) Die Umweltverträglichkeitsprüfung im Rahmen des Bauleitplan-

verfahrens ist der Umweltbericht. Dieser hat zusammen mit Planzeichung 

und Begründung ausgelegen. Der LK Osnabrück ist in der Bauleitplanung 

eine im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zu beteiligende Behörde und 

kein Entscheidungsträger. 

 

7.) 

8.) 

9.) 
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9.) In Kapitel 9.1.9 des Umweltberichtes werden die denkmalgeschützten 

Häuser im Umfeld des Geltungsbereiches thematisiert. Aus Sicht der 

Denkmalpflege (Bau- und Bodendenkmale) bestehen gegen die Aufstellung 

des B-Plans keine Bedenken (siehe hierzu Stellungnahme des LK 

Osnabrück, IV lfd. Nr. 7, Punkt 8). Baudenkmalrechtliche Bedenken werden 

daher aus Sicht der unteren Denkmalschutzbehörde nicht erhoben. Den 

Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

10.) Zur Trinkwasserleitung der Stadtwerke Osnabrück ist ein Abstand von 

10 m (5 m je Leitungsseite einzuhalten (siehe hierzu Stellungnahme der 

Stadtwerke Osnabrück im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (1) 

BauGB). Die Fundamente der WEA Nr. 01 und 02 halten diesen Abstand 

ein. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

11.) Die Erfassungen zu Brut- und Rastvögeln sowie den Fledermäusen 

wurden in den Jahren 2013 durchgeführt bzw. begonnen. Zu diesem 

Zeitpunkt war noch das NLT-Papier 2011 relevant, dass NLT-Papier 2014 

lag noch nicht vor. 

Die Erfassungen erfolgten nach den mit der zuständigen Fachbehörde 2013 

abgestimmten Standards. Der LK Osnabrück als zuständige Fachbehörde 

hat keine Bedenken bezüglich des Ergebnisses der vorgelegten 

Erfassungen (síehe IV lfd. Nr. 7, Punkt 7). Eine Erfassung des Hirschkäfers 

war nicht erforderlich.. Die avifaunistischen Erfassungen in den geplanten 

Windparken Ahrensfeld, Wittefeld und Kalkriese wurden ausschließlich 

durch Dr. Klaus Handke (Ganderkesee), Frau Dipl.-Landschaftsökologin Pia 

Handke bzw. Frau Dipl.-Biologin Julia Lopau, die seit vielen Jahren 

ornithologische Erfassungen im Rahmen von Windkraftprojekten machen, 

durchgeführt. Dabei waren immer zwei Personen gleichzeitig per Pkw oder 

10.) 

11.) 

12.) 

13.) 

14.) 

15.) 
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zu Fuß im Einsatz. Die Strecken wurden bei jedem Erfassungsdurchgang 

variiert, d.h. an jedem Termin begann die Erfassung an einer anderen 

Stelle. Zur Bestätigung von Revieren (z.B. Heidelerche, Gartenrotschwanz, 

Baumpieper) wurden regelmäßig Klangattrappen eingesetzt. 

Damit entsprechen die Kartierung eindeutig den bei Windkraftvorhaben in 

Niedersachsen üblichen Standards.  

Die avifaunistischen Erfassungen wurden im Vorfeld mit dem Landkreis 

Osnabrück abgestimmt. 

Es sollten in jedem Gebiet, im Rahmen der festgesetzten Exkursionszahl, 

so viele Brutpaare des festgelegten Artenspektrums bestätigt werden, wie 

es möglich ist. Dazu gibt es keine Zeitvorgaben. Zeitangaben 

(Bearbeitungszeit je ha und Durchgang) können allenfalls nur einen sehr 

groben Anhaltspunkt für den benötigten Aufwand geben. Wie jeder 

erfahrene Kartierer weiß, hängt  der tatsächliche Aufwand von zahlreichen 

Faktoren ab, wie z.B. Umfang des zu kartierenden Artenspektrums, Anzahl 

der im Gebiet vorhandenen Arten und Paare, Erfahrung des Bearbeiters, 

Dichte und Qualität des Wegenetzes, Jahreszeit, Witterung, Tageszeit, 

Nutzung, Strukturreichtum, Intensität des Einsatzes von Klangattrappen 

etc.).  

Eine vogelarme, intensiv genutzte Fläche mit gut ausgebautem Wegenetz 

ist viel schneller zu kartieren ist, als eine sehr strukturreiche und von Vögeln 

dicht besiedelte Fläche mit schlechten oder nicht vorhandenen Wegen. 

Selbstverständlich sind Exkursionen in den frühen Morgenstunden und am 

späten Nachmittag in der Regel besonders effektiv, weil dann die meisten 
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Vögel sehr aktiv sind. Aber auch hier gibt es Ausnahmen: So lassen sich bei 

Wind und Starkregen Vögel unabhängig von der Tageszeit schlecht 

kartieren. Dies gilt auch bei hohen Temperaturen. Dagegen kann es z.B. 

nach einem Regen auch Mittags zu hoher Gesangsaktivität kommen. In 

offenen Agrarflächen lassen sich Arten wie Schafstelze, Kiebitz und 

Feldlerche durchaus auch in den späten Vormittagsstunden und mittags 

kartieren. Eine Generalisierung von  Erfassungszeiten ist unseres Erachtens 

nicht möglich und hängt sehr stark von den Geländegegebenheiten ab. 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

12.) Die Fledermauserfassung bezieht sich auf die Potenzialfläche 30 des 

LK Osnabrück aus der Teilfortschreibung des RROP, wie es dem Deckblatt 

des Gutachtens zu entnehmen ist. Den Bedenken wird nicht gefolgt.  

Der LK Osnabrück als zuständige Fachbehörde hat keine Bedenken 

bezüglich des Umfangs und der Ergebnisses der vorgelegten Erfassungen. 

Zu den weiteren Punkten wird auf die Ausführungen unter Nr. 11 verwiesen. 

Eine FFH-Verträglichkeitsprüfung ist auf Grund der großen Abstände zu 

FFH-Gebieten nicht erforderlich. 

 

13.) Zur Stellungnahme des Umweltforums siehe V lfd. Nr. 44. 

 

14.) Die in der Brut- und Rastvogelerfassung dargestellte Potenzialfläche 

entspricht dem Stand im RROP zu Beginn der Erfassungen. Art und 

Umfang der Erfassungen sowie die Schlussfolgerungen für die Planung 

wurden von der zuständigen Fachbehörde des LK Osnabrück nicht 

bemängelt (siehe hierzu IV lfd. Nr. 7, Punkt 7). Wie aus der 

Methodenbeschreibung der Brut- und Rastvogelerfassung: Potenzialfläche 
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30 (Juni 2014) deutlich wird, wurden bei Wäldern und Siedlungen nur die 

Ränder kartiert und das Artenspektrum bei der Artenliste berücksichtigt. Die 

Abgrenzung des Untersuchungsgebietes wurde mit der Unteren 

Naturschutzbehörde des LK Osnabrück abgestimmt. Den Bedenken wird 

nicht gefolgt. 

 

15.) Die Begründung wird entsprechend korrigiert und der Pelkebach als 

Fließgewässer im Geltungsbereich thematisiert. 

 

16.) Die WEA 01 und 03 stehen nicht in Richtfunkstrecken (siehe 

Planzeichung). Bezüglich der WEA und ihren Abstand zu Straßen wird auf 

die Stellungnahme der Nieders. Landesbehörde für Straßenbau und 

Verkehr (NLSTBV) im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gem. § 4 (1) 

BauGB verwiesen. Der Abstand der WEA zur L 78 ist laut NLSTBV 

ausreichend. Die Rotoren der WEA 01,02 und 03 befinden sich nicht über 

klassifizierten Straßen. Ein Abstand ist deshalb nicht erforderlich. Die 

Fundamente der WEA 05,06 und 03 stehen nicht im Wald. Alle Fundamente 

der WEA halten den Abstand des Fall- und Fällbereichs von 30 m zu 

Waldflächen ein. Zur UVS siehe Ausführungen unter Nr. 4. Den Bedenken 

wird nicht gefolgt. 

 

17.) Alle geplanten WEA befinden sich mit all ihren Bauteilen innerhalb des 

Geltungsbereiches des B-Plans Nr. 157. Siehe hierzu auch Stellungnahme 

des LK Osnabrück (IV lfd. Nr. 7, Punkt 4). Der LK Osnabrück führt 

diesbezüglich aus: „Die Konkretisierung hinsichtlich Größe und Ausdehnung 

des Sondergebietes, welche geeignet sind, die Rotorfläche der 

Windkraftanlagen 05 innerhalb des Geltungsbereiches des 

Bebauungsplanes einzuschließen, orientieren sich an den übergeordneten 

Zielen der Raumordnung; auch, da der Anlagenstandort innerhalb des im 

RROP ausgewiesenen Vorranggebietes festgelegt ist.“ Durch den 

16.) 

17.) 

18.) 
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schallreduzierten Betrieb der WEA sowie den Betrieb mit 

Schattenwurfabschaltzeiten werden die Richt- und Orientierungswerte 

eingehalten. Die Abstände der WEA untereinander sind ausreichend. Den 

Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

18.) Der Landkreis Osnabrück als zuständige Untere Wasserbehörde (Siehe 

Stellungnahme unter IV lfd. Nr. 8, Punkt 6) hat keine Bedenken gegen die 

Planung. Das Trinkwasserschutzgebiet wurde bereits im Rahmen der 

Flächenfindung auf Ebene der Regionalplanung berücksichtigt. Zur UVS 

siehe Ausführungen unter Nr. 8 und Nr. 20. 

 

19.) Der LK Osnabrück als zuständige Untere Waldbehörde (siehe hierzu IV 

lfd. Nr. 7) hat keine Bedenken gegen die Planung. Alle geplanten WEA im 

Geltungsbereich halten mit ihren Türmen den Abstand von 30 m (Fall- und 

Fällhöhe) zu den umliegenden Waldflächen ein. Innerhalb des 

Geltungsbereiches des B-Plans Nr. 157 befinden sich nicht nur 

Sondergebiete für die Windenergienutzung sondern auch Waldflächen 

(siehe Planzeichung). Die Waldflächen wurden nachrichtlich in den B-Plan 

übernommen und sind keine Flächen, auf denen WEA errichtet werden 

dürfen. Ohne Änderung der Festsetzungen des B-Plans ist die Errichtung 

von WEA innerhalb der Waldflächen nicht möglich. 

 

20.) Die Umweltprüfung im Bauleitplanverfahren erfolgt im Umweltbericht. In 

diesem wurden alle Schutzgüter, auch der Denkmalschutz, behandelt. 

Ebenso wurden die Produktenfernleitung, die bestehende 

Kompensationsfläche, die Waldflächen, Brut- und Rastvögel in der 

Begründung bzw. dem Umweltbericht behandelt. Die öffentliche Auslegung 

wurde am 15.08.2015 – also 9 Tage vor Beginn der Auslegungsfrist- 

ortsüblich in den Bramscher Nachrichten und zusätzlich auf der Homepage 

der Stadt Bramsche bekannt gemacht. Neben Ort und Dauer der Auslegung 

19.) 

20.) 

21.) 
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enthielt die Bekanntmachung auch alle Angaben dazu, welche Arten 

umweltbezogener Informationen verfügbar sind und zusammen mit den 

Planunterlagen einsehbar waren. Dabei wurden auch die umweltbezogenen 

Stellungnahmen, Einwendungen, Anregungen und Hinweise, die im 

Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (1) BauGB 

und der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

nach § 4 (1) BauGB eingegangen sind, stichpunktartig aufgeführt. Die 

Bekanntmachung und Auslegung der Unterlagen erfolgte nach den 

gesetzlichen Vorgaben des Baugesetzbuches (BauGB). Den Bedenken wird 

nicht gefolgt. 

 

21.) Die UVS ist nicht Inhalt des Bebauungsplans. Zur Umweltprüfung im B-
Plan siehe Ausführungen unter Nr. 8 und Nr. 20. Die Alternativenprüfung 
bezüglich des Standortes erfolgte bereits im RROP des LK Osnabrück. 

 

22.) Der Umweltbericht des B-Plans Nr. 157 bezieht sich auf das konkrete 

Vorhaben. Zur Umweltprüfung im B-Plan siehe Ausführungen unter Nr. 8 

und 20. Die kumulierende Wirkung mehrerer geplanter Windparks bezüglich 

Schall- und Schattenwurf ist im entsprechenden Gutachten berücksichtigt 

worden. Die Standortfindung der Windparkflächen erfolgte bereits auf 

Ebene der Regionalplanung des LK Osnabrück. Bezüglich Abständen 

zwischen den Windparkstandorten wird auf das RROP des LK Osnabrück 

verwiesen.  

Bezüglich NLT-Papier wird ausgeführt, dass die avifaunistischen 

Erfassungen 2013 durchgeführt wurden und diese auf das NLT-Papier 2011 

verweisen, da das NLT-Papier 2014 noch garnicht vorlag. Zum 

Windenergie-Erlass wird ausgeführt, dass er sich bis zum heutigen 

Zeitpunkt (Oktober 2015) in einem Entwurfsstand befindet. Dort wird ein 

Abstand von 5 km zwischen Windparkstandorten nicht thematisiert. In der 

Arbeitshilfe „Regionalplanung und Windenergie“ des Nieders. Ministerium 

für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz zusammen mit dem 

22.) 

23.) 

24.) 

25.) 
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NLT wird ein Mindestabstand zwischen Vorranggebieten zur 

Windenergienutzung von 5 km thematisiert. Die Arbeitshilfe richtet sich an 

die Regionalplanung und die Darstellung von Vorrangflächen und nicht an 

die verbindliche Bauleitplanung. Zur optisch bedrängenden Wirkung und 

Kumulation wird auf die Ausführungen unter Nr. 46 und Nr. 2 verwiesen. 

 

23.) Die Standortfindung erfolgte bereits auf Ebene der Regionalplanung. 

Dabei waren z.B. Naturdenkmale ein „hartes“ Ausschlusskriterium. Die 

Aussagen zu Insekten (im Kap. 2.4. im LBP) gehen von einer 

Beeinträchtigung durch Rotorschlag aus. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 

die höchste Insektenkonzentration in Höhe von 0-30 m auftritt, so dass die 

Beeinträchtigungen für den Bestand der Population nicht relevant sind. Zum 

Kollisionsrisiko der Fledermäuse siehe Ausführungen im LBP und 

Artenschutz-Fachbeitrag. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

24.) Die Rastvogelerfassung 2013 hat keine Rastvogelbestände gem. 

Krüger et al. verzeichnet. Die Bewertung des Landschaftsbildes wurde dem 

Fachbeitrag Landschaftsbild der Teilfortschreibung des RROP (2013) 

entnommen. Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich keine 

Naturdenkmäler. Der Naturpark Wiehengebirge, nördliches Osnabrücker 

Hügelland genießt keinen Schutzstatus nach BNatSchG. Zur Stellungnahme 

des Umweltforums siehe V lfd. Nr. 44. 

 

25.) Zur Kompensation der erheblichen Beeinträchtigung der Waldschnepfe 

sind entsprechende Kompensationsmaßnahmen vorgesehen. Der LK 

Osnabrück als zuständige Fachbehörde (siehe IV lfd. Nr. 7, Punkt 7) hat 

keine Bedenken gegen die Eingriffsermittlung und die 

Kompensationsmaßnahme. Eine Raumnutzungsanlayse war nicht 

notwendig. Der Artenschutz-Fachbeitrag (AFB) lag aus. Zur Umweltprüfung 

siehe Ausführungen unter Nr. 8 und Nr. 20. Zur Stellungnahme des 
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Umweltforums siehe Ausführungen unter V lfd. Nr. 44. 

 

26.) Die Gesamthöhe der WEA wird im AFB redaktionell angepasst. Dies 

hat keinen Einfluss auf die weiteren Darlegungen im AFB. Zur Brut- und 

Rastvogelerfassung siehe Ausführungen unter Nr. 3 und Nr. 11-12. Zur 

Stellungnahme des Umweltforums siehe Ausführungen unter V lfd. Nr. 44. 

 

27.) Das Schattenwurfgutachten bezieht sich sehr wohl auf das konkrete 

Vorhabengebiet. Die Berechnung der Schattenwurfdauer wurde für den 

Betrieb von 13 WEA an den Standorten im Windpark Ahrensfeld und 

Wittefeld durchgeführt. Dabei wurde die Gesamtbelastung der täglichen und 

jährlichen Schattenwurfdauer an 119 Immissionspunkten ermittelt. Danach 

wird an 88 Immissionspunkten der Orientierungswert von 30 Minuten pro 

Tag und an 116 Immissionspunkten der Orientierungswert von 30 Stunden 

pro Jahr überschritten. Für diese Immissionspunkte werden Maßnahmen 

zur Begrenzung der täglichen Schattenwurfdauer und des Jahresmaximums 

als Auflagen im Genehmigungsbescheid nach BImSchG durch den 

Landkreis Osnabrück erforderlich. Durch die erforderlichen Abschaltzeiten 

wird die Beeinträchtigung unter die Erheblichkeitsschwelle gesenkt. 

Unzumutbare Beeinträchtigungen der Anwohner durch Schattenschlag 

können deshalb ausgeschlossen werden. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

28.) Eine Kennzeichung von WEA als Luftfahrthindernis wird ab einer 

Gesamthöhe der WEA von 100 m erforderlich. Auch in denkmalgeschützten 

Häusern ist das Anbringen von Rolläden von innen möglich und zulässig. 

Außerdem ist die Nachtkennzeichung der WEA nach unten abgeschirmt. 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

29.) Die Maßnahme 2 befindet sich im Abstand von ca. 450 m zur WEA 03. 

Ein Meidungsbereich von 300 m um WEA wird bei der Waldschnepfe 

26.) 

27.) 

28.) 

29.) 

30.) 
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angenommen. Die Maßnahme 2 liegt somit im ausreichend großen Abstand 

zu den geplanten WEA und somit außerhalb des ggf. möglichen 

Meidungsabstandes. Als einzige Quelle zur Beeinträchtigung von 

Waldschnepfen durch WEA liegt die Studie von DORKA et al. (2014) vor. 

Diese bezieht sich auf geschlossene Waldstandorte im Nordschwarzwald 

(Baden-Württemberg), eine Übertragbarkeit auf die Verhältnisse in 

halboffenen Landschaften wie im Bereich Bramsche ist nicht belegt und 

fachlich kritisch zu sehen. SCHMAL (2015) zweifelt das 

Untersuchungsdesign und daher die Ergebnisse der Studie von DORKA et 

al. (2014) an und geht weiterhin davon aus, dass die Art als nicht 

windkraftsensibel gilt. Sie sieht einen direkten Zusammenhang zwischen 

dem Bau der WEA und dem Rückgang des Waldschnepfenbestands in der 

Studie von DORKA et al. (2014) als nicht eindeutig belegt an. Vielmehr kann 

der Rückgang des Bestands in den untersuchten Jahren auch andere 

Ursachen haben.  

 

30.) IEL ist ein unabhängiges Gutachterbüro für Schall- und 

Schattenwurfberechnungen und keine Projektionsfirma für WEA. Den 

Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

31.) Eine Kompensation für Trinkwassergefährdung ist nicht erforderlich 

(siehe Ausführungen unter Nr. 18). Die Kompensationsfläche M 2 dient der 

Kompensation möglicher erheblicher Beeinträchtigungen der Waldschnepfe. 

Es wird dazu auf die Ausführungen unter Nr. 29 verwiesen. Die 

Kompensationsfläche M 1 dient der Kompensation des Eingriffs in Boden / 

Biotoptypen und Landschaftsbild. Eine Kompensation dieser Schutzgüter ist 

im Abstand von ca. 350 m zu den WEA selbstverständlich möglich. Den 

Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

32.)Eine Verunstaltung des Landschaftsbildes durch Windkraftanlagen ist in 
Ausnahmefällen nur dann anzunehmen, wenn die Anlage in einer wegen 

31.) 

32.) 

33.) 

34.) 
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ihrer Schönheit und Funktion besonders schutzwürdigen Umgebung 
errichtet werden soll oder wenn ihre Errichtung an dem vorgesehenen 
Standort einen besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild darstellt 
(siehe BVerwG, Urteil vom 18.03.2003). 

Eine Nutzung des Geltungsbereiches nach Errichtung der WEA durch 

Fahrradfahrer etc. zur Erholungsnutzung ist weiterhin möglich. Die 

Erfahrungen aus vorhandenen Windparks belegen, dass WEA für 

Erholungssuchende nicht zwangsläufig abschreckend wirken. So wurde z.B. 

im WP Ottendorf (ca. 20 WEA, Landkreis Rotenburg/ Wümme) durch einen 

Bürgerverein Bänke innerhalb der Windparkfläche aufgestellt, um 

Spaziergängern und Radfahrern auch im Zusammenhang mit dem 

windparkbedingten Wegebau die Möglichkeit zu geben, die Landschaft auch 

mit Windenergienutzung für wohnungsnahe Erholung zu nutzen. Dieses 

wird von den Erholungssuchenden angenommen Im Rahmen der 

Standortfindung (Teilfortschreibung RROP) wurden die Belange Erlebnis- 

und Erholungsräume (siehe Fachbeitrag Landschaftsbild zur 

Teilfortschreibung Energie des RROP 2013) berücksichtigt. Die 

Vorranggebiete wurden unter Berücksichtigung des Belangs 

Erholungsnutzung ausgewiesen. Die Teilfortschreibung „Energie“ des 

Regionalen Raumordnungsprogramms Osnabrück ist als Satzung in Kraft. 

Die Ziele sind damit zu berücksichtigen. Nach § 1 Abs. 4 BauGB ist die 

Stadt Bramsche verpflichtet, die Bauleitpläne an die Ziele der Raumordnung 

anzupassen. Dies erfolgt im Zuge der 30. FNP-Änderung.Den Bedenken 

wird nicht gefolgt. 

 

33.)Der Geltungsbereich des B-Plans ist nicht deckungsgleich mit der 

Vorrangfläche im RROP, weil im B-Plan noch Waldflächen in den 

Geltungsbereich aufgenommen wurden, um eine geschlossene 

Flächenabgrenzung zu erhalten. Dies wird auch in Kap. 2.1. der 

Begründung erläutert. Der Ausschlusswirkung steht dies nicht entgegen, 

weil WEA innerhalb des Geltungsbereiches nur auf Flächen errichtet 

werden können, die im RROP als Vorranggebiet Wind dargestellt sind. 
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Bezüglich der kleinflächigen Erweiterungen siehe Ausführungen des LK 

Osnabrück (IV lfd. Nr. 7, Punkt 4). Der LK Osnabrück führt diesbezüglich 

aus: „Die Konkretisierung hinsichtlich Größe und Ausdehnung des 

Sondergebietes, welche geeignet sind, die Rotorfläche der 

Windkraftanlagen 05 innerhalb des Geltungsbereiches des 

Bebauungsplanes einzuschließen, orientieren sich an den übergeordneten 

Zielen der Raumordnung; auch, da der Anlagenstandort innerhalb des im 

RROP ausgewiesenen Vorranggebietes festgelegt ist.“  

Eine Unterschreitung der im RROP festgelegten Abstände zur 

Wohnbebauung erfolgt dadurch nicht ebenso nicht die Verschiebung des 

Turms der WEA in einen Wald. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

34.)Die Berechnungen im Schall- und Schattenwurfgutachten sind nicht 

fehlerhaft. 

Zu PTB wird auf die Ausführungen unter Nr. 39 verwiesen. 

 

35.)Es wird auf die Literatur im Begründungstext (u.a. aus 2009, 2013 und 

2014) verwiesen. Zum aktuellen Stand des Wissens (Juli 2015) wird auf die 

Ausführungen unter Nr. 39-40 verwiesen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt 

es keine neueren rechtlichen Bestimmungen zum Infraschall. Den 

Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

36.)Die Standortfindung erfolgte bereits unter Berücksichtigung 

entsprechender Abstände auf Ebene der Regionalplanung. Dabei wurden 

auch die Belange des Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes 

und der Landschaftspflege in die Abwägung eingestellt. Die Bedenken 

betreffen nicht die Inhalte der verbindlichen Bauleitplanung. 

Der B-Plan ist nicht abwägungsfehlerhaft. 

Bei der Ermittlung der Kompensationsflächen für das Landschaftsbild 

35.) 

36.) 
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wurden die drei im Stadtgebiet von Bramsche geplanten Windparks 

berücksichtigt. Die zuständige Fachbehörde des LK Osnabrück ist mit 

Ermittlung sowie Art und Umfang der Kompensationsflächen einverstanden 

(siehe IV lfd. Nr. 7, Punkt 7). Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

37.) Die Bedenken betreffen das RROP und nicht die verbindliche 

Bauleitplanung. Das RROP ist vom Land Niedersachsen genehmigt und hat 

Rechtskraft. Auf der Grundlage des RROP erfolgte die Darstellung einer 

Sonderbaufläche für Windenergie im Bereich Wittefeld im Rahmen der 30. 

Änderung des Flächennutzungsplans durch die Stadt Bramsche. Der 

Bebauungsplan Nr. 157 der Stadt Bramsche ist aus dem 

Flächennutzungsplan entwickelt. 

38.) Abstand zu Wald: Waldflächen wurden im Rahmen der 

Teilfortschreibung des RROP (2013) als „weiche Tabuzonen“ bewertet. Lt. 

Teilfortschreibung des RROP (siehe Seite 11) ist im Rahmen der konkreten 

Zulassungsplanung mindestens ein Fall- und Fällbereich von 30 m 

einzuhalten. Die vorliegende Planung orientiert sich an den Vorgaben der 

Teilfortschreibung des RROP. Der Mindestabstand von 30 m zwischen 

WEA und Wald wird eingehalten. Bezüglich der Fledermäuse wurden 

entsprechende Untersuchungen durchgeführt. Ein entsprechendes 

Monitoring zur Konkretisierung des Kollisionsriskos wird in der 

Genehmigung nach BImSchG verankert. Ausgeprägte naturnahe 

Waldrandzonen sind im Geltungsbereich nicht vorhanden. Bei Einhaltung 

des vom Forstamt Ankum geforderten 100 m-Abstandes ist die Nutzbarkeit 

der Flächen derart eingeschränkt, dass die Ziele der Raumordnung nicht 

mehr ausreichend realisiert werden können.  

Der LK Osnabrück hat aus waldbehördlicher Sicht keine Bedenken gegen 

die Planung (siehe IV lfd. Nr. 7). Den Anregungen hinsichtlich der 

Einhaltung eines größeren Abstandes zwischen Wald und WEA wird nicht 

gefolgt. 

 

37.) 

38.) 

39.) 



Bebauungsplan Nr. 157 “Windpark Wittefeld“ Abwägung der Hinweise, Anregungen und Bedenken Stand: 20.12.2015 Seite 302 

  

 

39.) In der Begründung wird das Thema Infraschall ausführlich behandelt. 

Die zitierte Machbarkeitsstudie wurde vom Umweltbundesamt in Auftrag 

gegeben. Die Machbarkeitsstudie kommt aber nicht zu dem Ergebnis, dass 

von WEA unzumutbare Belastungen durch Infraschall ausgehen, vielmehr 

wurde ein Studiendesign für eine Lärmwirkungsstudie über 

Infraschallimmissionen entwickelt. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen 

wurden Vorschläge für die Weiterentwicklung des Regelwerkes zum 

Immissionsschutz unterbreitet. In der Studie selber werden Auswirkungen 

des Infraschalls nicht ermittelt. Zitat aus der Zusammenfassung der 

„Machbarkeitsstudie“: Für eine negative Auswirkung von Infraschall 

unterhalb der Wahrnehmungsschwelle konnten bislang keine 

wissenschaftlich gesicherten Erkenntnisse gefunden werden, auch wenn 

zahlreiche Forschungsbeiträge entsprechende Hypothesen postulieren.“ 

Zur Studie des PTB Braunschweig: Hierbei handelt es sich um ein 

Forschungsprojekt. Die dort durchgeführten Untersuchungen haben mit 

WEA speziell nichts zu tun. Der Versuchsaufbau war dabei aber nicht einer 

realen Situation angepasst, sondern die tieffrequentierten Töne wurden den 

Probanden direkt in den Gehörgang gegeben. In einer Folgestudie planen 

die Forscher gezielt Menschen zu untersuchen, die sich von Infraschall 

belästigt fühlen. Dabei geht es auch um die Frage, inwieweit psychologische 

Faktoren Einfluss auf das Hörerleben von Infraschall haben - etwa wenn ein 

Windrad als Schallquelle sichtbar ist und unter Umständen als Bedrohung 

empfunden wird (http://www.deutschlandfunk.de/infraschall-der-mensch-

hoert-tiefer-als-gedacht.676.de.html?dram:article_id=326569). 

Das PTB hat zu der Aussagekraft der Ergebnisse ihres Projektes für 

Windkraftanlagen auf ihrer homepage 

(www.ptb.de/cms/ptb/Fachabteilungen/abt1/nachrichten-aus-der 

abteilung.de) Folgendes ausgeführt: „Alle Messungen wurden in 

Laborsituationen mit synthetischen Infraschallsignalen und gesunden 

Testpersonen durchgeführt. Es wurde kein Schallsignal verwendet, das von 

einer Windkraftanlage stammte oder solchen Schall simulierte. Die 

http://www.ptb.de/cms/ptb/Fachabteilungen/abt1/nachrichten-aus-der%20abteilung.de
http://www.ptb.de/cms/ptb/Fachabteilungen/abt1/nachrichten-aus-der%20abteilung.de
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Schallsignale wurden direkt in den Gehörgang geleitet, es gab keine 

mechanische Kopplung oder Einleitung über andere Körperteile als das 

Ohr.“ 

Weiter führt die PTB dazu aus: „Da die aktustische Simulation in unseren 
Experimenten nicht von den tatsächlich messbaren Schallfeldern von 
Windkraftanlagen abgeleitet wurde, können die Ergebnisse nicht auf eine 
konkrete Situation vor Ort übertragen werden. Dazu müssten die 
Experimente unter Nutzung realistischer und wesentlich komplexerer 
Schallfelder wiederholt werden.“ 
Die Ärztekammer Niedersachsen hat kein Arbeitspapier "Gesundheitsrisiken 
und Energiewende" herausgegeben. Vielmehr handelt es sich hier um ein 
Positionspapier der "Ärzte für Immissionsschutz" (Aefis), welches diese mit 
Datum vom 24.09.2014 an die Ärztekammer Niedersachsen (Präsidentin Dr. 
med. Martina Wenker, Mitglieder des Arbeitskreises Gesundheit u. Umwelt, 
Mitglieder des Vorstandes, Mitglieder der Geschäftsführung u. Abgeordnete) 
gerichtet haben. Da aus Sicht der Verfasser bisher keine profunden 
Kenntnisse immissionsbedingter Gesundheitsschäden vorliegen, setzen 
sich die Verfasser für weitere Forschung auf diesem Gebiet vor dem 
weiteren Ausbau der Windenergie ein. Wissenschaftlich belegte Ergebnisse 
werden mit dem Positionspapier nicht vorgelegt. Das genannte 
Arbeitspapier ist nicht von der Ärztekammer Niedersachsen. Auf Anfrage 
hat diese mitgeteilt: 
„Das Positionspapier des Arbeitskreises "Ärzte für Immissionsschutz" 
(aefis.de) ist der Ärztekammer Niedersachsen bekannt. Es wurde im 
September letzten Jahres der Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen, 
den Mitgliedern des Arbeitskreises Gesundheit und Umwelt, den Mitgliedern 
des Vorstandes, der Geschäftsführung und den Mitgliedern der 
Kammerversammlung der Ärztekammer Niedersachsen zur Kenntnisnahme 
übersandt. "Ärzte für Immissionsschutz" ist ein privater Arbeitskreis. Es gibt 
zu dem Positionspapier des Arbeitskreises "Ärzte für Immissionsschutz" 
keine Beschlussfassung aus einem Gremium der Ärztekammer 
Niedersachsen.“ 
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40.) Zur Infraschallmessung der Bundesanstalt für Geowissenschaften und 
Rohstoffe (BGR): 
Die BGR ist Betreiberin von drei Infraschall-Messstationen in der Antarktis, 
im Bayerischen Wald und in der Nähe von Bremen. Die beiden zuerst 
genannten Einrichtungen sind Teil des internationalen 
Überwachungssystems zur Einhaltung des Kernwaffen-Teststopp-
Abkommens, die Station bei Bremen dient Forschungs- und 
Trainingszwecken. Jedes System besteht aus fünf Messaufnehmern, die 
mehrere hundert Meter voneinander entfernt sind und ein sogenanntes 
Array bilden. Hierbei handelt es sich um eine geometrisch ausgerichtete 
Anordnung. Die Zusammenführung sämtlicher Messdaten verleiht dem 
System Eigenschaften vergleichbar einer Richtantenne, so dass es zur 
Signalpeilung benutzt werden kann. Die hohe Empfindlichkeit einer solchen 
Überwachungsanlage ist für die BGR Voraussetzung, um einen eventuellen 
Kernwaffentest überhaupt erfassen zu können. Naturgemäß lässt sich auch 
Infraschall registrieren, der von anderen Quellen ausgeht, beispielsweise 
Windenergieanlagen. Durch die relativ starke Verbreitung von 
Windenergieanlagen in Norddeutschland wurde die BGR auf diese 
Fragestellung aufmerksam und hat im Sommer 2004 mehrwöchige 
Feldmessungen an einem frei stehenden Windrad nördlich von Hannover 
durchgeführt. Ergebnis der Untersuchung war unter anderem, dass sich rein 
rechnerisch die emittierten Infraschallwellen noch in einer Entfernung von 
mehr als 10 km nachweisen lassen könnten.  
Solche Erkenntnisse sind für den Betreiber von Messeinrichtungen zur 
Überwachung auf Kernwaffentests von großer Bedeutung. Denn es ist 
oberstes Ziel, ungestörte Registrierungen auch der schwächsten Signale zu 

40.) 

http://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Erdbeben-Gefaehrdungsanalysen/Seismologie/Kernwaffenteststopp/kernwaffenteststopp_node.html
http://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Erdbeben-Gefaehrdungsanalysen/Seismologie/Kernwaffenteststopp/kernwaffenteststopp_node.html
http://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Erdbeben-Gefaehrdungsanalysen/Seismologie/Kernwaffenteststopp/Verifikation/Infraschall/Quellen_Phaenomene/Feldmessungen/windkraftanlagen.html


Bebauungsplan Nr. 157 “Windpark Wittefeld“ Abwägung der Hinweise, Anregungen und Bedenken Stand: 20.12.2015 Seite 305 

  

 

gewährleisten. Aus der extremen Empfindlichkeit solcher Spezial-
Messysteme kann jedoch nicht der Schluss gezogen werden, dass sich die 
zivilisatorischen Infraschalleinwirkungen auf einem bedenklichen Niveau 
bewegen. Die BGR-Messungen sind zwar empfindlich, aber stark 
richtungsselektiv. Handelsübliche akustische Messeinrichtungen erfassen 
hingegen den Schall aus allen Richtungen, wie es beim menschlichen Ohr 
der Fall ist. Mit normalen Messgeräten lassen sich die 
Geräuschimmissionen einschließlich Infraschall zutreffend erfassen, 
vorausgesetzt sie sind bei tiefen Frequenzen hinreichend empfindlich 
(http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/229952/). 
 
41.)Die Schallausbreitungsrechnung erfolgte gemäß DIN ISO 9613-2 
„Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien“ (siehe Abschnitt 5 
des Gutachtens).  Gemäß dieser Norm werden Bedingungen, die bei gut 
entwickelter, leichter Bodeninversion, wie sie üblicherweise nachts 
auftreten, zu Grunde gelegt. 
Allgemein kann gesagt werden, dass WEA keine Geräusche im 
Infraschallbereich (vergl. DIN 45680) hervorrufen, die hinsichtlich 
möglicher schädlicher Umwelteinwirkungen gesondert zu prüfen wären. 
Die von modernen WEA hervorgerufenen Schallpegel im 
Infraschallbereich liegen unterhalb der Wahrnehmungsschwelle des 
Menschen. Auch neuere Empfehlungen zur Beurteilung von 
Infraschalleinwirkungen der Größenordnung, wie sie in der Nachbarschaft 
von WEA bislang nachgewiesen wurden, gehen davon aus, dass sie 
ursächlich nicht zu Störungen, erheblichen Belästigungen oder 
Geräuschbeeinträchtigungen führen.  Mittlerweile wurde auch der 
messtechnische Nachweis geführt, dass der von WEA mit einer Leistung 
von 1.800 kW bis 3.200 kW bewirkte Infraschallpegel auch im Nahbereich 
der WEA (Abstände bis zu 300 m) deutlich unterhalb der menschlichen 
Hör- bzw. Wahrnehmungsschwelle liegt. Weiterhin konnte festgestellt 
werden, dass sich bereits ab einer Entfernung von 700 m der 
Infraschallpegel durch das Einschalten der WEA nicht wesentlich erhöht.  
Für eine negative Auswirkung von Infraschall unterhalb der 
Wahrnehmungsschwelle konnten bislang jedoch keine wissenschaftlich 
gesicherten Erkenntnisse gefunden werden, auch wenn zahlreiche 
Forschungsbeiträge entsprechende Hypothesen postulieren. 

41.) 

http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/229952/
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Schallreflexionen 
In der Straße „Sandknäppen“ wurden im IEL-Gutachten Nr. 3496-14-L2 
vom 17.12.2014 insgesamt drei Immissionsorte berücksichtigt. Die 
geplanten Windenergieanlagen des Standortes Kalkriese 1 und Wittefeld 
wirken dabei auf unterschiedliche Gebäudefronten ein. Die Lage der 
Wohnhäuser in Verbindung mit den Nebengebäuden und die Lage der 
Windenergieanlagen führen zu keiner Schalleinfallsrichtung, die zu einer 
Schallpegelerhöhung durch Reflexionen führt. Ähnliches gilt für die 
Wohnhäuser an den anderen genannten Straßen. 
„2 dB(A) – Zuschlag“ 
Die Schallimmissionsprognose wurde in Abstimmung und gemäß den 
Vorgaben des Landkreises Osnabrück durchgeführt. Dies wurde auch im 
IEL-Gutachten Nr. 3496-14-L2 vom 17.12.2014 auf der Seite 10 
ausgeführt. 
Uthof 2 und 3, „Industrieanlage“ 
Bei den Wohnhäusern Uthof 2 und 3 sind keine Gebäudeanordnungen 
(typisch: u- oder l-förmig angeordnete Gebäude) vorhanden, die zu einer 
Schallpegelerhöhung durch Reflexionen führen. 

Bei der „Industrieanlage Vördener Weg 2“ handelt es sich um einen 

landwirtschaftlichen Betrieb. Hierbei handelt es sich um Geräusche nicht-

genehmigungsbedürftiger landwirtschaftlicher Anlagen die nicht der TA-

Lärm unterliegen und somit nicht als Vorbelastung in der Prognose zu 

berücksichtigen sind. 

„Malgartener Damm“ 
Aus dem IEL-Gutachten Nr. 3496-14-L2 vom 17.12.2014 , Tabelle 8, Seite 
16 geht hervor, dass an den Wohnhäusern die Schallimmissionspegel aller 
WEA bei ≤ 34 dB(A) und damit um mindestens 6 dB unterhalb des 
zulässigen Immissionsrichtwertes von 40 dB(A) für die Nachtzeit liegen. 
Windgeschwindigkeit 
Die in Verbindung mit den Schallemissionswerten angegebene 
Windgeschwindigkeit bezieht sich auf die Referenzhöhe von 10 m und 
nicht auf die Nabenhöhe. 
 
42.) Im IEL-Gutachten Nr. 3496-14-L2 vom 17.12.2014 wird nicht das 
Ferienhausgebiet als Gemengelage eingestuft. Das Ferienhausgebiet 

42.) 

43.) 
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grenzt an den Außenbereich. Bzgl. der Schutzbedürftigkeit wird dieser 
Außenbereich einem Dorfgebiet gleichgesetzt. Durch dieses 
Aneinandergrenzen entsteht die typische Gemengelage. 
 
43.) Zur optisch bedrängenden Wirkung wird auf die Ausführungen unter Nr. 
2 verwiesen. 
Zu Abständen zwischen Windparks siehe Ausführungen unter Nr. 22. 
Inwieweit der B-Plan Nr. 157 dem LROP entgegen steht, kann nicht 
nachvollzogen werden. Der B-Plan Nr. 157 wird aus der 30. Änderung des 
Flächennutzungsplans entwickelt. Die 30. Änderung des 
Flächennutzungsplans erfolgte im Rahmen der Anpassungspflicht auf der 
Grundlage des Regionalen Raumordnungsprogramms des Landkreises 
Osnabrück. 
Die Standortfindung erfolgte auf Ebene der Regionalplanung. 
Das NLT-Papier ist kein Gesetz oder Erlass. 
 

44.) Mindestabstand 1,5x:  

Lt. Richtlinie „Windenergieanlagen- Einwirkungen und 

Standsicherheitsnachweise für Turm und Gründung“ gelten bezüglich 

Eisabwurf Abstände > 1,5 x (Rotordurchmesser + Nabenhöhe) zu 

Verkehrswegen und Gebäuden als ausreichend. Diese können jedoch 

unterschritten werden. Der Belang Eisabwurf wird im Rahmen des 

nachfolgenden Genehmigungsverfahrens berücksichtigt. Entweder sind 

bestimmte Abstände zu Straßen oder Gebäuden einzuhalten oder durch 

technische Einrchtungen (z.B. Rotorblattheizung) sicherzustellen, dass 

Eiswurf  ausgeschlossen werden kann. Eine gutachterliche Stellungnahme 

eines Sachverständigen zur Funktionssicherheit dieser Einrichtung ist im 

Rahmen des nachfolgenden Genehmigungsverfahrens nach dem 

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) als Teil der Bauvorlagen 

vorzulegen. Siehe im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung auch Kap. 

4.8 der Begründung. 

Bei den geplanten WEA-Typ ist keine Rotorblattheizung vorgesehen. 
Rotorblattheizungen verringern hauptsächlich Stillstandszeiten der WEA bei 
Eisansatz an den Rotorblättern. Dies ist vor allem bei Standorten in kalten 

44.) 
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Lagen (Höhen über 500 m ü. NHN) oder Kaltklimastandorten, z.B. 
Skandinavien, sinnvoll. Beim Heizvorgang steht die WEA. Es wird lediglich 
die Zeit verringert, bis das Eis durch die zusätzliche Heizung in den 
Rotorblättern der WEA abgetaut ist. Der Einsatz einer Rotorblattheizung 
erfolgt damit aus wirtschaftlichen Gründen, um Stillstandszeiten durch 
Eisansatz und die damit verbundenen Ertragsverluste möglichst minimal zu 
halten. In Bramsche werden die Stillstandszeiten durch Eisansatz aufgrund 
der Lage aber niedrig ausfallen. Die Installation einer Rotorblattheizung ist 
daher nicht rentabel. Die Gefährdungsbeurteilung zum Eisansatz erfolgt 
anhand der bestehenden Systeme. 
Für die Eiserkennung gibt es mehrere technische Überwachungssysteme 
bei den WEA. 

Nach allgemeiner Rechtsprechung gehört Eisabwurf und Eisabfall zum 

allgemeinen Lebensrisiko und die von Senvion vorgesehene Eiserkennung, 

bei der die Anlage bei Eisansatz angehalten wird, ist ausreichend. Diese 

Einschätzung teilt auch der LK Osnabrück als zuständige 

immissionsschutzrechtliche Genehmigungsbehörde. 

Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hat 

keine Einwände gegen die geplanten WEA-Standorte (siehe hierzu IV lfd. 

Nr. 3). 

Das BauGB ist auch Grundlage einer Bauleitplanung, welche sich mit WEA 

befasst. 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

45.) Zum Abstand der WEA zur vorhandenen Hochspannungsleitung wird 

auf die Stellungnahme der AMPRION GmbH (II lfd. Nr. 4) verwiesen. 

AMPRION hat keine Bedenken gegen die Festsetzungen des B-Plans und 

verweist darauf, dass im Vorfeld bereits Abstimmungen zwischen 

AMPRION, dem Landkreis Osnabrück und dem Projektierer des Windparks 

Ahrensfeld stattgefunden haben. Der Anregung wird nicht gefolgt. 

 
46.) Die Bedenken betreffen die Regionalplanung und nicht die verbindliche 
Bauleitplanung. Im Übrigen wird auf die Ausführungen unter Nr. 43 

45.) 

46.) 

47.) 

48.) 
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verwiesen. 
 
47.) Die Standortfindung erfolgte auf Ebene der Regionalplanung. 
Eine besondere Funktion für die Landschaftsbezogene Erholung kann für 
den Geltungsbereich nicht abgeleitet werden; der Bereich ist nicht als 
Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen. 
Eine Verunstaltung des Landschaftsbildes durch Windkraftanlagen ist in 
Ausnahmefällen nur dann anzunehmen, wenn die Anlage in einer wegen 
ihrer Schönheit und Funktion besonders schutzwürdigen Umgebung 
errichtet werden soll oder wenn ihre Errichtung an dem vorgesehenen 
Standort einen besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild darstellt 
(siehe BVerwG, Urteil vom 18.03.2003). 
Die Anlage neuer Wege, die für die innere Erschließung des Windparks 
erforderlich sind, erfolgt ausschließlich auf privaten Grundstücksflächen. Sie 
werden dementsprechend als private Verkehrsfläche mit der besonderen 
Zweckbestimmung „Wirtschaftsweg Windpark und landwirtschaftlicher Weg“ 
festgesetzt. Es handelt sich hierbei ausschließlich um private Wegeflächen, 
die nicht dem öffentlichen Verkehr gewidmet werden. Die Im Plangebiet 
vorhandenen öffentlichen Wege stehen auch weiterhin dem öffentlichen 
Verkehr zur Verfügung. 
Das die neu anzulegenden Wirtschaftswege ausschließlich dem 
landwirtschaftlichen Verkehr und für Wartungsarbeiten zur Verfügung 
stehen, heißt nicht gleichzeitig, dass sie für Radfahrer und Spaziergänger 
gesperrt werden. 
 
48.) Die Schattenwurfberechnungen IEL-Bericht Nr.: 3496-14-S1 vom 16. 
Oktober 2014 und IEL-Bericht Nr.: 3496-14-S2 vom 18. Dezember 2014 
befassen sich sehr konkret mit den Situationen vor Ort und erfassen alle 
maßgeblichen Immissionsorte, die Windenergieanlagen und deren 
Abmessungen sowie alle geografischen Koordinaten und Geländehöhen. 
Alle Zeitangaben sind minutengenau auf den Längen- und Breitengrad vor 
Ort berechnet. 
Eine weitere Konkretisierung findet in der Regel nicht statt, denn sie 
erfordert Kenntnisse über Gebäude, Raumzuschnitte, Fenster und die 
zeitliche und räumliche Nutzung durch Personen. Eine derartige 
Betrachtung erfordert die Kooperation mit den Betroffenen. In aller Regel 
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werden die Schattenwurfzeiten bei dieser Betrachtungsweise aber deutlich 
geringer ausfallen, als bei den von uns im „Gewächshaus-Modus“ 
betrachteten Immissionspunkten. 
Die mit den Immissionspunkten IP 59 bis IP 61 berücksichtigte Schule 
weist lediglich eine falsche Bezeichnung auf. Alle Koordinaten entsprechen 
der Lage im verwendeten System. 
Die Anwendung von Schattenabschaltungen ist ein übliches und 
überprüfbares Verfahren zur Immissionsminderung. Damit wird erreicht, 
dass es zu keinen erheblichen oder unzumutbaren Beeinträchtigungen 
(d. h. zu keinen Überschreitungen der Orientierungswerte) kommen kann. 
Das zur Anwendung geplante Modul hat sich in der Praxis seit vielen 
Jahren bewährt. Es lässt unterschiedliche Verfahren zu und erfordert im 
Fall der Aufsummierung realer Schattenwurfzeiten keine kalendarischen 
Vorgaben (sondern alle Koordinaten) und liefert dann sog. 
Abschaltprotokolle. 
Festlegungen der Art und des Umfangs von Maßnahmen sowie deren 
Überwachung obliegen der Genehmigungsbehörde. Hierzu haben IEL 
Empfehlungen gegeben. 

Zur Erholungsnutzung (Straßen,Wege) sowie gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen wird auf die Ausführungen unter Nr. 47 und 39-41 

verwiesen. 

 
49.) Wertverlust: Die Planung beachtet die städtebaulichen Kriterien des 

Außenbereichs und Schutzansprüche der benachbarten Nutzungen 

entsprechend den vorgegebenen rechtlichen Bestimmungen. Hierdurch wird 

sichergestellt, dass keine Wertverluste auftreten, die nicht im Rahmen der 

Sozialbindung des Eigentums zumutbar sind. Es besteht kein Anspruch 

darauf, dass in der Umgebung eines Grundstücks keine bauliche Nutzung 

stattfindet, sofern die Schutzansprüche des Grundstücks eingehalten 

werden. Gerade beim Wohnen im planungsrechtlichen Außenbereich muss 

damit gerechnet werden, dass Nutzungen, die der Gesetzgeber als 

priveligierte Vorhaben nur für den Außenbereich vorgesehen hat, wie z.B. 

Biogasanlagen, landwirtschaftliche Nutzung, WEA etc., dort auch 

49.) 

50.) 
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angesiedelt werden. 

Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 

Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 

Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu Schutzabständen 

und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als gesetzlich unerheblich 

eingestuft werden kann. Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich 

festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 

beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 

Wertqualität der Umgebung nicht. 

Das Urteil des BFH vom 22.06.2006 führt aus, dass die Errichtung von WEA 

ein Wertbildungsfaktor sein kann, dabei kommt es jedoch auf den Einzelfall 

an. 

Das Landesamt für Geoinformation und Landvermessung Niedersachsen 

(LGLN), Regionaldirektion Aurich, kommt in seinem aktuellen 

Grundstücksmarktbericht für die Landkreise Aurich, Leer, Friesland und 

Wittmund sowie kreisfreie Städte Wihelmshaven und Emden zu dem 

Ergebnis, dass Windkraftanlagen keine negativen Auswirkungen auf die 

Kaufpreise benachbarter Häuser in Ostfriesland haben. Dieses Ergebnis 

sei unabhängig von der Entfernung der WEA zu den Häusern (siehe NWZ 

vom 13.02.2015). 

 
50.) Bedarfsgerechte Befeuerung ist im September 2015 als eine von 
mehreren Optionen in die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur 
Kennzeichung von Luftfahrthindernissen aufgenommen worden. Die Stadt 
Bramsche wird im Zuge des Genehmigungsverfahrens nach BImSchG 
beim LK Osnabrück darauf hinwirken, dass diese Befeuerung in der 
Genehmigung festgesetzt wird. In wieweit der Einbau einer 
bedarfsgerechten Befeuerung als Auflage in die Genehmigung nach 
BImSchG aufgenommen wird, bleibt dem Landkreis als 
Genehmigungsbehörde überlassen. Die Stadt wird versuchen, den Einbau 
in einem städtebaulichen Vertrag mit der Windenergie Wittefeld GmbH & 
Co. KG sicherzustellen. 
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51.) Im B-Planverfahren gibt es keine UVS. Der Umweltbericht ist die 
Umweltprüfung auf Ebene der Bauleitplanung. Durch die bedarfsgerechte 
Befeuerung kommt die Nachtkennzeichung nur noch bedarfsgerecht zum 
Tragen. Ob der Einbau einer bedarfsgerechten Befeuerung zum Tragen 
kommt ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. Auf die 
Ausführungen zu Nr. 50 wird verwiesen. Eine Beeinträchtigung für Tiere ist 
nicht gegeben, auch nicht bei Berücksichtigung der bislang vorgesehenen 
Kennzeichung (Feuer W rot): Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
 

52.) LTE Breitbandempfang:  

Beim LTE-Breibandempfang gibt es eine Funkzelle (auf einem Gebäude 

o.ä. fest installiert), welche Verbindung auf das Endgerät (Handy, Laptop 

etc.) hat. Da dieser Breitbandempfang somit nicht aus einem Funkstrahl 

besteht, sondern breit gestreut wird, kann eine Beeinträchtigung durch WEA 

nicht prognostiziert werden. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

53.) Mit der Fortschreibung des Regionalen Raumordnungsprogramms für 

den Teilbereich Energie hat der Landkreis Osnabrück das Plangebiet als 

Vorrangstandort für Windenergiegewinnung ausgewiesen und damit bereits 

die rechtlichen Voraussetzuungen für die Errichtung von WEA 

geschaffen.Mit der 30. Änderung des Flächennutzungsplans ist die Stadt 

ihrer Verpflichtung nachgekommen, ihren FNP an die Ziele der 

Raumordnung anzupassen.  

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans werden im Rahmen einer 

Feinsteuerung durch Festlegung der Anlagenstandorte, der Anlagenhöhe 

sowie der Flächen bzw. Maßnahmen für Ausgleich örtliche Belange mit in 

die Planung eingebracht. Die für die Abwägung vorliegenden Gutachten und 

Fachbeiträge berücksichtigen die gesetzlich vorgegebenen Grundlagen. 

Durch den vorliegenden Umweltbericht und die vorliegenden Gutachten wird 

die Stadt den gesetzlichen Anforderungen und die vor diesem Hintergrund 

durchgeführte Abwägung gerecht. Insofern führt eine Beteiligung der Stadt 

51.) 

52.) 

53.) 
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als Kommanditist nicht zu einer unzulässigen Vorabbindung und damit zu 

einer sachwidrigen Verkürzung der nach § 2 (3) und § 1 (7) BauGB 

gebotenen Abwägung. 

Der Durchführungsvertrag zwischen der Stadt und der Windenergie 

Wittefeld GmbH & Co. KG regelt im wesentlichen die Übernahme sämtlicher 

Kosten des Bauleitplanverfahrens (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne 

und alle erforderlichen Gutachten), Umsetzung der 

Kompensationsmaßnahmen, Rückbau der WEA nach Aufgabe des Betriebs 

durch den Vorhabenträger sowie die Übertragung aller eingegangenen 

Verpflichtungen an einen möglichen Restnachfolger. Aus dem 

Durchführungsvertrag entsteht der Stadt keine Verpflichtung, die 

Bauleitpläne mit einem Satzungsbeschluss abzuschließen. Der rat der Stadt 

Bramsche ist in seiner Entscheidung durch diesen Vertrag nicht gebunden. 

Im Übrigen ist die Stadt Bramsche weder Antragsteller des 

Genehmigungsantrages nach BImSchG noch Genehmigungsbehörde. 

 
54.) Die Bedenken betreffen die Regionalplanung und nicht die verbindliche 
Bauleitplanung. 
 

55.) Der Kampfmittelbeseitigungsdienst wies im Rahmen des 

Beteiligungsverfahrens gem. § 4 (1) BauGB darauf hin, dass nicht 

ausgeschlossen werden kann, dass sich innerhalb des Geltungsbereiches 

Kampfmittel befinden. Die Stadt Bramsche hat diesbezüglich eine 

kostenpflichtige Luftbildauswertung in Auftrag gegeben. Mit Datum vom 

22.04.2015 teilte das LGLN der Stadt Bramsche mit, dass die Auswertung 

der Aufnahmen Bodenverfärbungen im Planungsbereich gezeigt haben. 

Daher sei davon auszugehen, dass noch Kampfmittel vorhanden sein 

können. Deshalb werden Gefahrenforschungsmaßnahmen im Bereich des 

Standortes der Anlage Nr. 06 empfohlen. Das Ergebnis der 

Luftbildauswertung wurde an die Windparkbetreiber weiter geleitet, damit 

entsprechende Sondierungsmaßnahmen vor Baubeginn eingeleitet werden 

können. 

54.) 

55.) 

56.) 
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56.) Eine unzumutbare Beeinträchtigung der Anwohner durch Schall und 
Schattenwurf kann auf Grundlage der vorliegenden Gutachten nicht 
prognostiziert werden. 
Zu Ärzte für Immissionsschutz und PTB wird auf die Ausführungen unter Nr. 
39 verwiesen. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
 
57.) Die Gefahr von Blitzschlag ist auch bei Bäumen, 
Hochspannungsleitungen etc. gegeben. Das WEA dort eine besonders 
hohe Anfälligkeit haben, kann nicht prognostiziert werden. Den Bedenken 
wird nicht gefolgt. 
 
58.) Die privaten Erschließungswege werden für Fahrradfahrer und 
Spaziergänger nicht gesperrt. Diese Wege dienen jedoch dazu, die WEA 
z.B. zu Wartungszwecken zu erreichen. Eine Sperrung dieser Zufahrten zu 
den WEA in den Wintermonaten kann ggf. zum Tragen kommen. Da diese 
Wege aber auch nur zu einer WEA und wieder zurück führen (d.h. kein 
Rundweg) ist dieses für die Erholungsnutzung auch nicht relevant. Eine 
Nutzung des Geltungsbereiches nach Errichtung der WEA durch 
Fahrradfahrer etc. ist weiterhin möglich. Die Erfahrungen aus vorhandenen 
Windparks belegen, dass WEA für Erholungssuchende nicht zwangsläufig 
abschreckend wirken. So wurde z.B. im WP Ottendorf (ca. 20 WEA, 
Landkreis Rotenburg/ Wümme) durch einen Bürgerverein Bänke innerhalb 
der Windparkfläche aufgestellt, um Spaziergängern und Radfahrern auch im 
Zusammenhang mit dem windparkbedingten Wegebau die Möglichkeit zu 
geben, die Landschaft auch mit Windenergienutzung für wohnungsnahe 
Erholung zu nutzen. Dieses wird von den Erholungssuchenden 
angenommen Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
 
59.) Die geplanten WEA halten einen Mindestabstand von 500 m zu 
Wohnnutzung im Außenbereich und einen Mindestabstand von 1.000 m zu 
Siedlungsflächen ein. Eine Errichtung von WEA „mitten im Dorf“ ist deshalb 
ausgeschlossen. Die vorliegende Bauleitplanung beachtet die 
städtebaulichen Kriterien des Außenbereichs und Schutzansprüche der 
benachbarten Nutzungen entsprechend den vom Gesetzgeber 
vorgegebenen rechtlichen Bestimmungen. Unzumutbare 

57.) 

58.) 

59.) 
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Beeinträchtigungen der Gesundheit können somit ausgeschlossen werden. 
Die Teilfortschreibung „Energie“ des Regionalen Raum-
ordnungsprogramms Osnabrück ist als Satzung in Kraft. Die Ziele sind 
damit zu berücksichtigen. Nach § 1 Abs. 4 BauGB ist die Stadt Bramsche 
verpflichtet, die Bauleitpläne an die Ziele der Raumordnung anzupassen. 
Dies erfolgt im Zuge der 30. FNP-Änderung. 
 
60.) Die Standortfindung erfolgte auf Ebene der Regionalplanung. Im 
Rahmen der Teilfortschreibung des RROP des LK Osnabrück wurden die 
Nachbarlandkreise beteiligt. 
Im Rahmen der Beteiligungsverfahren zum B-Plan Nr. 157 haben 
selbstverständlich auch Bürger der Nachbarkommunen die Möglichkeit ihre 
Stellungnahmen abzugeben. Die Unterlagen waren im Rathaus der Stadt 
Bramsche und zusätzlich auf der homepage der Stadt Bramsche einsehbar. 
Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum B-Plan Nr. 157 wurden auch 
die Nachbarkommunen beteiligt. 
Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
 

61.) Wirtschaftlichkeit: In der Untersuchung der DEUTSCHE WIND GUARD 

(April 2012) „Wirtschaftlichkeit von Standorten für die Windenergienutzung – 

Untersuchung der wesentlichen Einflussparameter“ im Auftrag des 

Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) 

wird ausgeführt, dass im Binnenland, wo sehr windstarke Standorte kaum 

auftreten, über große Nabenhöhen und Rotordurchmesser die Nutzbarkeit 

der Standorte so verbessert werden kann, dass Windenergieprojekte dort 

umsetzbar sind. Die große Auswirkung dieser technischen Parameter 

sollten durch Gemeinden bei ihrer Planung stets beachtet werden.  

Die Ausweisung von Vorrangflächen im RROP bedeutet gleichzeitig, dass 

raumbedeutsame Windenergienutzung außerhalb dieser Vorrangflächen 

ausgeschlossen ist (Ausschlusswirkung). D.h. die gem. § 35 BauGB 

privilegierte Windenergienutzung wird auf bestimmte Teile des Landkreises 

Osnabrück und hier auf bestimmte Teile der Stadt Bramsche beschränkt. 

Auf Grund dieser Einschränkung eines ansonsten privilegierten 

Außenbereichsvorhabens sind die ausgewiesenen Flächen 

60.) 

61.) 
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(Vorrangstandorte) entsprechend auszunutzen. Die Stadt Bramsche möchte 

die zum jetzigen Zeitpunkt modernsten und insbesondere für die 

Binnenlandstandorte entwickelten WEA innerhalb der Vorrangflächen 

ermöglichen. Es ist allgemein bekannt, dass höhere Türme speziell für 

Binnenlandstandorte einen wesentlichen Einfluss an dem Energieertrag 

haben und somit maßgeblich zur Wirtschaftlichkeit der WEA und somit zur 

Energiewende beitragen. Bei der Festlegung der Vergütungssätze des EEG 

2014 an Binnenlandstandorten hat der Gesetzgeber den Stand der Technik 

und die Entwicklung der hohen und großen Binnenland-WEA berücksichtigt. 

An Binnenlandstandorten, können bei der Vergütungsstruktur des EEG 

2014 nur die hohen und großen Anlagentypen wirtschaftlich errichtet 

werden 

Die Entwicklung der WEA wird sicher in den nächsten Jahren noch weiter 

gehen. Die Stadt Bramsche möchte deshalb die z.Zt. modernsten und 

wirtschaftlichsten WEA ermöglichen und setzt die max. Gesamthöhe der 

WEA so fest, dass diese dort realisiert werden können. 

Für den geplanten Anlagentyp ist eine max. GH von 210 m, wie in der 

frühzeitigen Beteiligung noch festgelegt nicht mehr notwendig. Die Stadt 

setzt deshalb eine max. GH von 200 m fest, die für den geplanten WEA-Typ 

ausreichend ist.  

Im Rahmen des nachfolgenden BImSchG-Genehmigungsverfahren wird ein 

Standsicherheitsgutachten vorgelegt, welches die Standsicherheit der WEA 

belegen muss. Ansonsten wird keine Baugenehmigung erteilt. 

Die Kennzeichung für 150 m hohe WEA ist analog zur Kennzeichung von 

200 m hohen WEA. 

 
62.) Von politischer Seite wurde die Notwendigkeit einer 
Wirtschaftlichkeitsberechnung nicht gesehen und im Verwaltungsausschuss 
mehrheitlich abgelehnt. Daraus läßt sich nicht die Schlussfolgerung ziehen, 
dass das Ergebnis einer Wirtschaftlichkeitsberechnung die Wirtschaftlichkeit 
kleinerer Anlagen bestätigen würde. 

62.) 

63.) 

64.) 
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63.) Die Sicherung des Rückbaus der Anlagen erfolgt über eine 
Rückbauverpflichtung im Durchführungsvertrag, der zwischen dem 
Vorhabenträger und der Stadt Bramsche geschlossen wurde. Die rechtlich 
vorgesehene Rückbauverpflichtung soll durch Vereinbarung eines 
Ansparplanes mit einem deutschen Kreditinstitut oder durch eine 
selbstschuldnerische Bürgschaftserklärung eines deutschen Kreditinstitutes 
sichergestellt werden. Die Sicherheitsleistung muss den Rückbau der WEA 
einschließlich des den Boden versiegelnden Fundaments am Ende der 
voraussichtlichen Lebensdauer der WEA vollständig abdecken. Den 
Bedenken wird nicht gefolgt. 
 

64.) Die Standsicherheit der WEA ist nicht Bestandteil des B-Plans, sondern 

wird im nachfolgenden Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG durch 

den LK Osnabrück geprüft. Ein Turbulenzgutachten ist nicht Bestandteil der 

Verfahrensunterlagen zum B-Plan. Zur UVS siehe Ausführungen unter Nr. 

20. 

 

65.) Die Gefährdungsbeurteilung zum Eisansatz erfolgt anhand der 

bestehenden Systeme, für die Eiserkennung gibt es mehrere technische 

Überwachungssysteme bei den WEA. Nach allgemeiner Rechtsprechung 

gehört Eisabwurf und Eisabfall zum allgemeinen Lebensrisiko und die von 

Senvion vorgesehene Eiserkennung, bei der die Anlage bei Eisansatz 

angehalten wird, ist ausreichend. Diese Einschätzung teilt auch der LK 

Osnabrück als zuständige immissionsschutzrechtliche Genehmigungs-

behörde. Eine witterungsbedingte Sperrung der Wege erfolgt nicht. An den 

neu zu errichtenden Zuwegungen zu den WEA werden entsprechende 

Hinweisschilder aufgestellt, die vor Eisabfall warnen. 

 
66.) Im Rahmen der Standortfindung (Teilfortschreibung RROP) wurden die 
Belange Erlebnis- und Erholungsräume (siehe Fachbeitrag Landschaftsbild 
zur Teilfortschreibung Energie des RROP 2013) berücksichtigt. Die 
Vorranggebiete wurden unter Berücksichtigung des Belangs 
Erholungsnutzung ausgewiesen. Die Teilfortschreibung „Energie“ des 

65.) 

66.) 
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Regionalen Raumordnungsprogramms Osnabrück ist als Satzung in Kraft. 
Die Ziele sind damit zu berücksichtigen. Nach § 1 Abs. 4 BauGB ist die 
Stadt Bramsche verpflichtet, die Bauleitpläne an die Ziele der Raumordnung 
anzupassen. Dies erfolgt im Zuge der 30. FNP-Änderung. 
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 V. Lfd.Nr. 12 FLYER (allgemein)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägung / Beschlussempfehlung: 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Bezüglich der Stellungnahmen der Bürgerinitiative siehe Ausführungen 

unter V lfd. Nr. 1, bezüglich der Stellungnahme des Umweltforums siehe 

Ausführungen unter V lfd. Nr. 44. 
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1.) Im Rahmen der Teilfortschreibung des RROP wurde zu 

geschlossenen Siedlungen ein Abstand von 1.000 m und zu 

Wohnen im Außenbereich ein Abstand von 500 m angewandt. D.h. 

die geplanten WEA halten mindestens einen Abstand von 500 m zu 

jeglicher Wohnbebauung ein. Eine unzumutbare Beeinträchtigung 

durch Schall und Schattenwurf kann auf Grund der Ergebnisse der 

Gutachten ausgeschlossen werden. Ob eine optisch bedrängende 

Wirkung auf Wohnhäuser, welche sich im Abstand von 556 m bis 

589 m zu den geplanten WEA befinden, vorliegt, wurde im 

Umweltbericht zum B-Plan geprüft. Auf Grundlage dieser 

Einzelfallprüfung kann eine optisch bedrängende Wirkung 

ausgeschlossen werden. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

2.) Der Hinweis betrifft nicht den Inhalt der verbindlichen Bauleitplanung 

sondern den Inhalt der Regionalplanung. Auf die Ausführungen zu 

Pkt. 1 wird verwiesen. 

 

3.) Wertverlust: Die Planung beachtet die städtebaulichen Kriterien des 

Außenbereichs und Schutzansprüche der benachbarten Nutzungen 

entsprechend den vorgegebenen rechtlichen Bestimmungen. 

Hierdurch wird sichergestellt, dass keine Wertverluste auftreten, die 

nicht im Rahmen der Sozialbindung des Eigentums zumutbar sind. 

Es besteht kein Anspruch darauf, dass in der Umgebung eines 

Grundstücks keine bauliche Nutzung stattfindet, sofern die 

Schutzansprüche des Grundstücks eingehalten werden. Gerade 

beim Wohnen im planungsrechtlichen Außenbereich muss damit 

gerechnet werden, dass Nutzungen, die der Gesetzgeber als 

priveligierte Vorhaben nur für den Außenbereich vorgesehen hat, 

wie z.B. Biogasanlagen, landwirtschaftliche Nutzung, WEA etc., dort 

auch angesiedelt werden. 

Der potentielle Wertverlust von Immobilien durch Änderungen in der 
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Umgebung, sei es durch Straßenbau, Gewerbegebiete oder 

Windenergieanlagen, ist durch gesetzliche Regelungen zu Schutzabständen 

und zum Lärmschutz soweit minimiert, dass er als gesetzlich unerheblich 

eingestuft werden kann. Wenn also Windenergieanlagen die gesetzlich 

festgelegten Immissionswerte und Mindestabstände einhalten, 

beeinträchtigen sie nach aktueller Rechtsprechung die Wohn- und 

Wertqualität der Umgebung nicht. 

Das Urteil des BFH vom 22.06.2006 führt aus, dass die Errichtung von WEA 

ein Wertbildungsfaktor sein kann, dabei kommt es jedoch auf den Einzelfall 

an. 

Das Landesamt für Geoinformation und Landvermessung Niedersachsen 

(LGLN), Regionaldirektion Aurich, kommt in seinem aktuellen 

Grundstücksmarktbericht für die Landkreise Aurich, Leer, Friesland und 

Wittmund sowie kreisfreie Städte Wilhelmshaven und Emden zu dem 

Ergebnis, dass Windkraftanlagen keine negativen Auswirkungen auf die 

Kaufpreise benachbarter Häuser in Ostfriesland haben. Dieses Ergebnis 

sei unabhängig von der Entfernung der WEA zu den Häusern (siehe NWZ 

vom 13.02.2015). 

 

4.) Das Schallgutachten belegt, dass die nächtlichen 

Immissionsrichtwerte nach TA-Lärm eingehalten werden. Den 

Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

5.) In der Begründung wird das Thema Infraschall ausführlich behandelt. 

Einen aktuellen Überblick zu Infraschall und WEA gibt die Landesanstalt für 
Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes Baden-Württemberg 
(http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/236142/), Stand : Juli 
2015: 
„Wissenschaftlich durchgeführte akustische Messungen in der Umgebung 
von Windenergieanlagen ergeben durchgängig, dass der Infraschall von 
Windenergieanlagen in deren direkter Umgebung messbar ist, aber deutlich 

http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/236142/
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unterhalb der menschlichen Wahrnehmungsschwelle liegt. Ab einem 
Abstand von etwa 700 m ist zwischen den Zuständen „Anlage an″ und 
„Anlage aus″ praktisch kein Unterschied mehr messbar. Auch in der Nähe 
von Autobahnen und Schnellstraßen oder an Waldstandorten ist der 
Infraschall einer Windenergieanlage gegen das Hintergrundgeräusch nicht 
mehr messbar. Aktuell führt die LUBW ein Infraschall-Messprojekt an 
Windenergieanlagen und anderen Quellen durch. Die Veröffentlichung des 
Abschlussberichts ist Ende 2015 vorgesehen; der Zwischenbericht ist online 
verfügbar. Die vorliegenden Ergebnisse decken sich mit denen anderer 
Erhebungen. Alle kommen übereinstimmend zu dem Ergebnis, dass 
Infraschall durch Windenergieanlagen kein Sonderproblem darstellt. 

Windenergie und Gesundheit 

Bislang gibt es keine wissenschaftlichen Hinweise dafür, dass Infraschall 

deutlich unterhalb der Wahrnehmungsschwelle, wie er von 

Windenergieanlagen verursacht wird, Gesundheitsprobleme verursacht. Der 

Betrieb von Windenergieanlagen ist jedoch mit einem hörbaren 

Betriebsgeräusch verbunden, das bei sehr geringem Abstand zu einer 

erheblichen Belästigung führen kann. Bei richtiger Planung und mit 

ausreichendem Abstand zur Wohnbebauung gehen von 

Windenergieanlagen keine erheblichen Geräuschbelästigungen aus. Eine 

Auswahl an Studien zum Thema „Windenergie und Gesundheit″ hat die 

Universität Sydney zusammengestellt. Die kanadische Gesundheitsbehörde 

„Health Canada″ führte eine groß angelegte Studie Wind Turbine Noise and 

Health Study durch. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse ist online 

verfügbar. 

Fazit: In Bezug auf Windenergieanlagen sind keine grundlegenden Defizite 

an messtechnisch und umweltmedizinisch ausgerichteten 

Studienergebnissen zu den Themen Infraschall und tieffrequenter Schall 

erkennbar. Das schließt nicht aus, das einzelne Aspekte wie z. B. die 

Hinweise aus der neuseeländischen Nocebostudie detaillierter oder 

ergänzend untersucht werden könnten. Unabhängig von 

Windenergieanlagen wird von Expertinnen und Experten bei den Themen 

http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/223895/
http://canwea.ca/pdf/WindHealthReviews.pdf
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/noise-bruit/turbine-eoliennes/index-eng.php
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/noise-bruit/turbine-eoliennes/index-eng.php
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/noise-bruit/turbine-eoliennes/summary-resume-eng.php
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/236138/
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Infraschall und tieffrequente Geräusche allgemein noch Forschungsbedarf 

gesehen. Hierbei sollten sowohl technische als auch natürliche Quellen von 

Infraschall Beachtung finden. Außerdem sollte das Zusammenwirken von 

tieffrequenten und hörbaren Geräuschen berücksichtigt und aus 

umweltmedizinischer und umweltpsychologischer Perspektive gemeinsam 

betrachtet werden“ 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

6.) Der Landkreis Osnabrück als zuständige Untere Wasserbehörde 

(Siehe Stellungnahme unter IV lfd. Nr. 8, Punkt 6) hat keine 

Bedenken gegen die Planung. Das Trinkwasserschutzgebiet wurde 

bereits im Rahmen der Flächenfindung auf Ebene der 

Regionalplanung berücksichtigt. 

 

7.) FFH-Gebiete und Naturschutzgebiete wurden im Rahmen der 

Standortfindung im RROP als „harte Tabuzonen“ behandelt. Es 

liegen keine FFH-Gebiete oder Naturschutzgebiete im Nahbereich 

des Geltungsbereiches des B-Plans Nr. 157. Es wird auf die 

Ausführungen der zuständigen Fachbehörde des LK Osnabrück (IV 

lfd. Nr. 7) verwiesen. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

8.) Abstand zu Wald: Waldflächen wurden im Rahmen der 

Teilfortschreibung des RROP (2013) als „weiche Tabuzonen“ 

bewertet. Lt. Teilfortschreibung des RROP (siehe Seite 11) ist im 

Rahmen der konkreten Zulassungsplanung mindestens ein Fall- und 

Fällbereich von 30 m einzuhalten. Die vorliegende Planung orientiert 

sich an den Vorgaben der Teilfortschreibung des RROP. Der 

Mindestabstand von 30 m zwischen WEA und Wald wird 

eingehalten. Bezüglich der Fledermäuse wurden entsprechende 

Untersuchungen durchgeführt. Ein entsprechendes Monitoring zur 
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Konkretisierung des Kollisionsrisikos wird in der Genehmigung nach 

BImSchG verankert. Ausgeprägte naturnahe Waldrandzonen sind im 

Geltungsbereich nicht vorhanden. Bei Einhaltung des vom Forstamt 

Ankum geforderten 100 m-Abstandes ist die Nutzbarkeit der Flächen 

derart eingeschränkt, dass die Ziele der Raumordnung nicht mehr 

ausreichend realisiert werden können.  

Der LK Osnabrück hat aus waldbehördlicher Sicht keine Bedenken gegen 

die Planung. Auf die Ausführungen des Landkreises (IV lfd. Nr. 8) wird 

verwiesen. Den Anregungen hinsichtlich der Einhaltung eines größeren 

Abstandes zwischen Wald und WEA wird nicht gefolgt. 

 

9.) Die Hinweise betreffen nicht den Inhalt der verbindlichen 

Bauleitplanung sondern den Inhalt der Regionalplanung. Die 

Standortfindung der Windparkflächen erfolgte bereits auf Ebene der 

Regionalplanung des LK Osnabrück. Bezüglich Abständen zwischen 

den Windparkstandorten wird auf das RROP des LK Osnabrück 

verwiesen. 

 

10.) Die Prüfung der optisch bedrängenden Wirkung ist 

Bestandteil des Umweltberichtes. Ergebnis ist, dass für kein 

Wohnhaus eine optisch bedrängende Wirkung durch die geplanten 

WEA prognostiziert werden kann. 

 

11.) Umzingelung: Die Hinweise betreffen nicht den Inhalt der 

verbindlichen Bauleitplanung sondern den Inhalt der 

Regionalplanung. Die Standortfindung der Windparkflächen erfolgte 

bereits auf Ebene der Regionalplanung des LK Osnabrück. 

 

12.) Im Rahmen der Standortfindung (Teilfortschreibung RROP) 



Bebauungsplan Nr. 157 “Windpark Wittefeld“ Abwägung der Hinweise, Anregungen und Bedenken Stand: 20.12.2015 Seite 325 

  

wurden die Belange Erlebnis- und Erholungsräume (siehe 

Fachbeitrag Landschaftsbild zur Teilfortschreibung Energie des 

RROP 2013) berücksichtigt. Die Vorranggebiete wurden unter 

Berücksichtigung des Belangs Erholungsnutzung ausgewiesen. Die 

Teilfortschreibung „Energie“ des Regionalen 

Raumordnungsprogramms Osnabrück ist als Satzung in Kraft. Die 

Ziele sind damit zu berücksichtigen. Nach § 1 Abs. 4 BauGB ist die 

Stadt Bramsche verpflichtet, die Bauleitpläne an die Ziele der 

Raumordnung anzupassen. Dies erfolgt im Zuge der 30. FNP-

Änderung. 

Eine besondere Funktion für die Landschaftsbezogene Erholung kann für 

den Geltungsbereich nicht abgeleitet werden. Die Erfahrungen aus 

vorhandenen Windparks belegen, dass WEA für Erholungssuchende nicht 

zwangsläufig abschreckend wirken. So wurde z.B. im WP Ottendorf (ca. 20 

WEA, Landkreis Rotenburg/ Wümme) durch einen Bürgerverein Bänke 

innerhalb der Windparkfläche aufgestellt, um Spaziergängern und 

Radfahrern auch im Zusammenhang mit dem windparkbedingten Wegebau 

die Möglichkeit zu geben, die Landschaft auch mit Windenergienutzung für 

wohnungsnahe Erholung zu nutzen. Dieses wird von den 

Erholungssuchenden angenommen Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

13.)Eine Verunstaltung des Landschaftsbildes durch Windkraftanlagen ist in 
Ausnahmefällen nur dann anzunehmen, wenn die Anlage in einer wegen 
ihrer Schönheit und Funktion besonders schutzwürdigen Umgebung 
errichtet werden soll oder wenn ihre Errichtung an dem vorgesehenen 
Standort einen besonders groben Eingriff in das Landschaftsbild darstellt 
(siehe BVerwG, Urteil vom 18.03.2003). 

Dies ist hier nicht der Fall. Der Geltungsbereich des B-Plans ist nicht formal 

unter Schutz gestellt. 

 

14.) Auf Grund der im RROP gewählten Abstände zu Siedlungsbereichen, 
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kann eine Verunstaltung des Orts- und Stadtbildes ausgeschlossen werden. 

 

15.) In Kapitel 9.1.9 des Umweltberichtes werden die denkmalgeschützten 

Häuser im Umfeld des Geltungsbereiches thematisiert. Aus Sicht der 

Denkmalpflege (Bau- und Bodendenkmale) bestehen gegen die Aufstellung 

des B-Plans keine Bedenken (siehe hierzu Stellungnahme des LK 

Osnabrück, IV lfd. Nr. 7). 

 

16.) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

17.) Eine unzumutbare Beeinträchtigung durch Schattenwurf kann auf 

Grund der Ergebnisse der Gutachten ausgeschlossen werden. Den 

Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

18.) WEA ab einer Gesamthöhe benötigen eine Tages- und 
Nachkennzeichung. Die vorliegende Bauleitplanung bezieht sich nur auf den 
B-Plan Nr. 156. Festlegungen zur Art der Nachkennzeichung erfolgen im 
BImSchG-Genehmigungsverfahren durch den LK Osnabrück. 

 

19.) Der Hinweis betrifft nicht den Inhalt der verbindlichen Bauleitplanung, 

sondern den Inhalt der Regionalplanung. Abstände der Vorrangflächen zu 

klassifizierten Straßen wurden im Zuge der Regionalplanung festgelegt. Der 

Belang Eisabwurf wird im Rahmen des nachfolgenden 

Genehmigungsverfahrens berücksichtigt. Entweder sind bestimmte 

Abstände zu Straßen oder Gebäuden einzuhalten oder durch technische 

Einrichtungen (z.B. Eiserkennungssysteme) sicherzustellen, dass Eiswurf  

ausgeschlossen werden kann. 

 

20.) Der Abstand des Geltungsbereiches des B-Plans Nr. 157 zur BAB 
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beträgt ca. 1,3 km und ist somit ausreichend. 

 

21.) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

22.) Siehe hierzu Ausführungen unter Nr. 12 
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 V. Lfd.Nr. 13  am: 20.09.2015 

 

 

 

 

 

23.) Ich habe nördlich meines Hofes schon eine 380-
kV-Leitung stehen, auf der anderen Seite bekomme ich 
Windräder, da ich die Immobilie verkaufen möchte 
befürchte ich einen erheblichen Wertverlust. 
Gesundheitsgefährdung durch Elektrosmog durch 380 
kV + Infraschall??? 

Abwägung / Beschlussempfehlung: 

 

 

Zu den Punkten 1-22 des Flyers der Bürgerinitiative siehe Ausführungen 

unter V lfd. Nr. 12. 

Bezüglich der Stellungnahmen der Bürgerinitiative siehe Ausführungen 

unter V lfd. Nr. 1, bezüglich der Stellungnahme des Umweltforums siehe 

Ausführungen unter V lfd. Nr. 44. 

 

 

 

 

 

 

23.)Die 380-kV-Leitung ist nicht Inhalt des B-Plans Nr. 157. Der 

Bebauungsplan wird aus der 30. FNP-Änderung entwickelt. Die Stadt 

Bramsche kommt damit ihrer Verpflichtung nach, ihre Bauleitplanung an die 

Vorgaben des Regioalen Raumordnungsprogramms (RROP) des 

Landkreises Osnabrück anzupassen. Dabei werden die Schutzansprüche 

an die Wohnbebauung sowohl im Außenbereich als auch innerhalb der im 

Zusammenhang bebauten Ortslagen entsprechend dem vom Gesetzgeber 

vorgegebenen rechtlichen Bestimmungen und Rechtsnormen 

berücksichtigt. 
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 V. Lfd.Nr. 14  am: 22.09.2015 

 

 

 

 

23.)ich war gerade erst zur Kur in Schleswig-Holstein und habe 
die großen Windräder live erleben müssen. Ich bog um eine 
Ecke und fühlte mich wie in einer anderen Welt. Science-Fiction 
lässt grüßen und das überall. So will ich unsere Erde nicht 
verschandeln! 

 

Abwägung / Beschlussempfehlung: 

 

Zu den Punkten 1-22 des Flyers der Bürgerinitiative siehe Ausführungen 

unter V lfd. Nr. 12. 

Bezüglich der Stellungnahmen der Bürgerinitiative siehe Ausführungen 

unter V lfd. Nr. 1, bezüglich der Stellungnahme des Umweltforums siehe 

Ausführungen unter V lfd. Nr. 44. 

 

 

 

 

 

 

23.) Der Bebauungsplan wird aus der 30. FNP-Änderung entwickelt. Die 

Stadt Bramsche kommt damit ihrer Verpflichtung nach, ihre Bauleitplanung 

an die Vorgaben des Regioalen Raumordnungsprogramms (RROP) des 

Landkreises Osnabrück anzupassen. 
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 V. Lfd.Nr. 15  am: 23.09.2015 

 

 

 

 

23.)Da zur Zeit in der gesamten Bundesrepublik Deutschland 
sehr viele Windräder in Betrieb genommen bzw. geplant sind, 
könnte es zu einer Überproduktion kommen und die Energie 
würde ohne Nutzen verpuffen! Ich beantrage ein Gutachten 
(Schall, Schattenwurf) unter Berücksichtigung aller umliegender 
WEA´s! Insbesondere Anhrensfeld, Wittefeld, Rieste, Kalkriese 
und Vörden. Rieste !!! 

 

Abwägung / Beschlussempfehlung: 

 

 

Zu den Punkten 1-22 des Flyers der Bürgerinitiative siehe Ausführungen 

unter V lfd. Nr. 12. 

Bezüglich der Stellungnahmen der Bürgerinitiative siehe Ausführungen 

unter V lfd. Nr. 1, bezüglich der Stellungnahme des Umweltforums siehe 

Ausführungen unter V lfd. Nr. 44. 

 

 

 

 

 

23.)Die vorliegenden Schall- und Schattenwurfgutachten 

berücksichtigen die vom Gesetzgeber vorgegebenen rechtlichen 

Bestimmungen und Rechtsnormen. Der Einwand, dass hier nur Gelder 

aus EEG-Umlage verschwendet werden, ist die persönliche Auffassung 

des Einwenders und nicht abwägungsrelevant für den B-Plan. 



Bebauungsplan Nr. 157 “Windpark Wittefeld“ Abwägung der Hinweise, Anregungen und Bedenken Stand: 20.12.2015 Seite 331 

  

 V. Lfd.Nr. 16  am: 24.09.2015 

 

 

 

23.) 

Ich beantrage ein Gesamt-Gutachten (Schall, Schattenwurf, 

Infraschall) unter Berücksichtigung der aller geplanten WEAs! 

Insbesondere Ahrensfeld, Wittefeld, Rieste, Kalkriese , Vörde und 

Gehrden!!! 

 

 

Abwägung / Beschlussempfehlung: 

 

 

Zu den Punkten 1-22 des Flyers der Bürgerinitiative siehe Ausführungen 

unter V lfd. Nr. 12. 

Bezüglich der Stellungnahmen der Bürgerinitiative siehe Ausführungen 

unter V lfd. Nr. 1, bezüglich der Stellungnahme des Umweltforums siehe 

Ausführungen unter V lfd. Nr. 44. 

 

 

 

 

 

23.)Das Schallgutachten wurden nach den Vorgaben der TA-Lärm 

erstellt und berücksichtigt alle erforderlichen Vorbelastungen und 

maßgeblichen Windparks. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
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23.)Es ist immer wieder zu beobachten, daß ein Großteil der 
Windräder in vorhandenen Parks steillstehen, diese sollten 
erstmal genutzt warden. Brauchen wir wirklich diese 
Windräder? Warum die geballte Bebauung? Stehen da die 
Interessen derer, die an den Anlagen verdienen evtl. im 
Vordergrund? Es gibt andere Flächen, die nicht so nah an 
Ortschaften liegen! 

 

Abwägung / Beschlussempfehlung: 

 

 

Zu den Punkten 1-22 des Flyers der Bürgerinitiative siehe Ausführungen 

unter V lfd. Nr. 12. 

Bezüglich der Stellungnahmen der Bürgerinitiative siehe Ausführungen 

unter V lfd. Nr. 1, bezüglich der Stellungnahme des Umweltforums siehe 

Ausführungen unter V lfd. Nr. 44. 

 

 

 

 

 

23.)Der Bebauungsplan wird aus der 30. FNP-Änderung entwickelt. Die 

Stadt Bramsche kommt damit ihrer Verpflichtung nach, ihre Bauleitplanung 

an die Vorgaben des Regioalen Raumordnungsprogramms (RROP) des 

Landkreises Osnabrück anzupassen. 
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23.) 

Wir haben zwei kleine Kinder. Die Gefahr einer 

Gesundheitsschädigung ist zu hoch. 

 

 

Abwägung / Beschlussempfehlung: 

 

 

Zu den Punkten 1-22 des Flyers der Bürgerinitiative siehe Ausführungen 

unter V lfd. Nr. 12. 

Bezüglich der Stellungnahmen der Bürgerinitiative siehe Ausführungen 

unter V lfd. Nr. 1, bezüglich der Stellungnahme des Umweltforums siehe 

Ausführungen unter V lfd. Nr. 44. 

 

 

 

 

23.)Der Bebauungsplan wird aus der 30. FNP-Änderung entwickelt. Die 

Stadt Bramsche kommt damit ihrer Verpflichtung nach, ihre Bauleitplanung 

an die Vorgaben des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) des 

Landkreises Osnabrück anzupassen. 

Dabei werden die vom Gesetzgeber in § 1 Abs. 7 BauGB aufgeführten 

Belande des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege, insbesondere die umweltbezogenen Auswirkungen auf 

den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt 

berücksichtigt. 
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23.)Windkraft – nein Danke, schafft langfristig keine 
Arbeitsplätze. 

Abwägung / Beschlussempfehlung: 

 

 

Zu den Punkten 1-22 des Flyers der Bürgerinitiative siehe Ausführungen 

unter V lfd. Nr. 12. 

Bezüglich der Stellungnahmen der Bürgerinitiative siehe Ausführungen 

unter V lfd. Nr. 1, bezüglich der Stellungnahme des Umweltforums siehe 

Ausführungen unter V lfd. Nr. 44. 

 

 

 

 

 

 

23.)Die Ausführungen sind nicht abwägungsrelevant für den B-Plan. 
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23.)Vörden wird durch die Windparks total umgeben. Die Nähe 
zur Wohnbebauung ist unzumutbar. 

 

Abwägung / Beschlussempfehlung: 

 

 

Zu den Punkten 1-22 des Flyers der Bürgerinitiative siehe Ausführungen 

unter V lfd. Nr. 12. 

Bezüglich der Stellungnahmen der Bürgerinitiative siehe Ausführungen 

unter V lfd. Nr. 1, bezüglich der Stellungnahme des Umweltforums siehe 

Ausführungen unter V lfd. Nr. 44. 

 

 

 

 

 

23.) Der Bebauungsplan wird aus der 30. FNP-Änderung entwickelt. Die 

Stadt Bramsche kommt damit ihrer Verpflichtung nach, ihre Bauleitplanung 

an die Vorgaben des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) des 

Landkreises Osnabrück anzupassen. Dabei werden die Schutzansprüche 

an die Wohnbebauung sowohl im Außenbereich als auch innerhalb der im 

Zusammenhang bebauten Ortslagen entsprechend dem vom Gesetzgeber 

vorgegebenen rechtlichen Bestimmungen und Rechtsnormen 

berücksichtigt. 
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23.)Vörden gehörte bis zur Gebietsreform in den 1970er Jahren 
zur Region Bramsche und wurde gegen den Willen der 
Mehrheit der Einwohner damals dem Kreis VECHTA 
zugeschlagen. Das Autokennzeichen OS musste gegen VEC 
getauscht werden. 

 

Abwägung / Beschlussempfehlung: 

 

 

Zu den Punkten 1-22 des Flyers der Bürgerinitiative siehe Ausführungen 

unter V lfd. Nr. 12. 

Bezüglich der Stellungnahmen der Bürgerinitiative siehe Ausführungen 

unter V lfd. Nr. 1, bezüglich der Stellungnahme des Umweltforums siehe 

Ausführungen unter V lfd. Nr. 44. 

 

 

 

 

 

23.)Die Ausführungen sind nicht abwägungsrelevant für den 

Bebaunngsplan. 
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 V. Lfd.Nr. 22  am: 24.09.2015 

 

 

 

 

23.)So geht die Politik mit dem Bürger um. Die nächste Wahl 
kommt bestimmt! 

 

Abwägung / Beschlussempfehlung: 

 

 

Zu den Punkten 1-22 des Flyers der Bürgerinitiative siehe Ausführungen 

unter V lfd. Nr. 12. 

Bezüglich der Stellungnahmen der Bürgerinitiative siehe Ausführungen 

unter V lfd. Nr. 1, bezüglich der Stellungnahme des Umweltforums siehe 

Ausführungen unter V lfd. Nr. 44. 

 

 

 

 

 

 

23.)Die Ausführungen sind nicht abwägungsrelevant für den 

Bebaunngsplan. 
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 V. Lfd.Nr. 23  am: 22.09.2015 

 

 

 

23.)Wo bleiben wir als Bürger?? Oder ist Geld wichtiger, als die 

Gesundheit der Menschen?? 

 

 

Abwägung / Beschlussempfehlung: 

 

 

Zu den Punkten 1-22 des Flyers der Bürgerinitiative siehe Ausführungen 

unter V lfd. Nr. 12. 

Bezüglich der Stellungnahmen der Bürgerinitiative siehe Ausführungen 

unter V lfd. Nr. 1, bezüglich der Stellungnahme des Umweltforums siehe 

Ausführungen unter V lfd. Nr. 44. 

 

 

 

 

 

 

23.)Der Bebauungsplan wird aus der 30. FNP-Änderung entwickelt. Die 

Stadt Bramsche kommt damit ihrer Verpflichtung nach, ihre Bauleitplanung 

an die Vorgaben des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) des 

Landkreises Osnabrück anzupassen. 

Dabei werden die vom Gesetzgeber in § 1 Abs. 7 BauGB aufgeführten 

Belande des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege, insbesondere die umweltbezogenen Auswirkungen auf 

den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt 

berücksichtigt. 
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23.)Ich habe nichts gegen Windräder. Aber es gibt genug 
Gegenden ohne Wohnbebauung! Ausserdem muß der Strom 
nicht für andere Bundesländer in Niedersachsen produziert 
werden. Für Niedersachsen sind schon genug 
Windenergieanlagen gebaut! 

 

Abwägung / Beschlussempfehlung: 

 

 

Zu den Punkten 1-22 des Flyers der Bürgerinitiative siehe Ausführungen 

unter V lfd. Nr. 12. 

Bezüglich der Stellungnahmen der Bürgerinitiative siehe Ausführungen 

unter V lfd. Nr. 1, bezüglich der Stellungnahme des Umweltforums siehe 

Ausführungen unter V lfd. Nr. 44. 

 

 

 

 

 

23.)Der Bebauungsplan wird aus der 30. FNP-Änderung entwickelt. Die 

Stadt Bramsche kommt damit ihrer Verpflichtung nach, ihre 

Bauleitplanung an die Vorgaben des Regionalen 

Raumordnungsprogramms (RROP) des Landkreises Osnabrück 

anzupassen. Dabei werden die Schutzansprüche an die Wohnbebauung 

sowohl im Außenbereich als auch innerhalb der im Zusammenhang 

bebauten Ortslagen entsprechend dem vom Gesetzgeber vorgegebenen 

rechtlichen Bestimmungen und Rechtsnormen berücksichtigt. 
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23.) 

Sobald ich nicht mehr allein zurecht komme, ist beabsichtigt nach: 

Wittenfelder Allee 26 (Miteigentümerin) zu meinem Sohn und Familie 

zu ziehen. Im Alter möchte ich nicht durch die oben angekreuzten 

"Beeinträchtigungen" meine Gesundheit und die entsprechende 

Ruhe opfern. Dafür habe ich nicht 48 Jahre gearbeitet!!! 

Lärmbelästigung – Infraschall- Umzingelung usw. Anmerkung: Bin 

ohne Umzingelung aufgewachsen. Vördener Weg 15. 

 

 

Abwägung / Beschlussempfehlung: 

 

 

Zu den Punkten 1-22 des Flyers der Bürgerinitiative siehe Ausführungen 

unter V lfd. Nr. 12. 

Bezüglich der Stellungnahmen der Bürgerinitiative siehe Ausführungen 

unter V lfd. Nr. 1, bezüglich der Stellungnahme des Umweltforums siehe 

Ausführungen unter V lfd. Nr. 44. 

 

 

 

 

 

23.)Der Bebauungsplan wird aus der 30. FNP-Änderung entwickelt. Die 

Stadt Bramsche kommt damit ihrer Verpflichtung nach, ihre Bauleitplanung 

an die Vorgaben des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) des 

Landkreises Osnabrück anzupassen. Dabei werden die Schutzansprüche 

an die Wohnbebauung sowohl im Außenbereich als auch innerhalb der im 

Zusammenhang bebauten Ortslagen entsprechend dem vom Gesetzgeber 

vorgegebenen rechtlichen Bestimmungen und Rechtsnormen 

berücksichtigt. 
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23.) 

Erst Speichermöglichkeiten schaffen für bereits vorhandene WEA. 

 

 

Abwägung / Beschlussempfehlung: 

 

 

Zu den Punkten 1-22 des Flyers der Bürgerinitiative siehe Ausführungen 

unter V lfd. Nr. 12. 

Bezüglich der Stellungnahmen der Bürgerinitiative siehe Ausführungen 

unter V lfd. Nr. 1, bezüglich der Stellungnahme des Umweltforums siehe 

Ausführungen unter V lfd. Nr. 44. 

 

 

 

 

23.) Der Bebauungsplan wird aus der 30. FNP-Änderung entwickelt. Die 

Stadt Bramsche kommt damit ihrer Verpflichtung nach, ihre 

Bauleitplanung an die Vorgaben des Regionalen 

Raumordnungsprogramms (RROP) des Landkreises Osnabrück 

anzupassen. 
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 V. Lfd.Nr. 27  am: 21.09.2015 

 

 

 

23.) 

Wird die Energie überhaupt genutzt? Speicherung?- 

Kosteneinsparungen? 

 

 

Abwägung / Beschlussempfehlung: 

 

 

Zu den Punkten 1-22 des Flyers der Bürgerinitiative siehe Ausführungen 

unter V lfd. Nr. 12. 

Bezüglich der Stellungnahmen der Bürgerinitiative siehe Ausführungen 

unter V lfd. Nr. 1, bezüglich der Stellungnahme des Umweltforums siehe 

Ausführungen unter V lfd. Nr. 44. 

 

 

 

 

23.) Der Bebauungsplan wird aus der 30. FNP-Änderung entwickelt. Die 

Stadt Bramsche kommt damit ihrer Verpflichtung nach, ihre Bauleitplanung 

an die Vorgaben des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) des 

Landkreises Osnabrück anzupassen. 
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23.) 

Ventilatoren sollten durch Körbe geschlossen sein, um für Vögel u. 

Kleinflugzeuge sicher zu sein. 

 

 

Abwägung / Beschlussempfehlung: 

 

 

Zu den Punkten 1-22 des Flyers der Bürgerinitiative siehe Ausführungen 

unter V lfd. Nr. 12. 

Bezüglich der Stellungnahmen der Bürgerinitiative siehe Ausführungen 

unter V lfd. Nr. 1, bezüglich der Stellungnahme des Umweltforums siehe 

Ausführungen unter V lfd. Nr. 44. 

 

 

 

 

 

 

23.)Die Ausführungen sind nicht abwägungsrelevant für den B-Plan. 
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23.) 

Ich denke, man kann die Folgeschäden nicht vorhersagen, daher bin 

ich der Meinung, der Abstand zu Häusern bzw. Wohngebieten 

gehört vergrößert. 

 

 

Abwägung / Beschlussempfehlung: 

 

 

Zu den Punkten 1-22 des Flyers der Bürgerinitiative siehe Ausführungen 

unter V lfd. Nr. 12. 

Bezüglich der Stellungnahmen der Bürgerinitiative siehe Ausführungen 

unter V lfd. Nr. 1, bezüglich der Stellungnahme des Umweltforums siehe 

Ausführungen unter V lfd. Nr. 44. 

 

 

 

 

23.)Der Bebauungsplan wird aus der 30. FNP-Änderung entwickelt. Die 

Stadt Bramsche kommt damit ihrer Verpflichtung nach, ihre Bauleitplanung 

an die Vorgaben des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) des 

Landkreises Osnabrück anzupassen. Dabei werden die Schutzansprüche 

an die Wohnbebauung sowohl im Außenbereich als auch innerhalb der im 

Zusammenhang bebauten Ortslagen entsprechend dem vom Gesetzgeber 

vorgegebenen rechtlichen Bestimmungen und Rechtsnormen 

berücksichtigt. 
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23.) 

Da wir Fledermäuse hier haben, bin ich gegen den Windpark. Ich 

habe Angst um das Aussterben dieser Tiere. 

 

 

Abwägung / Beschlussempfehlung: 

 

 

Zu den Punkten 1-22 des Flyers der Bürgerinitiative siehe Ausführungen 

unter V lfd. Nr. 12. 

Bezüglich der Stellungnahmen der Bürgerinitiative siehe Ausführungen 

unter V lfd. Nr. 1, bezüglich der Stellungnahme des Umweltforums siehe 

Ausführungen unter V lfd. Nr. 44. 

 

 

 

 

23.)Das Fledermausvorkommen wurde 2013 im Geltungsbereich erfasst. 

Ein signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko kann durch pauschale 

Abschaltzeiten unterhalb der Erheblichkeitsschwelle gesenkt werden. 

Unzumutbare Beeinträchtigungen der Fledermausfauna können somit 

vermieden werden. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
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 V. Lfd.Nr. 31  am: 23.09.2015 

 

 

23.) 

Zweifel an der Lauterkeit beauftragter Gutachter und an 

Gutachtenergebnissen  

- lokale Überdimmensionierung von Lichtemissionen bzw. 

"Nachhimmelsverlust"  

- entstehende Barrierewirkung für Zug-, Rast- u. Brutvögel im 

Verband mit weiteren WEA-"Parks". 

 - Veräußerung von Naturerbe kommender Generationen. 

 

 

 

Abwägung / Beschlussempfehlung: 

 

 

Zu den Punkten 1-22 des Flyers der Bürgerinitiative siehe Ausführungen 

unter V lfd. Nr. 12. 

Bezüglich der Stellungnahmen der Bürgerinitiative siehe Ausführungen 

unter V lfd. Nr. 1, bezüglich der Stellungnahme des Umweltforums siehe 

Ausführungen unter V lfd. Nr. 44. 

 

 

23.)Alle erforderlichen Gutachten wurden von unabhängigen Fachbüros auf 

der Grundlage der vom Gesetzgeber vorgegebenen rechtlichen 

Bestimmungen und Rechtsnormen sowie nach allgemein wissenschaftlich 

anerkannten Standards erstellt. Dabei werden die vom Gesetzgeber in § 1 

Abs. 7 BauGB aufgeführten Belange des Umweltschutzes, einschließlich 

des Naturschutzes und der Landespflege, insbesondere die 

umweltbezogenen Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit 

sowie die Bevölkerung insgesamt berücksichtigt. 
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 V. Lfd.Nr. 32  am: 23.09.2015 

 

 

 

23.) 

Zweifel an der Lauterkeit beauftragter Gutachter und an 

Gutachtenergebnissen  

- lokale Überdimmensionierung von Lichtemissionen bzw. 

"Nachhimmelsverlust"  

- entstehende Barrierewirkung für Zug-, Rast- u. Brutvögel im 

Verband mit weiteren WEA-"Parks". 

 - Veräußerung von Naturerbe kommender Generationen. 

 

 

 

Abwägung / Beschlussempfehlung: 

 

 

Zu den Punkten 1-22 des Flyers der Bürgerinitiative siehe Ausführungen 

unter V lfd. Nr. 12. 

Bezüglich der Stellungnahmen der Bürgerinitiative siehe Ausführungen 

unter V lfd. Nr. 1, bezüglich der Stellungnahme des Umweltforums siehe 

Ausführungen unter V lfd. Nr. 44. 

 

 

 

23.)Alle erforderlichen Gutachten wurden von unabhängigen Fachbüros auf 

der Grundlage der vom Gesetzgeber vorgegebenen rechtlichen 

Bestimmungen und Rechtsnormen sowie nach allgemein 

wissenschaftlich anerkannten Standards erstellt. Dabei werden die vom 

Gesetzgeber in § 1 Abs. 7 BauGB aufgeführten Belange des 

Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der 

Landespflege, insbesondere die umweltbezogenen Auswirkungen auf 

den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt 

berücksichtigt. 
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23.) 

Ich lebe seit vielen Jahren in Bramsche. Die Berücksichtigung der 

o.g. Punkte ist für mich die Voraussetzung, dass ich mich weiterhin 

hier wohl fühle und hier weiter leben und wohnen kann. 

 

 

Abwägung / Beschlussempfehlung: 

 

 

Zu den Punkten 1-22 des Flyers der Bürgerinitiative siehe Ausführungen 

unter V lfd. Nr. 12. 

Bezüglich der Stellungnahmen der Bürgerinitiative siehe Ausführungen 

unter V lfd. Nr. 1, bezüglich der Stellungnahme des Umweltforums siehe 

Ausführungen unter V lfd. Nr. 44. 

 

 

 

 

 

23.)Der Bebauungsplan wird aus der 30. FNP-Änderung entwickelt. Die 

Stadt Bramsche kommt damit ihrer Verpflichtung nach, ihre Bauleitplanung 

an die Vorgaben des Regioalen Raumordnungsprogramms (RROP) des 

Landkreises Osnabrück anzupassen. Dabei werden die Schutzansprüche 

an die Wohnbebauung sowohl im Außenbereich als auch innerhalb der im 

Zusammenhang bebauten Ortslagen entsprechend dem vom Gesetzgeber 

vorgegebenen rechtlichen Bestimmungen und Rechtsnormen 

berücksichtigt. 
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23.) 

Ich muss die Umlagen des EEG gegen meine Willen diesen Unfug 

mitfinanzieren. 

 

 

Abwägung / Beschlussempfehlung: 

 

Zu den Punkten 1-22 des Flyers der Bürgerinitiative siehe Ausführungen 

unter V lfd. Nr. 12. 

Bezüglich der Stellungnahmen der Bürgerinitiative siehe Ausführungen 

unter V lfd. Nr. 1, bezüglich der Stellungnahme des Umweltforums siehe 

Ausführungen unter V lfd. Nr. 44. 

 

 

 

 

 

 

23.)Die Ausführungen sind nicht abwägungsrelevant für den 

Bebauungsplan. 
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23.) 

Die durch Windanlagen erzeugte Energie ist nicht speicherbar. 

 

 

Abwägung / Beschlussempfehlung: 

 

 

Zu den Punkten 1-22 des Flyers der Bürgerinitiative siehe Ausführungen 

unter V lfd. Nr. 12. 

Bezüglich der Stellungnahmen der Bürgerinitiative siehe Ausführungen 

unter V lfd. Nr. 1, bezüglich der Stellungnahme des Umweltforums siehe 

Ausführungen unter V lfd. Nr. 44. 

 

 

 

 

23.)Die Ausführungen sind nicht abwägungsrelevant für den 

Bebauungsplan. Im Übrigen wird der Beabuungsplan aus der 30. Änderung 

des Flächennutzungsplans entwickelt. Die Stadt Bramsche kommt damit 

ihrer Verpflichtung nach, ihre Bauleitplanung an die Vorgaben des 

Regionalen 
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 V. Lfd.Nr. 37  am: 20.09.2015 

 

 

 

23.)Abstand zur 380-kV Höchstspannungsleitung Schlafzimmer 
– Mittelachse Leitung 80m !!! Abstand Haus – A1 800m. Wenn 
dazu noch die WEA gebaut werden ist ein weiteres Wohnen an 
diesem Standort unzumutbar. 

 

Abwägung / Beschlussempfehlung: 

 

 

Zu den Punkten 1-22 des Flyers der Bürgerinitiative siehe Ausführungen 

unter V lfd. Nr. 12. 

Bezüglich der Stellungnahmen der Bürgerinitiative siehe Ausführungen 

unter V lfd. Nr. 1, bezüglich der Stellungnahme des Umweltforums siehe 

Ausführungen unter V lfd. Nr. 44. 

 

 

 

 

23.) Der Bebauungsplan wird aus der 30. FNP-Änderung entwickelt. Die 

Stadt Bramsche kommt damit ihrer Verpflichtung nach, ihre Bauleitplanung 

an die Vorgaben des Regioalen Raumordnungsprogramms (RROP) des 

Landkreises Osnabrück anzupassen. Dabei werden die Schutzansprüche 

an die Wohnbebauung sowohl im Außenbereich als auch innerhalb der im 

Zusammenhang bebauten Ortslagen entsprechend dem vom Gesetzgeber 

vorgegebenen rechtlichen Bestimmungen und Rechtsnormen 

berücksichtigt. 
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 V. Lfd.Nr. 38  am: 19.09.2015 

 

 

 

23.)Alles muß geprüft und mit Gutachten belegt werden! Daher 
sollte die Umweltverträglichkeitsprüfung auch bei den jeweiligen 
Standorten erfolgen, dieses ist nicht erfolgt! Schon gar nicht 
von solch hohen WEA. 

 

 

Abwägung / Beschlussempfehlung: 

 

 

Zu den Punkten 1-22 des Flyers der Bürgerinitiative siehe Ausführungen 

unter V lfd. Nr. 12. 

Bezüglich der Stellungnahmen der Bürgerinitiative siehe Ausführungen 

unter V lfd. Nr. 1, bezüglich der Stellungnahme des Umweltforums siehe 

Ausführungen unter V lfd. Nr. 44. 

 

 

 

 

23.)Die Umweltprüfung erfogt im Bauleitplanverfahren im Umweltbericht. 

Der Umweltbericht zum B-Plan Nr. 157 geht von max. 200 m aus und 

bezieht sich auf den konkreten Standort. Alle erforderlichen Gutachten 

(Brut- und Rastvögel, Fledemäuse, Schall, Schattenwurf) liegen vor. 
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 V. Lfd.Nr. 39  am: 19.09.2015 

 

 

 

23.)Jedes Windkraftrad „braucht“ genügend Wind! So stehen 
sie zu dicht und „bringen“ nur die halbe Lsitung, wenn 
überhaupt. Wo ist die Umweltverträglichkeitsprüfung mit solch 
hohen WEA, die doch einmalig sein sollten!? 

 

Abwägung / Beschlussempfehlung: 

 

 

Zu den Punkten 1-22 des Flyers der Bürgerinitiative siehe Ausführungen 

unter V lfd. Nr. 12. 

Bezüglich der Stellungnahmen der Bürgerinitiative siehe Ausführungen 

unter V lfd. Nr. 1, bezüglich der Stellungnahme des Umweltforums siehe 

Ausführungen unter V lfd. Nr. 44. 

 

 

 

 

 

23.)Der Bebauungsplan wird aus der 30. FNP-Änderung entwickelt. Die 

Stadt Bramsche kommt damit ihrer Verpflichtung nach, ihre Bauleitplanung 

an die Vorgaben des Regioalen Raumordnungsprogramms (RROP) des 

Landkreises Osnabrück anzupassen. Die Umweltprüfung erfogt im 

Bauleitplanverfahren im Umweltbericht. Der Umweltbericht zum B-Plan Nr. 

157 geht von max. 200 m aus und bezieht sich auf den konkreten Standort. 
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 V. Lfd.Nr. 40  am: 21.09.2015 

 

 

 

23.)Windenergieanlage ist von unserem Wohnhaus keine 
700 m entfernt! Das ist viel zu nah und nicht hinnehmbar bzw. 
erträglich. Nicht einmal eine Entschädigung bekommen wir! 

 

 

Abwägung / Beschlussempfehlung: 

 

 

Zu den Punkten 1-22 des Flyers der Bürgerinitiative siehe Ausführungen 

unter V lfd. Nr. 12. 

Bezüglich der Stellungnahmen der Bürgerinitiative siehe Ausführungen 

unter V lfd. Nr. 1, bezüglich der Stellungnahme des Umweltforums siehe 

Ausführungen unter V lfd. Nr. 44. 

 

 

 

 

23.)Der Bebauungsplan wird aus der 30. FNP-Änderung entwickelt. Die 

Stadt Bramsche kommt damit ihrer Verpflichtung nach, ihre Bauleitplanung 

an die Vorgaben des Regioalen Raumordnungsprogramms (RROP) des 

Landkreises Osnabrück anzupassen. Dabei werden die Schutzansprüche 

an die Wohnbebauung sowohl im Außenbereich als auch innerhalb der im 

Zusammenhang bebauten Ortslagen entsprechend dem vom Gesetzgeber 

vorgegebenen rechtlichen Bestimmungen und Rechtsnormen 

berücksichtigt. 
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 V. Lfd.Nr. 41  am: 19.09.2015 

 

 

 

23.)Als Stromverbraucher werde ich mit den 
Subventionsleistungen an Investoren und Betreibern als Nutzer 
belastet mit hohen Energiekosten = Stromrechnung. 

Wo gibt es Speichermöglichkeiten? Energie muß billiger 
werden! 

 

 

 

Abwägung / Beschlussempfehlung: 

 

 

Zu den Punkten 1-22 des Flyers der Bürgerinitiative siehe Ausführungen 

unter V lfd. Nr. 12. 

Bezüglich der Stellungnahmen der Bürgerinitiative siehe Ausführungen 

unter V lfd. Nr. 1, bezüglich der Stellungnahme des Umweltforums siehe 

Ausführungen unter V lfd. Nr. 44. 

 

 

 

 

23.)Der Bebauungsplan wird aus der 30. FNP-Änderung entwickelt. Die 

Stadt Bramsche kommt damit ihrer Verpflichtung nach, ihre Bauleitplanung 

an die Vorgaben des Regioalen Raumordnungsprogramms (RROP) des 

Landkreises Osnabrück anzupassen. 
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 V. Lfd.Nr. 42  am: 21.09.2015 

 

 

23.) 

Die Energien der schon vorhandenen Windkrafträder werden oft 

mangels weiterführender Leitungen nicht genutzt und nicht 

gespeichert werden können.  

Erst mal orhandene Energie nutzen und Leitungen zur Nutzung 

bauen ebenso Speichermöglichkeiten !!! 

 

 

Abwägung / Beschlussempfehlung: 

 

 

Zu den Punkten 1-22 des Flyers der Bürgerinitiative siehe Ausführungen 

unter V lfd. Nr. 12. 

Bezüglich der Stellungnahmen der Bürgerinitiative siehe Ausführungen 

unter V lfd. Nr. 1, bezüglich der Stellungnahme des Umweltforums siehe 

Ausführungen unter V lfd. Nr. 44. 

 

 

 

 

23.)Der Bebauungsplan wird aus der 30. FNP-Änderung entwickelt. Die 

Stadt Bramsche kommt damit ihrer Verpflichtung nach, ihre Bauleitplanung 

an die Vorgaben des Regioalen Raumordnungsprogramms (RROP) des 

Landkreises Osnabrück anzupassen 
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 V. Lfd.Nr. 43  am: 20.09.2015 

 

 

 

 

23.)Ich bin nicht einverstanden an den das sich andere an 
solchen Projekten bereichern, und nur noch Dollarzeichen in 
den Augen haben während die Anwohner diese 
„Schandflecken“ so hinnehmen sollen. Ich sage ganz klar „Nein“ 

Abwägung / Beschlussempfehlung: 

 

 

Zu den Punkten 1-22 des Flyers der Bürgerinitiative siehe Ausführungen 

unter V lfd. Nr. 12. 

Bezüglich der Stellungnahmen der Bürgerinitiative siehe Ausführungen 

unter V lfd. Nr. 1, bezüglich der Stellungnahme des Umweltforums siehe 

Ausführungen unter V lfd. Nr. 44. 

 

 

 

 

 

23.)Der Bebauungsplan wird aus der 30. FNP-Änderung entwickelt. Die 

Stadt Bramsche kommt damit ihrer Verpflichtung nach, ihre Bauleitplanung 

an die Vorgaben des Regioalen Raumordnungsprogramms (RROP) des 

Landkreises Osnabrück anzupassen 
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 V. Lfd.Nr. 43a  am: 22.09.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abwägung / Beschlussempfehlung: 

 

Zu den Punkten 1-22 des Flyers der Bürgerinitiative siehe Ausführungen 

unter V lfd. Nr. 14. 

Bezüglich der Stellungnahmen der Bürgerinitiative siehe Ausführungen 

unter V lfd. Nr. 1, bezüglich der Stellungnahme des Umweltforums siehe 

Ausführungen unter V lfd. Nr. 44.  

 

23.)Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

24.) Bezüglich der möglichen Beeinträchtigungen der Fauna durch das 

Vorhaben wird auf die Ausführungen im Umweltbericht um im LBP 

verwiesen. Zur Einschätzung der zuständigen Fachbehörde des LK 

osnabrück wird auf die Stellungnahme unter IV lfd. Nr. 8 verwiesen. 

Umzingelung: Die Hinweise betreffen nicht den Inhalt der verbindlichen 

Bauleitplanung sondern den Inhalt der Regionalplanung. Die 

Standortfindung der Windparkflächen erfolgte bereits auf Ebene der 

Regionalplanung des LK Osnabrück. 

 

25.) In Niedersachsen gibt es keine entsprechenden Vorgaben. Die 

Hinweise betreffen nicht den Inhalt der verbindlichen Bauleitplanung 

sondern den Inhalt der Regionalplanung. Die Standortfindung der 

Windparkflächen erfolgte bereits auf Ebene der Regionalplanung des LK 

Osnabrück. 

 

26.) Zu Wertverlust siehe Ausführungen unter V lfd. Nr. 14, Punkt 3. 

23.) 

24.) 

25.) 

26.) 

27.) 
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Entschädigungen werden nicht im B-Plan festgelegt. 

Die Planung berücksichtigt die Schutzansprüche der benachbarten 

Nutzungen. Gesundheitliche Beeinträchtigungen können auf Grund der 

Ergebnisse in den Gutachten zu Schall und Schattenwurf, der Aussagen 

zu Infraschall und optisch bedrängender Wirkung (siehe Umweltbericht) 

nicht prognostiziert werden. 

 

27.) Die Standortfindung für Vorrangflächen für die Windenergienutung 

erfolgte im Rahmen der Teilfortschreibung des RROP. Die Stadt 

Bramsche hat ihre Bauleitplanung an die Vorgaben der Regionalplanung 

anzupassen. 

 

28.) Das Foto wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.) 
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29.) Zu Infraschall wird auf die Ausführungen in V lfd. Nr. 12, Punkt 5 

verwiesen. 

Zu den im Ärzteforum Emmissionsschutz als „neuere Forschungen“ 

beschriebenen Untersuchungen von SALT ist Folgendes auszuführen: Zu 

den Abhandlungen des amerikanischen Hörforschers SALT wird ebenfalls 

auf die Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 

Baden-Württemberg (http://www.lubw.baden-

wuerttemberg.de/servlet/is/229961/) verwiesen. 

Diese führt aus : „Die Arbeiten von Prof. Alec Salt zum Thema Windenergie 

sind wissenschaftlich umstritten und wurden schon vielfach angegriffen, da 

sie spekulativ und nicht nachvollziehbar sind. Sie gelangen stets zu dem 

Ergebnis, dass Windenergieanlagen schlecht für die Gesundheit sein 

können. 

Als Grundlage für seine Aussage verwendet Prof. Salt frühere Studien an 

Meerschweinchen, die starkem Infraschall ausgesetzt wurden. Er konnte 

nach eigenen Angaben vergleichsweise starke elektrische Impulse im 

Innenohr der Meerschweinchen an den äußeren Haarzellen messen. Dies 

sei ein Nachweis, dass tieffrequente Geräusche das Ohr der 

Meerschweinchen stark stimulieren. Prof. Salt vermutet, dass diese 

Erkenntnis auf den Menschen übertragbar sein könnte. Obwohl Menschen 

elektrische Impulse der äußeren Haarzellen nachweislich nicht hören bzw. 

wahrnehmen können, gäbe es nach seiner Ansicht mehrere denkbare 

negative Wirkungen von Infraschall. Hierzu gehörten z. B. eine 

Hörschwellenverschiebung, ein Überdruck in der Hörschnecke oder eine 

Stimulation des Unterbewusstseins. Dies könne möglicherweise zu 

Symptomen wie Pulsation, Unwohlsein, Stress, Unsicherheit, 

Gleichgewichtsstörungen, Schwindel, Übelkeit, "Seekrankheit", Tinnitus, 

Druckgefühl im Ohr, Schlafstörungen, Panik, Blutdruckanstieg und 

Konzentrationsstörungen führen.  

29.) 

http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/229961/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/229961/
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Viele dieser beschriebenen Effekte lassen sich bei sehr hohen 

Infraschallpegeln im Bereich der Schmerzgrenze gut beobachten. Es ist 

jedoch weder plausibel noch nachgewiesen, dass tieffrequente 

Geräusche mit millionenfach kleineren Pegeln, wie sie durch 

Windenergieanlagen verursacht werden, zu solchen Symptomen führen 

können. Zudem sind diese Pegel mit den natürlichen Windgeräuschen 

und vielen Alltagsgeräuschen vergleichbar. Somit ist eine Relevanz der 

Ergebnisse von Prof. Salt für die Risikobewertung von 

Windkraftgeräuschen nicht erkennbar.“ 

Zu Dr. Nina Pierpont wird ebenfalls auf das Landesanstalt für Umwelt, 

Messungen und Naturschutz des Landes Baden-Württemberg 

(http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/229961/) verwiesen. 

Im März 2006 kontaktierte Frau Dr. Nina Pierpont Menschen, die in der Nähe von 

Windenergieanlagen leben und ihre gesundheitlichen Beschwerden auf diese 

zurückführen. Sie befragte 23 Personen telefonisch und erhielt von ihnen 

Informationen zu Symptomen von weiteren 15 Personen. Darauf basierend schuf 

sie ein neues Krankheitsbild und nannte es „Windturbinen-Syndrom“ („Visceral 

Vibratory Vestibular Disturbance“, das bedeutet „vibrationsbedingte Störung des 

Gleichgewichtsorgans“). Sie beschreibt es mit den oben genannten zwölf 

Hauptsymptomen. Frau Dr. Pierpont veröffentlichte ihre Ergebnisse 2009 in einem 

knapp 300-seitigen englischsprachigen Buch mit dem Titel „Wind Turbine Syndrom 

– A Report on a Natural Experiment“. Die Inhalte des Buches haben sich 

inzwischen weltweit verbreitet. Bei Kampagnen gegen die Windkraft tritt Frau Dr. 

Pierpont als „Sachverständige“ auf.Bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass die 

Studie lediglich auf der Grundlage von 23 Telefonaten ohne begleitende 

medizinische Untersuchungen oder akustische Messungen durchgeführt wurde. 

Laut Aussage der Expertinnen und Experten des Hessischen Faktenchecks 

Infraschall handelt es sich um eine medizinische Fallbeschreibung, die keinen 

Rückschluss auf ursächliche Zusammenhänge zwischen Windenergieanlagen und 

den beschriebenen Symptomen auf Bevölkerungsebene zulässt. Die Studie wurde 

bisher nicht in Fachmedien publiziert und ist in der Fachwelt nicht anerkannt. Sie 

http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/229961/
http://www.energieland.hessen.de/faktenpapier_infraschall
http://www.energieland.hessen.de/faktenpapier_infraschall


Bebauungsplan Nr. 157 “Windpark Wittefeld“ Abwägung der Hinweise, Anregungen und Bedenken Stand: 20.12.2015 Seite 362 

  

 

 

bietet jedoch Anhaltspunkte für weitere Untersuchungen an großen Stichproben, in 

denen die Messung von Infraschall und tieffrequentem Schall mit der Befragung von 

Anwohnern kombiniert werden sollte.Fazit: Das sog. „Windturbinen-Syndrom“ ist als 

medizinisch anerkanntes Krankheitsbild nicht existent. 

Bezüglich des umwelttoxilogischen Kolloqiums wird ausgeführt, dass 

dieses vom Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg in 2012 

durchgeführt wurde. Referent war dort Prof. Krahe von der Bergischen 

Universität Wuppertal. In diesem Kolloquium im Oktober 2012 ging es 

um Infraschall im Allgemeinen und nicht um Infraschall und WEA. 
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 V. Lfd.Nr. 44 Umweltforum Osnabrücker Land e.V. am:24.09.2015  

 

 

 

 

 

 

 

Abwägung / Beschlussempfehlung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Das RROP ist vom Land Niedersachsen genehmigt und hat 

Rechtskraft. Auf der Grundlage des RROP erfolgte die 

Darstellung einer Sonderbaufläche für Windenergie im Bereich 

Wittefeld im Rahmen der 30. Änderung des 

Flächennutzungsplans durch die Stadt Bramsche. Die 30. FNP-

Änderung wurde am 20.07.15 durch den LK Osnabrück 

genehmigt. Der Bebauungsplan Nr. 157 der Stadt Bramsche ist 

aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 

 

 

 

 

1.) 
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2.)Eine Gesamtlärmbetrachtung („aufsummieren unterschiedlicher 
Lärmarten“) ist vom Gesetzgeber nicht vorgesehen. Ein entsprechender 
Bewertungsmaßstab existiert ebenfalls nicht. Ergänzend gilt: Es gibt in 
Deutschland kein Verfahren und keine Beurteilungsvorschrift, die die 
Summation der Schallimmissionspegel der unterschiedlichen Lärmarten (z. 
B. Verkehrslärm und Gewerbelärm) beschreibt bzw. einfordert. In der DIN 
18005-1 „Schallschutz im Städtebau“ wird ausgeführt:  „Die 
Beurteilungspegel der Geräusche verschiedener Arten von Schallquellen 
(Verkehr, Industrie und Gewerbe, Freizeit) sollen wegen der 
unterschiedlichen Einstellung der betroffenen zu verschiedenen Arten von 
Geräuschquellen jeweils für sich allein mit den Orientierungswerten 
verglichen und nicht addiert werden.“ 
Die Schallimmissionsprognose wurde in Abstimmung und gemäß den 
Vorgaben des Landkreises Osnabrück durchgeführt. Dies wurde auch im 
IEL-Gutachten Nr. 3496-14-L2 vom 17.12.2014 auf der Seite 10 
ausgeführt. 
Landwirtschaftlicher Betrieb: Hierbei handelt es sich um Geräusche nicht-
genehmigungsbedürftiger landwirtschaftlicher Anlagen, die nicht der TA-
Lärm unterliegen und somit nicht als Vorbelastung in der Prognose zu 
berücksichtigen sind. 
Für die schalltechnische Beurteilung sind die Beurteilungspegel als 
ganzzahlige Werte anzugeben (siehe auch Empfehlungen des 
Länderausschusses für Immissionsschutz der 101. Sitzung, 9 bis 11. Mai 
2001). Die Rundungsregeln der DIN 1333 sind anzuwenden. 

 

3.)Die Schallimmissionsprognose wurde in Abstimmung und gemäß den 
Vorgaben des Landkreises Osnabrück durchgeführt. Dies wurde auch im 
IEL-Gutachten Nr. 3496-14-L2 vom 17.12.2014 auf der Seite 10 
ausgeführt. 

 

3a) Bezüglich der WEA Nr. 05 wird auf die Stellungnahme des LK 

Osnabrück (siehe IV lfd. Nr. 4) verwiesen, welcher ausführt: „Die 

Konkretisierung hinsichtlich der Größe und Ausdehnung des 

Sondergebietes, welche geeignet sind, die Rotorflächen der 

2.) 

3.) 

3a) 

4.) 

5.) 
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Windkraftanlage 05 innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans 

einzuschließen, orientieren sich an den übergeordneten Zielen der 

Raumordnung; auch da der Anlagenstandort innerhalb des im RROP 

ausgewiesenen Vorranggebietes festgelegt ist.“ Den Bedenken wird nicht 

gefolgt. 

4.)Bezugnehmend auf das Urteil des OVG NRW vom 24.06.2010 (8 A 

2764/09) ist ab einem Abstand der dreifachen Gesamthöhe zwischen 

Wohnhaus und WEA regelmäßig davon auszugehen, dass keine optisch 

bedrängende Wirkung zu Lasten der Wohnnutzung ausgeht. Vor diesem 

Hintergrund erfolgte im Rahmen der Bauleitplanung eine Prüfung für alle 

Wohnhäuser, welche den Abstand der dreifachen Gesamthöhe der WEA 

unterschreiten. Kein Wohnhaus unterschreitet bei mehr als einem der 

geplanten Windparke im Bereich der Stadt Bramsche (Kalkriese 1, 

Ahrensfeld und Wittefeld) diesen Abstand der dreifachen Gesamthöhe. Die 

Eingriffsermittlung für das Landschaftsbild wurde von der zuständigen 

Fachbehörde des LK Osnabrück nicht bemängelt. Auf die Stellungnahme 

des Landkreises Osnabrück unter IV lfd. Nr. 7, Punkt 7 wird verwiesen. Den 

Bedenken wird nicht gefolgt. 

5.) Die Erfassungen in den geplanten Windparken Ahrensfeld, Wittefeld 

und Kalkriese wurden ausschließlich durch Dr. Klaus Handke 

(Ganderkesee), Frau Dipl.-Landschaftsökologin Pia Handke bzw. 

Frau Dipl.-Biologin Julia Lopau, die seit vielen Jahren 

ornithologische Erfassungen im Rahmen von Windkraftprojekten 

machen, durchgeführt. Dabei waren immer zwei Personen 

gleichzeitig per Pkw oder zu Fuß im Einsatz. Die Strecken wurden 

bei jedem Erfassungsdurchgang variiert, d.h. an jedem Termin 

begann die Erfassung an einer anderen Stelle. Zur Bestätigung von 

Revieren (z.B. Heidelerche, Gartenrotschwanz, Baumpieper) wurden 

6.) 
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regelmäßig Klangattrappen eingesetzt. 

Damit entsprechen die Kartierung eindeutig den bei Windkraftvorhaben in 

Niedersachsen üblichen Standards.  

Die avifaunistischen Erfassungen wurden im Vorfeld mit dem Landkreis 

Osnabrück abgestimmt. 

Es sollten in jedem Gebiet, im Rahmen der festgesetzten Exkursionszahl, 

so viele Brutpaare des festgelegten Artenspektrums bestätigt werden, wie 

es möglich ist. Dazu gibt es keine Zeitvorgaben. Zeitangaben 

(Bearbeitungszeit je ha und Durchgang) können allenfalls nur einen sehr 

groben Anhaltspunkt für den benötigten Aufwand geben. Wie jeder 

erfahrene Kartierer weiß, hängt  der tatsächliche Aufwand von zahlreichen 

Faktoren ab, wie z.B. Umfang des zu kartierenden Artenspektrums, Anzahl 

der im Gebiet vorhandenen Arten und Paare, Erfahrung des Bearbeiters, 

Dichte und Qualität des Wegenetzes, Jahreszeit, Witterung, Tageszeit, 

Nutzung, Strukturreichtum, Intensität des Einsatzes von Klangattrappen 

etc.).  

Eine vogelarme, intensiv genutzte Fläche mit gut ausgebautem Wegenetz 

ist viel schneller zu kartieren, als eine sehr strukturreiche und von Vögeln 

dicht besiedelte Fläche mit schlechten oder nicht vorhandenen Wegen. 

Selbstverständlich sind Exkursionen in den frühen Morgenstunden und am 

späten Nachmittag in der Regel besonders effektiv, weil dann die meisten 

Vögel sehr aktiv sind. Aber auch hier gibt es Ausnahmen: So lassen sich bei 

Wind und Starkregen Vögel unabhängig von der Tageszeit schlecht 

kartieren. Dies gilt auch bei hohen Temperaturen. Dagegen kann es z.B. 
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nach einem Regen auch Mittags zu hoher Gesangsaktivität kommen. In 

offenen Agrarflächen lassen sich Arten wie Schafstelze, Kiebitz und 

Feldlerche durchaus auch in den späten Vormittagsstunden und mittags 

kartieren. Eine Generalisierung von  Erfassungszeiten ist unseres Erachtens 

nicht möglich und hängt sehr stark von den Geländegegebenheiten ab. 

Art und Umfang der Erfassungen sowie die Schlussfolgerungen für die 

Planung wurden von der zuständigen Fachbehörde des LK Osnabrück nicht 

bemängelt (siehe hierzu IV lfd. Nr. 7, Punkt 7).  

Wie im LBP auf Seite 21 ausgeführt wird, führt die Aktualisierung des 

Bewertungsverfahrens von WILMS et al. (1997) durch BEHM & KRÜGER 

(2013) zu keínen grundsätzlichen Änderungen bezüglich der Bewertung von 

Brutvogellebensräumen. Eine Anpassung war deshalb nicht erforderlich. 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

6.) Im Rahmen der avifaunistischen Erfassungen 2013 konnten keine 

besetzten Horste des Mäusebussards lokalisiert werden. Kenntnisse 

des Umweltforums über besetzte Mäusebussard-Horste hätten im 

Rahmen der Planung eingebracht werden können. Auch dieser 

Stellungnahme des Umweltforums liegt keine avifaunistische 

Erfassungen nach den methodischen Standards bei, welche 

Mäusebussard-Horste belegt. Zum Mäusebussard und seinem 

Kollisionsrisiko sei aber auszuführen, dass der Mäusebussard nicht 

in die Liste der WEA-empfindlichen Brut- und Rastvogelarten in 

Niedersachsen (siehe hierzu Artenschutz-Leitfaden zum Entwurf des 

Windenergie-Erlasses Niedersachsen, 12.02.2015) aufgenommen 

wurde. Bezüglich der angenommenen unzureichenden 

Erfassungsdichte wird auf die Ausführungen unter Nr. 5 verwiesen. 

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

7.) Die Stadt Bramsche hat im Rahmen ihrer Bauleitplanung nicht zu 

überprüfen, ob § 44 Abs. 5 BNatSchG europarechtskonform ist. Im 

7.) 

8.) 

9.) 
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Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung wurde Bundesrecht 

zitiert. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

8.) Im Vorfeld wird darauf verwiesen, dass die abschließende 

artenschutzrechtliche Prüfung auf Ebene des 

Genehmigungsverfahrens nach BImSchG und nicht auf Ebene der 

Bauleitplanung erfolgt. 

Bezüglich der Zusammenfassung von europäischen Vogelarten, 

welche nicht einer einzelartbezogenen Prüfung unterzogen werden, 

in sogenannten „Gilden“ wird darauf verwiesen, dass diese 

Abschichtung auch bei Straßenbau-Projekten vorgenommen wird. 

Hintergrund ist, dass bei diesen Arten eine gleichartige Betroffenheit 

(baubedingt) vermutet wird. Wie in den entsprechenden 

Formblättern des Artenschutz-Fachbeitrages ausgeführt, können 

durch eine Bauzeitenregelung (keine Baumaßnahmen in der 

Brutperiode) bzw. eine Kontrolle vor Baubeginn (ökologische 

Baubegleitung) Verbotstabestände für diese Arten ausgeschlossen 

werden. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

9.) Es wird auf die Ausführungen unter Nr. 8 verwiesen. Die erfassten 

Brutvogelarten und ihre Empfindlichkeit bezüglich Vergrämung 

gegenüber WEA werden im LBP zum B-Plan ausführlich 

thematisiert. Die Erkenntnisse in der im LBP aufgeführten 

Fachliteratur bezüglich der Empfindlichkeit von Brutvögeln 

gegenüber WEA sind ausreichend bekannt. Beim B-Plan Nr. 157 

kann lediglich eine erhebliche Beeinträchtigung der Waldschnepfe 

prognostiziert werden. 

Zum Störungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG): Die 

Vergrämung, Vertreibung oder Verdrängung einzelner Tiere aus 

ihren bislang genutzten Bereichen ist nicht populationsrelevant, 

solange die Tiere ohne weiteres in für sie nutzbare störungsarme 

Räume ausweichen können (GELLERMANN in: Landmann / 

Rohmer, Umweltrecht, Band 2, § 44 BNatSchG Rn. 12). Stehen 
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solche Ausweichlebensräume nicht zur Verfügung, kann nach der 

Rechtsprechung durch entsprechende Kompensationsmaßnahmen 

Sorge dafür getragen werden, dass sich der Erhaltungszustand der 

lokalen Population nicht verschlechtert und damit die Störung unter 

der Erheblichkeitsschwelle bleibt (siehe hierzu Leitfaden: Umsetzung 

des Artenschutzes bei der Planung und Genehmigung von 

Windenergieanlagen in Niedersachsen zum Entwurf des 

Windenergie-Erlasses Niedersachsen). 

Durch die im Zuge des B-Planverfahrens festgesetzten 

Kompensationsmaßnahmen für die Waldschnepfe kann eine 

Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population der 

Waldschnepfe nicht prognostiziert werden.  

Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

Bezüglich des von Ihnen thematisierten rechtlich relevanten Erhöhung des 

Tötungsrisikos bei Mäusebussard, Feldlerche und Heidelerche siehe 

Ausführungen unter Nr. 10 und 11. 

9a) Baumpieper: Im Vorfeld wird darauf verwiesen, dass die abschließende 

artenschutzrechtliche Prüfung auf Ebene des Genehmigungsverfahrens 

nach BImSchG und nicht auf Ebene der Bauleitplanung erfolgt. 

Unter dem Begriff „Kontrolle vor Baubeginn“ ist eine ökologische 

Baubegleitung gemeint. Siehe hierzu Definition der Artenschutzrechtlichen 

Vermeidungsmaßnahmen (Tabelle 7, Seite 18, im Artenschutz-

Fachbeitrag). Entsprechende Regelungen zur ökologischen Baubegleitung 

werden nicht im Bauleitplanverfahren vorgenommen, sondern der LK 

Osnabrück als Genehmigungsbehörde hat dazu entsprechende Auflagen in 

der BImSchG-Genehmigung zu. formulieren. Eine Tötung von Jungtieren 

oder Zerstörung von Eiern wird durch eine Bauzeitenregelung (siehe 

Definition im Artenschutz-Fachbeitrag) oder eine ökologische Baubegleitung 

vermieden. Ausweichflächen für den Baumpieper wären im Umfeld der 

geplanten WEA ausreichend vorhanden (siehe hierzu Biotoptypenkartierung 

im LBP). Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

9a) 

10.) 
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10.) Feldlerche und Heidelerche: Bezüglich des Kollisionsrisikos 

beider Arten sei auszuführen, dass beide Arten nicht in die Liste der 

WEA-empfindlichen Brut- und Rastvogelarten in Niedersachsen 

(siehe hierzu Artenschutz-Leitfaden zum Entwurf des Windenergie-

Erlasses Niedersachsen, 12.02.2015) aufgenommen wurden. Für 

beide Arten sind zwar Kollisions- bzw. Anflugopfer an 

Windenergieanlagen aus Deutschland bekannt, die Anzahlen sind 

aber in Relation zur Populationsgröße der Arten sehr gering (z.B. 

Feldlerche: 83 Anflugopfer, Heidelerche: 5 Anflugopfer).  

Im Rahmen der Brutvogelerfassungen 2013 konnten im 

Untersuchungsgebiet 3x Brutzeitfestellungen und 1x ein 

Brutverdacht bei der Feldlerche ermittelt werden. Bei einem ca. 

350 ha großen Untersuchungsgebiet handelt es sich damit nicht um 

einen Verbreitungsschwerpunkt der Feldlerche.  

Bei der Heidelerche konnten 5x Brutverdacht und 7X 

Brutzeitfeststellungen an Rändern von Kiefernforsten über das 

gesamte UG (ca. 350 ha) verteilt ermittelt werden. 

Zur Heidelerche ist auszuführen, dass sie ihren Singflug nicht in 

Höhen über 80 m und damit nicht im Bereich der hier geplanten 

WEA durchführt.  

Eine artenschutzrechtliche Ausnahme kommt auf Ebene der 

BImSchG-Genehmigung und nicht auf Ebene der Bauleitplanung 

zum Tragen. Der Lk Osnabrück als zuständige Fachbehörde hat in 

seiner Stellungnahme (siehe IV lfd. Nr. 7, Punkt 7) keinen Hinweis 

darauf gegeben, dass er die Einschätzungen im Artenschutz-

Fachbeitrag nicht teilt. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

11.) Das Umweltforum hat der Stadt Bramsche keine 

Dokumentation bezüglich der besetzten Horste zukommen lassen. 

Auch lag der Stellungnahme des Umweltforums nichts derartiges 

bei, so dass die Stadt Bramsche die Aussagen nicht überprüfen 

kann. Gleiches gilt für die Aussagen zu Pirol und Schwarzspecht. 

11.) 

12.) 

12a) 
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Ein deutlich erhöhtes Kollisionsrisiko für den Mäusebussard kann 

deshalb von Seiten der Stadt Bramsche nicht prognostiziert werden. 

So ist im Sinne der Regelfallvermutung für den Mäusebussard davon 

auszugehen, „dass der Betrieb von WEA grundsätzlich zu keiner 

signifikanten Erhöhung des Tötungsrisikos führt“ (vgl. MKULNV & 

LANUV 2013).  Im Rahmen der avifaunistischen Erfassungen 2013 

konnten keine Mäusebussard-Horste im Umfeld der WEA ermittelt 

werden. Zum Mäusebussard und seinem Kollisionsrisiko sei aber 

auszuführen, dass der Mäusebussard nicht in die Liste der WEA-

empfindlichen Brut- und Rastvogelarten in Niedersachsen (siehe 

hierzu Artenschutz-Leitfaden zum Entwurf des Windenergie-Erlasses 

Niedersachsen, 12.02.2015) aufgenommen wurde. Eine 

artenschutzrechtliche Ausnahme bzw. Abschaltzeiten auf Grund des 

Artenschutzes kommen auf Ebene der BImSchG-Genehmigung und 

nicht auf Ebene der Bauleitplanung zum Tragen. Der LK Osnabrück 

als zuständige Fachbehörde hat in seiner Stellungnahme (siehe IV 

lfd. Nr. 7, Punkt 7) keinen Hinweis darauf gegeben, dass er die 

Einschätzungen im Artenschutz-Fachbeitrag nicht teilt. Den 

Bedenken wird nicht gefolgt. 

Zu Heidelerche wird auf die Ausführungen unter Nr. 10 verwiesen. 

12.) Zur Artenschutzrechtlichen Ausnahme allgemein wird auf die 

Ausführungen unter Nr. 11 verwiesen. 

Für die Ebene der Bauleitplanung reicht es vollkommen aus, dass im 

Zuge der Fledermauskartierung Quartiere von Fledermäusen erfasst 

wurden und diese Quartiere nicht beeinträchtigt werden. Für die 

Bauausführung ist dann zu beachten, wie es auch der Arte nschutz-

Fachbeitrag darlegt, dass Gehölze vor der Entnahme auf 

Fledermäuse kontrolliert werden. Entsprechende 

artenschutzrechtliche Regelungen diesbezüglich sind nicht 

Bestandteil der Bauleitplanung, sondern der BImSchG-

Genehmigung vorbehalten. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
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12a) Es wird darauf verwiesen, dass die abschließende 

artenschutzrechtliche Prüfung auf Ebene des 

Genehmigungsverfahrens nach BImSchG und nicht auf Ebene der 

Bauleitplanung erfolgt. 

D.h. entsprechende Regelungen zu Abschaltzeiten sowie die 

Parameter (Windgeschwindigkeiten etc.) erfolgen nicht auf Ebene 

des B-Plans, sondern im nachfolgenden 

immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren durch den LK 

Osnabrück. Es wird darauf hingewiesen, dass der LK Osnabrück 

(siehe hierzu IV lfd. Nr. 7) als zuständige Fachbehörde darauf in 

seiner Stellungnahme bereits hinweist.  

13.) Es wird darauf verwiesen, dass die abschließende 

artenschutzrechtliche Prüfung auf Ebene des 

Genehmigungsverfahrens nach BImSchG und nicht auf Ebene der 

Bauleitplanung erfolgt. 

 

 

14.) Es wird darauf verwiesen, dass die abschließende 

artenschutzrechtliche Prüfung auf Ebene des 

Genehmigungsverfahrens nach BImSchG und nicht auf Ebene der 

Bauleitplanung erfolgt. 

15.). Zu „Gilden“ siehe Ausführungen unter Nr. 8. Da die Einordnung 

in „Gilden“ nicht immer eindeutig ist, erfolgt ggf. die Einordnung in 

zwei Gilden. An der Einschätzung bezüglich der Verbotstabestände 

nach § 44 BNatSchG ändert dies jedoch nichts. Es wird darauf 

verwiesen, dass die abschließende artenschutzrechtliche Prüfung 

auf Ebene des Genehmigungsverfahrens nach BImSchG und nicht 

auf Ebene der Bauleitplanung erfolgt.  

 

 

13.) 

14.) 

15.) 
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16.) Zu Brutvogelbestände siehe Ausführungen unter Nr. 5. Die im 

LBP beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen (§ 15 BNatSchG) 

beziehen sich auf Vermeidungsmaßnahmen entsprechend der 

Eingriffsregelung und nicht um artenschutzrechtliche 

Vermeidungsmaßnahmen. 

Bei den beschriebenen Maßnahmen zur Vermeidung von Kollisionen 

von Greifvögeln handelt es sich um artenschutzrechtliche 

Vermeidungsmaßnahmen. Es wird darauf verwiesen, dass die 

abschließende artenschutzrechtliche Prüfung auf Ebene des 

Genehmigungsverfahrens nach BImSchG und nicht auf Ebene der 

Bauleitplanung erfolgt. 

17.) Es wird darauf verwiesen, dass die abschließende 

artenschutzrechtliche Prüfung auf Ebene des 

Genehmigungsverfahrens nach BImSchG und nicht auf Ebene der 

Bauleitplanung erfolgt. D.h. Vorgaben zur Ausgestaltung eines 

Fledermausmonitorings bzw. zur Ausgestaltung pauschaler 

Abschaltzeiten sind nicht Inhalt der Bauleitplanung. 

18.) siehe hierzu Ausführungen unter Nr. 16 und Nr. 17. 

19.) Die Wahl der Kompensationsflächen erfolgte in Abstimmung mit 

der UNB des LK Osnabrück. Die Bewertung der Maßnahme M1 zur 

Kompensation der Eingriffe in das Landschaftsbild bzw. in Boden 

und Biotoptypen wurde von Seiten der zuständigen Fachbehörde 

des LK Osnabrück (siehe hierzu IV lfd. Nr. 7, Punkt 7) nicht 

beanstandet. Nach Einschätzung der Stadt Bramsche ist die 

angenommene Wertigkeit sowie die Würdigung der vertikalen 

Wirkung der Maßnahme sachgerecht. Gleiches gilt für die Fläche der 

Maßnahme M2. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

20.) Die Aussagen zu den Trockenmauern können erst im Zuge der 

Umsetzung konkretisiert werden. Die Stadt Bramsche als Träger der 

Bauleitplanung hat bereits entsprechende Erfahrungen beim B-Plan 

Nr. 141 gemacht. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

16.) 

17.) 

18.) 

19.) 

20.) 

21.) 



Bebauungsplan Nr. 157 “Windpark Wittefeld“ Abwägung der Hinweise, Anregungen und Bedenken Stand: 20.12.2015 Seite 386 

  

 

21.) Zu den Befürchtungen des unzureichenden 

Kompensationsvolumens siehe Ausführungen unter Nr. 19. 

Das NLT-Papier (2014) beinhaltet ein Berechnungsverfahren, 

welches ein Ersatzgeld für die erheblichen Beeinträchtigungen des 

Landschaftsbilders errechnet. 

Im Zuge eines Bauleitplanverfahrens kommt jedoch eine 

Ersatzgeldregelung nicht zum Tragen.  

Das angewandte Verfahren nach BREUER (2001) ermittelt eine 

Realkompensation und wurde in Niedersachsen entwickelt. Das 

Berechnungsverfahren des NLT basiert auf dem Verfahren 

BREUER. 

Für alle drei geplanten Windparke in Bramsche (Kalkriese1, 

Ahrensfeld und Witetfeld) wurde eine separate Bilanzierung der 

Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes vorgenommen, d.h. die 

Berechnung erfolgte je Windpark (siehe Fachbeitrag Landschaftsbild 

im Anhang zum LBP). Eine Berücksichtigung von Kumulationen 

sieht das Verfahren nicht vor. 

Das Verfahren sowie die Herleitung des 

Kompensationserfordernisses wurde von der zuständigen 

Fachbehörde des LK Osnabrück (siehe IV lfd. Nr. 7, Punkt 7) nicht 

bemängelt. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

22.) Bezüglich der Standortfindung und der angewandten Kriterien 

zur Abgrenzung wird auf die Teilfortschreibung des RROP 

verwiesen. Es sei jedoch ausgeführt, dass für den Bereich des 

ehemaligen Flugplates Wittefeld kein Schutzstatus wie FFH-Gebiet 

oder Naturschutzgebiet vergeben wurde. Eine Berücksichtigung im 

Rahmen der Flächenauswahl im RROP als „harte Tabuzone“ mit 

ggf. entsprechenden Abständen kam deshalb nicht zum Tragen. Auf 

Grundlage der vorliegenden avifaunistischen Erfassungen kann 

keine besondere Störungs- oder Kollisionsgefahr für WEA 05 

22.) 

23.) 
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prognostiziert werden. Diese sieht die zuständige Fachbehörde des 

LK Osnabrück (siehe IV lfd. Nr. 7, Punkt 7) ebenfalls nicht. Den 

Bedenken wird nicht gefolgt. 

23.) Da der Geltungsbereich des B-Plans Nr. 157 nicht im 

Nahbereich eines FFH-Gebietes mit dem Schutzzweck Hirschkäfer 

liegt, ist eine spezielle Prüfung des Hirschkäfers im vorliegenden B-

Planverfahren nicht erforderlich. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 
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 V. Lfd.Nr. 45  am: 24.09.2015 

 

 

Abwägung / Beschlussempfehlung: 

Zu den Punkten 1-22 des Flyers der Bürgerinitiative siehe Ausführungen 

unter V lfd. Nr. 14. 

Bezüglich der Stellungnahmen der Bürgerinitiative siehe Ausführungen 

unter V lfd. Nr. 1, bezüglich der Stellungnahme des Umweltforums siehe 

Ausführungen unter V lfd. Nr. 44.  

 

1.) Die für die öffentliche Auslegung erforderlichen Planunterlagen 

haben im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben des BauGB 

vollständig im Rathaus der Stadt Bramsche ausgelegen und hätten 

von Jedermann während der Öffnungszeiten eingesehen werden 

können. Die Bereitstellung der Planunterlagen im Internet ist ein 

zusätzlicher freiwilliger Service der Stadt. Im übrigen ist die Anlage 

Landschaftsbild – Teil 3 zum B-Plan Nr. 156 identisch mit der Anlage 

Landschaftsbild – Teil 3 zum B-Plan Nr. 157 der gemeinsam mit den 

vorgenannten B-plan Nr. 156 und vollständig im Internet 

bereitgestellt wurde. Die öffentliche Auslegung muss nicht wiederholt 

werden. 

2.) Die Standsicherheit der WEA ist nicht Bestandteil des B-Plans, 

sondern wird im nachfolgenden Genehmigungsverfahren nach dem 

BImSchG durch den LK Osnabrück geprüft. 

3.) Alle geplanten WEA befinden sich mit all ihren Bauteilen innerhalb 

des Geltungsbereiches des B-Plans Nr. 157. Siehe hierzu auch 

Stellungnahme des LK Osnabrück (IV lfd. Nr. 7). Der LK Osnabrück 

führt diesbezüglich aus: „Die Konkretisierung hinsichtlich Größe und 

Ausdehnung des Sondergebietes, welche geeignet sind, die 

Rotorfläche der Windkraftanlagen 05 innerhalb des 

Geltungsbereiches des Bebauungsplanes einzuschließen, 
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orientieren sich an den übergeordneten Zielen der Raumordnung; 

auch, da der Anlagenstandort innerhalb des im RROP 

ausgewiesenen Vorranggebietes festgelegt ist.“ Den Bedenken wird 

nicht gefolgt. 

4.) Eine Leitungsbruch der Trinkwasserleitung auf Grund der Vibration 

der WEA kann nicht prognostiziert werden. Den Bedenken wird nicht 

gefolgt. 

5.) Die Bedenken betreffen den B-Plan Nr. 156. Auf die entsprechende 

Abwägungsunterlage wird verwiesen. 

6.) Die Bedenken betreffen den B-Plan Nr. 156. Auf die entsprechende 

Abwägungsunterlage wird verwiesen. 

7.) Die avifaunistischen Erfassungen in den geplanten Windparken 

Ahrensfeld, Wittefeld und Kalkriese wurden ausschließlich durch Dr. 

Klaus Handke (Ganderkesee), Frau Dipl.-Landschaftsökologin Pia 

Handke bzw. Frau Dipl.-Biologin Julia Lopau, die seit vielen Jahren 

ornithologische Erfassungen im Rahmen von Windkraftprojekten 

machen, durchgeführt. Dabei waren immer zwei Personen 

gleichzeitig per Pkw oder zu Fuß im Einsatz. Die Strecken wurden 

bei jedem Erfassungsdurchgang variiert, d.h. an jedem Termin 

begann die Erfassung an einer anderen Stelle. Zur Bestätigung von 

Revieren (z.B. Heidelerche, Gartenrotschwanz, Baumpieper) wurden 

regelmäßig Klangattrappen eingesetzt. 

Damit entsprechen die Kartierung eindeutig den bei Windkraftvorhaben in 

Niedersachsen üblichen Standards.  

Die avifaunistischen Erfassungen wurden im Vorfeld mit dem Landkreis 

Osnabrück abgestimmt. 



Bebauungsplan Nr. 157 “Windpark Wittefeld“ Abwägung der Hinweise, Anregungen und Bedenken Stand: 20.12.2015 Seite 390 

  

 

 

Es sollten in jedem Gebiet, im Rahmen der festgesetzten Exkursionszahl, 

so viele Brutpaare des festgelegten Artenspektrums bestätigt werden, wie 

es möglich ist. Dazu gibt es keine Zeitvorgaben. Zeitangaben 

(Bearbeitungszeit je ha und Durchgang) können allenfalls nur einen sehr 

groben Anhaltspunkt für den benötigten Aufwand geben. Wie jeder 

erfahrene Kartierer weiß, hängt  der tatsächliche Aufwand von zahlreichen 

Faktoren ab, wie z.B. Umfang des zu kartierenden Artenspektrums, Anzahl 

der im Gebiet vorhandenen Arten und Paare, Erfahrung des Bearbeiters, 

Dichte und Qualität des Wegenetzes, Jahreszeit, Witterung, Tageszeit, 

Nutzung, Strukturreichtum, Intensität des Einsatzes von Klangattrappen 

etc.).  

Eine vogelarme, intensiv genutzte Fläche mit gut ausgebautem Wegenetz 

ist viel schneller zu kartieren ist, als eine sehr strukturreiche und von Vögeln 

dicht besiedelte Fläche mit schlechten oder nicht vorhandenen Wegen. 

Selbstverständlich sind Exkursionen in den frühen Morgenstunden und am 

späten Nachmittag in der Regel besonders effektiv, weil dann die meisten 

Vögel sehr aktiv sind. Aber auch hier gibt es Ausnahmen: So lassen sich bei 

Wind und Starkregen Vögel unabhängig von der Tageszeit schlecht 

kartieren. Dies gilt auch bei hohen Temperaturen. Dagegen kann es z.B. 

nach einem Regen auch Mittags zu hoher Gesangsaktivität kommen. In 

offenen Agrarflächen lassen sich Arten wie Schafstelze, Kiebitz und 

Feldlerche durchaus auch in den späten Vormittagsstunden und mittags 

kartieren. Eine Generalisierung von  Erfassungszeiten ist unseres Erachtens 

nicht möglich und hängt sehr stark von den Geländegegebenheiten ab. 

32.) 
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Art und Umfang der Erfassungen sowie die Schlussfolgerungen für die 

Planung wurden von der zuständigen Fachbehörde des LK Osnabrück nicht 

bemängelt (siehe hierzu IV lfd. Nr. 8, Punkt 8). Den Bedenken wird nicht 

gefolgt. 

8.) Kabeltrassen/ FFH: Die Bedenken betreffen nicht die Inhalte des 

vorliegenden B-Plans Nr. 157. Auf die Abwägungsunterlage zum B-

Plan Nr. 156wird verwiesen. 

9.) Die Erfassungen wurden von einem unabhängigen Gutachterbüro 

durchgeführt. Der LK Osnabrück als zuständige Fachbehörde hat 

keine Bedenken bezüglich des Ergebnisses der vorgelegten 

Erfassungen. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

10.) Die kumulierende Wirkung mehrerer geplanter Windparks 

bezüglich Schall- und Schattenwurf ist im entsprechenden 

Gutachten berücksichtigt worden. Die Standortfindung der 

Windparkflächen erfolgte bereits auf Ebene der Regionalplanung 

des LK Osnabrück. Bezüglich Abständen zwischen den 

Windparkstandorten wird auf das RROP des LK Osnabrück 

verwiesen.  

 

11.) Die Standortfindung erfolgte auf Ebene der Regionalplanung. 
Der B-Plan Nr. 157 bezieht sich auf das konkrete Vorhaben und 
nicht auf Planungen in Rieste und Neuenkirchen. Zur otisch 
bedrängenden Wirkung der WEA innerhalb des Geltungsbereiches 
des B-Plans Nr. 157 wurde eine Einzelfallprüfung durchgeführt 
(siehe Umweltbericht). Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

12.) Die Maßnahme 2 befindet sich im Abstand von ca. 450 m zur 

WEA 03. Ein Meidungsbereich von 300 m um WEA wird bei der 

Waldschnepfe angenommen. Die Maßnahme 2 liegt somit im 

ausreichend großen Abstand zu den geplanten WEA und somit 

außerhalb des ggf. möglichen Meidungsabstandes. Als einzige 

33.) 
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Quelle zur Beeinträchtigung von Waldschnepfen durch WEA liegt die 

Studie von DORKA et al. (2014) vor. Diese bezieht sich auf 

geschlossene Waldstandorte im Nordschwarzwald (Baden-

Württemberg), eine Übertragbarkeit auf die Verhältnisse in 

halboffenen Landschaften wie im Bereich Bramsche ist nicht belegt 

und fachlich kritisch zu sehen. SCHMAL (2015) zweifelt das 

Untersuchungsdesign und daher die Ergebnisse der Studie von 

DORKA et al. (2014) an und geht weiterhin davon aus, dass die Art 

als nicht windkraftsensibel gilt. Sie sieht einen direkten 

Zusammenhang zwischen dem Bau der WEA und dem Rückgang 

des Waldschnepfenbestands in der Studie von DORKA et al. (2014) 

als nicht eindeutig belegt an. Vielmehr kann der Rückgang des 

Bestands in den untersuchten Jahren auch andere Ursachen haben.  

 

13.) Bei der „Industrieanlage Vördener Weg 2“ handelt es sich 
um einen landwirtschaftlichen Betrieb. Hierbei handelt es sich um 
Geräusche nicht-genehmigungsbedürftiger landwirtschaftlicher 
Anlagen die nicht der TA-Lärm unterliegen und somit nicht als 
Vorbelastung in der Prognose zu berücksichtigen sind. 
 

14.)2 dB(A) – Zuschlag“ 
Die Schallimmissionsprognose wurde in Abstimmung und gemäß den 
Vorgaben des Landkreises Osnabrück durchgeführt. Dies wurde auch im 
IEL-Gutachten Nr. 3496-14-L2 vom 17.12.2014 auf der Seite 10 
ausgeführt. In dem zitierten Datenblatt steht „LWA,95% < 106 dB(A) 
(vorläufig)“. Es handelt sich also um eine vorläufige maximale Angabe. Im 
Anhang des IEL-Gutachtens Nr. 3496-14-L2 vom 17.12.2014 ist der vom 
Hersteller garantierte Schallleistungspegel (Stand Januar 2014) belegt. 
 

15.) Einen aktuellen Überblick zu Infraschall und WEA gibt die 
Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz des Landes 
Baden-Württemberg (http://www.lubw.baden-
wuerttemberg.de/servlet/is/236142/), Stand : Juli 2015: 

„Wissenschaftlich durchgeführte akustische Messungen in der Umgebung 

http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/236142/
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/236142/
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von Windenergieanlagen ergeben durchgängig, dass der Infraschall von 
Windenergieanlagen in deren direkter Umgebung messbar ist, aber deutlich 
unterhalb der menschlichen Wahrnehmungsschwelle liegt. Ab einem 
Abstand von etwa 700 m ist zwischen den Zuständen „Anlage an″ und 
„Anlage aus″ praktisch kein Unterschied mehr messbar. Auch in der Nähe 
von Autobahnen und Schnellstraßen oder an Waldstandorten ist der 
Infraschall einer Windenergieanlage gegen das Hintergrundgeräusch nicht 
mehr messbar. Aktuell führt die LUBW ein Infraschall-Messprojekt an 
Windenergieanlagen und anderen Quellen durch. Die Veröffentlichung des 
Abschlussberichts ist Ende 2015 vorgesehen; der Zwischenbericht ist online 
verfügbar. Die vorliegenden Ergebnisse decken sich mit denen anderer 
Erhebungen. Alle kommen übereinstimmend zu dem Ergebnis, dass 
Infraschall durch Windenergieanlagen kein Sonderproblem darstellt. 

Windenergie und Gesundheit 

Bislang gibt es keine wissenschaftlichen Hinweise dafür, dass Infraschall 

deutlich unterhalb der Wahrnehmungsschwelle, wie er von 

Windenergieanlagen verursacht wird, Gesundheitsprobleme verursacht. Der 

Betrieb von Windenergieanlagen ist jedoch mit einem hörbaren 

Betriebsgeräusch verbunden, das bei sehr geringem Abstand zu einer 

erheblichen Belästigung führen kann. Bei richtiger Planung und mit 

ausreichendem Abstand zur Wohnbebauung gehen von 

Windenergieanlagen keine erheblichen Geräuschbelästigungen aus. Eine 

Auswahl an Studien zum Thema „Windenergie und Gesundheit″ hat die 

Universität Sydney zusammengestellt. Die kanadische Gesundheitsbehörde 

„Health Canada″ führte eine groß angelegte Studie Wind Turbine Noise and 

Health Study durch. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse ist online 

verfügbar. 

Fazit: In Bezug auf Windenergieanlagen sind keine grundlegenden Defizite 

an messtechnisch und umweltmedizinisch ausgerichteten 

Studienergebnissen zu den Themen Infraschall und tieffrequenter Schall 

erkennbar. Das schließt nicht aus, das einzelne Aspekte wie z. B. die 

Hinweise aus der neuseeländischen Nocebostudie detaillierter oder 

http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/223895/
http://canwea.ca/pdf/WindHealthReviews.pdf
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/noise-bruit/turbine-eoliennes/index-eng.php
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/noise-bruit/turbine-eoliennes/index-eng.php
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/noise-bruit/turbine-eoliennes/summary-resume-eng.php
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/236138/
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ergänzend untersucht werden könnten. Unabhängig von 

Windenergieanlagen wird von Expertinnen und Experten bei den Themen 

Infraschall und tieffrequente Geräusche allgemein noch Forschungsbedarf 

gesehen. Hierbei sollten sowohl technische als auch natürliche Quellen von 

Infraschall Beachtung finden. Außerdem sollte das Zusammenwirken von 

tieffrequenten und hörbaren Geräuschen berücksichtigt und aus 

umweltmedizinischer und umweltpsychologischer Perspektive gemeinsam 

betrachtet werden“ 
16.) Die Schallberechnung wurde nach TA-Lärm durchgeführt. 

Es wurden alle relevanten Immissionspunkte berücksichtigt. Bei 
den Wohnhäusern Uthof 3, 5 und 2 sind keine 
Gebäudeanordnungen (typisch: u- oder l-förmig angeordnete 
Gebäude) vorhanden, die zu einer Schallpegelerhöhung durch 
Reflexionen führen. 

 

17.) Die Erfassungen wurden von der zuständigen Fachbehörde 

des LK Osnabrück nicht bemängelt (siehe IV lfd. Nr. 7). Zur 

Stellungnahme des Umweltforums siehe Ausführungen unter V lfd. 

Nr. 44. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

18.) Die Bedenken betreffen nicht den B-Plan Nr. 157. Es wird auf 

die Abwägungsunterlage zum B-Plan Nr. 156 verwiesen. 

19.) Bedarfsgerechte Befeuerung ist im September 2015 als eine 

von mehreren Optionen in die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur 

Kennzeichung von Luftfahrthindernissen aufgenommen worden. Die 

Stadt Bramsche wird im Zuge des Genehmigungsverfahrens nach 

BImSchG beim LK Osnabrück darauf hinwirken, dass diese 

Befeuerung in der Genehmigung festgesetzt wird. In wieweit der 

Einbau einer bedarfsgerechten Befeuerung als Auflage in die 

Genehmigung nach BImSchG aufgenommen wird, bleibt dem 

Landkreis als Genehmigungsbehörde überlassen. Die Stadt wird 

versuchen, den Einbau in einem städtebaulichen Vertrag mit der 
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Windenergie Ahrensfeld GmbH & Co. KG sicherzustellen. 

20.) Eine Kennzeichung von WEA als Luftfahrthindernis wird ab 

einer Gesamthöhe der WEA von 100 m erforderlich. Auch in 

denkmalgeschützten Häusern ist das Anbringen von Rolläden von 

innen möglich und zulässig. Außerdem ist die Nachtkennzeichung 

der WEA nach unten abgeschirmt. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

21.)Die Umweltprüfung im Bauleitplanverfahren erfolgt im Umweltbericht. 

Die Standortfindung erfolgte bereits auf Ebene der Regionalplanung. Hier 

wurden FFH-Gebiete als „harte Tabuzonen“ berücksichtigt. Es befinden sich 

keine FFh-Gebiete im nahbereich der geplanten WEA. 

 

22.) Die Bedenken betreffen nicht den Inhalt des B-Plans Nr. 157. Auf die 

Abwägungsunterlage zum B-Plan Nr. 157 wird verwiesen. 

 

23.)Die neuen Zuwegungen zu den WEA werden mit Hinweisschildern 

bezüglich Eisabwurf versehen. Die WEA werden mit einem 

Eiserkennungsystem ausgestattet, so dass die WEA bei Eisansatz 

angehalten werden. Eiswurf kann auch auf Wanderwegen im Wald durch 

den Abfall von Eis von Bäumen erfolgen. Es gehört damit zum allgemeinen 

Lebensrisiko, sobald man sich draußen aufhält. 

 

24.) Die privaten Erschließungswege werden für Fahrradfahrer und 

Spaziergänger nicht gesperrt. Diese Wege dienen jedoch dazu, die WEA 

z.B. zu Wartungszwecken zu erreichen. Eine Sperrung dieser Zufahrten zu 

den WEA in den Wintermonaten kann ggf. zum Tragen kommen. Da diese 

Wege aber auch nur zu einer WEA und wieder zurück führen (d.h. kein 

Rundweg) ist dieses für die Erholungsnutzung auch nicht relevant. 

 

25.)Die fehlerhafte Bezeichung der Grundschule in Epe führt nicht zu einer 
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fehlerhaften Berechnung. Die Immissionspunkte (IP 58 bis IP 61 = 

Grundschule in Bramsche-Epe) sind den Kartendarstellungen im 

Schallgutachten zu entnehmen. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

26.) Mit der Fortschreibung des Regionalen Raumordnungsprogramms für 

den Teilbereich Energie hat der Landkreis Osnabrück das Plangebiet als 

Vorrangstandort für Windenergiegewinnung ausgewiesen und damit bereits 

die rechtlichen Voraussetzuungen für die Errichtung von WEA 

geschaffen.Mit der 30. Änderung des Flächennutzungsplans ist die Stadt 

ihrer Verpflichtung nachgekommen, ihren FNP an die Ziele der 

Raumordnung anzupassen.  

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans werden im Rahmen einer 

Feinsteuerung durch Festlegung der Anlagenstandorte, der Anlagenhöhe 

sowie der Flächen bzw. Maßnahmen für Ausgleich örtliche Belange mit in 

die Planung eingebracht. Die für die Abwägung vorliegenden Gutachten und 

Fachbeiträge berücksichtigen die gesetzlich vorgegebenen Grundlagen. 

Durch den vorliegenden Umweltbericht und die vorliegenden Gutachten wird 

die Stadt den gesetzlichen Anforderungen und die vor diesem Hintergrund 

durchgeführte Abwägung gerecht. Insofern führt eine Beteiligung der Stadt 

als Kommanditist nicht zu einer unzulässigen Vorabbindung und damit zu 

einer sachwidrigen Verkürzung der nach § 2 (3) und § 1 (7) BauGB 

gebotenen Abwägung. 

Der Durchführungsvertrag zwischen der Stadt und der Windenergie 

Wittefeld GmbH & Co. KG regelt im wesentlichen die Übernahme sämtlicher 

Kosten des Bauleitplanverfahrens (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne 

und alle erforderlichen Gutachten), Umsetzung der 

Kompensationsmaßnahmen, Rückbau der WEA nach Aufgabe des Betriebs 

durch den Vorhabenträger sowie die Übertragung aller eingegangenen 

Verpflichtungen an einen möglichen Restnachfolger. Aus dem 

Durchführungsvertrag entsteht der Stadt keine Verpflichtung, die 

Bauleitpläne mit einem Satzungsbeschluss abzuschließen. Der rat der Stadt 
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Bramsche ist in seiner Entscheidung durch diesen Vertrag nicht gebunden. 

Im Übrigen ist die Stadt Bramsche weder Antragsteller des 

Genehmigungsantrages nach BImSchG noch Genehmigungsbehörde. 

 

27.) Die Gefahr von Blitzschlag ist auch bei Bäumen, 

Hochspannungsleitungen etc. gegeben. Das WEA dort eine besonders 

hohe Anfälligkeit haben, kann nicht prognostiziert werden. Den Bedenken 

wird nicht gefolgt. 

 

28.) Wirtschaftlichkeit: In der Untersuchung der DEUTSCHE WIND GUARD 

(April 2012) „Wirtschaftlichkeit von Standorten für die Windenergienutzung – 

Untersuchung der wesentlichen Einflussparameter“ im Auftrag des 

Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) 

wird ausgeführt, dass im Binnenland, wo sehr windstarke Standorte kaum 

auftreten, über große Nabenhöhen und Rotordurchmesser die Nutzbarkeit 

der Standorte so verbessert werden kann, dass Windenergieprojekte dort 

umsetzbar sind. Die große Auswirkung dieser technischen Parameter 

sollten durch Gemeinden bei ihrer Planung stets beachtet werden.  

Die Ausweisung von Vorrangflächen im RROP bedeutet gleichzeitig, dass 

raumbedeutsame Windenergienutzung außerhalb dieser Vorrangflächen 

ausgeschlossen ist (Ausschlusswirkung). D.h. die gem. § 35 BauGB 

privilegierte Windenergienutzung wird auf bestimmte Teile des Landkreises 

Osnabrück und hier auf bestimmte Teile der Stadt Bramsche beschränkt. 

Auf Grund dieser Einschränkung eines ansonsten privilegierten 

Außenbereichsvorhabens sind die ausgewiesenen Flächen 

(Vorrangstandorte) entsprechend auszunutzen. Die Stadt Bramsche möchte 

die zum jetzigen Zeitpunkt modernsten und insbesondere für die 

Binnenlandstandorte entwickelten WEA innerhalb der Vorrangflächen 

ermöglichen. Es ist allgemein bekannt, dass höhere Türme speziell für 

Binnenlandstandorte einen wesentlichen Einfluss an dem Energieertrag 

haben und somit maßgeblich zur Wirtschaftlichkeit der WEA und somit zur 
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Energiewende beitragen. Bei der Festlegung der Vergütungssätze des EEG 

2014 an Binnenlandstandorten hat der Gesetzgeber den Stand der Technik 

und die Entwicklung der hohen und großen Binnenland-WEA berücksichtigt. 

An Binnenlandstandorten, können bei der Vergütungsstruktur des EEG 

2014 nur die hohen und großen Anlagentypen wirtschaftlich errichtet 

werden 

Die Entwicklung der WEA wird sicher in den nächsten Jahren noch weiter 

gehen. Die Stadt Bramsche möchte deshalb die z.Zt. modernsten und 

wirtschaftlichsten WEA ermöglichen und setzt die max. Gesamthöhe der 

WEA so fest, dass diese dort realisiert werden können. 

Für den geplanten Anlagentyp ist eine max. GH von 210 m, wie in der 

frühzeitigen Beteiligung noch festgelegt nicht mehr notwendig. Die Stadt 

setzt deshalb eine max. GH von 200 m fest, die für den geplanten WEA-Typ 

ausreichend ist.  

Im Rahmen des nachfolgenden BImSchG-Genehmigungsverfahren wird ein 

Standsicherheitsgutachten vorgelegt, welches die Standsicherheit der WEA 

belegen muss. Ansonsten wird keine Baugenehmigung erteilt. 

Die Kennzeichung für 150 m hohe WEA ist analog zur Kennzeichung von 

200 m hohen WEA. 

 

29.) Brand: siehe hierzu Begründung Kap. 4.7. Im Rahmen des 

immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren ist die Einhaltung der 

Anforderungen an den Brandschutz in den Bauvorlagen nachzuweisen und 

durch die Bauaufsichtsbehörde zu prüfen. Den Bedenken wird nicht gefolgt. 

 

30.) Alle geplanten WEA befinden sich mit all ihren Bauteilen innerhalb des 

Geltungsbereiches des B-Plans Nr. 157. Siehe hierzu auch Stellungnahme 

des LK Osnabrück (IV lfd. Nr. 7). 
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31.) Für den B-Plan ist kein hydrologisches Gutachten erforderlich. Der 

Landkreis Osnabrück als zuständige Untere Wasserbehörde (Siehe 

Stellungnahme unter IV lfd. Nr. 7) hat keine Bedenken gegen die Planung. 

Das Trinkwasserschutzgebiet wurde bereits im Rahmen der Flächenfindung 

auf Ebene der Regionalplanung berücksichtigt 

 

32.) Auf die Ausführungen unter Nr. 14 wird verwiesen. 

 

33.) Auf die Ausführungen unter Nr. 1 wird verwiesen. 
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 V. Lfd.Nr. 46 Flyer BI am:  

 

 

 

23.)Im Emsland sind zwei Windräder abgebaut worden, weil 
Hähnchen sich nachweislich 7 Tage langen Mästen um das 
Idealgewicht zu erreichen. Es ist auch nachgewiesen das 
Untraschallgemessen das Krebs Risiko um das 8fache 
erhöhen. Werde persönlich Klage einreichen gegen den 
Windpark (Windpark ist eine Refinanzierung für angeschlagene 
Betreiber). 

 

 

Abwägung / Beschlussempfehlung: 

 

Zu den Punkten 1-22 des Flyers der Bürgerinitiative siehe Ausführungen 

unter V lfd. Nr. 14. 

Bezüglich der Stellungnahmen der Bürgerinitiative siehe Ausführungen 

unter V lfd. Nr. 1, bezüglich der Stellungnahme des Umweltforums siehe 

Ausführungen unter V lfd. Nr. 44.  

 

 

 

 

 

23.)Der Bebauungsplan wird aus der 30. FNP-Änderung entwickelt. Die 

Stadt Bramsche kommt damit ihrer Verpflichtung nach, ihre 

Bauleitplanung an die Vorgaben des Regioalen 

Raumordnungsprogramms (RROP) des Landkreises Osnabrück 

anzupassen. Dabei werden die Schutzansprüche an die Wohnbebauung 

sowohl im Außenbereich als auch innerhalb der im Zusammenhang 

bebauten Ortslagen entsprechend dem vom Gesetzgeber vorgegebenen 

rechtlichen Bestimmungen und Rechtsnormen berücksichtigt. 

Die Planung beachtet die städtebaulichen Kriterien und 

Schutzansprüche der benachbarten Nutzungen entsprechend den 

vorgegebenen rechtlichen Bestimmungen 

 

 


